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A Problem 
 
Zur Umsetzung der mit der Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung (RRGV) von Seiten der Bun-
desregierung vorgetragenen Ausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik sind insbesondere 
Änderungen an der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und in dem nordrhein-
westfälischen Denkmalschutzgesetz notwendig. 
 
Im Zusammenhang mit der Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bürokratie am Bau: Ciao?!“ waren 
die am Bau Beteiligten in Nordrhein-Westfalen seit dem Frühjahr 2024 aufgerufen, konkrete 
Vorschläge für Maßnahmen zu unterbreiten, um den Bau zu beschleunigen. Im Rahmen die-
ses Aufrufes sind rund 200 Vorschläge eingegangen, die das Bauordnungsrecht des Landes 
Nordrhein-Westfalen sowie Bundesgesetze und/oder Baunebengesetze, die mitunter nicht im 
Zuständigkeitsbereich „Bau“ liegen, betreffen.  
 
Vor dem Hintergrund der öffentlich geführten Diskussion über die sogenannten „allgemeinen 
Regeln der Technik“, ist eine Auseinandersetzung mit den Vorgaben in der nordrhein-westfä-
lischen Bauordnung angezeigt. Entgegen der historischen Praxis bilden DIN-Normen heute 
nicht mehr regelmäßig die allgemein anerkannten Regeln der Technik ab. Die der Rechtspre-
chung des BGH zugrundeliegenden Annahme eines entsprechenden typisierten Sachverhalts, 
der eine Vermutung zugunsten einer allgemein anerkannten Regel der Technik rechtfertig, ist 
entfallen (vergleiche Busse/Kraus/Hofer, 156. EL Dezember 2024, BayBO Art. 81a Rn. 62-73, 
beck-online; ebenso kritisch Halstenberg BauR 2017, 356 [360] m. w. N.). 
 
Im Zuge der Grundsteuerreform haben sich zudem Änderungsbedarfe an dem Gesetz über 
Immobilien- und Standortgemeinschaften gezeigt. Ferner wurden im Rahmen der Nordrhein-
Westfalen-Initiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ Verbesserungsvorschläge für 
dieses Gesetz vorgetragen. Aktuell gibt es vier gesetzliche Immobilien- und Standortgemein-
schaften im Land Nordrhein-Westfalen.  
 
 
B Lösung 
 
Mit dem vorliegenden Artikelgesetz werden Rechtsänderungen in drei Landesgesetzen vorge-
nommen:  
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a) Begleitende Umsetzung der deutschen Sicherheitspolitik 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der mit der Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung 
(RRGV) von Seiten der Bundesregierung vorgetragenen Ausrichtung der deutschen Sicher-
heitspolitik, erfolgen Änderungen im nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht und im nord-
rhein-westfälischen Denkmalschutzrecht, um zu einer beschleunigten Umsetzung der Vorha-
ben kommen zu können.  
 
Im nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht werden Anlagen, die der Landes- oder Bünd-
nisverteidigung dienen, verfahrensfrei gestellt. In der Abwägung der Belange ist dies vertret-
bar, da die Bauherrschaft an die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Übrigen 
gebunden ist. Die Bauaufsichtsbehörden werden zudem für diese Anlagen von ihrer Auffang-
zuständigkeit entlastet. 
 
Darüber hinaus werden Anlagen, die dienstlichen Zwecken der Bundespolizei, dem Katastro-
phenschutz, der Unfallhilfe oder die der Abwehr sonstiger außergewöhnlicher Ereignisse zum 
Schutz der Bevölkerung dienen oder eine besondere öffentliche Zweckbestimmung nach § 37 
Absatz 1 des Baugesetzbuches haben, unter der Voraussetzung, dass diese Vorhaben durch 
eine Baudienststelle verantwortet werden, ausschließlich im bauaufsichtlichen Zustimmungs-
verfahren nach § 79 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt. Die Vorhaben 
sind der oberen Bauaufsichtsbehörde in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im Übrigen 
wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht mit. Die Baudienststelle trägt die Verantwortung dafür, 
dass die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Beseitigung baulicher An-
lagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 
 
In Teilen stehen heute Anlagen, die der Landes- oder Bündnisverteidigung, dienstlichen Zwe-
cken der Bundespolizei, dem Katastrophenschutz, der Unfallhilfe oder die der Abwehr sonsti-
ger außergewöhnlicher Ereignisse zum Schutz der Bevölkerung dienen unter Denkmalschutz. 
Zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und/oder zur 
Erhöhung der Sicherheit beispielsweise im Falle des Zivil- und Katastrophenschutz bedarf es 
– ohne einer Änderung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes – mitunter lang-
wieriger Verfahren zwischen den für Denkmalschutz zuständigen Behörden und den Denk-
malfachämtern der Landschaftsverbände, die einer beschleunigten Umsetzung beispielsweise 
im Hinblick auf die Modernisierung oder den Ausbau von Kasernenstandorten entgegenste-
hen. Gleiches gilt für die Ertüchtigung wichtiger Mobilitätsachsen. Daher bedarf es notwendi-
ger Änderungen am nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetz. 
 
b)  Modernisierungsagenda des Landes Nordrhein-Westfalen 
Seit 2019 setzt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes 
Nordrhein-Westfalen auf eine permanente und kritische Überprüfung der Landesbauordnung: 
Seit 2019 sind viele gesetzliche Anforderungen, die es bis dato gab, weggefallen oder erleich-
tert worden. Mit den Änderungen in der Landesbauordnung, die im Sommer 2021 und im Wei-
teren am 1. Januar 2024 in Kraft getreten sind, wurden weitere Erleichterungen auf den Weg 
gebracht: Ob für den Wohnungsbau, für landwirtschaftliche Betriebe, für den Ausbau von Mo-
bilfunk oder die Erneuerbaren Energien.  
 
Am 6. November 2023 haben der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder nach einem einjährigen intensiven Austausch mit Unternehmen, Ver-
bänden und Praktikern den „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleuni-
gung“ zwischen Bund und Ländern beschlossen.  
 
Im Hinblick auf das Baurecht wurde sodann im Februar 2024 durch das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen der digitale Beteili-
gungsprozess „Bürokratie am Bau? Ciao?!“ gestartet, der im Besonderen die Architektinnen 
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und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, Handwerksunternehmen sowie die am Bau 
Beteiligten im Land Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen hat, konkrete Vorschläge einzu-
reichen, wo und an welcher Stelle es aus ihrer Sicht überflüssige oder zumindest auf den 
Prüfstand gehörende Vorschriften im Baurecht gibt. Im Verlauf des Jahres 2024 wurden rund 
200 Eingaben getätigt. Die Eingaben bezogen sich dabei auf das gesamte Baurecht, also auch 
auf Vorschriften, die Gegenstand von Bundesgesetzen, DIN-Vorschriften oder Baunebenrech-
ten, wie sie aus anderen Ressorts gestaltet werden, sind.   
 
Am 12. November 2024 hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen das „Erste Beschleuni-
gungs- und Entlastungspaket“ beschlossen. Dieses umfasste insgesamt 18 ressortübergrei-
fende Maßnahmen. Das Ziel des Pakets ist es, durch die Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsprozessen sowie die Entlastung von Wirtschaft und Verwaltung von übermäßi-
ger Bürokratie die Standortbedingungen in Nordrhein-Westfalen zu verbessern, sowie den 
Bürgerinnen und Bürgern einen effektiveren und transparenteren Verwaltungsapparat zu bie-
ten. Jede Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren durch den Abbau bü-
rokratischer Verfahrenshürden, Stärkung der Digitalisierung und weitere Standardisierung von 
Verfahren führt nicht nur zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie von Unterneh-
men. Vielmehr tragen Beschleunigung, Digitalisierung und weitere Standardisierung von Ver-
fahren auch auf Verwaltungsseite dazu bei, dass Verfahren effektiver und effizienter durch die 
zuständigen Behörden bearbeitet werden können. Es wird auf die Landtags-Vorlage 18/3363 
vom 6. Dezember 2024 verwiesen.  
 
Während des weiteren Zeitverlaufs wurden die Eingaben aus der digitalen Beteiligungsaktion 
zum Baurecht im Rahmen eines von Praktikerinnen und Praktikern gebildeten „Innovations-
ausschusses“ bis in das Frühjahr 2025 im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Di-
gitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen geprüft, sofern diese das Bauordnungsrecht 
des Landes adressiert haben. Die Ergebnisse des „Innovationsausschusses“ wurden in der 
„Baukostensenkungskommission“ beraten und sind Gegenstand dieses Gesetzes und damit 
wesentlicher Teil der Modernisierungsagenda des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
c) Code Easy für den (Wohnungs)-Bau | „Umbauordnung“ 
In Nordrhein-Westfalen entsteht mit diesem Gesetz ein neues Kapitel des Bauens. Ideen wa-
ren häufig zwischen Paragrafen und Verfahrensschleifen gefangen. Wer bauen will, braucht 
heute häufig viel Geduld. Mit diesem Gesetz wird der „BauCode NRW“ vorgelegt. Zum einen 
wird die Berücksichtigung der „anerkannten Regeln der Technik“ auf das bauordnungsrechtli-
che Mindestmaß beschränkt. Zum anderen werden zahlreiche Vorschriften, die heute einer 
weiteren Nutzung des Bestandes entgegenstehen, erleichtert oder sie müssen zukünftig unter 
bestimmten Bedingungen nicht mehr beachtet werden. Damit einher geht eine weitere Priva-
tisierung des Baugenehmigungsverfahrens: Es gibt klare Sicherheitsziele und damit einherge-
hende Verantwortung auf der einen Seite und eine Entlastung von Behörden auf der anderen 
Seite.  
 
d)  Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
In das Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wird in dem Teil 6 „Sonderre-
gelungen“ mit § 38a eine neue Bestimmung für besondere Liegenschaften des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Bundes aufgenommen. Bei Vorhaben, die den dort genannten Zwe-
cken dienen, liegt eine, den jeweils aktuellen Anforderungen dienende, Nutzung vorhandener 
Baudenkmäler im überragenden öffentlichen Interesse. Diese sollen, vergleichbar dem bau-
aufsichtlichen Kenntnisgabeverfahren, einem denkmalrechtlichen Kenntnisgabeverfahren bei 
den oberen Denkmalbehörden unterliegen, welches zu diesem Zwecke neu in das Denkmal-
schutzgesetz eingeführt wird. Im Übrigen werden Begriffsschärfungen vorgenommen, um für 
Klarstellungen Sorge zu tragen. 
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e) Immobilien- und Standortgemeinschaften 
Ferner wird das Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften – im Zuge der Grund-
steuerreform – angepasst. Weitere Änderungen betreffen Vorschläge, die im Rahmen der 
Nordrhein-Westfalen-Initiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ seitens der dort 
vertretenen Beteiligten vorgelegt wurden. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine.  
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes 
Nordrhein-Westfalen.  
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und  

Gemeindeverbände  
 
Im Zuge der Änderungen im Bauordnungsrecht für das Land Nordrhein-Westfalen werden die 
Unteren Bauaufsichtsbehörden weiter entlastet, da mit diesem Gesetz eine weitere „Privati-
sierung des Baugenehmigungsverfahrens“ einhergeht. Das vereinfachte Baugenehmigungs-
verfahren mit dem seit 2021 und 2024 stark vereinfachten Prüfkatalog bleibt dabei der Regel-
fall. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Der Gesetzentwurf führt zu Entlastungen auf Seiten der Bauherrschaft und den sonstigen, für 
die Einhaltung des Bauordnungsrecht Verantwortlichen. Zugleich wird hierdurch die Baufrei-
heit gestärkt.  
 
 
H  Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Wir-
kungen treten unabhängig vom Geschlecht der Betroffenen ein. Auswirkungen auf die unter-
schiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung  
 
Mit dem Gesetzentwurf wird eine (Weiter-)Nutzung von bestandsgeschützten Anlagen bau-
ordnungsrechtlich ermöglicht. Gerade diese Bauaufgabe hat in der Vergangenheit zahlreiche 
Bauherrschaften im Land Nordrhein-Westfalen vor unlösbare Herausforderungen gestellt. Der 
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Weiternutzung von Immobilien kommt im Zuge der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele eine 
erhöhte Bedeutung zu; dies wird mit diesem Gesetzentwurf unterstrichen.  
 
 
J Befristung 
 
Eine Befristung der mit diesem Gesetzentwurf vorgelegten Vorschriften ist im Sinne der 
Rechtsverlässlichkeit nicht angezeigt.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Auszug aus den geltenden 
Gesetzesbestimmungen 

 
Drittes Gesetz zur Änderung der  

Landesbauordnung 2018 
und weiterer Vorschriften im Land  

Nordrhein-Westfalen 
 

  

Artikel 1 
Änderung der Landesbauordnung 2018 

 
Die Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 
2018 (GV. NRW. S. 421), die zuletzt durch 
Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. 
S. 1172) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

  
Bauordnung für das  

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung 2018 –  

BauO NRW 2018) 

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 74 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 74 Baugenehmigung, Genehmi-

gungsfiktion, Baubeginn“. 
 

 Inhaltsübersicht 
 
 
§ 74 Baugenehmigung, Baubeginn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen 
und Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstü-
cke sowie für andere Anlagen und Einrich-
tungen, an die in diesem Gesetz oder in Vor-
schriften aufgrund dieses Gesetzes Anforde-
rungen gestellt werden. Ferner gilt es für 
Windenergieanlagen oder Maschinen, so-
weit die an sie gestellten Anforderungen 
nicht bereits durch CE-Kennzeichen und EG-
Konformitätserklärung mit den in Anhang II 
Teil 1 Abschnitt A der Richtlinie 2006/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Mai 2006 über Maschinen und 
zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neu-
fassung) (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24; 
L 76 vom 16.3.2007, S. 35), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 
vom 25.7.2019, S. 241) geändert worden ist, 
- Maschinenrichtlinie - aufgeführten Angaben 
abgedeckt sind. 
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2.  § 1 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 
 
 
 
 

„3.  Leitungen, die der öffentlichen Ver-
sorgung mit Wasser, Wasserstoff, 
Gas, Elektrizität, Wärme, der öffent-
lichen Abwasserentsorgung oder 
der Telekommunikation oder der 
Ver- oder Entsorgung von Kohlen-
stoffdioxid dienen, bei Leitungen 
zur Versorgung der Öffentlichkeit 
mit Elektrizität gilt dies einschließ-
lich ihrer Masten, Unterstützungen 
sowie unterirdischen Anlagen und 
Einrichtungen,“. 

 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
 
1.  Anlagen des öffentlichen Verkehrs ein-

schließlich Zubehör, Nebenanlagen und 
Nebenbetrieben, ausgenommen Ge-
bäude, 

2.  Anlagen, die der Bergaufsicht unterlie-
gen, ausgenommen Gebäude, 

3.  Leitungen, die der öffentlichen Versor-
gung mit Wasser, Gas, Elektrizität, 
Wärme, der öffentlichen Abwasserent-
sorgung oder der Telekommunikation 
dienen, 

 
 
 
 
 
 
 
4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport 

von Stoffen dienen, 
5.  Kräne und Krananlagen sowie 
6.  Messestände in Messe- und Ausstel-

lungsgebäuden. 
 

3.  § 2 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Begriffe 

 
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte 
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden 
besteht auch dann, wenn die Anlage durch 
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder 
auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist 
oder wenn die Anlage nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden. 
Bauliche Anlagen sind auch 
 
1.  Aufschüttungen und Abgrabungen, 
2.  Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstel-

lungsplätze, 
3.  Sport- und Spielflächen, 
4.  Campingplätze, Wochenendplätze und 

Zeltplätze, 
5.  Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahr-

radabstellplätze, 
6.  Gerüste und 
7.  Hilfseinrichtungen zur statischen Siche-

rung von Bauzuständen. 
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a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 „Standardgebäude sind Wohnge-

bäude und solche Gebäude, die 
Wohngebäuden hinsichtlich des 
Gefahrenrisikos und der Gefahren-
tatbestände in der Nutzung ähnlich 
sind.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 2. 
 
(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen. 
 
 
 
 
 
 
(3) Gebäude werden in folgende Gebäude-
klassen eingeteilt: 
 
1. Gebäudeklasse 1: 

a)  freistehende Gebäude mit einer 
Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als 
zwei Nutzungseinheiten von insge-
samt nicht mehr als 400 m² und 

b)  land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude und Gebäude ver-
gleichbarer Nutzung, 

 
2. Gebäudeklasse 2: 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und 
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten 
von insgesamt nicht mehr als 400 m², 
 

3. Gebäudeklasse 3: 
sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 
7 m, 
 

4.  Gebäudeklasse 4: 
Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m 
und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht 
mehr als 400 m² in einem Geschoss so-
wie 
 

5.  Gebäudeklasse 5: 
sonstige Gebäude einschließlich unter-
irdischer Gebäude. 
 

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der 
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen 
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum 
möglich ist, über der Geländeoberfläche im 
Mittel. Die Grundflächen der Nutzungsein-
heiten im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Brutto-Grundflächen. Bei der Berechnung 
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der Brutto-Grundflächen nach Satz 1 bleiben 
Flächen in Kellergeschossen außer Be-
tracht. 
 
(4) Geländeoberfläche ist die Fläche, die 
sich aus der Baugenehmigung oder den 
Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt, 
im Übrigen die natürliche Geländeoberflä-
che. 
 
(5) Geschosse sind oberirdische Geschosse, 
wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr 
als 1,60 m über die Geländeoberfläche hin-
ausragen, im Übrigen sind sie Kellerge-
schosse. Hohlräume zwischen der obersten 
Decke und der Bedachung, in denen Aufent-
haltsräume nicht möglich sind, sind keine 
Geschosse. 
 
(6) Vollgeschosse sind oberirdische Ge-
schosse, die eine lichte Höhe von mindes-
tens 2,30 m haben. Ein Geschoss ist nur 
dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 
genannte Höhe über mehr als drei Viertel der 
Grundfläche des darunterliegenden Ge-
schosses hat. 
 
(7) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet sind. 
 
(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstel-
len von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern au-
ßerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
dienen. Garagen sind Gebäude oder Gebäu-
deteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen 
und/oder Fahrrädern. Ausstellungs-, Ver-
kaufs-, Werk- und Lagerräume für Kraftfahr-
zeuge sind keine Stellplätze oder Garagen. 
 
(9) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden 
ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtun-
gen, die dazu bestimmt sind, durch Verbren-
nung Wärme zu erzeugen. 
 
(10) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, so-
weit sie für alle Menschen, insbesondere für 
Menschen mit Behinderungen, in der allge-
mein üblichen Weise, ohne besondere Er-
schwernis und grundsätzlich ohne fremde 
Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar 
sind. 
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b) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„gemäß Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 
2011 zur Festlegung harmoni-
sierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauproduk-
ten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Ra-
tes (ABl. L 88 vom 4.4.2011, 
S. 5, L 103 vom 12.4.2013, 
S. 10, L 92 vom 8.4.2015, S. 
118), die zuletzt durch Verord-
nung (EU) Nr. 574/2014 (ABl. L 
159 vom 28.5.2014, S. 41)“ 
durch die Angabe „nach Artikel 
3 Nummer 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 2024/3110 des Euro-
päischen Parlaments und des 
Rates vom 27. November 2024 
(ABl. L 106 vom 18. Dezember 
2024), in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„gemäß Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 
305/2011“ durch die Angabe 
„nach Artikel 3 Nummer 17 der 
Verordnung (EU) 
Nr.2024/3110“ ersetzt. 

cc) In dem Satzteil nach Nummer 2 
wird die Angabe „Absatz 1“ ge-
strichen. 

 

(11) Bauprodukte sind 
 
1.  Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anla-

gen sowie Bausätze gemäß Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 2011 
zur Festlegung harmonisierter Bedin-
gungen für die Vermarktung von Bau-
produkten und zur Aufhebung der Richt-
linie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 
vom 4.4.2011, S. 5, L 103 vom 
12.4.2013, S. 10, L 92 vom 8.4.2015, 
S. 118), die zuletzt durch Verordnung 
(EU) Nr. 574/2014 (ABl. L 159 vom 
28.5.2014, S. 41) geändert worden ist, 
die hergestellt werden, um dauerhaft in 
bauliche Anlagen eingebaut zu werden 
und 

 
 
 
 
 
 
 
2.  aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen 

sowie Bausätzen gemäß Artikel 2 Num-
mer 2 der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 vorgefertigte Anlagen, die 
hergestellt werden, um mit dem Erdbo-
den verbunden zu werden 

 
und deren Verwendung sich auf die Anforde-
rungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auswirken 
kann. 
 
(12) Bauart ist das Zusammenfügen von 
Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder 
Teilen von baulichen Anlagen. 
 

4. § 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 3 
Allgemeine Anforderungen 

 
Anlagen sind so anzuordnen, zu errich-
ten, zu ändern und instand zu halten, 
dass die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben, Gesundheit 
und die natürlichen Lebensgrundlagen, 
nicht gefährdet werden. Dies gilt auch 
für die Beseitigung von Anlagen und bei 

  
 

§ 3 
Allgemeine Anforderungen 

 
(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errich-
ten, zu ändern und instand zu halten, dass 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ins-
besondere Leben, Gesundheit und die natür-
lichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet 
werden, dabei sind die Grundanforderungen 
an Bauwerke gemäß Anhang I der 
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der Änderung ihrer Nutzung. Anlagen 
müssen bei ordnungsgemäßer Instand-
haltung die allgemeinen Anforderungen 
des Satzes 1 ihrem Zweck entspre-
chend dauerhaft erfüllen und ohne Miss-
stände benutzbar sein.“. 

 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berück-
sichtigen. Dies gilt auch für die Beseitigung 
von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nut-
zung. Anlagen müssen bei ordnungsgemä-
ßer Instandhaltung die allgemeinen Anforde-
rungen des Satzes 1 ihrem Zweck entspre-
chend dauerhaft erfüllen und ohne Miss-
stände benutzbar sein. 
 
(2) Die der Wahrung der Belange nach Ab-
satz 1 dienenden allgemein anerkannten Re-
geln der Technik sind zu beachten. Von die-
sen Regeln kann abgewichen werden, wenn 
eine andere Lösung in gleicher Weise die 
Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt. Als all-
gemein anerkannte Regeln der Technik gel-
ten auch die von der obersten Bauaufsichts-
behörde durch Verwaltungsvorschrift als 
Technische Baubestimmungen eingeführten 
technischen Regeln. 
 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Satz 2 gilt nicht für Nebenanlagen 

von verfahrensfreien Bauvorhaben 
nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
4 Buchstabe b sowie für Antennen 
im Außenbereich einschließlich der 
Masten mit einer maximalen Breite 
des Mastes von 1,50 m oder einer 
Gesamthöhe von nicht mehr als 
50 m gegenüber anderen Grund-
stücken im Außenbereich.“. 

 
 
 
 
 
 

 § 6 
Abstandsflächen 

 
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden 
sind Abstandsflächen von oberirdischen Ge-
bäuden freizuhalten. Satz 1 gilt entspre-
chend für andere Anlagen gegenüber Ge-
bäuden und Grundstücksgrenzen soweit sie 
 
1.  höher als 2 m über der Geländeoberflä-

che sind und von ihnen Wirkungen wie 
von Gebäuden ausgehen oder 

2.  höher als 1 m über der Geländeoberflä-
che sind und dazu geeignet sind, von 
Menschen betreten zu werden. 

 
Satz 2 gilt nicht für Antennen im Außenbe-
reich einschließlich der Masten mit einer ma-
ximalen Breite des Mastes von 1,50 m oder 
einer Gesamthöhe von nicht mehr als 50 m 
gegenüber anderen Grundstücken im Au-
ßenbereich. Eine Abstandsfläche ist nicht er-
forderlich vor Außenwänden, die an Grund-
stücksgrenzen errichtet werden, wenn nach 
planungsrechtlichen Vorschriften 
 
1.  an die Grenze gebaut werden muss, 

oder 
2.  an die Grenze gebaut werden darf, 

wenn gesichert ist, dass auf dem Nach-
bargrundstück ohne Grenzabstand ge-
baut wird. 
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b) In Absatz 4 Satz 6 wird die Angabe 

„5“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 
 

Abweichend zu Satz 2 sind vor Windenergie-
anlagen Abstandsflächen nur gegenüber 
Grundstücksgrenzen, Gebäuden mit Aufent-
haltsräumen und gegenüber Anlagen nach 
§ 2 Absatz 9 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905) in der 
jeweils geltenden Fassung freizuhalten. 
 
(2) Abstandsflächen müssen auf dem Grund-
stück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öf-
fentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflä-
chen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. 
Abstandsflächen dürfen sich ganz oder teil-
weise auf andere Grundstücke erstrecken, 
wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass 
sie nur mit in der Abstandsfläche zulässigen 
baulichen Anlagen überbaut werden; Ab-
standsflächen dürfen auf die auf diesen 
Grundstücken erforderlichen Abstandsflä-
chen nicht angerechnet werden. 
 
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht 
überdecken, dies gilt nicht für 
 
1.  Außenwände, die in einem Winkel von 

mehr als 75 Grad zueinanderstehen, 
2.  Außenwände zu einem fremder Sicht 

entzogenen Gartenhof bei Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie 

3.  Gebäude und andere bauliche Anlagen, 
die in den Abstandsflächen zulässig 
sind oder gestattet werden. 

 
(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst 
sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht 
zur Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß 
von der Geländeoberfläche bis zur Schnittli-
nie der Wand mit der Dachhaut oder bis zum 
oberen Abschluss der Wand. Besteht eine 
Außenwand aus Wandteilen unterschiedli-
cher Höhe, so ist die Wandhöhe je Wandteil 
zu ermitteln. Bei geneigter Geländeoberflä-
che ist die im Mittel gemessene Wandhöhe 
maßgebend. Diese ergibt sich aus den 
Wandhöhen an den Gebäudekanten oder 
den vertikalen Begrenzungen der Wandteile. 
Abgrabungen, die der Belichtung oder dem 
Zugang oder der Zufahrt zu einem Gebäude 
dienen, bleiben bei der Ermittlung der Ab-
standsfläche außer Betracht, auch soweit sie 
nach § 8 Absatz 5 die Geländeoberfläche 
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zulässigerweise verändern. Zur Wandhöhe 
werden hinzugerechnet: 
 
1.  voll die Höhe von 
 

a)  Dächern und Dachteilen mit einer 
Dachneigung von mehr als 70 Grad 
und 

b)  Giebelflächen im Bereich dieser 
Dächer und Dachteile, wenn beide 
Seiten eine Dachneigung von mehr 
als 70 Grad haben, 

 
2.  zu einem Drittel die Höhe von 
 

a)  Dächern und Dachteilen mit einer 
Dachneigung von mehr als 45 
Grad, 

b)  Dächern mit Dachgauben oder 
Dachaufbauten, deren Gesamt-
länge je Dachfläche mehr als die 
Hälfte der darunterliegenden Ge-
bäudewand beträgt und 

c)  Giebelflächen im Bereich von Dä-
chern und Dachteilen, wenn nicht 
beide Seiten eine Dachneigung von 
mehr als 70 Grad haben. 

 
Bei Windenergieanlagen nach Absatz 1 
Satz 5 bemisst sich die Tiefe der Abstands-
fläche nach 30 Prozent ihrer größten Höhe; 
in Gewerbe- und Industriegebieten nach 
20 Prozent ihrer größten Höhe. Die größte 
Höhe errechnet sich bei Anlagen mit Hori-
zontalachse aus der Höhe der Rotorachse 
über der geometrischen Mitte des Mastes 
zuzüglich des Rotorradius. Die Abstandsflä-
che ist ein Kreis um den geometrischen Mit-
telpunkt des Mastes. Das sich ergebende 
Maß ist H. 
 
(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 
0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und In-
dustriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, 
in Kerngebieten von 0,25 H, jedoch jeweils 
mindestens 3 m. Zu öffentlichen Verkehrs-, 
Grün- und Wasserflächen beträgt die Tiefe 
der Abstandsfläche in Kerngebieten und ur-
banen Gebieten 0,2 H, mindestens 3 m. Zu 
angrenzenden anderen Baugebieten gilt die 
jeweils größere Tiefe der Abstandsfläche. 
Vor den Außenwänden von Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr 
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als drei oberirdischen Geschossen genügt 
als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Werden 
von einer städtebaulichen Satzung oder ei-
ner Satzung nach § 89 Außenwände zuge-
lassen oder vorgeschrieben, vor denen Ab-
standsflächen größerer oder geringerer Tiefe 
als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, 
finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, 
es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung 
dieser Vorschriften an. 
 
(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben außer Betracht 
 
1. nicht mehr als 1,50 m vor die Außen-

wand vortretende Bauteile wie Gesimse 
und Dachüberstände, 

2.  Vorbauten, wenn sie 
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel 

der Breite der jeweiligen Außen-
wand in Anspruch nehmen, 

b)  nicht mehr als 1,60 m vor diese Au-
ßenwand vortreten und 

c) mindestens 2 m von der gegen-
überliegenden Nachbargrenze ent-
fernt bleiben, sowie 

3.  bei Gebäuden an der Grundstücks-
grenze die Seitenwände von Vor-
bauten und Dachaufbauten, auch 
wenn sie nicht an der Grundstücks-
grenze errichtet werden. 

 
(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Ener-
gieeinsparung und Solaranlagen an beste-
henden Gebäuden, unabhängig davon, ob 
diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 
6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie 
mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze 
zurückbleiben. Führen Maßnahmen zum 
Zwecke der Energieeinsparung nach Satz 1 
zu einer größeren Wandhöhe, bleibt dies bei 
der Bemessung der Abstandsflächen außer 
Betracht. § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend, § 69 bleibt unberührt. 
 
(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes 
sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, 
auch wenn sie nicht an die Grundstücks-
grenze oder an das Gebäude angebaut wer-
den, zulässig 
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1.  Gebäude bis zu 30 m3 Brutto-Raumin-
halt ohne Aufenthaltsräume sowie Ga-
ragen einschließlich Abstellräumen, je-
weils mit einer mittleren Wandhöhe bis 
zu 3 m, auch wenn sie über einen Zu-
gang zu einem anderen Gebäude verfü-
gen, dies gilt auch für Garagen, die 
keine selbständigen Gebäude sind, 

2.  Feuerstätten mit einer Nennleistung bis 
28 kW und Wärmepumpen in Gebäuden 
nach Nummer 1, 

3.  Zufahrten zu Tiefgaragen und Stellplät-
zen, Aufzüge zu Tiefgaragen, 

4.  gebäudeunabhängige Solaranlagen mit 
einer Höhe bis zu 3 m, Solaranlagen an 
und auf Gebäuden nach Nummer 1, 

5.  Stützmauern und geschlossene Einfrie-
dungen in Gewerbe- und Industriege-
bieten, außerhalb dieser Baugebiete mit 
einer Höhe bis zu 2 m sowie 

6.  Wärmepumpen und zugehörige Einhau-
sungen. 

 
Die in Satz 1 Nummer 1 genannten Anlagen 
bleiben auch dann ohne eigene Abstandsflä-
che und in den Abstandsflächen eines Ge-
bäudes zulässig, wenn auf ihnen Dachter-
rassen, Balkone und Altane errichtet werden, 
die einen Abstand von mindestens 3 m zur 
Grundstücksgrenze einhalten. Die Gesamt-
länge der Bebauung nach Satz 1 Nummern 
1 bis 4 und 6 darf je Nachbargrenze 9 m und 
auf einem Grundstück zu allen Nachbargren-
zen insgesamt 18 m nicht überschreiten. 
 
(9) Bei der Änderung von vor dem 1. Januar 
2019 zulässigerweise errichteten Gebäuden 
bleiben Aufzüge, die vor die Außenwand vor-
treten, bei der Bemessung der Abstandsflä-
chen außer Betracht, wenn sie nicht breiter 
als 2,50 m und nicht höher als 0,50 m über 
dem oberen Abschluss des obersten ange-
fahrenen Geschosses sind, nicht mehr als 
2,50 m vor die Außenwand vortreten und von 
den gegenüberliegenden Nachbargrenzen 
mindestens 1,50 m entfernt sind. 
 
(10) Liegen sich Wände desselben Gebäu-
des oder Wände von Gebäuden auf demsel-
ben Grundstück gegenüber, so können ge-
ringere Abstandsflächen als nach Absatz 5 
gestattet werden, wenn die Belichtung der 
Räume nicht wesentlich beeinträchtigt wird 
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und wenn wegen des Brandschutzes Beden-
ken nicht bestehen. 
 
(11) Bei Gebäuden, die ohne Einhaltung von 
Abstandsflächen oder mit geringeren Tiefen 
der Abstandsflächen als nach Absatz 5 be-
stehen, sind zulässig 
 
1.  Änderungen innerhalb des Gebäudes, 
2.  sonstige Änderungen, wenn der Ab-

stand des Gebäudes zu den Nachbar-
grenzen mindestens 2,50 m beträgt, 
ohne Veränderung von Länge und Höhe 
der diesen Nachbargrenzen zugekehr-
ten Wände und Dachflächen und ohne 
Einrichtung neuer Öffnungen oder Ver-
größerung bestehender Öffnungen in 
diesen Wänden und Dachflächen, 

3.  Nutzungsänderungen, 
4.  die Neuerrichtung oder der Ausbau von 

Dachräumen oder eines Dachgeschos-
ses innerhalb der Abmessungen beste-
hender Dachräume oder des Dachge-
schosses, 

5.  die nachträgliche Errichtung eines 
Dachgeschosses oder eines obersten 
Geschosses, wenn deren Abstandsflä-
chen innerhalb der Abstandsflächen des 
bestehenden Gebäudes liegen und ein 
Abstand zur Nachbargrenze von min-
destens 2,50 m eingehalten wird, sowie 

6.  die Neuerrichtung eines nach Kubatur 
gleichartigen Gebäudes an gleicher 
Stelle. 

 
Darüber hinausgehende Änderungen kön-
nen unter Würdigung nachbarlicher Belange 
und der Belange des Brandschutzes zuge-
lassen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Gebäude nach Absatz 8. 
 
(12) In überwiegend bebauten Gebieten kön-
nen geringere Tiefen der Abstandsflächen 
gestattet oder verlangt werden, wenn die Ge-
staltung des Straßenbildes oder besondere 
städtebauliche Verhältnisse dies auch unter 
Würdigung nachbarlicher Belange rechtferti-
gen. 
 
(13) Eine Abweichung von den Abstandsflä-
chen kann nach § 69 zugelassen werden, 
wenn deren Schutzziele gewahrt bleiben. 
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Eine atypische Grundstückssituation ist nicht 
erforderlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. § 7 Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 § 7 
Teilung von Grundstücken 

 
(1) Die Teilung eines Grundstücks, das be-
baut oder dessen Bebauung genehmigt ist 
oder das aufgrund einer Genehmigungsfrei-
stellung bebaut werden darf, bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Genehmigung der Bauauf-
sichtsbehörde. Die Genehmigung ist bei der 
Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. Einer 
Genehmigung bedarf es nicht, wenn 
 
1. die Teilung in öffentlich-rechtlichen Ver-

waltungsverfahren vorgenommen wird 
oder der Bund, das Land oder eine Ge-
bietskörperschaft an der Teilung betei-
ligt ist, oder 

2.  eine mit der Wahrnehmung der Aufga-
ben befugte Person nach § 2 des Ver-
messungs- und Katastergesetzes vom 
1. März 2005 (GV. NRW. S. 174) in der 
jeweils geltenden Fassung die baupla-
nungs- und bauordnungsrechtliche Un-
bedenklichkeit der Teilung auf Grund-
lage eines Amtlichen Lageplans be-
scheinigt hat. 

 
Bedarf die Teilung keiner Genehmigung, hat 
die Bauaufsichtsbehörde auf Antrag von Be-
teiligten darüber ein Zeugnis auszustellen. 
Das Zeugnis steht einer Genehmigung 
gleich. 
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn durch die Teilung Verhältnisse 
geschaffen werden, die den Vorschriften die-
ses Gesetzes, den aufgrund dieses Geset-
zes erlassenen Vorschriften oder den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes zuwider-
laufen. 
 
(3) § 70 Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie § 71 
Absatz 1 und 2 gelten entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3710&vd_back=N174&sg=0&menu=0
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7. In § 8 Absatz 1 Satz 4 werden die Anga-

ben „(§ 89 Absatz 1 Nummer 7)“ und 
„(§ 89 Absatz 2)“ gestrichen. 

 

 § 8 
Nicht überbaute Flächen der bebauten 

Grundstücke, Kinderspielplätze 
 
(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichba-
ren baulichen Anlagen überbauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sind als Grünflä-
chen 
 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder 

herzustellen und 
2.  zu begrünen oder zu bepflanzen, 
 
soweit diese Flächen nicht für eine andere 
zulässige Verwendung benötigt werden. 
Schotterungen zur Gestaltung von Grünflä-
chen sowie Kunstrasen stellen keine andere 
zulässige Verwendung nach Satz 1 dar. Ist 
eine Begrünung oder Bepflanzung der nicht 
überbauten Flächen dieser Grundstücke 
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, 
so sollen die baulichen Anlagen begrünt wer-
den, soweit ihre Beschaffenheit, Konstruk-
tion und Gestaltung es zulassen und die 
Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. Erfol-
gen die Festlegungen nach Satz 1 durch ört-
liche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Num-
mer 7) oder durch Bebauungsplan (§ 89 Ab-
satz 2) sind diese maßgeblich. 
 
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit 
mehr als drei Wohnungen ist auf dem Bau-
grundstück oder in unmittelbarer Nähe auf 
einem anderen geeigneten Grundstück, des-
sen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öf-
fentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein 
ausreichend großer Spielplatz für Kleinkin-
der anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in unmit-
telbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage 
oder ein sonstiger für die Kinder nutzbarer 
Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden 
oder ein solcher Spielplatz wegen der Art 
und der Lage der Wohnung nicht erforderlich 
ist. Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 
kann die Herstellung von Spielplätzen für 
Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die 
Gesundheit und der Schutz der Kinder erfor-
dern. Der Spielplatz muss barrierefrei er-
reichbar sein. 
 
(3) Veränderungen der Geländeoberfläche 
dürfen nur genehmigt werden, wenn dadurch 
keine Nachteile für Nachbargrundstücke 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

20 

oder öffentliche Verkehrsflächen entstehen 
und das Straßen-, Orts- oder Landschafts-
bild nicht gestört wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 10 
Anlagen der Außenwerbung,  

Warenautomaten 
 
(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanla-
gen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die 
der Ankündigung oder Anpreisung oder als 
Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und 
vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar 
sind. Hierzu zählen insbesondere Schilder, 
Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbun-
gen, Schaukästen sowie für Zettelanschläge 
und Bogenanschläge oder für Lichtwerbung 
bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen. 
 
(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen 
sind, gelten die in diesem Gesetz an bauli-
che Anlagen gestellten Anforderungen. Wer-
beanlagen, die keine baulichen Anlagen 
sind, dürfen weder bauliche Anlagen noch 
das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild ver-
unstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs gefährden. Eine Verunstaltung 
liegt auch vor, wenn durch Werbeanlagen 
der Ausblick auf begrünte Flächen verdeckt 
oder die einheitliche Gestaltung und die ar-
chitektonische Gliederung baulicher Anlagen 
gestört wird. Der Betrieb von Werbeanlagen 
darf nicht zu schädlichen Umwelteinwirkun-
gen führen. Die störende Häufung von Wer-
beanlagen ist unzulässig. 
 
(3) Außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzu-
lässig. Ausgenommen sind, soweit in ande-
ren Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, 
 
1.  Werbeanlagen an der Stätte der Leis-

tung, 
2.  einzelne Hinweiszeichen an Verkehrs-

straßen und Wegabzweigungen, die im 
Interesse des Verkehrs auf außerhalb 
der Ortsdurchfahrten liegende Betriebe 
oder versteckt liegende Stätten auf-
merksam machen, 

3.  Schilder, die Inhaber und Art gewerbli-
cher Betriebe kennzeichnen (Hinweis-
schilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten 
auf einer Tafel zusammengefasst sind, 
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8. § 10 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfge-
bieten, reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten sind Werbeanlagen nur zuläs-
sig an der Stätte der Leistung sowie An-
lagen für amtliche Mitteilungen und zur 
Unterrichtung der Bevölkerung über 
kirchliche, kulturelle, politische, sportli-
che und ähnliche Veranstaltungen so-
wie im Zuge eines kommunalen Stadtin-
formationssystems; die jeweils freie Flä-
che dieser Anlagen darf auch für andere 
Werbung verwendet werden. In reinen 
Wohngebieten darf im Übrigen an der 
Stätte der Leistung nur mit Hinweisschil-
dern geworben werden.“. 

 

4.  Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, 
Sportanlagen und Versammlungsstät-
ten, soweit sie nicht in die freie Land-
schaft wirken, und 

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und 
Messegeländen. 

 
 
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, 
reinen und allgemeinen Wohngebieten sind 
Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der 
Leistung sowie Anlagen für amtliche Mittei-
lungen und zur Unterrichtung der Bevölke-
rung über kirchliche, kulturelle, politische, 
sportliche und ähnliche Veranstaltungen, die 
jeweils freie Fläche dieser Anlagen darf auch 
für andere Werbung verwendet werden. In 
reinen Wohngebieten darf an der Stätte der 
Leistung nur mit Hinweisschildern geworben 
werden. 
 
 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenau-
tomaten entsprechend. 
 
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind 
nicht anzuwenden auf 
 
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür 

genehmigten Säulen, Tafeln und Flä-
chen, 

2.  Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverkaufsstellen, 

3.  Auslagen und Dekorationen in Fenstern 
und Schaukästen und 

4.  Wahlwerbung für die Dauer eines Wahl-
kampfs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 17 
Bauarten 

 
(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden, 
wenn bei ihrer Anwendung die baulichen An-
lagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderun-
gen dieses Gesetzes oder der aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Vorschriften erfül-
len und für ihren Anwendungszweck tauglich 
sind. 
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9. In § 17 Absatz 4 wird die Angabe „Ab-

satz 1“ gestrichen.  
 

(2) Bauarten, die von Technischen Baube-
stimmungen nach § 88 Absatz 2 Nummer 2 
oder Nummer 3 Buchstabe a wesentlich ab-
weichen oder für die es allgemein aner-
kannte Regeln der Technik nicht gibt, dürfen 
bei der Errichtung, Änderung und Instandhal-
tung baulicher Anlagen nur angewendet wer-
den, wenn für sie 
 
1.  eine allgemeine Bauartgenehmigung 

durch das Deutsche Institut für Bautech-
nik oder 

2.  eine vorhabenbezogene Bauartgeneh-
migung durch die oberste Bauaufsichts-
behörde 

 
erteilt worden ist. § 21 Absatz 2 bis 7 und 
§ 23 Absatz 2 gelten entsprechend. 
 
(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgeneh-
migung genügt ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis für Bauarten, wenn die 
Bauart nach allgemein anerkannten Prüfver-
fahren beurteilt werden kann. In der Verwal-
tungsvorschrift nach § 88 Absatz 5 werden 
diese Bauarten mit der Angabe der maßge-
benden technischen Regeln bekannt ge-
macht. § 22 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die 
oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall 
oder für genau begrenzte Fälle allgemein 
festlegen, dass eine Bauartgenehmigung 
nicht erforderlich ist. 
 
(5) Bauarten bedürfen einer Bestätigung ih-
rer Übereinstimmung mit den Technischen 
Baubestimmungen nach § 88 Absatz 2, den 
allgemeinen Bauartgenehmigungen, den all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen 
für Bauarten oder den vorhabenbezogenen 
Bauartgenehmigungen. Als Übereinstim-
mung gilt auch eine Abweichung, die nicht 
wesentlich ist. § 24 Absatz 2 gilt für den An-
wender der Bauart entsprechend. 
 
(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in au-
ßergewöhnlichem Maß von der Sachkunde 
und Erfahrung der damit betrauten Personen 
oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der Bauart-
genehmigung oder durch Rechtsverordnung 
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der obersten Bauaufsichtsbehörde vorge-
schrieben werden, dass der Anwender über 
solche Fachkräfte und Vorrichtungen verfügt 
und den Nachweis hierüber gegenüber einer 
Prüfstelle nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 6 zu erbringen hat. In der Rechtsverord-
nung können Mindestanforderungen an die 
Ausbildung, die durch Prüfung nachzuwei-
sende Befähigung und die Ausbildungsstät-
ten einschließlich der Anerkennungsvoraus-
setzungen gestellt werden. 
 
(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnli-
chen Sorgfalt bei Ausführung oder Instand-
haltung bedürfen, kann in der Bauartgeneh-
migung oder durch Rechtsverordnung der 
obersten Bauaufsichtsbehörde die Überwa-
chung dieser Tätigkeiten durch eine Überwa-
chungsstelle nach § 25 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 vorgeschrieben werden. 
 

10.  § 18 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 2 wird die Angabe „Ab-
satz 1“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 18 
Allgemeine Anforderungen für die Ver-

wendung von Bauprodukten 
 
(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet wer-
den, wenn bei ihrer Verwendung die bauli-
chen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck ent-
sprechenden angemessenen Zeitdauer die 
Anforderungen dieses Gesetzes oder der 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften erfüllen und gebrauchstauglich 
sind. 
 
(2) Bauprodukte, die den in Vorschriften an-
derer Vertragsstaaten des Abkommens vom 
2. Mai 1992 über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3) 
genannten technischen Anforderungen ent-
sprechen, dürfen verwendet werden, wenn 
das geforderte Schutzniveau gemäß § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 gleichermaßen dauerhaft er-
reicht wird. 
 
(3) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in 
außergewöhnlichem Maß von der Sach-
kunde und Erfahrung der damit betrauten 
Personen oder von einer Ausstattung mit be-
sonderen Vorrichtungen abhängt, kann in 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, in der Zustimmung im Einzelfall oder 
durch Rechtsverordnung der obersten 
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b)  In Absatz 4 wird die Angabe „(EU) 
Nr. 305/2011)“ durch die Angabe 
„(EU) Nr. 2024/3110“ ersetzt. 

 

Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben wer-
den, dass der Hersteller über solche Fach-
kräfte und Vorrichtungen verfügt und den 
Nachweis hierüber gegenüber einer Prüf-
stelle nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung 
können Mindestanforderungen an die Ausbil-
dung, die durch Prüfung nachzuweisende 
Befähigung und die Ausbildungsstätten ein-
schließlich der Anerkennungsvoraussetzun-
gen gestellt werden. 
 
(4) Für Bauprodukte, die wegen ihrer beson-
deren Eigenschaften oder ihres besonderen 
Verwendungszwecks einer außergewöhnli-
chen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instand-
haltung oder Reinigung bedürfen, kann in 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, in der Zustimmung im Einzelfall oder 
durch Rechtsverordnung der obersten Bau-
aufsichtsbehörde die Überwachung dieser 
Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle 
nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 vorge-
schrieben werden, soweit diese Tätigkeiten 
nicht bereits von der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 erfasst sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  In § 19 wird die Angabe „(EU) Nr. 

305/2011“ durch die Angabe „(EU) Nr. 
2024/3110“ ersetzt.  

 

 § 19 
Anforderungen für die Verwendung von 

CE-gekennzeichneten Bauprodukten 
 
Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung 
trägt, darf verwendet werden, wenn die er-
klärten Leistungen den in diesem Gesetz 
oder aufgrund dieses Gesetzes festgelegten 
Anforderungen für diese Verwendung ent-
sprechen. § 18 Absatz 3 und §§ 20 bis 25 
gelten nicht für Bauprodukte, die die CE-
Kennzeichnung aufgrund der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 tragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 21 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

 
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik er-
teilt unter den Voraussetzungen des § 20 Ab-
satz 1 eine allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung für Bauprodukte, wenn deren Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 18 Absatz 1 
nachgewiesen ist. 
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12.  § 21 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 

„§ 71 Absatz 1 Satz 7 und 8 gelten ent-
sprechend.“. 
 

 

(2) Die zur Begründung des Antrags erfor-
derlichen Unterlagen sind beizufügen. So-
weit erforderlich, sind Probestücke von der 
antragstellenden Person zur Verfügung zu 
stellen oder durch Sachverständige, die das 
Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen 
kann, zu entnehmen oder Probeausführun-
gen unter Aufsicht der Sachverständigen 
herzustellen. § 71 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 
 
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik 
kann für die Durchführung der Prüfung die 
sachverständige Stelle und für Probeausfüh-
rungen die Ausführungsstelle und die Aus-
führungszeit vorschreiben. 
 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung wird widerruflich und für eine be-
stimmte Frist erteilt, die in der Regel fünf 
Jahre beträgt. Die Zulassung kann mit Ne-
benbestimmungen erteilt werden. Sie kann 
auf Antrag in Textform in der Regel um fünf 
Jahre verlängert werden. § 75 Absatz 2 
Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend. 
 
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der 
Rechte Dritter erteilt. 
 
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik 
macht die von ihm erteilten allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen nach Gegen-
stand und wesentlichem Inhalt öffentlich be-
kannt. 
 
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassun-
gen nach dem Recht anderer Länder gelten 
auch im Land Nordrhein-Westfalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. In § 23 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 

„Absatz 1“ gestrichen. 
 

 § 23  
Nachweis der Verwendbarkeit von Bau-

produkten im Einzelfall 
 
(1) Mit Zustimmung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde dürfen unter den Vorausset-
zungen des § 20 Absatz 1 im Einzelfall Bau-
produkte verwendet werden, wenn ihre Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 18 Absatz 1 
nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne 
des § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht zu erwarten 
sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde 
im Einzelfall erklären, dass ihre Zustimmung 
nicht erforderlich ist. 
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(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach 
Absatz 1, die in Baudenkmälern nach § 2 des 
Nordrhein-westfälischen Denkmalschutzge-
setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 662) in der jeweils geltenden Fassung 
verwendet werden, erteilt die untere Bauauf-
sichtsbehörde. 

 
14. § 30 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 30 
Brandwände 

 
(1) Brandwände müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile zum Abschluss von Gebäu-
den (Gebäudeabschlusswand) oder zur Un-
terteilung von Gebäuden in Brandabschnitte 
(innere Brandwand) ausreichend lang die 
Brandausbreitung auf andere Gebäude oder 
Brandabschnitte verhindern. 
 
(2) Brandwände sind erforderlich 
 
1.  als Gebäudeabschlusswand, ausge-

nommen von Gebäuden ohne Aufent-
haltsräume und ohne Feuerstätten mit 
nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt, 
wenn diese Abschlusswände an oder 
mit einem Abstand von weniger als 
2,50 m gegenüber der Nachbargrenze 
errichtet werden, es sei denn, dass ein 
Abstand von mindestens 5 m zu beste-
henden oder nach den baurechtlichen 
Vorschriften zulässigen künftigen Ge-
bäuden öffentlich-rechtlich gesichert ist, 

2.  als innere Brandwand zur Unterteilung 
ausgedehnter Gebäude in Abständen 
von nicht mehr als 40 m, 

3.  als innere Brandwand zur Unterteilung 
landwirtschaftlich oder vergleichbar ge-
nutzter Gebäude in Brandabschnitte 
von nicht mehr als 10 000 m³ Brutto-
Rauminhalt und 

4.  als Gebäudeabschlusswand zwischen 
Wohngebäuden und angebauten land-
wirtschaftlich genutzten Gebäuden oder 
angebauten Gebäuden mit vergleichba-
rer Nutzung sowie als innere Brand-
wand zwischen dem Wohnteil und dem 
landwirtschaftlich oder vergleichbar ge-
nutzten Teil eines Gebäudes. 

 
Gemeinsame Brandwände sind zulässig. In 
den Fällen des Satz 1 Nummer 2 und 3 kön-
nen größere Abstände gestattet werden, 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20423&vd_back=N662&sg=0&menu=0
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20423&vd_back=N662&sg=0&menu=0
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wenn die Nutzung des Gebäudes es erfor-
dert und wenn Bedenken wegen des Brand-
schutzes nicht bestehen. 
 
(3) Brandwände müssen auch unter zusätz-
licher mechanischer Beanspruchung feuer-
beständig sein und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen. Anstelle von Brand-
wänden sind in den Fällen des Absatzes 2 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 zulässig 
 
1.  für Gebäude der Gebäudeklasse 4 

Wände, die auch unter zusätzlicher me-
chanischer Beanspruchung hochfeuer-
hemmend sind, 

2.  für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 
3 hochfeuerhemmende Wände und 

3.  für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 
3 Gebäudeabschlusswände, die jeweils 
von innen nach außen die Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden und aus-
steifenden Teile des Gebäudes, min-
destens jedoch feuerhemmende Bau-
teile, und von außen nach innen die 
Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbestän-
diger Bauteile haben. 

 
In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 4 sind anstelle von Brandwänden feuer-
hemmende Wände zulässig, wenn der 
Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich 
oder vergleichbar genutzten Gebäudes oder 
Gebäudeteils nicht größer als 2 000 m³ ist. 
 
(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung 
durchgehen und in allen Geschossen über-
einander angeordnet sein. Abweichend da-
von dürfen anstelle innerer Brandwände 
Wände geschossweise versetzt angeordnet 
werden, wenn 
 
1.  die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 

entsprechen, 
2.  die Decken, soweit sie in Verbindung 

mit diesen Wänden stehen, feuerbe-
ständig sind, aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen und keine Öffnungen 
haben, 

3.  die Bauteile, die diese Wände und De-
cken unterstützen, feuerbeständig sind 
und aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen, 
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a) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 „Satz 3 gilt für rechtmäßig be-

stehende Gebäude, die durch 
Dachausbau zur Schaffung 
von Wohnraum zu einem Ge-
bäude der Gebäudeklasse 4 
werden, entsprechend.“.  

 
 
bb)  Folgender Satz wird angefügt: 
 
 „Brennbare Dachlatten sind zu-

lässig, wenn sie hohlraumfrei in 
nichtbrennbare, im Brandfall 
formstabile Dämmstoffe einge-
bettet sind; dies gilt entspre-
chend für bauphysikalisch not-
wendige Folien, wenn sie im 
Bereich der Brandwand hohl-
raumfrei verlegt und ober- und 
unterseitig vollständig von 
nichtbrennbaren Baustoffen 
abgedeckt sind.“. 

 
 
 
 
 

 
 

b)  In Absatz 6 wird die Angabe „5 m“ 
durch die Angabe „3 m“ ersetzt.  

 
 
 
 

4.  die Außenwände in der Breite des Ver-
satzes in dem Geschoss oberhalb oder 
unterhalb des Versatzes feuerbeständig 
sind und 

5.  Öffnungen in den Außenwänden im Be-
reich des Versatzes so angeordnet oder 
andere Vorkehrungen so getroffen sind, 
dass eine Brandausbreitung in andere 
Brandabschnitte nicht zu befürchten ist. 

 
(5) Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dachhaut 
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden 
feuerbeständigen Platte aus nichtbrennba-
ren Baustoffen abzuschließen. Darüber dür-
fen brennbare Teile des Dachs nicht hinweg-
geführt werden. Bei Gebäuden der Gebäu-
deklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindes-
tens bis unter die Dachhaut zu führen. Satz 3 
gilt für Gebäude, die vor dem 1. Januar 2019 
zulässigerweise errichtet wurden und die 
durch Dachausbau zur Schaffung von Wohn-
raum zu einem Gebäude der Gebäudeklasse 
4 werden, entsprechend. Die Dämmung des 
Daches ist in diesen Fällen nichtbrennbar 
auszuführen. Verbleibende Hohlräume sind 
vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen 
auszufüllen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die 
über Eck zusammenstoßen, durch eine 
Brandwand getrennt werden, so muss der 
Abstand dieser Wand von der inneren Ecke 
mindestens 3 m betragen; das gilt nicht, 
wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 
120 Grad beträgt oder mindestens eine Au-
ßenwand auf 5 m Länge als öffnungslose 
feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren 
Baustoffen, bei Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 bis 4 als öffnungslose hochfeuerhem-
mende Wand ausgebildet ist. 
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c)  Absatz 7 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Nach Satz 1 wird folgender 
Satz eingefügt: 

 
„§ 40 Absatz 1 Satz 2 bleibt un-

berührt.“. 
 
bb) Nach dem neuen Satz 4 wird 

folgender Satz eingefügt: 
 
 „Abweichend von Satz 1, 2 und 

3 sind Dämmstoffe aus 
schwerentflammbaren Bau-
stoffen bis zu einer Höhe von 
0,50 m über der Geländeober-
fläche zulässig.“. 

 

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dür-
fen über Brandwände nicht hinweggeführt 
werden. Bei Außenwandkonstruktionen, die 
eine seitliche Brandausbreitung begünstigen 
können wie hinterlüftete Außenwandbeklei-
dungen oder Doppelfassaden, sind gegen 
die Brandausbreitung im Bereich der Brand-
wände besondere Vorkehrungen zu treffen. 
Außenwandbekleidungen von Gebäudeab-
schlusswänden müssen einschließlich der 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen nicht-
brennbar sein. Bauteile dürfen in Brand-
wände nur soweit eingreifen, dass deren 
Feuerwiderstandsfähigkeit nicht beeinträch-
tigt wird; für Leitungen, Leitungsschlitze und 
Schornsteine gilt dies entsprechend. 
 
 
(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzuläs-
sig. Sie sind in inneren Brandwänden nur zu-
lässig, wenn sie auf die für die Nutzung er-
forderliche Zahl und Größe beschränkt sind. 
Die Öffnungen müssen feuerbeständige, 
dicht- und selbstschließende Abschlüsse ha-
ben. 
 
(9) In inneren Brandwänden sind feuerbe-
ständige Verglasungen nur zulässig, wenn 
sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl 
und Größe beschränkt sind. 
 
(10) Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für 
seitliche Wände von Vorbauten im Sinne des 
§ 6 Absatz 6, wenn sie von dem Nachbarge-
bäude oder der Nachbargrenze einen Ab-
stand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung 
entspricht, mindestens jedoch 1 m beträgt, 
sowie für Terrassenüberdachungen, Bal-
kone und Altane. 
 
(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten entspre-
chend auch für Wände, die nach Absatz 3 
Satz 2 und 3 anstelle von Brandwänden zu-
lässig sind. Die Abschlüsse von Öffnungen in 
Wänden anstelle von Brandwänden müssen 
dicht- und selbstschließend sein und der 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand ent-
sprechen. 
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15.  § 33 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 
 
 
 „Ein zweiter Rettungsweg ist für 

eingeschossige, zu ebener Erde lie-
gende Nutzungseinheiten nicht er-
forderlich, wenn im Brandfall die 
Rettung über einen direkten Aus-
gang ins Freie möglich ist.“. 

 
b) Absatz 2 Satz 3 und 4 wird durch 

folgenden Satz ersetzt: 
 
 
 
 
 „Ein zweiter Rettungsweg ist nicht 

erforderlich, wenn die Rettung über 
einen sicher erreichbaren Treppen-
raum möglich ist, in den Feuer und 
Rauch nicht eindringen können (Si-
cherheitstreppenraum).“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 

angefügt: 
 

 
 
 
 
 
 „Bei Sonderbauten ist der zweite 

Rettungsweg über Rettungsgeräte 
der Feuerwehr nur zulässig, wenn 
keine Bedenken wegen der Perso-
nenrettung bestehen.“. 

 § 33 
Erster und zweiter Rettungsweg 

 
(1) Für Nutzungseinheiten wie Wohnungen, 
Praxen, selbstständige Betriebsstätten müs-
sen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräu-
men mindestens zwei voneinander unabhän-
gige Rettungswege ins Freie vorhanden 
sein. Beide Rettungswege dürfen jedoch in-
nerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, 
die nicht zu ebener Erde liegen, muss der 
erste Rettungsweg über eine notwendige 
Treppe führen. Der zweite Rettungsweg 
kann eine weitere notwendige Treppe oder 
eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr er-
reichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. 
Der zweite Rettungsweg über Rettungsge-
räte der Feuerwehr ist nur zulässig, wenn 
keine Bedenken wegen der Personenrettung 
bestehen. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht 
erforderlich, 
 
1. wenn die Rettung über einen sicher er-

reichbaren Treppenraum möglich ist, in 
den Feuer und Rauch nicht eindringen 
können (Sicherheitstreppenraum) oder 

2.  für zu ebener Erde liegende Räume, die 
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie 
haben, der von jeder Stelle des Raumes 
in höchstens 15 m Entfernung erreich-
bar ist. 

 
(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg 
über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt 
und bei denen die Oberkante der Brüstung 
von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder 
Stellen mehr als 8 m über der Geländeober-
fläche liegt, dürfen nur errichtet werden, 
wenn die Feuerwehr über die erforderlichen 
Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge 
verfügt. 
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16. Nach § 37 Absatz 5 Satz 1 wird folgen-

der Satz eingefügt: 
 
 

„Zur Schaffung von zusätzlichem Wohn-
raum durch Nutzungsänderung gilt, 
dass Fenster nach Satz 1 mindestens 
0,80 m x 1,0 m groß sein müssen.“. 

 

 § 37 
Fenster, Türen, sonstige Öffnungen 

 
(1) Fensterflächen müssen gefahrlos gerei-
nigt werden können. 
 
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die 
bis zum Fußboden allgemein zugänglicher 
Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu 
kennzeichnen, dass sie leicht erkannt wer-
den können. Weitere Schutzmaßnahmen 
sind für größere Glasflächen vorzusehen, 
wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert. 
 
(3) Eingangstüren von Wohnungen müssen 
eine lichte Durchgangsbreite von mindes-
tens 0,90 m haben. 
 
(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster 
muss mindestens eine Öffnung ins Freie ha-
ben, um eine Rauchableitung zu ermögli-
chen. Gemeinsame Kellerlichtschächte für 
übereinanderliegende Kellergeschosse sind 
unzulässig. 
 
(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 
Absatz 2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenober-
kante angeordnet sein. Liegen diese Fenster 
in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so 
darf ihre Unterkante oder ein davorliegender 
Auftritt von der Traufkante horizontal gemes-
sen nicht mehr als 1 m entfernt sein. Der Ab-
stand kann in Abstimmung mit der Brand-
schutzdienststelle vergrößert werden. Von 
diesen Fenstern müssen sich Menschen zu 
öffentlichen Verkehrsflächen oder zu Flä-
chen für Einsatzkräfte der Gefahrenabwehr 
bemerkbar machen können. 
 

17. § 39 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 wird die Angabe „ei-
gene“ durch die Angabe „not-
wendige“ ersetzt.  

bb)  In Satz 2 wird nach der Angabe 
„einem“ die Angabe „notwendi-
gen“ eingefügt.  

 § 39 
Aufzüge 

 
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müs-
sen eigene Fahrschächte haben, um eine 
Brandausbreitung in andere Geschosse aus-
reichend lang zu verhindern. In einem Fahr-
schacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen.  
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cc)  In Satz 3 wird in dem Satzteil 
vor Nummer 1 die Angabe „ei-
gene“ durch die Angabe „not-
wendige“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In den Sätzen 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „Fahr-
schachtwände“ durch die An-
gabe „Wände notwendiger 
Fahrschächte“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 

bb)  In Satz 3 wird die Angabe 
„Fahrschachtwänden“ durch 
die Angabe „Wänden notwen-
diger Fahrschächte“ ersetzt.  

 
 

 
c)  In Absatz 3 Satz 1 wird vor der An-

gabe „Fahrschächte“ die Angabe 
„Notwendige“ eingefügt.  

 

Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind zu-
lässig 
 
1.  innerhalb eines notwendigen Treppen-

raumes, ausgenommen in Hochhäu-
sern, 

2.  innerhalb von Räumen, die Geschosse 
überbrücken, 

3.  zur Verbindung von Geschossen, die of-
fen miteinander in Verbindung stehen 
dürfen und 

4.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2. 

 
Sie müssen sicher umkleidet sein. 
 
(2) Die Fahrschachtwände müssen als raum-
abschließende Bauteile 
 
1.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feu-

erbeständig und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen, 

2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 
hochfeuerhemmend, 

3.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feu-
erhemmend 

 
sein. Fahrschachtwände aus brennbaren 
Baustoffen müssen schachtseitig eine Be-
kleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in 
ausreichender Dicke haben. Fahrschachttü-
ren und andere Öffnungen in Fahrschacht-
wänden mit erforderlicher Feuerwiderstands-
fähigkeit sind so herzustellen, dass die An-
forderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht be-
einträchtigt werden. 
 
(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und 
eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 2,5 Pro-
zent der Fahrschachtgrundfläche, mindes-
tens jedoch 0,10 m² haben. Diese Öffnung 
darf einen Abschluss haben, der im Brandfall 
selbsttätig öffnet und von mindestens einer 
geeigneten Stelle aus bedient werden kann. 
Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss 
so gewählt werden, dass der Rauchaustritt 
durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 
 
(4) Gebäude, mit Ausnahme von Ein- und 
Zweifamilienhäusern, mit mehr als drei ober-
irdischen Geschossen müssen Aufzüge in 
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ausreichender Zahl haben. Dies gilt nicht, 
soweit bei bestehenden Gebäuden 
 
1. durch Änderung, Umbau oder Nut-

zungsänderung des Dachgeschosses 
oder 

2. durch nachträglichen Ausbau des 
obersten Geschosses oder bei der Auf-
stockung um bis zu zwei Geschosse 
Wohnraum geschaffen wird, oder 

3. die Herstellung eines Aufzuges infolge 
der Errichtung von bis zu zwei zusätzli-
chen Geschossen oder infolge einer 
Nutzungsänderung eines Gebäudes nur 
unter besonderen Schwierigkeiten her-
gestellt werden kann. 

 
Ein Aufzug muss von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche und von allen Wohnungen in 
dem Gebäude aus barrierefrei erreichbar 
sein. In Gebäuden mit mehr als fünf oberirdi-
schen Geschossen muss mindestens ein 
Aufzug Krankentragen, Rollstühle und Las-
ten aufnehmen können und Haltestellen in 
allen Geschossen haben. Haltestellen im 
obersten Geschoss und in den Kellerge-
schossen sind nicht erforderlich, wenn sie 
nur unter besonderen Schwierigkeiten her-
gestellt werden können. 
 
(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Kranken-
trage müssen eine nutzbare Grundfläche 
von mindestens 1,10 m x 2,10 m und zur Auf-
nahme eines Rollstuhls von mindestens 
1,10 m x 1,40 m haben. Türen müssen eine 
lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m haben. In einem Aufzug für Rollstühle 
und Krankentragen darf der für Rollstühle 
nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundflä-
che durch eine verschließbare Tür abge-
sperrt werden. Vor den Aufzügen muss eine 
ausreichende Bewegungsfläche vorhanden 
sein. 
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18.  Nach § 40 Absatz 1 Satz 1 wird folgen-

der Satz eingefügt: 
 
 
 
 
 „Auf Dächern dürfen Leitungen über 

Wände nach § 30 Absatz 2 hinwegge-
führt werden, sofern die Bauart den 
Technischen Baubestimmungen nach 
§ 88 entspricht.“. 

 

 § 40 
Leitungsanlagen, Installationsschächte 

und -kanäle 
 
(1) Leitungen dürfen durch raumabschlie-
ßende Bauteile, für die eine Feuerwider-
standsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hin-
durchgeführt werden, wenn eine Brandaus-
breitung ausreichend lang nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getrof-
fen sind. Dies gilt nicht 
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 

2, 
2.  innerhalb von Wohnungen und 
3.  innerhalb derselben Nutzungseinheit 

mit nicht mehr als insgesamt 400 m² in 
nicht mehr als zwei Geschossen. 

 
(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räu-
men nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in not-
wendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur 
zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungs-
weg im Brandfall ausreichend lang möglich 
ist. 
 
(3) Für Installationsschächte und -kanäle 
gelten Absatz 1 sowie § 41 Absatz 2 Satz 1 
und 2 sowie Absatz 3 entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.  Dem § 46 Absatz 2 wird folgender Satz 

angefügt: 
 
 
 
 
 

 § 46 
Aufenthaltsräume 

 
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte 
Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. 
Aufenthaltsräume im Dachraum und im Kel-
lergeschoss müssen eine lichte Raumhöhe 
von mindestens 2,20 m über mindestens der 
Hälfte ihrer Netto-Raumfläche haben; Raum-
teile mit einer lichten Raumhöhe bis zu 
1,50 m bleiben außer Betracht. Für Aufent-
haltsräume in Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 kann eine lichte Höhe von 
mindestens 2,30 m gestattet werden. 
 
(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend 
belüftet und mit Tageslicht belichtet werden 
können. Sie müssen Fenster mit einem Roh-
baumaß der Fensteröffnungen von mindes-
tens ein Achtel der Netto-Raumfläche des 
Raumes einschließlich der Netto-Raumflä-
che verglaster Vorbauten und Loggien ha-
ben. 
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 „Abweichend dazu gilt bei einer Nut-
zungsänderung eines bestehenden Ge-
bäudes, dass jeder Aufenthaltsraum 
mindestens eine Fensterfläche von 0,5 
m² aufweisen muss.“. 

 

 
 
 
 
 
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine 
Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie 
Verkaufsräume, Schank- und Speisegast-
stätten, ärztliche Behandlungs-, Sport-, 
Spiel-, Werk- und ähnliche Räume sind ohne 
Fenster zulässig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.  § 47 Absatz 5 wird durch die folgenden 

Absätze 5 bis 7 ersetzt: 
 

„(5) An Nutzungseinheiten zum Zwecke 
der Pflege oder Betreuung von Perso-
nen mit Pflegebedürftigkeit oder Behin-
derung, deren Selbstrettungsfähigkeit 
eingeschränkt ist und die nicht unter 
§ 50 Absatz 2 Nummer 8 fallen, sind 
keine Anforderungen wie an Sonder-
bauten (§ 50) zu stellen. 
 

 § 47 
Wohnungen 

 
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder 
Kochnische haben. Fensterlose Küchen 
oder Kochnischen sind zulässig, wenn eine 
wirksame Lüftung gewährleistet ist. 
 
(2) In Wohnungen müssen Schlafräume und 
Kinderzimmer sowie Flure, über die Ret-
tungswege von Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder 
haben. Dieser muss so eingebaut oder an-
gebracht und betrieben werden, dass Brand-
rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. 
Die Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmel-
der hat die unmittelbare besitzhabende Per-
son sicherzustellen, es sei denn, die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer übernimmt 
diese Verpflichtung selbst. 
 
(3) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 
5 mit Wohnungen sind leicht und barrierefrei 
erreichbare Abstellflächen für Kinderwagen 
und Mobilitätshilfen sowie für jede Wohnung 
eine ausreichend große Abstellfläche herzu-
stellen. 
 
(4) Jede Wohnung muss ein Bad mit Bade-
wanne oder Dusche und eine Toilette haben. 
 
(5) An Nutzungseinheiten zum Zwecke der 
Pflege oder Betreuung von Personen mit 
Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren 
Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, 
sind keine Anforderungen wie an Sonder-
bauten (§ 50) zu stellen, wenn die Nutzungs-
einheiten 
 
1. einzeln für bis zu sechs Personen, 
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(6) Sollen Nutzungseinheiten mit Auf-
enthaltsräumen in bestehenden Gebäu-
den in Wohnraum umgenutzt oder ge-
ändert werden, sind die §§ 6, 15, 27, 28, 
30, 31 und 32 auf bestehende Bauteile 
nicht anzuwenden. Bei einer Umnut-
zung im Sinne des Satzes 1 sind ferner 
die §§ 29, 34, 35 Absatz 1 und 3 bis 8 
sowie § 36 nicht anzuwenden. 
 
(7) Sollen bestehende Gebäude zur 
Schaffung von Wohnraum erstmals um 
nicht mehr als ein Geschoss aufge-
stockt werden, so sind auf bestehende 
Bauteile die §§ 27 bis 32 und 34 bis 36 
nicht anzuwenden. Im Bereich der Auf-
stockung gelten die Anforderungen an 
die bisherige Gebäudeklasse. In den 
Wänden notwendiger Treppenräume 
müssen Öffnungen zu Kellergeschos-
sen mindestens feuerhemmende, 
rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse haben. Soweit bei bestehen-
den Gebäuden in notwendigen Trep-
penräumen die Treppe selbst oder 
Wand- und Deckenbekleidungen aus 
brennbaren Baustoffen bestehen, müs-
sen Öffnungen zu Nutzungseinheiten im 
Bereich der Aufstockung mindestens 
feuerhemmende, rauchdichte und 
selbstschließende Abschlüsse haben. 
Soweit in notwendigen Treppenräumen 
keine Fenster nach § 35 Absatz 8 Satz 
2 Nummer 1 vorhanden sind, ist an 
oberster Stelle eine Öffnung nach § 35 
Absatz 8 Satz 2 Nummer 2 zu schaffen. 
Der zweite Rettungsweg nach § 33 Ab-
satz 2 Satz 2 ist nachzuweisen. “. 

 

2. nicht für Personen mit Intensivpflegebe-
darf bestimmt sind oder 

3. einen gemeinsamen Rettungsweg ha-
ben und für insgesamt bis zu zwölf Per-
sonen bestimmt sind. 

 

21.  § 50 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Absatz 1“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 

 § 50 
Sonderbauten 

 
(1) An Anlagen und Räume besonderer Art 
oder Nutzung (Sonderbauten) können im 
Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen 
Anforderungen nach § 3 Absatz 1 besondere 
Anforderungen gestellt werden. Erleichterun-
gen können gestattet werden, soweit es der 
Einhaltung von Vorschriften wegen der be-
sonderen Art oder Nutzung baulicher Anla-
gen oder Räume oder wegen besonderer 
Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderun-
gen und Erleichterungen nach den Sätzen 1 
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und 2 können sich insbesondere erstrecken 
auf 
 
1. die Anordnung der baulichen Anlagen 

auf dem Grundstück, 
2.  die Abstände von Nachbargrenzen, von 

anderen baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück und von öffentlichen Ver-
kehrsflächen sowie auf die Größe der 
freizuhaltenden Flächen der Grundstü-
cke, 

3.  die Öffnungen nach öffentlichen Ver-
kehrsflächen und nach angrenzenden 
Grundstücken, 

 
4.  die Anlage von Zu- und Abfahrten, 
5.  die Anlage von Grünstreifen, Baum-

pflanzungen und anderen Pflanzungen 
sowie die Begrünung oder Beseitigung 
von Halden und Gruben, 

6.  die Bauart und Anordnung aller für die 
Stand- und Verkehrssicherheit, den 
Brand-, Wärme-, Schall- oder Gesund-
heitsschutz wesentlichen Bauteile und 
die Verwendung von Baustoffen, 

7.  Brandschutzanlagen, -einrichtungen 
und -vorkehrungen, 

8.  die Löschwasserrückhaltung, 
9.  die Anordnung und Herstellung von Auf-

zügen, Treppen, Treppenräumen, Flu-
ren, Ausgängen, sonstigen Rettungs-
wegen, 

10.  die Beleuchtung und Energieversor-
gung, 

11.  die Lüftung und Rauchableitung, 
12.  die Feuerungsanlagen und Heizräume, 
13.  die Wasserversorgung für Löschzwe-

cke, 
14. die Aufbewahrung und Entsorgung von 

Abwasser und festen Abfallstoffen, 
15.  die Stellplätze und Garagen mit und 

ohne einer Stromzuleitung für die Aufla-
dung von Batterien für Elektrofahrzeuge 
sowie Fahrradabstellplätze, 

16.  die barrierefreie Nutzbarkeit, 
17.  die zulässige Zahl der Benutzerinnen 

und Benutzer, Anordnung und Zahl der 
zulässigen Sitz- und Stehplätze bei Ver-
sammlungsstätten, Gaststätten, Ver-
gnügungsstätten, Tribünen und Fliegen-
den Bauten, 

18.  die Zahl der Toiletten für Besucherinnen 
und Besucher, 
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b)  In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird 

vor der Angabe „sowie Wohnge-
bäude“ die Angabe „Tierhaltungs-
anlagen“ eingefügt. 

 

19.  Umfang, Inhalt und Zahl besonderer 
Bauvorlagen, insbesondere eines 
Brandschutzkonzepts, 

20.  weitere zu erbringende Bescheinigun-
gen, 

21.  die Bestellung und Qualifikation der 
Bauleitenden und der Fachbauleiten-
den, 

22.  den Betrieb und die Nutzung einschließ-
lich der Bestellung und der Qualifikation 
einer oder eines Brandschutzbeauftrag-
ten, 

23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfun-
gen und die Bescheinigungen, die hier-
über zu erbringen sind und 

24.  Gebäudefunkanlagen für die Feuer-
wehr. 

 
(2) Große Sonderbauten sind 
 
1.  Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe 

nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 
22 m), 

2.  bauliche Anlagen mit einer Höhe von 
mehr als 30 m, ausgenommen solche, 
die nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
5 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) 
verfahrensfrei gestellt sind, 

3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grund-
fläche des Geschosses mit der größten 
Ausdehnung; ausgenommen Gewächs-
häuser ohne Verkaufsstätten, die einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
oder einem Betrieb der gartenbaulichen 
Erzeugung dienen sowie Wohnge-
bäude, 

4.  Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume 
und Ladenstraßen einschließlich ihrer 
inneren Bauteile eine Fläche von insge-
samt mehr als 2 000 m² haben, 

5.  Büro- und Verwaltungsgebäude mit 
mehr als 3 000 m² Geschossfläche, 

6.  Versammlungsstätten 
 

a)  mit Versammlungsräumen, die ein-
zeln für mehr als 200 Besucherin-
nen und Besucher bestimmt sind 
oder mit mehreren Versammlungs-
räumen, die insgesamt für mehr als 
200 Besucherinnen und Besucher 
bestimmt sind, wenn diese Ver-
sammlungsräume gemeinsame 
Rettungswege haben, 
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b)  im Freien mit Szenenflächen und 
Tribünen, die keine Fliegenden 
Bauten sind und deren Besucher-
bereich für mehr als 1 000 Besu-
cherinnen und Besucher bestimmt 
ist, sowie solche Versammlungs-
stätten im Freien, die für mehr als 
5 000 Besucherinnen und Besu-
cher bestimmt sind, und 

c)  Sportstadien und Freisportanlagen 
mit Tribünen, die keine Fliegenden 
Bauten sind, und die jeweils für ins-
gesamt mehr als 5 000 Besucherin-
nen und Besucher bestimmt sind, 

 
7.  Schank- und Speisegaststätten mit 

mehr als 200 Gastplätzen in Gebäuden 
oder mehr als 1 000 Gastplätzen im 
Freien, Beherbergungsstätten mit mehr 
als 30 Betten, Vergnügungsstätten so-
wie Wettbüros, 

8.  Gebäude mit Nutzungseinheiten zum 
Zwecke der Pflege oder Betreuung von 
Personen mit Pflegebedürftigkeit oder 
Behinderung, deren Selbstrettungsfä-
higkeit eingeschränkt ist, wenn die Nut-
zungseinheiten 

 
a) einzeln für mehr als sechs Perso-

nen oder 
b)  für Personen mit Intensivpflegebe-

darf bestimmt sind, oder 
c)  einen gemeinsamen Rettungsweg 

haben und für insgesamt mehr als 
zwölf Personen bestimmt sind, 

 
9.  Krankenhäuser, 
10. Wohnheime, 
11.  Einrichtungen zur Unterbringung von 

Personen sowie Tageseinrichtungen für 
Kinder, Menschen mit Behinderung und 
alte Menschen, ausgenommen Tages-
einrichtungen einschließlich Tages-
pflege für nicht mehr als zehn Kinder, 

12.  Schulen, Hochschulen und ähnliche 
Einrichtungen, 

13.  Justizvollzugsanstalten und bauliche 
Anlagen für den Maßregelvollzug, 

14.  Camping- und Wochenendplätze, 
15.  Freizeit- und Vergnügungsparks, 
16. Regallager mit einer Oberkante Lager-

guthöhe von mehr als 9 m, 
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17.  bauliche Anlagen, deren Nutzung durch 
Umgang oder Lagerung von Stoffen mit 
Explosions- oder erhöhter Brandgefahr 
verbunden ist, 

18. Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzflä-
che. 

 
22. § 53 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe 
„(EU) Nr. 305/2011“ durch die An-
gabe „(EU) Nr. 2024/3110“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

 § 53 
Bauherrschaft 

 
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur 
Vorbereitung, Überwachung und Ausführung 
eines nicht verfahrensfreien Bauvorhabens 
sowie der Beseitigung von Anlagen geeig-
nete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 54 bis 
56 zu bestellen, soweit sie oder er nicht 
selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach 
diesen Vorschriften geeignet ist. Der Bauher-
rin oder dem Bauherrn obliegen außerdem 
die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten erforderlichen Anträge, Anzeigen und 
Nachweise. Sie oder er hat die zur Erfüllung 
der Anforderungen dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen 
Nachweise und Unterlagen zu den verwen-
deten Bauprodukten und den angewandten 
Bauarten bereitzuhalten. Werden Baupro-
dukte verwendet, die die CE-Kennzeichnung 
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
gen, ist die Leistungserklärung bereitzuhal-
ten. Die Bauherrin oder der Bauherr hat vor 
Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder 
des Bauleiters und während der Bauausfüh-
rung einen Wechsel dieser Person unver-
züglich der Bauaufsichtsbehörde in Textform 
mitzuteilen. Wechselt die Bauherrin oder der 
Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der 
neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde 
unverzüglich in Textform mitzuteilen. 
(2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des 
Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzar-
beit in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe aus-
geführt werden, ist die Beauftragung von Un-
ternehmen nicht erforderlich, wenn dabei ge-
nügend Fachkräfte mit der nötigen Sach-
kunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwir-
ken. Die Beseitigung von nicht verfahrens-
freien Anlagen darf nicht in Selbst- oder 
Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden. 
 
(3) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere 
Personen als Bauherrin oder als Bauherr 
auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde 
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 „Im Übrigen findet § 18 Absatz 1 

Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 
NRW mit der Maßgabe entspre-
chende Anwendung, dass eine Er-
klärung in Textform ausreichend 
ist.“. 

 

verlangen, dass ihr gegenüber eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter bestellt wird, der oder 
die die der Bauherrin oder dem Bauherrn 
nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 
Im Übrigen findet § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 
sowie Absatz 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
entsprechende Anwendung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.  § 54 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Brandschutzkonzepte für bauliche 
Anlagen werden von sachverständigen 
Personen nach § 87 Absatz 2 für die 
Prüfung des Brandschutzes oder von öf-
fentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen für vorbeugenden Brand-
schutz nach § 36 der Gewerbeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202) 
in der jeweils geltenden Fassung aufge-
stellt.“. 

 

 § 54 
Entwurfsverfassende 

 
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser muss nach Sachkunde und 
Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen 
Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist 
für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit ih-
res oder seines Entwurfs verantwortlich. Die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsver-
fasser hat dafür zu sorgen, dass die für die 
Ausführung notwendigen Einzelzeichnun-
gen, Einzelberechnungen und Anweisungen 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. 
 
(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so sind geeignete Fachplanerinnen 
und Fachplaner heranzuziehen. Diese sind 
für die von ihnen gefertigten Unterlagen ver-
antwortlich. Für das ordnungsgemäße Inei-
nandergreifen aller Fachplanungen bleibt die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsver-
fasser verantwortlich. 
 
 
(3) Brandschutzkonzepte für bauliche Anla-
gen werden von staatlich anerkannten Sach-
verständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 für die Prüfung des Brandschut-
zes, von öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen für vorbeugenden Brand-
schutz nach § 36 der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Feb-
ruar 1999 (BGBl. I S. 202) in der jeweils gel-
tenden Fassung oder von Personen aufge-
stellt, die im Einzelfall für die Aufgabe nach 
Sachkunde und Erfahrung vergleichbar ge-
eignet sind. 
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(4) Standsicherheitsnachweise für bauliche 
Anlagen werden von Personen mit einem be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschluss ei-
nes Studiums der Fachrichtung Architektur, 
Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit 
einer mindestens dreijährigen Berufserfah-
rung in der Tragwerksplanung aufgestellt, 
die als Mitglied einer Architektenkammer in 
einer von der Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen zu führenden Liste oder als Mit-
glied einer Ingenieurkammer in einer von der 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
zu führenden Liste eingetragen sind (qualifi-
zierte Tragwerksplanerin oder qualifizierter 
Tragwerksplaner). Eintragungen anderer 
Länder gelten im Land Nordrhein-Westfalen, 
soweit diese auch die Mitgliedschaft in einer 
Architektenkammer oder einer Ingenieur-
kammer nachweisen können. § 67 Absatz 5 
bis 7 gilt entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.  In § 55 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe 

„(EU) Nr. 305/2011“ durch die Angabe 
„(EU) Nr. 2024/3110“ ersetzt. 

 

 § 55 
Unternehmen 

 
(1) Jedes Unternehmen ist für die mit den öf-
fentlich-rechtlichen Anforderungen überein-
stimmende Ausführung der von ihm über-
nommenen Arbeiten und insoweit für die ord-
nungsgemäße Einrichtung und den sicheren 
Betrieb der Baustelle sowie für die Einhal-
tung der Arbeitsschutzbestimmungen ver-
antwortlich. Es hat die zur Erfüllung der An-
forderungen dieses Gesetzes oder aufgrund 
dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise 
und Unterlagen zu den verwendeten Baupro-
dukten und den angewandten Bauarten zu 
erbringen und auf der Baustelle bereitzuhal-
ten. Bei Bauprodukten, die die CE-Kenn-
zeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 tragen, ist die Leistungserklärung 
bereitzuhalten. 
 
(2) Jedes Unternehmen hat auf Verlangen 
der Bauaufsichtsbehörde für Arbeiten, bei 
denen die Sicherheit der Anlage in außerge-
wöhnlichem Maße von der besonderen 
Sachkenntnis und Erfahrung des Unterneh-
mens oder von einer Ausstattung des Unter-
nehmens mit besonderen Vorrichtungen ab-
hängt, nachzuweisen, dass es für diese Ar-
beiten geeignet ist und über die erforderli-
chen Vorrichtungen verfügt. 
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25.  In § 57 Absatz 1 wird nach Satz 2 fol-

gender Satz eingefügt: 
 
 
 
 „Satz 2 gilt nicht für Anlagen, die der 

Landes- oder Bündnisverteidigung die-
nen.“. 

 
 
 

 § 57 
Aufbau und Zuständigkeit der Bauauf-

sichtsbehörden 
 
(1) Bauaufsichtsbehörden sind als Ord-
nungsbehörden: 
 
1. Oberste Bauaufsichtsbehörde: das für 

die Bauaufsicht zuständige Ministerium, 
2. Obere Bauaufsichtsbehörden: die Be-

zirksregierungen für die kreisfreien 
Städte und Kreise sowie in den Fällen 
des § 79, im Übrigen die Landräte als 
untere staatliche Verwaltungsbehörden 
und 

3.  Untere Bauaufsichtsbehörden: 
 

a)  die kreisfreien Städte, die Großen 
kreisangehörigen Städte und die 
Mittleren kreisangehörigen Städte 
als untere Bauaufsichtsbehörden 
sowie 

b)  die Kreise für die übrigen kreisan-
gehörigen Gemeinden. 

 
Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie an-
derer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für 
die Errichtung, Änderung, Nutzungsände-
rung und Beseitigung sowie die Nutzung und 
die Instandhaltung von Anlagen ist die untere 
Bauaufsichtsbehörde zuständig. Die gesetz-
lich geregelten Zuständigkeiten und Befug-
nisse anderer Behörden bleiben unberührt. 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur 
Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend 
mit geeigneten Fachkräften, die sich regel-
mäßig über die für die Berufsausübung gel-
tenden Bestimmungen fort- und weiterzubil-
den haben, zu besetzen und mit den erfor-
derlichen Vorrichtungen auszustatten. Ge-
eignete Fachkräfte sind insbesondere Perso-
nen, die einen Hochschulabschluss der 
Fachrichtungen Architektur oder Bauingeni-
eurwesen haben und die insbesondere die 
erforderlichen Kenntnisse des öffentlichen 
Baurechts, der Bautechnik und der Bauge-
staltung haben. Die Bauaufsichtsbehörden 
haben den Fachkräften die Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nach 
Satz 1 zu ermöglichen. 
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26.  Die §§ 58 und 59 werden wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 58 

Aufgaben und Befugnisse der  
Bauaufsichtsbehörden 

 
(1) Die den Bauaufsichtsbehörden ob-
liegenden Aufgaben gelten als solche 
der Gefahrenabwehr. § 89 bleibt unbe-
rührt. 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden haben 
bei der Errichtung, Änderung, Nut-
zungsänderung und Beseitigung sowie 
bei der Nutzung und Instandhaltung von 
Anlagen darüber zu wachen, dass die 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
die aufgrund dieser Vorschriften erlas-
senen Anordnungen eingehalten wer-
den, soweit nicht andere Behörden zu-
ständig sind. Sie können in Wahrneh-
mung dieser Aufgaben die erforderli-
chen Maßnahmen treffen. Für die bau-
aufsichtliche Prüfung der Standsicher-
heit oder des Brandschutzes sowie die 
Zulassung von Abweichungen von An-
forderungen kann eine Prüfingenieurin 
oder ein Prüfingenieur beauftragt wer-
den. Die mit dem Vollzug dieses Geset-
zes beauftragten Personen sind berech-
tigt, in Ausübung ihres Amtes Grundstü-
cke und Anlagen einschließlich der 
Wohnungen zu betreten. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
nach Artikel 13 des Grundgesetzes wird 
insoweit eingeschränkt. 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörden können 
bei der Errichtung oder Änderung bauli-
cher Anlagen verlangen, dass die Ge-
ländeoberfläche erhalten oder verän-
dert wird, um eine Störung des  
Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes 
zu vermeiden oder zu beseitigen oder 
um die Geländeoberfläche der Höhe der 
Verkehrsflächen oder der Nachbar-
grundstücke anzugleichen. 
 
(4) Bauaufsichtliche Genehmigungen 
und sonstige Maßnahmen gelten auch 
für und gegen Rechtsnachfolgerinnen 
oder Rechtsnachfolger. 

  
 
 

§ 58 
Aufgaben und Befugnisse der  

Bauaufsichtsbehörden 
 
(1) Die den Bauaufsichtsbehörden obliegen-
den Aufgaben gelten als solche der Gefah-
renabwehr. § 89 bleibt unberührt. 
 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der 
Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung 
und Beseitigung sowie bei der Nutzung und 
Instandhaltung von Anlagen darüber zu wa-
chen, dass die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und die aufgrund dieser Vorschrif-
ten erlassenen Anordnungen eingehalten 
werden, soweit nicht andere Behörden zu-
ständig sind. Sie haben in Wahrnehmung 
dieser Aufgaben nach pflichtgemäßem Er-
messen die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen. 
 
(3) Bauaufsichtliche Genehmigungen und 
sonstige Maßnahmen gelten auch für und 
gegen Rechtsnachfolgerinnen oder gegen 
Rechtsnachfolger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Bauaufsichtsbehörden können bei 
der Errichtung oder Änderung baulicher An-
lagen verlangen, dass die Geländeoberflä-
che erhalten oder verändert wird, um eine 
Störung des Straßen-, Orts- oder Land-
schaftsbildes zu vermeiden oder zu beseiti-
gen oder um die Geländeoberfläche der 
Höhe der Verkehrsflächen oder der Nach-
bargrundstücke anzugleichen. 
 
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige 
und sachverständige Stellen heranziehen. 
Für die bauaufsichtliche Prüfung des Brand-
schutzes einschließlich des 
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§ 59 
Bestehende Anlagen 

 
(1) Entsprechen rechtmäßig beste-
hende Anlagen nicht den Vorschriften 
dieses Gesetzes oder Vorschriften, die 
aufgrund dieses Gesetzes erlassen 
worden sind, so kann verlangt werden, 
dass die Anlagen diesen Vorschriften 
angepasst werden, wenn dies im Einzel-
fall wegen der Abwehr von erheblichen 
Gefahren für Leben und Gesundheit er-
forderlich ist. 
 
(2) Werden bestehende bauliche Anla-
gen wesentlich geändert, so können an 
die nicht von der Änderung berührten 
Teile nur Anforderungen gestellt wer-
den, wenn dies im Einzelfall wegen der 
Abwehr von Gefahren für Leben und 
Gesundheit erforderlich ist. Die bau-
technischen Nachweise und deren Prü-
fung nach § 68 beschränken sich daher 
für den verbleibenden Bestand, im Be-
reich  

Brandschutzkonzeptes und die Zulassung 
von Abweichungen von Anforderungen an 
den Brandschutz kann eine Prüfingenieurin 
oder ein Prüfingenieur für den Brandschutz 
beauftragt werden. 
 
(6) Auch nach Erteilung einer Baugenehmi-
gung nach § 74 oder einer Zustimmung nach 
§ 79 können Anforderungen gestellt werden, 
um dabei nicht voraussehbare Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen von der 
Allgemeinheit oder denjenigen, die die bauli-
che Anlage benutzen, abzuwenden. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Anlagen ohne Ge-
nehmigung oder Zustimmung errichtet wer-
den dürfen oder sie im Rahmen eines Ver-
fahrens nach § 66 Absatz 5 als genehmigt 
gelten. 
 
(7) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes be-
auftragten Personen sind berechtigt, in Aus-
übung ihres Amtes Grundstücke und Anla-
gen einschließlich der Wohnungen zu betre-
ten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung nach Artikel 13 des Grundge-
setzes wird insoweit eingeschränkt. 
 

§ 59 
Bestehende Anlagen 

 
(1) Entsprechen rechtmäßig bestehende An-
lagen nicht den Vorschriften dieses Geset-
zes oder Vorschriften, die aufgrund dieses 
Gesetzes erlassen worden sind, so kann ver-
langt werden, dass die Anlagen diesen Vor-
schriften angepasst werden, wenn dies im 
Einzelfall wegen der Abwehr von Gefahren 
für Leben und Gesundheit erforderlich ist. 
 
 
(2) Sollen Anlagen wesentlich geändert wer-
den, so kann gefordert werden, dass auch 
die nicht unmittelbar berührten Teile der An-
lage mit diesem Gesetz oder den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in 
Einklang gebracht werden, wenn 
 
1.  die Bauteile, die diesen Vorschriften 

nicht mehr entsprechen, mit den Ände-
rungen in einem konstruktiven Zusam-
menhang stehen und 

2.  die Durchführung dieser Vorschriften 
bei den von den Änderungen nicht 
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1.  der Standsicherheit auf den Ein-

fluss von Laständerungen oder ei-
nes geänderten statischen Sys-
tems. Dies erfolgt auf Grundlage ur-
sprünglich gültiger Regelwerke 
und, soweit vorhanden, geprüfter 
statischer Nachweise und 

 
2.  des Brandschutzes auf den Nach-

weis nach § 33.  
 
Neue statische oder brandschutztechni-
sche Beurteilungen, die für eine Ände-
rung oder Nutzungsänderung erforder-
lich sind, führen nicht zu einer wesentli-
chen Änderung einer Anlage. 
 
(3) Bei Modernisierungsvorhaben soll 
von der Anwendung des Absatzes 2 ab-
gesehen werden, wenn sonst die Mo-
dernisierung erheblich erschwert 
würde.“. 

 

berührten Teilen der Anlage keinen un-
verhältnismäßigen Mehraufwand verur-
sacht.  

 
In diesem Zusammenhang sind angemes-
sene Regelungen zur Barrierefreiheit zu tref-
fen. 
 

27. § 62 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
aa)  Nummer 1 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
 
 
 
 
 

 
aaa)  In Buchstabe a wird 

nach der Angabe „in der 
Fassung der Bekannt-
machung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I 
S. 3634)“ die Angabe 
„in der jeweils gelten-
den Fassung“ einge-
fügt. 

 
bbb)  In Buchstabe b wird die 

Angabe „30“ durch die 
Angabe „50“ ersetzt. 

 § 62 
Verfahrensfreie Bauvorhaben,  

Beseitigung von Anlagen 
 
(1) Verfahrensfrei sind: 
 
 
1. folgende Gebäude: 

 
 
a)  Gebäude bis zu 75 m³ Brutto-

Rauminhalt ohne Aufenthalts-
räume, Ställe, Toiletten oder Feuer-
stätten, im Außenbereich nur, wenn 
sie einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb (§ 35 Absatz 1 Num-
mer 1 des Baugesetzbuchs in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) und weder Verkaufs- noch 
Ausstellungszwecken dienen, 

 
 
 
 
 
b)  Garagen einschließlich überdach-

ter Stellplätze mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m und einer 
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ccc)  Buchstabe c wird wie 
folgt gefasst: 

 
„c)  Gebäude bis zu 4 

m Firsthöhe, die 
zum Schutz von 
Pflanzen und Tie-
ren bestimmt sind 
und die einem 
land- oder forstwirt-
schaftlichen Be-
trieb dienen,“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brutto-Grundfläche bis zu insge-
samt 30 m², außer im Außenbe-
reich, 

 
 
 
c)  Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die 

nur zum vorübergehenden Schutz 
von Pflanzen und Tieren bestimmt 
sind und die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb dienen, 

 
 
 
 
d)  Gewächshäuser ohne Verkaufs-

stätten mit einer Firsthöhe bis zu 5 
m und nicht mehr als 1 600 m2 
Grundfläche, auch ausgestattet mit 
Solaranlagen, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder 
einem Betrieb der gartenbaulichen 
Erzeugung im Sinne des § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 und des 
§ 201 des Baugesetzbuchs dienen, 

e)  Fahrgastunterstände des öffentli-
chen Personenverkehrs oder der 
Schülerbeförderung, 

f)  Schutzhütten für Wanderer, 
g)  Terrassenüberdachungen mit einer 

Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe 
bis zu 4,50 m, Balkonverglasungen 
sowie Balkonüberdachungen bis 30 
m² Grundfläche, Wintergärten bis 
30 m² Brutto-Grundfläche bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 
3 mit einem Mindestabstand von 
3 m zur Nachbargrenze 

h)  Gartenlauben in Kleingartenanla-
gen nach dem Bundeskleingarten-
gesetz vom 28. Februar 1983 
(BGBl. I S. 210), das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 
19. September 2006 (BGBl. I 
S. 2146) geändert worden ist, 

i)  Dachgauben und vergleichbare 
Dachaufbauten im Geltungsbereich 
einer städtebaulichen Satzung oder 
einer Satzung nach § 89, die Rege-
lungen über die Zulässigkeit, den 
Standort und die Größe der Anlage 
enthält, wenn sie den Festsetzun-
gen der Satzung entsprechen und 
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bb)  Nummer 4 Buchstabe b wird 

wie folgt gefasst: 
 
 

„b)  bauliche Anlagen, die 
der Telekommunika-
tion, der allgemeinen 
Versorgung mit Elektri-
zität, Gas, Öl, Wärme 
und Wasser, Wasser-
stoff sowie der Ver- 
oder Entsorgung von 

die statisch-konstruktive Unbe-
denklichkeit von einer nach § 54 
Absatz 4 berechtigten Person fest-
gestellt und der Bauherrschaft be-
scheinigt wurde, 

 
2. Anlagen der technischen Gebäudeaus-

rüstung, ausgenommen 
 

a)  freistehende Abgasanlagen mit ei-
ner Höhe von mehr als 10 m, 

b)  Aufzüge in Sonderbauten (§ 50), 
c)  Lüftungsanlagen, raumlufttechni-

sche Anlagen, Warmluftheizungen, 
Installationsschächte und -kanäle, 
die innere Brandwände und, außer 
in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 
bis 3, Geschosse überbrücken; 

 
3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuer-

barer Energien: 
 

a)  Solaranlagen in, an und auf Dach- 
und Außenwandflächen ausge-
nommen bei Hochhäusern sowie 
die damit verbundene Änderung 
der Nutzung oder der äußeren Ge-
stalt des Gebäudes, 

b)  gebäudeunabhängige Solaranla-
gen mit einer Höhe bis zu 3 m und 
einer Grundfläche bis zu 100 m², 

c)  Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anla-
gengesamthöhe sowie die damit 
verbundene Änderung der Nutzung 
oder der äußeren Gestalt des Ge-
bäudes, außer in reinen, allgemei-
nen und besonderen Wohngebie-
ten sowie Mischgebieten, 

d)  Photovoltaikanlagen auf Kranstell-
flächen von Windenergieanlagen, 

 
4.  folgende Anlagen zur Ver- und Entsor-

gung: 
 

a)  Brunnen 
b)  bauliche Anlagen, die der Telekom-

munikation, der allgemeinen Ver-
sorgung mit Elektrizität, Gas, Öl, 
Wärme und Wasser dienen, wie 
Transformatoren-, Schalt-, Regler- 
oder Pumpstationen, bis 20 m² 
Grundfläche und 5 m Höhe, 
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Kohlenstoffdioxid die-
nen, wie Transformato-
ren-, Schalt-, Regler- 
oder Pumpstationen, 
bis 20 m² Grundfläche 
und 5 m Höhe oder die 
nach § 35 Absatz 1 
Nummer 3 Baugesetz-
buch zulässig sind, ein-
schließlich der jeweili-
gen Nebenanlagen,“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  Anlagen zur vorübergehenden Si-

cherstellung der Energie- oder Wär-
meversorgung von gewerblich oder 
industriell genutzten Gebäuden für 
einen Zeitraum von bis zu 24 Mona-
ten unter den Voraussetzungen des 
Satzes 2, 

d)  Blockheizkraftwerke, Brennstoffzel-
len und Wärmepumpen, § 42 Ab-
satz 7 bleibt unberührt, 

e)  Anlagen zur Wasserstofferzeu-
gung, sofern der darin erzeugte 
Wasserstoff dem Eigenverbrauch 
der baulichen Anlagen dient, für die 
sie errichtet werden, 

f)  Anlagen zur Erzeugung und Nut-
zung von Wasserstoff einschließ-
lich deren Umhausungen sowie die 
zugehörigen Gasspeicher, bei de-
nen die Prozessschritte Erzeugung 
und Nutzung in einem werksmäßig 
hergestellten Gerät mit einer Spei-
chermenge von bis zu 20 kg pro 
Gerät, kombiniert sind, 

g)  Flüssiggastankstellen mit einem 
Flüssiggaslagerbehälter mit weni-
ger als 3 t Fassungsvermögen für 
die Versorgung von Kraftfahrzeu-
gen, 

h)  Anlagen zur Verteilung von Wärme 
bei Wasserheizungsanlagen ein-
schließlich der Wärmeerzeuger un-
ter der Voraussetzung des Satzes 
2, § 42 Absatz 7 bleibt unberührt, 

i)  Wasserversorgungsanlagen ein-
schließlich der Warmwasserversor-
gungsanlagen und ihre Wärmeer-
zeuger sowie Abwasseranlagen un-
ter der Voraussetzung des Satzes 
2, mit Ausnahme der Gebäude von 
Abwasserbehandlungsanlagen, 
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cc)  Nummer 6 Buchstabe e wird 
wie folgt gefasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. folgende Masten, Antennen und ähnli-
che Anlagen: 

 
a)  
 

aa) Antennen und Antennen tra-
gende Masten mit einer Höhe 
von 20 m, auf Gebäuden ge-
messen ab dem Schnittpunkt 
der Anlage mit der Dachhaut, 
im Außenbereich ohne Höhen-
begrenzung freistehend, wenn 
eine nach § 54 Absatz 4 be-
rechtigte Person die statisch-
konstruktive Unbedenklichkeit 
festgestellt und der Bauherr-
schaft bescheinigt hat, 

bb) zugehörige Versorgungsein-
heiten mit einem Brutto-Raum-
inhalt bis zu 30 m³ 

 
sowie die mit solchen Vorhaben 
verbundene Änderung der Nutzung 
oder der äußeren Gestalt einer be-
stehenden baulichen Anlage, 
 

b)  ortsveränderliche Antennenträger, 
die bis zu 48 Monate, vorüberge-
hend aufgestellt werden, 

c)  Masten und Unterstützungen für 
Telekommunikationsleitungen, für 
Leitungen zur Versorgung mit 
Elektrizität einschließlich der Lei-
tungen selbst, für Seilbahnen, für 
Leitungen sonstiger Verkehrsmittel 
und für Sirenen sowie für Fahnen, 

d)  Masten, die aus Gründen des 
Brauchtums errichtet werden, 

e)  Flutlichtmasten auf Sportanlagen, 
ansonsten bis zu einer Höhe von 
10 m,  

f)  Blitzschutzanlagen, 
 

6. folgende Behälter: 
 

a)  ortsfeste Behälter für Flüssiggas 
mit einem Fassungsvermögen von 
weniger als 3 t, für sonstige verflüs-
sigte oder nicht verflüssigte Gase 
mit einem Brutto-Rauminhalt von 
bis zu 6 m³, 

b)  ortsfeste Behälter für brennbare 
oder wassergefährdende 
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„e)  Fahrsilos, Kompost- 
und ähnliche Anlagen 
sowie“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flüssigkeiten mit einem Brutto-
Rauminhalt bis zu 10 m³, 

c)  ortsfeste Behälter sonstiger Art mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 
m³ und einer Höhe bis zu 3 m, 

d)  Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis 
zu 6 m und Schnitzelgruben, 

e)  Kompost- und ähnliche Anlagen so-
wie 

f)  Wasserbecken mit einem Becken-
inhalt bis zu 100 m³, 

 
7.  folgende Mauern und Einfriedungen: 
 

a)  Mauern einschließlich Stützmau-
ern, Einfriedungen sowie deren Be-
stückung mit Solaranlagen, mit ei-
ner Höhe bis zu 2 m, außer im Au-
ßenbereich, 

b)  offene, sockellose Einfriedungen 
für Grundstücke, einschließlich de-
ren Bestückung mit Solaranlagen, 
die einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb im Sinne der §§ 35 
Absatz 1 Nummer 1, 201 Bauge-
setzbuch dienen, 

 
8.  private Verkehrsanlagen einschließlich 

Brücken und Durchlässen mit einer lich-
ten Weite bis zu 5 m und Untertunnelun-
gen mit einem Durchmesser bis zu 3 m, 

9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit 
einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und ei-
ner Grundfläche bis zu 30 m², im Außen-
bereich bis zu 400 m², 

10.  folgende Anlagen in Gärten und zur 
Freizeitgestaltung: 
a) Schwimmbecken mit einem Be-

ckeninhalt bis zu 100 m³ einschließ-
lich dazugehöriger luftgetragener 
Überdachungen, im Außenbereich 
nur als Nebenanlage eines höchs-
tens 50 m entfernten Gebäudes mit 
Aufenthaltsräumen, 

b)  Sprungschanzen, Sprungtürme 
und Rutschbahnen mit einer Höhe 
bis zu 10 m, 

c)  Anlagen, die der zweckentspre-
chenden Einrichtung von Spiel-, 
Abenteuerspiel-, Bolz- und Sport-
plätzen, Reit- und Wanderwegen, 
Trimm- und Lehrpfaden dienen, 
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ausgenommen Gebäude und Tribü-
nen, 

d)  Wohnwagen, Zelte und bauliche 
Anlagen, die keine Gebäude sind, 
auf Camping-, Zelt- und Wochen-
endplätzen, 

e)  bauliche Anlagen, die der Garten-
gestaltung oder der zweckentspre-
chenden Einrichtung von Gärten 
dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, 

 
11. folgende tragende und nichttragende 

Bauteile: 
 

a)  nichttragende und nichtausstei-
fende Bauteile in baulichen Anla-
gen, an die keine Brandschutzan-
forderungen gestellt werden, sofern 
eine für die jeweilige bauliche An-
lage nach § 67 Absatz 1 bis 3 und 6 
bauvorlageberechtigte Person die 
statisch-konstruktive und brand-
schutztechnische Unbedenklichkeit 
festgestellt und der Bauherrschaft 
bescheinigt hat, 

b)  die Änderung tragender oder aus-
steifender Bauteile innerhalb von 
Wohngebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2, wenn eine berechtigte 
Person nach § 54 Absatz 4 der Bau-
herrschaft bescheinigt, dass die Än-
derung die Standsicherheit des 
Wohngebäudes im Ganzen und in 
seinen einzelnen Teilen nicht ge-
fährdet, 

c)  Fenster und Türen sowie die dafür 
bestimmten Öffnungen, 

d)  Außenwandbekleidungen ein-
schließlich Maßnahmen der Wär-
medämmung, ausgenommen bei 
Hochhäusern, Verblendungen und 
Verputz baulicher Anlagen; örtliche 
Bauvorschriften nach § 89 sind zu 
beachten, 

e)  Bedachungen einschließlich Maß-
nahmen der Wärmedämmung, aus-
genommen bei Hochhäusern, 

f)  Verkleidungen von Balkonbrüstun-
gen, 

g)  Erneuerung von Balkonen oder der 
Ersatz von Balkonen durch Altane 
auf dem eigenen Grundstück, so-
fern eine nach § 54 Absatz 4 
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berechtigte Person die statisch-
konstruktive Unbedenklichkeit fest-
gestellt und der Bauherrschaft be-
scheinigt hat, 

 
12. folgende Werbeanlagen: 
 

a) Werbeanlagen und Hinweiszeichen 
bis zu einer Größe von 1 m², 

b)  Warenautomaten, 
c)  Werbeanlagen, die nach ihrem 

Zweck nur vorübergehend für 
höchstens zwei Monate angebracht 
werden, außer im Außenbereich, 

d)  Schilder, die Inhaber und Art ge-
werblicher Betriebe kennzeichnen 
(Hinweisschilder), wenn sie vor 
Ortsdurchfahrten auf einer einzigen 
Tafel zusammengefasst sind, 

e)  Werbeanlagen in durch Bebau-
ungsplan festgesetzten Gewerbe-, 
Industrie- und vergleichbaren Son-
dergebieten an der Stätte der Leis-
tung mit einer Höhe bis zu 10 m 

 
sowie, soweit sie in, auf oder an einer 
bestehenden baulichen Anlage errichtet 
werden, die damit verbundene Ände-
rung der Nutzung oder der äußeren Ge-
stalt der Anlage, 

 
13. folgende vorübergehend aufgestellte 

oder benutzbare Anlagen: 
 

a)  Baustelleneinrichtungen ein-
schließlich der Lagerhallen, Schutz-
hallen und Unterkünfte, 

b)  Gerüste, 
c)  Toilettenwagen, 
d)  Behelfsbauten, die der Landesver-

teidigung, dem Katastrophen-
schutz, der Unfallhilfe oder die der 
Abwehr sonstiger außergewöhnli-
cher Ereignisse zum Schutz der Be-
völkerung dienen, 

e)  bauliche Anlagen, die für höchstens 
drei Monate auf genehmigten 
Messe- und Ausstellungsgeländen 
errichtet werden, ausgenommen 
Fliegende Bauten, 

f)  bauliche Anlagen die zu Straßen-
festen, Märkten oder ähnlichen Ver-
anstaltungen nur für kurze Zeit 
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dd)  Nummer 15 Buchstabe b wird 
wie folgt gefasst: 

 
 

„b)  Füllanlagen für Kraft-
fahrzeuge an Tankstel-
len, Ladestationen für 
Elektromobilität ein-
schließlich technischer 
Nebenanlagen und die 
damit verbundene Än-
derung der Nutzung,“. 

 
 
 
 

aufgestellt werden und die keine 
Fliegenden Bauten sind, 

g)  ortsveränderlich nutzbare und fahr-
bereit aufgestellte Geflügelställe 
zum Zweck der Freilandhaltung, die 
einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb zur Aufstallung von 
maximal 800 Tieren dienen, sofern 
die Anlage maximal vier Wochen an 
einem Standort verbleibt und frü-
hestens nach acht Wochen wieder 
auf diesen umgesetzt wird, 

 
14.  folgende Plätze: 
 

a)  unbefestigte Lager- und Abstell-
plätze, die einem land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb im Sinne 
der §§ 35 Absatz 1 Nummer 1, 201 
Baugesetzbuch dienen, 

b)  Ausstellungsplätze, Abstellplätze 
und Lagerplätze bis zu 300 m² Flä-
che, außer in Wohngebieten und im 
Außenbereich, 

c)  nicht überdachte Stellplätze für Per-
sonenkraftwagen und Motorräder 
bis zu insgesamt 100 m², 

d)  Kinderspielplätze im Sinne des § 8 
Absatz 4 Satz 1, 

e)  Freischankflächen bis zu 40 m2 
einschließlich einer damit verbun-
denen Nutzungsänderung einer 
Gaststätte, einer Verkaufsstelle des 
Lebensmittelhandwerks oder eines 
landwirtschaftlichen Betriebes, 

 
 

15.  folgende sonstige Anlagen: 
 

a)  Fahrradabstellplätze bis zu insge-
samt 100 m², 

b)  Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an 
Tankstellen sowie Ladestationen 
für Elektromobilität und die damit 
verbundene Änderung der Nut-
zung, 

 
 
 
 
c)  Regale mit einer Lagerhöhe (Ober-

kante Lagergut) von bis zu 7,50 m 
Höhe, 
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b) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 

„§ 74 Absatz 9 Satz 1 und 2 gelten 
entsprechend.“. 

 
c) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 1a eingefügt: 
 
 „(1a) Verfahrensfrei sind Anlagen, 

die der Landes- oder Bündnisvertei-
digung dienen.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Denkmale, Skulpturen und Brun-
nenanlagen sowie Grabdenkmale 
und Grabsteine auf Friedhöfen, 

e)  eingefriedete, befestigte oder unbe-
festigte und ganz oder teilweise mit 
einem Dach versehene Auslaufflä-
chen für Nutztiere, 

f)  andere unbedeutende Anlagen 
oder unbedeutende Teile von Anla-
gen wie Hauseingangsüberdachun-
gen, Markisen, Rollläden, Terras-
sen, Maschinenfundamente, Stra-
ßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jä-
gerstände, Wildfütterungen, Bie-
nenfreistände, Taubenhäuser, Hof-
einfahrten und Teppichstangen. 

 
Die Bauherrschaft hat sich für Anlagen 
gemäß Nummer 4 Buchstaben c bis i 
vor der Errichtung der Anlage von der 
Unternehmerin oder dem Unternehmer 
oder von einer oder einem Sachverstän-
digen bescheinigen zu lassen, dass die 
Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechen. § 74 Absatz 5 
Satz 1 und 2 gelten entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nut-
zung von Anlagen, wenn 
 
1. für die neue Nutzung keine anderen öf-

fentlich-rechtlichen Anforderungen nach 
den §§ 64, 65 in Verbindung mit § 68 als 
für die bisherige Nutzung in Betracht 
kommen, 

2.  die Errichtung oder Änderung der Anla-
gen nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre. 

 
Verfahrensfrei ist eine zeitlich begrenzte Än-
derung der Nutzung von Räumen zu Über-
nachtungszwecken im Rahmen von erziehe-
rischen, kulturellen, künstlerischen, politi-
schen oder sportlichen Veranstaltungen. 
§ 33 ist zu beachten. 
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d) Absatz 3 Satz 7 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„§ 74 Absatz 8 gilt entsprechend.“.  
 

(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von 
 
1.  Anlagen nach Absatz 1, 
2.  freistehenden Gebäuden der Gebäude-

klassen 1 und 3 sowie 
3.  sonstigen Anlagen, die keine Gebäude 

sind, mit einer Höhe bis zu 10 m. 
 
Die Bauherrschaft kann beantragen, dass für 
Verfahren nach Satz 1 ein Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt wird. Im Übri-
gen ist die beabsichtigte Beseitigung von An-
lagen mindestens einen Monat zuvor der 
Bauaufsichtsbehörde in Textform durch die 
Bauherrschaft anzuzeigen. Bei nicht freiste-
henden Gebäuden muss durch eine berech-
tigte Person nach § 54 Absatz 4 beurteilt und 
im erforderlichen Umfang nachgewiesen 
werden, dass das Gebäude oder die Ge-
bäude, an die das zu beseitigende Gebäude 
angebaut ist, während und nach der Beseiti-
gung standsicher sind. Die Beseitigung ist, 
soweit notwendig, durch die qualifizierte 
Tragwerksplanerin oder den qualifizierten 
Tragwerksplaner zu überwachen. Die Sätze 
4 und 5 gelten nicht, soweit an verfahrens-
freie Gebäude angebaut ist. § 74 Absatz 9 
gilt entsprechend. 
 
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbei-
ten. 
 

28. § 63 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 63 
Genehmigungsfreistellung 

 
(1) Keiner Genehmigung bedarf 
 
1.  unter den Voraussetzungen des 

Absatzes 2 die Errichtung, Ände-
rung und Nutzungsänderung von 
Anlagen und 

2.  unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 
im Anwendungsbereich des § 34 
des Baugesetzbuches die Ände-
rung und Nutzungsänderung von 
Dachgeschossen zu Wohnzwe-
cken einschließlich der Errichtung 
von Dachgauben sowie die Errich-
tung und Änderung von Solaranla-
gen im Anwendungsbereich des 

  
 

§ 63 
Genehmigungsfreistellung 

 
(1) Keiner Baugenehmigung bedarf unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 2 die 
Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von 
 
1.  Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 

bis 4, 
2.  sonstigen Gebäuden der Gebäudeklas-

sen 1 und 2 und 
3.  Nebengebäuden und Nebenanlagen für 

Gebäude nach Nummer 1 und 2. 
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§ 35 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b sowie Nummer 9 des Bau-
gesetzbuches. 

 
Satz 1 gilt nicht für Sonderbauten nach 
§ 50, außer für Solaranlagen, sowie für 
die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung 
 
1. eines oder mehrerer Gebäude, 

wenn dadurch dem Wohnen die-
nende Nutzungseinheiten mit einer 
Größe von insgesamt mehr als 5 
000 m² Brutto-Grundfläche ge-
schaffen werden, und 

2.  baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die 
gleichzeitige Nutzung durch mehr 
als 100 zusätzliche Personen er-
möglicht wird,  

 
die innerhalb des angemessenen Si-
cherheitsabstands eines Betriebsbe-
reichs im Sinne des § 3 Absatz 5a des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes lie-
gen; ist der angemessene Sicherheits-
abstand nicht bekannt, ist maßgeblich, 
ob sich das Vorhaben innerhalb des 
Achtungsabstands des Betriebsbe-
reichs befindet. Satz 2 gilt nicht, wenn 
dem Gebot, den angemessenen Sicher-
heitsabstand zu wahren, bereits in ei-
nem Bebauungsplan Rechnung getra-
gen worden ist.  
 
 
(2) Nach Absatz 1 ist ein Vorhaben ge-
nehmigungsfrei gestellt, wenn 
 
1.  es im Geltungsbereich eines Be-

bauungsplanes im Sinne des § 30 
Absatz 1 oder der §§ 12 und 30 Ab-
satz 2 des Baugesetzbuches liegt, 

2.  es den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes und den Regelungen 
örtlicher Bauvorschriften nach § 89 
nicht widerspricht,  

3.  die Erschließung im Sinne des Bau-
gesetzbuches gesichert ist und 

4.  die Gemeinde nicht innerhalb der 
Frist nach Absatz 3 Satz 4 erklärt, 
dass das vereinfachte Baugeneh-
migungsverfahren durchgeführt 

 
 
 
 
Satz 1 gilt nicht für Sonderbauten nach § 50 
sowie für die Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung 
 
1.  eines oder mehrerer Gebäude, wenn 

dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von ins-
gesamt mehr als 5 000 m² Brutto-
Grundfläche geschaffen werden, und 

2.  baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 100 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird, 

 
die innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstands eines Betriebsbereichs im 
Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes in der jeweils gelten-
den Fassung liegen; ist der angemessene 
Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist maß-
geblich, ob sich das Vorhaben innerhalb des 
Achtungsabstands des Betriebsbereichs be-
findet. Satz 2 gilt nicht, wenn dem Gebot, den 
angemessenen Sicherheitsabstand zu wah-
ren, bereits in einem Bebauungsplan Rech-
nung getragen worden ist. Satz 1 gilt auch für 
Änderungen und Nutzungsänderungen von 
Anlagen, deren Errichtung oder Änderung 
nach vorgenommener Änderung oder bei ge-
änderter Nutzung nach dieser Vorschrift bau-
genehmigungsfrei wäre. 
 
(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben ge-
nehmigungsfrei gestellt, wenn 
 
1.  es im Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplans im Sinne des § 30 Absatz 1 
oder der §§ 12, 30 Absatz 2 Baugesetz-
buch liegt, 

2.  es den Festsetzungen des Bebauungs-
plans und den Regelungen örtlicher 
Bauvorschriften (§ 89) nicht widerspricht 
oder sie keiner Ausnahme oder Befrei-
ung nach § 31 des Baugesetzbuchs be-
dürfen, 

3.  die Erschließung im Sinne des Bauge-
setzbuchs gesichert ist, 

4.  es keiner Abweichung nach § 69 bedarf 
und 
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werden soll oder eine vorläufige 
Untersagung nach § 15 Absatz 1 
Satz 2 des Baugesetzbuches bean-
tragt.  

 
Satz 1 gilt auch für Änderungen und 
Nutzungsänderungen von Anlagen, de-
ren Errichtung oder Änderung nach vor-
genommener Änderung oder bei geän-
derter Nutzung nach dieser Vorschrift 
genehmigungsfrei gestellt wäre. Die Ab-
sätze 1 und 2 gelten auch für Garagen 
und Stellplätze sowie für Fahrradabstell-
plätze über 100 m² bis 1 000 m² Nutzflä-
che, wenn sie einer Anlage im Sinne 
des Absatzes 1 dienen. Die Bauherr-
schaft kann beantragen, dass für ge-
nehmigungsfreigestellte Vorhaben das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfah-
ren durchgeführt wird. 
 
(3) Die Bauherrschaft hat die erforderli-
chen Unterlagen bei der Bauaufsichts-
behörde einzureichen. Die Bauauf-
sichtsbehörde legt, soweit sie nicht die 
in Bezug genommene Gemeinde ist, 
eine Ausfertigung der Bauvorlagen un-
verzüglich der Gemeinde vor. Eine Prüf-
pflicht der Gemeinde und der Bauauf-
sichtsbehörde besteht nicht. Mit dem 
Bauvorhaben darf einen Monat nach 
Eingang der erforderlichen Unterlagen 
bei der Bauaufsichtsbehörde begonnen 
werden. Teilt die Gemeinde der Bau-
herrschaft vor Ablauf der Frist mit, dass 
kein Genehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll und sie eine Untersa-
gung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des 
Baugesetzbuches nicht beantragen 
wird, darf die Bauherrschaft mit der Aus-
führung des Bauvorhabens beginnen; 
von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat 
die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde 
zu unterrichten. Das Recht zur Ausfüh-
rung des Bauvorhabens entsprechend 
der eingereichten Unterlagen erlischt, 
wenn innerhalb von drei Jahren nach 
Vorliegen der Voraussetzungen nach 
den Sätzen 4 und 5 mit dessen Ausfüh-
rung nicht begonnen worden oder die 
Bauausführung länger als ein Jahr un-
terbrochen worden ist. 

 

5.  die Gemeinde nicht innerhalb der Frist 
nach Absatz 3 Satz 4 erklärt, dass das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfah-
ren durchgeführt werden soll oder eine 
vorläufige Untersagung nach § 15 Ab-
satz 1 Satz 2 Baugesetzbuch beantragt. 

 
Die Bauherrschaft kann beantragen, dass für 
die in Satz 1 genannten Bauvorhaben das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Bauherrschaft hat die erforderlichen 
Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen. 
Die Gemeinde legt, soweit sie nicht selbst 
Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der 
Unterlagen unverzüglich der unteren Bau-
aufsichtsbehörde vor. Eine Prüfpflicht der 
Gemeinde und der Bauaufsichtsbehörde be-
steht nicht. Mit dem Bauvorhaben darf einen 
Monat nach Eingang der erforderlichen Un-
terlagen bei der Gemeinde begonnen wer-
den. Teilt die Gemeinde der Bauherrschaft 
vor Ablauf der Frist mit, dass kein Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll 
und sie eine Untersagung nach § 15 Absatz 
1 Satz 2 Baugesetzbuch nicht beantragen 
wird, darf die Bauherrschaft mit der Ausfüh-
rung des Bauvorhabens beginnen; von der 
Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Gemeinde 
die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. 
Das Recht zur Ausführung des Bauvorha-
bens entsprechend der eingereichten Unter-
lagen erlischt, wenn innerhalb von drei Jah-
ren nach Vorliegen der Voraussetzungen 
nach den Sätzen 4 und 5 mit dessen Ausfüh-
rung nicht begonnen wurde, oder die Bau-
ausführung länger als ein Jahr unterbrochen 
worden ist. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Gara-
gen und Stellplätze sowie für Fahrradabstell-
plätze über 100 m² bis 1 000 m² Nutzfläche, 
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(4) Die Erklärung der Gemeinde nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 erste Alter-
native kann insbesondere erfolgen, 
wenn sie eine Überprüfung der sonsti-
gen Voraussetzungen des Absatzes 2 
oder des Bauvorhabens aus anderen 
Gründen für erforderlich hält. Darauf, 
dass die Gemeinde von ihrer Erklä-
rungsmöglichkeit keinen Gebrauch 
macht, besteht kein Rechtsanspruch. 
Erklärt die Gemeinde, dass das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll, werden der 
Bauherrschaft die vorgelegten Unterla-
gen durch die Bauaufsichtsbehörde zu-
rückgereicht. Die Bauherrschaft kann 
bei der Einreichung der Unterlagen be-
stimmen, dass diese im Fall der Erklä-
rung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
als Bauantrag zu behandeln sind. 
 
 
(5) Wird nach Durchführung des Vorha-
bens die Unwirksamkeit des Bebau-
ungsplans festgestellt, so bedarf das 
Vorhaben auch keiner Baugenehmi-
gung. Seine Beseitigung darf wegen ei-
nes Verstoßes gegen bauplanungs-
rechtliche Vorschriften, der auf der Un-
wirksamkeit des Bebauungsplans be-
ruht, nicht verlangt werden, es sei denn, 
dass eine Beeinträchtigung von Rech-
ten Dritter dies erfordert. 
 
(6) Die §§ 67, 68 und 84 Absatz 4 blei-
ben unberührt. Abweichend von den 
§§ 68 und 84 Absatz 4 müssen die bau-
technischen Nachweise und Bescheini-
gungen von sachverständigen Perso-
nen nach § 87 Absatz 2 spätestens bei 
Baubeginn der Bauherrschaft vorliegen. 
§ 70 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3, § 74 
Absatz 7 und 8 sowie Absatz 9 Satz 1 
und 2 sind entsprechend anzuwenden.“. 

 

wenn sie einem Gebäude im Sinne des Ab-
satzes 1 dienen. 
 
(5) Die Erklärung der Gemeinde nach Ab-
satz 2 Nummer 5 erste Alternative kann ins-
besondere deshalb erfolgen, weil sie eine 
Überprüfung der sonstigen Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 oder des Bauvorhabens 
aus anderen Gründen für erforderlich hält. 
Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Erklä-
rungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, 
besteht kein Rechtsanspruch. Erklärt die Ge-
meinde, dass das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll, 
hat sie der Bauherrschaft die vorgelegten 
Unterlagen zurückzureichen. Hat die Bau-
herrschaft bei der Einreichung der Unterla-
gen bestimmt, dass diese im Fall der Erklä-
rung nach Absatz 2 Nummer 5 als Bauantrag 
zu behandeln sind, leitet sie die Unterlagen 
gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauauf-
sichtsbehörde weiter.  
 
(6) Wird nach Durchführung des Bauvorha-
bens die Unwirksamkeit des Bebauungs-
plans festgestellt, so bedarf das Bauvorha-
ben auch keiner Baugenehmigung.Seine Be-
seitigung darf wegen eines Verstoßes gegen 
bauplanungsrechtliche Vorschriften, der auf 
der Unwirksamkeit des Bebauungsplans be-
ruht, nicht verlangt werden, es sei denn, dass 
eine Beeinträchtigung von Rechten Dritter 
dies erfordert. 
 
(7) Die §§ 67, 68 und 84 Absatz 4 bleiben 
unberührt. Abweichend von den §§ 68 und 
84 Absatz 4 müssen die bautechnischen 
Nachweise und Bescheinigungen von staat-
lich anerkannten Sachverständigen spätes-
tens bei Baubeginn der Bauherrschaft vorlie-
gen. § 70 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 
und 2, § 74 Absatz 5 Satz 1 und 2, Absatz 8 
und 9 sind entsprechend anzuwenden. 
 

29. § 64 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 § 64 
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfah-

ren 
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 „(1) Außer bei großen Sonderbau-
ten prüft die Bauaufsichtsbehörde 

 
 

1. die Übereinstimmung mit 
 

a) den Vorschriften über die 
Zulässigkeit der baulichen 
Anlagen nach den §§ 29 
bis 38 des Baugesetzbu-
ches, 

b)  den §§ 4, 6, 48 und 49 und 
c)  örtlichen Bauvorschriften 

(§ 89), 
 

2. beantragte Abweichungen im 
Sinne des § 69 Absatz 1 und 2 
sowie 

 
3.  andere öffentlich-rechtliche 

Vorschriften, deren Einhaltung 
nicht in einem anderen Geneh-
migungs-, Erlaubnis- oder 
sonstigen Zulassungsverfah-
ren geprüft wird. 

 
Im Falle einer Anlage in dem An-
wendungsbereich von § 50 Absatz 
1, die keinen großen Sonderbau 
darstellt, prüft die Bauaufsichtsbe-
hörde zusätzlich die Anforderungen 
an den Brandschutz; dies gilt nicht 
für Garagen mit einer Nutzfläche 
von bis zu 1 000 m². Die Anforde-
rungen des baulichen Arbeitsschut-
zes werden nicht geprüft. § 68 
bleibt unberührt.“. 
 
 

b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Absatz 1 gilt auch für Anlagen, 
die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Eu-
ropäischen Parlamentes und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 zur 
Förderung der Nutzung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen 
(Neufassung) (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82, L 311 vom 
25.9.2020 S.11; L 41 vom 
22.2.2022, S. 37; L 2025/90854 
vom 27.10.2025), die zuletzt durch 

(1) Bei der Errichtung und Änderung von An-
lagen, die keine großen Sonderbauten sind, 
prüft die Bauaufsichtsbehörde 
 
1. die Übereinstimmung mit 
 

a) den Vorschriften über die Zulässig-
keit der baulichen Anlagen nach 
den §§ 29 bis 38 des Baugesetz-
buchs, 

b) den §§ 4, 6, 48 und 49 
c) den Regelungen örtlicher Bauvor-

schriften (§ 89) und 
d) den Brandschutzvorschriften im 

Falle von Sonderbauten, soweit es 
sich nicht um Garagen mit einer 
Nutzfläche bis 1 000 m² handelt, 

 
2. beantragte Abweichungen im Sinne des 

§ 69 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 sowie 
 
3. andere öffentlich-rechtliche Vorschrif-

ten, deren Einhaltung nicht in einem an-
deren Genehmigungs-, Erlaubnis- oder 
sonstigen Zulassungsverfahren geprüft 
wird. 

 
Die Anforderungen des baulichen Arbeits-
schutzes werden nicht geprüft. Das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren wird 
auch durchgeführt, wenn durch eine Nut-
zungsänderung eine Anlage entsteht, die 
kein großer Sonderbau ist. § 68 bleibt unbe-
rührt. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für Sonderbauten, die 
in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates vom 11. Dezember 
2018 zur Förderung der Nutzung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) 
(ABl. L 328 vom 21.12.2018 S. 82, L 311 vom 
25.9.2020 S.11; L 41 vom 22.2.2022, S. 37), 
die durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 
2022/759 (ABl. L 139 vom 18.5.2022, S. 1) 
geändert worden ist, fallen. 
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die Richtlinie (EU) 2024/1711 (ABl. 
L 2014/1711 vom 26.6.2024) geän-
dert worden ist, fallen.“. 

 

 
 
 
(3) Abweichend zu Absatz 1 gilt für Nut-
zungsänderungen von Anlagen für die Dauer 
von bis zu zwölf Monaten außerhalb der Au-
ßenbereiche, dass die Durchführung einer 
Nutzungsänderung mindestens einen Monat 
vor Aufnahme der geänderten Nutzung unter 
Beifügung der für eine Prüfung erforderli-
chen Bauvorlagen bei der Gemeinde anzu-
zeigen ist (Nutzungsänderungsanzeige). Die 
Nutzungsänderung kann aufgenommen wer-
den, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang der vollständigen 
Nutzungsänderungsanzeige erklärt, dass 
das vereinfachte Baugenehmigungsverfah-
ren nach Absatz 1 durchgeführt werden soll. 
 

30.  § 67 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„(§ 70 Absatz 3 Satz 1)“ gestrichen. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 67 
Bauvorlageberechtigung 

 
(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie 
Errichtung und Änderung von Gebäuden 
müssen von einer Entwurfsverfasserin oder 
einem Entwurfsverfasser erstellt sein, der 
bauvorlageberechtigt ist (§ 70 Absatz 3 
Satz 1). § 54 Absatz 1 bleibt unberührt. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Bauvorlagen für 
 
1.  Garagen und überdachte Stellplätze bis 

zu 100 m² Nutzfläche sowie überdachte 
Fahrradabstellplätze, 

2.  Behelfsbauten und untergeordnete Ge-
bäude nach § 51, 

3.  eingeschossige Wintergärten mit einer 
Grundfläche von bis zu 25 m², 

4.  eingeschossige Gebäude mit einer 
Grundfläche von bis zu 250 m², in denen 
sich keine Aufenthaltsräume, Ställe, 
Aborte oder Feuerstätten befinden, 

5.  Dachgauben, 
6.  Terrassenüberdachungen, 
7.  Balkone und Altane, die bis zu 1,60 m 

vor die Außenwand vortreten und 
8.  Aufzugschächte, die an den Außenwän-

den von Wohngebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2 errichtet werden. 

 
(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
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b) In Absatz 3 Nummer 3 wird die An-

gabe „vom 16. Dezember 2003 
(GV. NRW. S. 786), das zuletzt 
durch Gesetz vom 9. Dezember 
2014 (GV. NRW. S. 876) geändert 
worden ist,“ durch die Angabe „vom 
1. Dezember 2021 (GV. NRW. 
S. 1385) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 

 

1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ 
oder „Architekt“ führen darf, 

2.  als Mitglied einer Ingenieurkammer in 
die von der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen geführte Liste der 
Bauvorlageberechtigten eingetragen ist; 
Eintragungen anderer Länder gelten 
auch im Land Nordrhein-Westfalen, so-
weit diese die Mitgliedschaft in einer In-
genieurkammer nachweisen können, 

3.  aufgrund des Baukammerngesetzes 
vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. 
S.  786), das zuletzt durch Gesetz vom 
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 876) 
geändert worden ist, die Berufsbezeich-
nung „Innenarchitektin“ oder „Innenar-
chitekt“ führen darf, durch eine ergän-
zende Hochschulprüfung ihre oder 
seine Befähigung nachgewiesen hat, 
Gebäude gestaltend zu planen, und 
mindestens zwei Jahre in der Planung 
und Überwachung der Ausführung von 
Gebäuden praktisch tätig war, 

4.  aufgrund des Baukammerngesetzes die 
Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ 
oder „Innenarchitekt“ führen darf, für die 
mit der Berufsaufgabe der Innenarchi-
tektinnen und Innenarchitekten verbun-
dene bauliche Änderung von Gebäu-
den, 

5.  aufgrund des Ingenieurgesetzes vom 5. 
Mai 1970 (GV. NRW. S. 312) in der je-
weils geltenden Fassung als Angehö-
rige oder Angehöriger der Fachrichtung 
Architektur (Studiengang Innenarchitek-
tur) die Berufsbezeichnung „Ingenieu-
rin“ oder „Ingenieur“ führen darf, wäh-
rend eines Zeitraums von zwei Jahren 
vor dem 1. Januar 1990 wiederholt Bau-
vorlagen für die Errichtung oder Ände-
rung von Gebäuden als Entwurfsverfas-
serin oder Entwurfsverfasser durch Un-
terschrift anerkannt hat und Mitglied der 
Architektenkammer Nordrhein-Westfa-
len oder der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen ist oder 

6.  die Befähigung zum bautechnischen 
Verwaltungsdienst der Laufbahngruppe 
2 besitzt, für ihre oder seine dienstliche 
Tätigkeit. 
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(4) In die Liste der Bauvorlageberechtigten 
ist auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen einzutragen, wer 
 
1.  einen berufsqualifizierenden Hoch-

schulabschluss eines Studiums der 
Fachrichtung Bauingenieurwesen nach-
weist, 

2. danach mindestens zwei Jahre in der 
Planung und Überwachung der Ausfüh-
rung von Gebäuden praktisch tätig war 
und 

3.  über ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügt, die bei Bedarf in 
geeigneter Weise nachzuweisen sind. 

 
Dem Antrag sind die zur Beurteilung erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. Die Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen stellt 
eine Empfangsbestätigung nach § 71b Ab-
satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
aus. Hat die Anerkennungsbehörde nicht in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten ent-
schieden, gilt die Anerkennung als erteilt. Es 
gilt § 42a des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen mit 
der Maßgabe, dass die Fristverlängerung 
zwei Monate nicht übersteigen darf. 
 
(4a) Bauvorlageberechtigt für die Gebäude-
klassen 1 und 2 ist auch, wer als Meisterin 
oder Meister des Maurer-, Betonbauer- oder 
des Zimmererhandwerks, oder diesen nach 
§ 7 Absatz 2, 3, 7 oder 9 der Handwerksord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 
2006 I S. 2095) in der jeweils geltenden Fas-
sung gleichgestellten Personen, in das Ver-
zeichnis der eingeschränkt Bauvorlagebe-
rechtigten bei der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen eingetragen ist. Auf An-
trag ist in das Verzeichnis nach Satz 1 einzu-
tragen, bei der oder dem fünf Jahre nach Er-
werb der genannten Qualifikation vergangen 
sind. Absatz 4 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
Bauvorlageberechtigt sind auch Personen, 
die in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz zur 
Erbringung von Entwurfsleistungen nach 
Satz 1 rechtmäßig niedergelassen sind, eine 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

64 

vergleichbare Berechtigung vorweisen kön-
nen und diese Leistungen nur vorüberge-
hend und gelegentlich im Land Nordrhein-
Westfalen erbringen. Die Bauvorlageberech-
tigten nach Satz 1 sind verpflichtet, sich jähr-
lich im Bereich des öffentlichen Baurechts 
fortzubilden. Die Erfüllung der jährlichen 
Fortbildungspflicht haben die Bauvorlagebe-
rechtigten gegenüber der Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen nachzuweisen. Sie 
haben sich ausreichend gegen Haftpflichtan-
sprüche zu versichern, die aus ihrer eigen-
verantwortlichen Tätigkeit herrühren können. 
Es ist eine Nachhaftung des Versicherers für 
mindestens fünf Jahre nach Beendigung des 
Versicherungsvertrages zu vereinbaren. Die 
Mindestversicherungssumme beträgt für je-
den Versicherungsfall 1,5 Millionen Euro für 
Personenschäden und 300 000 Euro für 
Sach- und Vermögensschäden. Als Jahres-
höchstleistung für alle im Versicherungsjahr 
verursachten Schäden muss der dreifache 
Betrag der Mindestversicherungssumme 
veranschlagt sein. Die Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen kann das Tätig-
werden als eingeschränkt bauvorlagebe-
rechtigte Person untersagen und die Eintra-
gung in das Verzeichnis nach Satz 1 lö-
schen, wenn die Voraussetzungen nicht er-
füllt sind oder, wenn Tatsachen vorliegen, 
aus denen sich ergibt, dass die Person nicht 
über die nach § 54 Absatz 1 geforderte Sach-
kunde verfügt. 
 
(5) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, sind 
ohne Eintragung in die Liste nach Absatz 3 
Nummer 2 und ohne Nachweis einer Kam-
mermitgliedschaft bauvorlageberechtigt, 
wenn sie 
 
1. eine vergleichbare Berechtigung besit-

zen und 
2. dafür dem Absatz 4 Satz 1 vergleich-

bare Anforderungen erfüllen mussten. 
 
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigte vorher der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen anzuzei-
gen und dabei 
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1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften gleich-
gestellten Staat rechtmäßig als Bauvor-
lageberechtigte niedergelassen sind 
und ihnen die Ausübung dieser Tätigkei-
ten zum Zeitpunkt der Vorlage der Be-
scheinigung nicht, auch nicht vorüber-
gehend, untersagt ist und 

2. einen Nachweis darüber, dass sie im 
Staat ihrer Niederlassung für die Tätig-
keit als Bauvorlageberechtigte mindes-
tens die Voraussetzungen des Absatzes 
4 Satz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen muss-
ten, 

vorzulegen. Sie sind in einem Verzeichnis zu 
führen. Die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen hat auf Antrag zu bestäti-
gen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist. 
Sie kann das Tätigwerden als bauvorlagebe-
rechtigte Person untersagen und die Eintra-
gung in dem Verzeichnis nach Satz 3 lö-
schen, wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht erfüllt sind. 
 
(6) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, ohne im 
Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 ver-
gleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, 
wenn ihnen die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen bescheinigt hat, dass sie die 
Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 erfül-
len. Sie sind in einem Verzeichnis zu führen. 
Die Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. 
Absatz 4 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzu-
wenden. 
 
(7) Anzeigen und Bescheinigungen nach den 
Absätzen 5 und 6 sind nicht erforderlich, 
wenn bereits in einem anderen Land eine 
Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung 
erteilt wurde. Eine weitere Eintragung in die 
von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen geführten Verzeichnisse erfolgt 
nicht. Verfahren nach den Absätzen 4 bis 6 
können über eine einheitliche Stelle nach 
den Vorschriften des 
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Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt wer-
den. 
 
(8) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorla-
gen als Entwurfsverfasser unterschreiben, 
wenn sie diese unter der Leitung einer bau-
vorlageberechtigten Person, die der juristi-
schen Person oder dem Unternehmen ange-
hören muss, aufstellen. Die bauvorlagebe-
rechtigte Person hat die Bauvorlagen durch 
Unterschrift anzuerkennen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.  § 68 Absatz 2 bis 7 wird durch die fol-

genden Absätze 2 bis 6 ersetzt: 
 

„(2) Vor Erteilung der Baugenehmigung 
sind bei der Bauaufsichtsbehörde Be-
scheinigungen, dass das Vorhaben den 
Anforderungen an den Brandschutz ent-
spricht, einzureichen. Bei Gebäuden der 
Gebäudeklassen 1 bis 3 und bei Klein-
garagen ist eine Erklärung der Entwurfs-
verfassenden, dass das Vorhaben den 
Anforderungen an den Brandschutz ent-
spricht, ausreichend. Bei Gebäuden der 
Gebäudeklassen 4 und 5, die keine 
Sonderbauten sind, sowie bei Mittelga-
ragen ist die Bescheinigung nach Satz 1 
durch eine Prüfsachverständige oder ei-
nen Prüfsachverständigen für Brand-
schutz auszustellen. Gleichzeitig sind 
der Bauaufsichtsbehörde Erklärungen 
dieser sachverständigen Personen in 
Textform vorzulegen, wonach sie zur 
stichprobenhaften Kontrolle der Bau-
ausführung beauftragt wurden. Bei Son-
derbauten und Großgaragen bedient 
sich die Bauaufsichtsbehörde zur 

 § 68 
Bautechnische Nachweise 

 
(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die 
Standsicherheit, den Brand-, Wärme- und 
Schallschutz ist nach näherer Maßgabe der 
Verordnung nach § 87 Absatz 4 nachzuwei-
sen (bautechnische Nachweise). Dies gilt 
nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, ein-
schließlich der Beseitigung von Anlagen, so-
weit nicht in diesem Gesetz oder in der 
Rechtsverordnung nach § 87 Absatz 4 ande-
res bestimmt ist. 
 
 
 
(2) Vor Erteilung der Baugenehmigung sind 
bei der Bauaufsichtsbehörde Bescheinigun-
gen einer sachverständigen Person nach 
§ 87 Absatz 2, dass das Vorhaben den An-
forderungen an den Brandschutz entspricht, 
einzureichen. Spätestens mit der Anzeige 
des Baubeginns sind bei der Bauaufsichts-
behörde Bescheinigungen sachverständiger 
Personen nach § 87 Absatz 2 zusammen mit 
den in Bezug genommenen bautechnischen 
Nachweisen einzureichen über 
 
1. die Prüfung des Schallschutzes und des 

Wärmeschutzes und 
2.  die Prüfung des Standsicherheitsnach-

weises. 
 
Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde 
Erklärungen dieser sachverständigen Perso-
nen in Textform vorzulegen, wonach sie zur 
stichprobenhaften Kontrolle der Bauausfüh-
rung beauftragt wurden. 
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Prüfung der Anforderungen an den 
Brandschutz einer Prüfingenieurin oder 
eines Prüfingenieurs für Brandschutz, 
es sei denn, sie prüft den Brandschutz 
in vertretbarer Zeit selbst. 
 
(3) Standsicherheitsnachweise werden 
von berechtigten Personen nach § 54 
Absatz 4 erstellt. Die Vollständigkeit und 
Richtigkeit des Standsicherheitsnach-
weises ist durch eine Prüfsachverstän-
dige oder einen Prüfsachverständigen 
für Standsicherheit zu bescheinigen. 
Der geprüfte Standsicherheitsnachweis 
und die Bescheinigung sind spätestens 
mit der Anzeige des Baubeginns bei der 
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 
Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbe-
hörde Erklärungen der Prüfsachver-
ständigen in Textform vorzulegen, wo-
nach sie zur stichprobenhaften Kontrolle 
der Bauausführung beauftragt wurden. 
Einer Prüfung oder Bescheinigung des 
Standsicherheitsnachweises bedarf es 
nicht für 
 
1.  verfahrensfreie Vorhaben, soweit 

nicht in diesem Gesetz anderes be-
stimmt ist, 

2.  Wohngebäude der Gebäudeklas-
sen 1 und 2 einschließlich ihrer Ne-
bengebäude und Nebenanlagen, 

3.  freistehende landwirtschaftliche 
Betriebsgebäude, auch mit Wohn-
teil, bis zu zwei Geschossen über 
der Geländeoberfläche, ausgenom-
men solche mit Anlagen für Jauche 
und Flüssigmist und 

4.  eingeschossige Gebäude mit einer 
Grundfläche bis 200 m². 

 
Wird der Standsicherheitsnachweis 
nicht geprüft, sind spätestens bei der 
Anzeige des Baubeginns bei der Bau-
aufsichtsbehörde der Standsicherheits-
nachweis sowie eine Erklärung einer 
berechtigten Person nach § 54 Absatz 4 
in Textform, wonach sie zur stichpro-
benhaften Kontrolle der Bauausführung 
beauftragt wurden, einzureichen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 müssen 
für 
 
1.  Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 

und 2 einschließlich ihrer Nebenge-
bäude und Nebenanlagen, 

2.  freistehende landwirtschaftliche Be-
triebsgebäude, auch mit Wohnteil, bis 
zu zwei Geschossen über der Gelände-
oberfläche, ausgenommen solche mit 
Anlagen für Jauche und Flüssigmist und 

3.  eingeschossige Gebäude mit einer 
Grundfläche bis 200 m² 

 
keine Bescheinigungen einer sachverständi-
gen Person nach § 87 Absatz 2 über die Prü-
fung der bautechnischen Nachweise ausge-
stellt werden. Das Erfordernis der Einrei-
chung der bautechnischen Nachweise bei 
der Bauaufsichtsbehörde bleibt unberührt. In 
dem Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 2 
bescheinigt eine berechtigte Person nach 
§ 54 Absatz 4 die Übereinstimmung der Bau-
ausführung mit den Anforderungen des 
Standsicherheitsnachweises anhand von 
stichprobenhaften Kontrollen der Baustelle. 
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(4) Spätestens mit der Anzeige des 
Baubeginns sind bei der Bauaufsichts-
behörde Bescheinigungen sachverstän-
diger Personen nach § 87 Absatz 2 über 
die Aufstellung oder Prüfung des Schall- 
und Wärmeschutzes, einschließlich Er-
klärungen dieser sachverständigen Per-
sonen in Textform vorzulegen, wonach 
sie zur stichprobenhaften Kontrolle der 
Bauausführung beauftragt wurden, ein-
zureichen. Satz 1 gilt nicht für die Wohn-
gebäude der Gebäudeklasse 1 und 2.  
 
 
 
 
 
(5) Einer Prüfung der Übereinstimmung 
des Vorhabens mit § 6 bedarf es durch 
die Bauaufsichtsbehörde nicht, wenn 
eine mit der Wahrnehmung der Aufga-
ben befugte Person nach § 2 des Ver-
messungs- und Katastergesetzes vom 
1. März 2005 (GV. NRW. S. 174) in der 
jeweils geltenden Fassung die Überein-
stimmung auf Grundlage eines Amtli-
chen Lageplans bescheinigt hat. 
 
(6) Wird die Prüfung bautechnischer 
Nachweise durch eine Prüfsachverstän-
dige oder einen Prüfsachverständigen, 
eine Prüfingenieurin oder einen Prüfin-
genieur bescheinigt, gelten die entspre-
chenden Anforderungen auch in den 
Fällen des § 69 als eingehalten und wer-
den nicht durch die Bauaufsichtsbe-
hörde geprüft. Einer Prüfung bautechni-
scher Nachweise, die von einem Prüf-
amt allgemein geprüft sind (Typenprü-
fung), bedarf es nicht. Typenprüfungen 
anderer Länder gelten auch im Land 
Nordrhein-Westfalen.“. 

 

(4) Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für 
 
1.  Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 

einschließlich ihrer Nebengebäude und 
Nebenanlagen, 

2.  Wohngebäude der Gebäudeklasse 3, 
3.  Kleingaragen bis 100 m², sofern diese 

nicht verfahrensfrei gestellt sind, und 
4.  Sonderbauten mit Ausnahme von Gara-

gen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 
1 000 m². 

 
Für Vorhaben nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 
ist eine Erklärung der Entwurfsverfassenden, 
dass das Vorhaben den Anforderungen an 
den Brandschutz entspricht, ausreichend. 
 
(5) Soll bei der Errichtung geschlossener Ga-
ragen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 
1 000 m² eine natürliche Lüftung vorgesehen 
werden, so muss zuvor von einer oder einem 
staatlich anerkannten Sachverständigen die 
Unbedenklichkeit bescheinigt worden sein. 
Die Bescheinigung ist aufgrund durchgeführ-
ter Messungen innerhalb eines Monats nach 
Inbetriebnahme der Garage von der oder 
dem Sachverständigen zu bestätigen. 
 
(6) Bei Sonderbauten wird die Übereinstim-
mung des Vorhabens mit den Brandschutz-
vorschriften durch die Bauaufsichtsbehörde 
geprüft; dies gilt nicht für Garagen mit einer 
Nutzfläche bis 1 000 m². § 69 bleibt unbe-
rührt. Die Bauherrschaft kann in den übrigen 
Fällen eine Prüfung der bautechnischen 
Nachweise durch die Bauaufsicht beantra-
gen. Dies gilt auch für die Anforderungen an 
den Brandschutz, soweit hierüber Bescheini-
gungen nach Absatz 2 vorzulegen sind. 
 
(7) Werden bautechnische Nachweise für 
den Brandschutz oder die Standsicherheit 
durch sachverständige Personen nach § 87 
Absatz 2 bescheinigt, werden die entspre-
chenden Anforderungen auch in den Fällen 
des § 69 nicht geprüft. Einer Prüfung bau-
technischer Nachweise, die von einem Prüf-
amt für Baustatik allgemein geprüft sind (Ty-
penprüfung), bedarf es nicht. Typenprüfun-
gen anderer Länder gelten auch im Land 
Nordrhein-Westfalen. 
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32.  § 69 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 69 
Abweichungen 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll Abwei-
chungen von Anforderungen dieses Ge-
setzes und auf Grund dieses Gesetzes 
erlassener Vorschriften zulassen, wenn 
sie unter Berücksichtigung des Zwecks 
der jeweiligen Anforderung und bei Wür-
digung sowohl gesetzlich definierter 
überragender öffentlicher wie auch öf-
fentlich-rechtlich geschützter nachbarli-
cher Interessen mit den öffentlichen Be-
langen, insbesondere den Anforderun-
gen des § 3 Satz 1 vereinbar sind. Dies 
gilt insbesondere für 
 
1. Vorhaben, die der Weiternutzung 

bestehender Gebäude dienen, 
2.  Vorhaben zur Energieeinsparung 

und Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, 

3.  Vorhaben zur Erprobung neuer 
Bau- und Wohnformen. 

Abweichungen von § 49 sind nur bei be-
stehenden Anlagen zuzulassen. Die 
Atypik folgt bereits aus dem festgestell-
ten Sonderinteresse. Der Zulassung ei-
ner Abweichung bedarf es in den Fällen 
des § 68 Absatz 6 oder des Absatzes 2 
Satz 2 erster Halbsatz nicht, sofern die 
Voraussetzung für das Vorliegen einer 
Abweichung durch die sachverständige 
Person bescheinigt wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

§ 69 
Abweichungen 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abwei-
chungen von Anforderungen dieses Geset-
zes und aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
ner Vorschriften zulassen, wenn sie unter 
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen 
Anforderung und unter Würdigung der öffent-
lich-rechtlich geschützten nachbarlichen Be-
lange mit den öffentlichen Belangen, insbe-
sondere den Anforderungen des § 3, verein-
bar ist; wird der Zweck der jeweiligen Anfor-
derung nachweisbar auch unter Zulassung 
der beantragten Abweichung erreicht, soll 
die Abweichung zugelassen werden. Abwei-
chungen von den § 4 bis § 16 und § 26 bis 
§ 49 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften sind bei 
bestehenden Anlagen zuzulassen, 
 
1. zur Modernisierung von Wohnungen 

und Wohngebäuden, der Teilung von 
Wohnungen oder der Schaffung von zu-
sätzlichem Wohnraum durch Ausbau, 
Anbau, Nutzungsänderung oder Aufsto-
ckung, deren Baugenehmigung oder die 
Kenntnisgabe für die Errichtung des Ge-
bäudes mindestens fünf Jahre zurück-
liegt, 

2. zur Verwirklichung von Vorhaben zur 
Einsparung von Wasser oder Energie, 

3.  bei Nutzungsänderungen oder 
4. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von 

Denkmälern. 
 
Ferner kann von § 4 bis § 16 und § 26 bis § 
48 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften abgewi-
chen werden, 
 
1. wenn Gründe des allgemeinen Wohls 

die Abweichung erfordern, 
2.  zur praktischen Erprobung neuer Bau- 

und Wohnformen oder 
3. wenn die Einhaltung der Vorschrift im 

Einzelfall zu einer offenbar nicht beab-
sichtigten Härte führen würde. 

 
Gründe des allgemeinen Wohls liegen insbe-
sondere bei Vorhaben zur Deckung 
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(2) Die Zulassung von Abweichungen 
nach Absatz 1 Satz 1, von Ausnahmen 
und Befreiungen von den Festsetzun-
gen eines Bebauungsplans, einer sons-
tigen städtebaulichen Satzung oder von 
Regelungen der Baunutzungsverord-
nung ist gesondert zu beantragen; der 
Antrag ist zu begründen. Für Anlagen, 
die keiner Genehmigung bedürfen, so-
wie für Abweichungen von Vorschriften, 
die im Genehmigungsverfahren nicht 
geprüft werden, gilt Satz 1 entspre-
chend. 
 
(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 
von örtlichen Bauvorschriften sowie 
über Ausnahmen und Befreiungen nach 
Absatz 2 entscheidet bei verfahrens-
freien Bauvorhaben die Gemeinde nach 
Maßgabe der Absätze 1 und 2. Im Übri-
gen lässt die Bauaufsichtsbehörde Ab-
weichungen von örtlichen Bauvorschrif-
ten im Einvernehmen mit der Gemeinde 
zu. § 36 Absatz 2 Satz 2 des Baugesetz-
buches gilt entsprechend. Die Ge-
meinde oder die Bauaufsichtsbehörde 
hat über den Abweichungsantrag inner-
halb einer Frist von sechs Wochen nach 
Eingang des vollständigen Antrags bei 
ihr zu entscheiden. Sie kann die Frist 
aus wichtigen Gründen um bis zu sechs 
Wochen verlängern.“.  

 
 
 

dringenden Wohnbedarfs, bei Vorhaben zur 
Berücksichtigung der Belange des Klima-
schutzes und der Klimaanpassung oder aus 
Gründen der Stadtentwicklung vor. 
Bei den Vorhaben nach Satz 2 und 3 folgt die 
Atypik bereits aus dem festgestellten Son-
derinteresse. 
 
(1a) § 58 Absatz 5 und § 88 Absatz 1 Satz 3 
bleiben unberührt. Der Zulassung einer Ab-
weichung bedarf es nicht, wenn sachver-
ständige Personen nach § 87 Absatz 2 be-
scheinigt haben, dass das Vorhaben den An-
forderungen an den Brandschutz oder an die 
Standsicherheit entspricht und das Vorliegen 
der Voraussetzungen für Abweichungen 
durch sie oder ihn bescheinigt wird. 
 
(2) Die Zulassung von Abweichungen nach 
Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen 
von den Festsetzungen eines Bebauungs-
plans oder einer sonstigen städtebaulichen 
Satzung oder von Regelungen der Baunut-
zungsverordnung ist in Textform zu beantra-
gen. Der Antrag ist zu begründen. Für Anla-
gen, die keiner Genehmigung bedürfen, so-
wie für Abweichungen von Vorschriften, die 
im Genehmigungsverfahren nicht geprüft 
werden, gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend. 
 
 
(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 
Satz 1 und 2 von örtlichen Bauvorschriften 
sowie über Ausnahmen und Befreiungen 
nach Absatz 2 Satz 1 entscheidet bei verfah-
rensfreien Bauvorhaben die Gemeinde nach 
Maßgabe der Absätze 1 und 2. Im Übrigen 
lässt die Bauaufsichtsbehörde Abweichun-
gen von örtlichen Bauvorschriften im Einver-
nehmen mit der Gemeinde zu. § 36 Absatz 2 
Satz 2 Baugesetzbuch gilt entsprechend. Die 
Gemeinde bzw. die Bauaufsichtsbehörde hat 
über den Abweichungsantrag innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen nach Eingang des 
vollständigen Antrags bei ihr zu entscheiden. 
Sie kann die Frist aus wichtigen Gründen bis 
zu sechs Wochen verlängern. 
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33.  § 70 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der Bauantrag ist bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde elektronisch ein-
zureichen. Erfolgt die Antragstellung 
schriftlich, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde einen elektronischen Antrag ver-
langen und bezüglich des elektroni-
schen Formats Vorgaben machen. Hat 
die Bauaufsichtsbehörde einen Zugang 
für die elektronische Antragstellung er-
öffnet, so ist ausschließlich dieser für 
die elektronische Antragstellung zu nut-
zen. Erfolgt die Antragstellung elektro-
nisch, kann verlangt werden, dass die 
dem Antrag beizufügenden Unterlagen 
in Papierform übermittelt werden, soweit 
eine Bearbeitung anders nicht möglich 
ist.“. 

 

 § 70 
Bauantrag, Bauvorlagen 

 
 
 
(1) Der Bauantrag ist bei der unteren Bauauf-
sichtsbehörde einzureichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beur-
teilung des Bauvorhabens und die Bearbei-
tung des Bauantrags erforderlichen Unterla-
gen (Bauvorlagen) einzureichen. § 68 bleibt 
unberührt. Mit den Bauvorlagen für große 
Sonderbauten (§ 50 Absatz 2) ist ein Brand-
schutzkonzept einzureichen. Es kann gestat-
tet werden, dass einzelne Bauvorlagen 
nachgereicht werden. 
 
(3) Für Bauvorhaben auf fremden Grundstü-
cken kann die Zustimmung der Grundstück-
seigentümerin oder des Grundstückseigen-
tümers zu dem Bauvorhaben gefordert wer-
den. 
 

34. § 71 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 71 
Behandlung des Bauantrages 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat der 
Bauherrschaft den Eingang des Bauan-
trages zu bestätigen. Ab Eingang des 
Bauantrages hat die Bauaufsichtsbe-
hörde innerhalb von zehn Arbeitstagen 
den Bauantrag auf Vollständigkeit im 
Sinne von § 70 Absatz 2 zu prüfen. Legt 
die Bauherrschaft Bescheinigungen ei-
ner sachverständigen Person nach § 87 
Absatz 2 vor, gelten die 

  
 

§ 71 
Behandlung des Bauantrags 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb 
von zehn Arbeitstagen nach Eingang den 
Bauantrag und die Bauvorlagen auf Vollstän-
digkeit zu prüfen. Ist der Bauantrag unvoll-
ständig oder weist er sonstige erhebliche 
Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde 
unverzüglich unter Nennung der Gründe die 
Bauherrschaft zur Behebung der Mängel in-
nerhalb einer angemessenen Frist auf. Wer-
den die Mängel innerhalb der Frist nicht 
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bauaufsichtlichen Anforderungen als 
eingehalten; § 68 bleibt unberührt. Der 
Bauantrag und die Bauvorlagen sind 
vollständig, wenn die Unterlagen in ei-
ner Weise prüffähig sind, dass sie sich 
zu allen rechtlich relevanten Aspekten 
des Vorhabens verhalten, und die Be-
hörden in die Lage versetzen, den Bau-
antrag unter Berücksichtigung dieser 
Vorgaben näher zu prüfen. Fachliche 
Einwände und Nachfragen stehen der 
Vollständigkeit nicht entgegen, sofern 
die betreffende Unterlage eine fachliche 
Prüfung überhaupt ermöglicht. Das Voll-
ständigkeitsdatum ist der Tag, an dem 
die letzte Unterlage, die für das Errei-
chen der Vollständigkeit im Sinne des 
Satzes 4 erforderlich ist, bei der Be-
hörde eingegangen ist. Ist der Bauan-
trag im Sinne des Satzes 4 unvollstän-
dig oder weist er sonstige erhebliche 
Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbe-
hörde unverzüglich unter Nennung der 
Gründe die Bauherrschaft zur Behe-
bung der Mängel innerhalb einer ange-
messenen Frist auf. Werden die Mängel 
innerhalb der Frist nicht behoben, gilt 
der Antrag als zurückgenommen; die 
Bauherrschaft ist auf die Rechtsfolge 
hinzuweisen. Sind die Unterlagen voll-
ständig, hat die Bauaufsichtsbehörde 
der Bauherrschaft unter Angabe des 
Datums der Vollständigkeit und über die 
voraussichtlich zu beteiligenden Behör-
den und den geplanten zeitlichen Ablauf 
des Verfahrens zu unterrichten. Unter 
der Voraussetzung des Satzes 4 hat die 
Bauaufsichtsbehörde den Bauantrag 
und die dazugehörenden Bauvorlagen, 
mit Ausnahme der bautechnischen 
Nachweise, der Gemeinde unverzüglich 
zuzuleiten. 
 
(2) Eine Ausdehnung des bauordnungs-
rechtlichen Prüfkataloges über die Vor-
gaben dieses Gesetzes hinaus ist unzu-
lässig. 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörde hört zum 
Bauantrag die Gemeinde und diejeni-
gen Stellen an, 
 

behoben, gilt der Antrag als zurückgenom-
men. Unmittelbar nach Abschluss der Prü-
fung nach Satz 1 hat die Bauaufsichtsbe-
hörde den Bauantrag und die dazugehören-
den Bauvorlagen mit Ausnahme der bau-
technischen Nachweise der Gemeinde zuzu-
leiten. Legt die Bauherrschaft Bescheinigun-
gen einer sachverständigen Person nach 
§ 87 Absatz 2 vor, wird vermutet, dass die 
bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit 
erfüllt sind. § 68 bleibt unberührt. 
 
(2) Sobald der Bauantrag und die Bauvorla-
gen vollständig sind, hat die Bauaufsichtsbe-
hörde unverzüglich 
 
1.  der Bauherrschaft ihren Eingang und 

den nach Absatz 6 ermittelten Zeitpunkt 
der Entscheidung, jeweils mit Da-
tumsangabe, in Textform mitzuteilen so-
wie 

2.  die Gemeinde und die berührten Stellen 
nach Absatz 3 zu hören. 

 
(3) Soweit es für die Feststellung notwendig 
ist, ob dem Vorhaben von der Bauaufsichts-
behörde zu prüfende öffentlich-rechtliche 
Vorschriften im Sinne des § 74 Absatz 1 ent-
gegenstehen, sollen die Stellen gehört wer-
den, deren Aufgabenbereich berührt wird. Ist 
die Beteiligung einer Stelle nur erforderlich, 
um das Vorliegen von fachtechnischen Vo-
raussetzungen in öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften zu prüfen, kann die Bauaufsichts-
behörde mit Einverständnis der Bauherr-
schaft und auf deren Kosten dies durch ge-
eignete Sachverständige prüfen lassen. Sie 
kann von der Bauherrschaft die Bestätigung 
einer oder eines geeigneten Sachverständi-
gen verlangen, dass die fachtechnischen Vo-
raussetzungen vorliegen. 
 
(4) Die Bauaufsichtsbehörde setzt unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 3 eine ange-
messene Frist; sie darf höchstens zwei Mo-
nate betragen. Bedarf die Erteilung der Bau-
genehmigung nach landesrechtlichen Vor-
schriften der Zustimmung, des Einverneh-
mens oder des Benehmens einer anderen 
Körperschaft, Behörde oder Dienststelle, so 
gelten diese als erteilt, wenn sie nicht inner-
halb von zwei Monaten nach Eingang des 
Ersuchens unter Angabe der Gründe 
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1.  deren Beteiligung oder Anhörung 
für die Entscheidung über den Bau-
antrag durch Rechtsvorschrift vor-
geschrieben ist, oder 

2.  ohne deren Stellungnahme die Ge-
nehmigungsfähigkeit des Bauan-
trags nicht beurteilt werden kann. 

 
Die Beteiligung oder Anhörung entfällt, 
wenn die Gemeinde oder die jeweilige 
Stelle dem Bauantrag bereits vor Einlei-
tung des Baugenehmigungsverfahrens 
zugestimmt hat. Bedarf die Erteilung der 
Baugenehmigung der Zustimmung oder 
des Einvernehmens einer anderen Kör-
perschaft, Behörde oder sonstigen 
Stelle, so gilt diese als erteilt, wenn sie 
nicht einen Monat nach Eingang des Er-
suchens verweigert wird; von der Frist 
nach Halbsatz 1 abweichende Regelun-
gen durch Rechtsvorschrift bleiben un-
berührt. Stellungnahmen bleiben unbe-
rücksichtigt, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Monats nach Aufforderung zur Stel-
lungnahme bei der Bauaufsichtsbe-
hörde eingehen. Die Frist darf nur aus-
nahmsweise bis zu einem Monat verlän-
gert werden, im vereinfachten Bauge-
nehmigungsverfahren jedoch nur, wenn 
das Einvernehmen der Gemeinde nach 
§ 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Bauge-
setzbuches erforderlich ist. 
 
(4) Betrifft das Vorhaben eine Anlage, 
die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 in der jeweils 
geltenden Fassung fällt, gilt ergänzend, 
dass 
 
1.  auf Antrag der Bauherrschaft das 

bauaufsichtliche Verfahren sowie 
alle sonstigen Zulassungsverfah-
ren, die für die Durchführung des 
Vorhabens nach Bundes- oder Lan-
desrecht erforderlich sind, über 
eine einheitliche Stelle im Sinne der 
Vorschriften des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes NRW abgewickelt 
werden; 

2.  die einheitliche Stelle ein Verfah-
renshandbuch für Bauherrschaften 
bereitstellt und diese Informationen 
auch im Internet zugänglich macht. 

verweigert wird. Äußern sich die berührten 
Stellen nicht fristgemäß, kann die Bauauf-
sichtsbehörde davon ausgehen, dass Be-
denken nicht bestehen. 
 
(5) Betrifft das Vorhaben eine Anlage, die in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2018/2001 fällt, gilt ergänzend das Fol-
gende: 
1. Auf Antrag der Bauherrschaft werden 

das bauaufsichtliche Verfahren sowie 
alle sonstigen Zulassungsverfahren, die 
für die Durchführung des Vorhabens 
nach Bundes- oder Landesrecht erfor-
derlich sind, über eine einheitliche Stelle 
im Sinne nach den Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt. 

2.  Die einheitliche Stelle stellt ein Verfah-
renshandbuch für Bauherrschaften be-
reit und macht diese Informationen auch 
im Internet zugänglich. Dabei geht sie 
gesondert auch auf kleinere Vorhaben 
und Vorhaben zur Eigenversorgung mit 
Elektrizität ein. In den im Internet veröf-
fentlichten Informationen weist die ein-
heitliche Stelle auch darauf hin, für wel-
che Vorhaben sie zuständig ist und wel-
che weiteren einheitlichen Stellen im 
Land Nordrhein-Westfalen für Vorhaben 
nach Satz 1 zuständig sind. 

3.  Nach Eingang der vollständigen Unter-
lagen erstellt die Bauaufsichtsbehörde 
einen Zeitplan für das weitere Verfahren 
und teilt diesen Zeitplan in den Fällen 
der Nummer 1 der einheitlichen Stelle, 
andernfalls der Bauherrschaft mit. 

 
Einheitliche Stelle im Sinne des Satzes 1 ist 
die untere Bauaufsichtsbehörde, soweit sich 
nicht vorrangig eine einheitliche Stelle aus 
der immissionsschutzrechtlichen oder der 
wasserrechtlichen Zuständigkeit ergibt. 
 
(6) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den 
Bauantrag innerhalb von drei Monaten, im 
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren 
und in dem Fall des § 77 innerhalb von sechs 
Wochen zu entscheiden. Die Frist nach 
Satz 1 beginnt, sobald die Bauvorlagen voll-
ständig und alle für die Entscheidung not-
wendigen Stellungnahmen und Mitwirkun-
gen vorliegen, spätestens jedoch nach 
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Dabei geht sie gesondert auch auf 
kleinere Vorhaben und Vorhaben 
zur Eigenversorgung mit Elektrizität 
ein. In den im Internet veröffentlich-
ten Informationen weist die einheit-
liche Stelle auch darauf hin, für wel-
che Vorhaben sie zuständig ist und 
welche weiteren einheitlichen Stel-
len im Land Nordrhein-Westfalen 
für Vorhaben nach Satz 1 zuständig 
sind; 

3.  nach Eingang der vollständigen Un-
terlagen die Bauaufsichtsbehörde 
einen Zeitplan für das weitere Ver-
fahren erstellt und diesen Zeitplan 
in den Fällen der Nummer 1 der ein-
heitlichen Stelle, andernfalls der 
Bauherrschaft mitteilt. 

 
Einheitliche Stelle im Sinne des Sat-
zes 1 ist die untere Bauaufsichtsbe-
hörde, soweit sich nicht vorrangig eine 
einheitliche Stelle aus der immissions-
schutzrechtlichen oder der wasserrecht-
lichen Zuständigkeit ergibt.“. 

 

Ablauf der Frist nach Absatz 4 und nach § 36 
Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuches sowie 
nach § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Luftver-
kehrsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1655) geändert wor-
den ist. Die Fristen nach Absatz 4 dürfen nur 
ausnahmsweise bis zu einem Monat verlän-
gert werden, im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren jedoch nur, wenn das Ein-
vernehmen der Gemeinde nach § 36 Absatz 
1 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches erfor-
derlich ist. 
 
(7) Die Beachtung der technischen Regeln 
ist, soweit sie nach § 3 Absatz 2 eingeführt 
sind, zu prüfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 72 
Beteiligung der Nachbarinnen und Nach-

barn und der Öffentlichkeit 
 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigen-
tümer angrenzender Grundstücke (Nachba-
rinnen und Nachbarn) vor Erteilung von Ab-
weichungen und Befreiungen durch Zustel-
lung benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, 
dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbar-
liche Belange berührt werden. Die Beteili-
gung der Nachbarinnen und Nachbarn und 
der Öffentlichkeit erfolgt ohne Nennung von 
Namen und Anschrift der Bauherrschaft, der 
Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsver-
fassers und der oder des Bauvorlageberech-
tigten, wenn der Zweck der Beteiligung auch 
auf die Weise ohne zusätzliche Erschwerung 
erreicht werden kann und wenn die Bauherr-
schaft entsprechende Bauvorlagen einreicht. 
Einwendungen sind innerhalb von einem 
Monat nach Zugang der Benachrichtigung 
bei der Bauaufsichtsbehörde in Textform 
oder zur Niederschrift vorzubringen. Die 
nach Satz 1 durch Zustellung benachrichtig-
ten beteiligten Nachbarinnen und Nachbarn 
sind mit allen öffentlich-rechtlichen 
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Einwendungen ausgeschlossen, die nicht in-
nerhalb der Frist nach Satz 2 geltend ge-
macht worden sind, auf diese Rechtsfolge ist 
in der Benachrichtigung hinzuweisen. 
 
(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die 
zu benachrichtigenden Nachbarinnen und 
Nachbarn die Lagepläne und Bauzeichnun-
gen unterschrieben oder dem Bauvorhaben 
auf andere Weise zugestimmt haben. Haben 
die Nachbarinnen und Nachbarn dem Bau-
vorhaben nicht zugestimmt, ist ihnen die 
Baugenehmigung zuzustellen. 
 
(3) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet 
sind, die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft zu gefährden, zu benachteiligen oder 
zu belästigen, kann die Bauaufsichtsbehörde 
auf Antrag die Bauherrschaft das Bauvorha-
ben in ihrem amtlichen Veröffentlichungs-
blatt und außerdem entweder im Internet 
oder in örtlichen Tageszeitungen, die im Be-
reich des Standorts der Anlage verbreitet 
sind, öffentlich bekannt machen; verfährt die 
Bauaufsichtsbehörde nach Halbsatz 1, findet 
Absatz 1 keine Anwendung. Bei der Errich-
tung, Änderung oder Nutzungsänderung 
 
1.  eines oder mehrerer Gebäude, wenn 

dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von ins-
gesamt mehr als 5 000 m² Brutto-
Grundfläche geschaffen werden, 

2.  baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 100 zu-
sätzliche Besucher ermöglicht wird, und 

3.  baulicher Anlagen, die nach Durchfüh-
rung des Bauvorhabens Sonderbauten 
nach § 47 Absatz 5 und § 50 Absatz 2 
Nummer 8 bis 15 sind, 

 
ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt zu 
machen, wenn es innerhalb des angemesse-
nen Sicherheitsabstands eines Betriebsbe-
reichs im Sinne des § 3 Absatz 5 a und 5 c 
Bundes-Immissionsschutzgesetz liegt. Ist 
der angemessene Sicherheitsabstand nicht 
bekannt, ist maßgeblich, ob sich das Vorha-
ben innerhalb des Achtungsabstands des 
Betriebsbereichs befindet. Satz 2 gilt nicht, 
wenn 
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1.  die Bauaufsichtsbehörde zu dem Er-

gebnis kommt, dass dem Gebot, den 
angemessenen Sicherheitsabstand zu 
wahren, bereits in einem Bebauungs-
plan Rechnung getragen ist, oder 

2.  bei der Änderung von Vorhaben nach 
Satz 2 Nummer 3 sich die Zahl der 
gleichzeitig anwesenden Personen 
nicht erhöht. 

Verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Satz 
1 oder 2, finden die Absätze 1 und 2 keine 
Anwendung. 
 
(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3 
Satz 1 und 2 ist über Folgendes zu informie-
ren: 
 
1.  über den Gegenstand des Vorhabens, 
2.  über die für die Genehmigung zustän-

dige Behörde, bei der der Antrag nebst 
Unterlagen zur Einsicht ausgelegt wird 
sowie wo und wann Einsicht genommen 
werden kann, 

3. darüber, dass Personen, deren Belange 
berührt sind, und Vereinigungen, wel-
che die Anforderungen von § 3 Absatz 1 
oder § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. August 2017 
(BGBl. I S. 3290), das zuletzt durch Ar-
tikel 8 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden 
ist, erfüllen (betroffene Öffentlichkeit), 
Einwendungen bei einer in der Bekannt-
machung bezeichneten Stelle bis zu 
zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist erheben können, dabei ist da-
rauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der 
Frist alle öffentlich-rechtlichen Einwen-
dungen ausgeschlossen sind und der 
Ausschluss von umweltbezogenen Ein-
wendungen nur für das Genehmigungs-
verfahren gilt, 

4.  dass die Zustellung der Entscheidung 
über die Einwendungen durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden 
kann. 

 
Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3 
Satz 2 ist zusätzlich über Folgendes zu infor-
mieren: 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  gegebenenfalls die Feststellung der 
Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung des Vorhabens 
nach § 5 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Ja-
nuar 2023 (BGBl. I S. 6) geändert wor-
den ist, sowie erforderlichenfalls die 
Durchführung einer grenzüberschrei-
tenden Beteiligung nach den §§ 55 und 
56 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung, 

2.  die Art möglicher Entscheidungen oder, 
soweit vorhanden, den Entscheidungs-
entwurf, 

3.  gegebenenfalls weitere Einzelheiten 
des Verfahrens zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit und Anhörung der be-
troffenen Öffentlichkeit. 

 
(5) Nach der Bekanntmachung sind der An-
trag und die Bauvorlagen sowie die entschei-
dungserheblichen Berichte und Empfehlun-
gen, die der Bauaufsichtsbehörde im Zeit-
punkt der Bekanntmachung vorliegen, einen 
Monat zur Einsicht auszulegen. Bauvorla-
gen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nisse enthalten, sind nicht auszulegen, für 
sie gilt § 10 Absatz 2 Bundes-Immissions-
schutzgesetz entsprechend. Bis zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann 
die Öffentlichkeit gegenüber der zuständigen 
Behörde schriftlich Einwendungen erheben, 
mit Ablauf dieser Frist sind alle öffentlich-
rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen. 
Satz 3 gilt für umweltbezogene Einwendun-
gen nur für das Genehmigungsverfahren. 
 
(6) Bei mehr als 20 Nachbarinnen und Nach-
barn, denen die Baugenehmigung nach Ab-
satz 2 Satz 2 zuzustellen ist, kann die Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden. Wurde eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach Absatz 4 durchgeführt, ist der 
Genehmigungsbescheid öffentlich bekannt 
zu machen. Die öffentliche Bekanntmachung 
wird dadurch bewirkt, dass der verfügende 
Teil des Bescheids und die Rechtsbehelfs-
belehrung in entsprechender Anwendung 
des Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht wer-
den, auf Auflagen ist hinzuweisen. Eine 
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35. In § 72 Absatz 6 Satz 6 wird die Angabe 

„2“ durch die Angabe „4“ ersetzt. 
 

Ausfertigung des gesamten Genehmigungs-
bescheids ist vom Tage nach der Bekannt-
machung an zwei Wochen zur Einsicht aus-
zulegen. Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind in die Be-
gründung die wesentlichen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe, die die Behörde zu 
ihrer Entscheidung bewogen haben, die Be-
handlung der Einwendungen sowie Angaben 
über das Verfahren zur Beteiligung der Öf-
fentlichkeit aufzunehmen. § 74 Absatz 2 
bleibt unberührt. In der öffentlichen Bekannt-
machung ist anzugeben, wo und wann der 
Bescheid und seine Begründung eingesehen 
und nach Satz 9 angefordert werden können. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Be-
scheid auch Dritten gegenüber, die keine 
Einwendungen erhoben haben, als zuge-
stellt; darauf ist in der Bekanntmachung hin-
zuweisen. Nach der öffentlichen Bekanntma-
chung können der Bescheid und seine Be-
gründung bis zum Ablauf der Klagefrist von 
den Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, schriftlich angefordert werden. 
 
(7) Bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung einer im Eigentum der öf-
fentlichen Hand stehenden Anlage nach § 49 
Absatz 2 ist von Seiten der zuständigen Bau-
aufsichtsbehörde der oder dem zuständigen 
Behindertenbeauftragten oder der örtlichen 
Interessenvertretung der Menschen mit Be-
hinderungen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu Aspekten der Barrierefreiheit zu 
geben. 
 

 
 
 
 
36.  In § 73 Absatz 1 Satz 1 wird vor der An-

gabe „14“ die Angabe „§“ ergänzt. 
 

 § 73 
Ersetzen des gemeindlichen  

Einvernehmens 
 
(1) Hat eine Gemeinde ihr nach 14 Absatz 2 
Satz 2, § 22 Absatz 5 Satz 1, § 36 Absatz 1 
Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches oder 
nach § 69 Absatz 3 Satz 2 erforderliches Ein-
vernehmen rechtswidrig versagt, so hat die 
zuständige Bauaufsichtsbehörde das feh-
lende Einvernehmen nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 bis 4 zu ersetzen. Wird in einem an-
deren Genehmigungsverfahren über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens entschieden, tritt 
die für dieses Verfahren zuständige Behörde 
an die Stelle der Bauaufsichtsbehörde. 
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(2) § 122 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666) in der jeweils geltenden Fas-
sung findet keine Anwendung. 
 
(3) Die Genehmigung gilt zugleich als Er-
satzvornahme im Sinne des § 123 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen. Sie ist zu begründen. Eine An-
fechtungsklage hat auch insoweit keine auf-
schiebende Wirkung, als die Genehmigung 
als Ersatzvornahme gilt. Die Baugenehmi-
gung kann, soweit sie als Ersatzvornahme 
gilt, nicht gesondert nach § 126 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len angefochten werden. 
 
(4) Die Gemeinde ist vor Erlass der Geneh-
migung anzuhören. Dabei ist ihr Gelegenheit 
zu geben, binnen angemessener Frist erneut 
über das gemeindliche Einvernehmen zu 
entscheiden. 
 

37.  § 74 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 74 
Baugenehmigung, Genehmigungsfiktion, 

Baubeginn 
 
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, 
wenn dem Vorhaben keine öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entgegenste-
hen. Die durch eine Umweltverträglich-
keitsprüfung ermittelten, beschriebenen 
und bewerteten Umweltauswirkungen 
sind nach Maßgabe der hierfür gelten-
den Vorschriften zu berücksichtigen. 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörde hat über 
den Bauantrag innerhalb von drei Mona-
ten, im vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahren und in dem Fall des 
§ 77 innerhalb von sechs Wochen zu 
entscheiden. Die Frist nach Satz 1 be-
ginnt, sobald die Bauvorlagen vollstän-
dig und alle für die Entscheidung not-
wendigen Stellungnahmen und Mitwir-
kungen vorliegen, spätestens jedoch 
nach Ablauf der Frist nach § 71 Absatz 
3 und nach § 36 Absatz 2 Satz 2 des 
Baugesetzbuches sowie nach § 12 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 des 

  
 

§ 74 
Baugenehmigung, Baubeginn 

 
 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, 
wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften entgegenstehen. Die 
durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung er-
mittelten, beschriebenen und bewerteten 
Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe 
der hierfür geltenden Vorschriften zu berück-
sichtigen. 
 
(2) Die Baugenehmigung ist schriftlich oder 
elektronisch zu erteilen. Sie ist nur insoweit 
zu begründen, als Abweichungen oder Be-
freiungen von nachbarschützenden Vor-
schriften zugelassen werden und die Nach-
barn nicht nach § 72 Absatz 2 zugestimmt 
hat. Eine Ausfertigung der mit einem Geneh-
migungsvermerk versehenen Bauvorlagen 
ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
mit der Baugenehmigung zugänglich zu ma-
chen. 
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Luftverkehrsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 
(BGBl. I S. 698), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 327) geändert 
worden ist. 
 
(3) Betrifft ein Bauantrag ein Vorhaben 
im vereinfachten Baugenehmigungsver-
fahren gilt die Genehmigungsfiktion 
nach § 42a des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes NRW entsprechend mit der 
Maßgabe, dass 
 
1.  für die Vollständigkeit des Bauan-

trags sowie für den Beginn der Ent-
scheidungsfrist nach § 42a Absatz 
2 Satz 1 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes NRW Absatz 2 Satz 2 
entsprechend gilt, 

2.  Abweichungen nach § 69 der Ge-
nehmigungsfiktion nur unterliegen, 
soweit diese beantragt wurden, 

3.  ein gegebenenfalls erforderliches 
gemeindliches Einvernehmen vor 
Ablauf der Entscheidungsfrist ord-
nungsgemäß ersetzt wurde und  

4.  die Bescheinigung nach § 42a Ab-
satz 3 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes NRW unverlangt und un-
verzüglich schriftlich oder elektro-
nisch auszustellen ist; sie hat den 
Inhalt der Genehmigung wiederzu-
geben, eine Rechtsbehelfsbeleh-
rung nach § 58 der Verwaltungsge-
richtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils 
geltenden Fassung zu enthalten 
und ist der Bauherrschaft, der Ge-
meinde sowie jeder Nachbarin oder 
jedem Nachbar zuzustellen, die 
oder der dem Bauantrag nicht zu-
gestimmt hat. 

 
Im Falle des Eintritts der Genehmi-
gungsfiktion finden Absatz 1 und Absatz 
4 Satz 4 keine Anwendung. Satz 1 findet 
keine Anwendung, wenn die Bauherr-
schaft vor Ablauf der Entscheidungsfrist 
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde in 
Textform auf den Eintritt der Genehmi-
gungsfiktion verzichtet hat. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Baugenehmigung kann unter Aufla-
gen, Bedingungen und dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung einer Auflage sowie befristet er-
teilt werden. Sie lässt aufgrund anderer Vor-
schriften bestehende Verpflichtungen zum 
Einholen von Genehmigungen, Bewilligun-
gen, Erlaubnissen und Zustimmungen oder 
zum Erstatten von Anzeigen unberührt. 
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(4) Die Baugenehmigung ist schriftlich 
oder elektronisch und unbeschadet der 
Rechte Dritter zu erteilen. Die Bauge-
nehmigung kann unter Auflagen, Bedin-
gungen und dem Vorbehalt der nach-
träglichen Aufnahme, Änderung oder 
Ergänzung einer Auflage sowie befristet 
erteilt werden. Sie lässt aufgrund ande-
rer Vorschriften bestehende Verpflich-
tungen zum Einholen von Genehmigun-
gen, Bewilligungen, Erlaubnissen und 
Zustimmungen oder zum Erstatten von 
Anzeigen unberührt. Sie ist nur insoweit 
zu begründen, als Abweichungen oder 
Befreiungen von nachbarschützenden 
Vorschriften zugelassen werden und die 
Nachbarn nicht nach § 72 Absatz 2 zu-
gestimmt haben oder Nebenbestim-
mungen getroffen werden. Eine Ausfer-
tigung der mit einem Genehmigungsver-
merk versehenen Bauvorlagen ist der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller 
mit der Baugenehmigung zugänglich zu 
machen.  
 
(5) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht 
Bauaufsichtsbehörde ist, von der Ertei-
lung, Verlängerung, Ablehnung, Rück-
nahme und dem Widerruf einer Bauge-
nehmigung, Teilbaugenehmigung, ei-
nes Vorbescheids, einer Zustimmung, 
einer Abweichung, einer Ausnahme 
oder einer Befreiung zu unterrichten. 
Eine Ausfertigung des Bescheids ist bei-
zufügen. 
 
(6) Mit der Bauausführung oder mit der 
Ausführung des jeweiligen Bauab-
schnitts darf erst begonnen werden, 
wenn der Bauherrschaft die Baugeneh-
migung oder eine Bescheinigung nach 
§ 42a Absatz 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes NRW zugegangen ist und 
der Bauaufsichtsbehörde die Bescheini-
gungen nach § 68 sowie die Baube-
ginnsanzeige vorliegen. 
 
(7) Vor Baubeginn muss die Grundriss-
fläche und die Höhenlage der geneh-
migten baulichen Anlage abgesteckt 
sein. Eine Kopie der Baugenehmigun-
gen und Bauvorlagen muss an der 

 
(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet 
der Rechte Dritter erteilt. 
 
(5) Die Bauherrschaft und die späteren Ei-
gentümerinnen und Eigentümer haben die 
Baugenehmigung einschließlich der Bauvor-
lagen sowie bautechnische Nachweise und 
Bescheinigungen von Sachverständigen 
aufzubewahren. Diese Unterlagen sind an 
etwaige Rechtsnachfolger weiterzugeben. 
Die Bauaufsichtsbehörde hat die Unterlagen 
nach Absatz 2 Satz 3 so lange aufzubewah-
ren, wie die Anlage besteht. Bei Archivierung 
in elektronischer Form muss gewährleistet 
sein, dass die Unterlagen nicht nachträglich 
verändert werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauauf-
sichtsbehörde ist, von der Erteilung, Verlän-
gerung, Ablehnung, Rücknahme und dem 
Widerruf einer Baugenehmigung, Teilbauge-
nehmigung, eines Vorbescheids, einer Zu-
stimmung, einer Abweichung, einer Aus-
nahme oder einer Befreiung zu unterrichten. 
Eine Ausfertigung des Bescheids ist beizufü-
gen. 
 
 
(7) Vor Zugang der Baugenehmigung darf 
mit der Bauausführung nicht begonnen wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Vor Baubeginn muss die Grundrissfläche 
und die Höhenlage der genehmigten bauli-
chen Anlage abgesteckt sein. Eine Kopie der 
Baugenehmigungen und Bauvorlagen muss 
an der Baustelle von Baubeginn an 
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Baustelle von Baubeginn an vorliegen; 
diese können auch durch eine elektroni-
sche Form ersetzt werden. 
 
(8) Die Bauherrschaft hat den Ausfüh-
rungsbeginn genehmigungsbedürftiger 
Vorhaben nach § 60 Absatz 1 und die 
Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach 
einer Unterbrechung von mehr als drei 
Monaten mindestens eine Woche vor-
her der Bauaufsichtsbehörde in Text-
form mitzuteilen (Baubeginnanzeige). 
 
(9) Die Bauherrschaft und die späteren 
Eigentümerinnen und Eigentümer ha-
ben die Baugenehmigung einschließlich 
der Bauvorlagen sowie bautechnische 
Nachweise und Bescheinigungen von 
sachverständigen Personen nach § 87 
Absatz 2 aufzubewahren. Diese Unter-
lagen sind an etwaige Rechtsnachfolger 
weiterzugeben. Die Bauaufsichtsbe-
hörde hat die Unterlagen nach Absatz 4 
Satz 5 so lange aufzubewahren, wie die 
Anlage besteht. Bei Archivierung in 
elektronischer Form muss gewährleistet 
sein, dass die Unterlagen nicht nach-
träglich verändert werden können.“. 

 

vorliegen; diese können auch durch eine 
elektronische Form ersetzt werden. 
 
 
(9) Die Bauherrschaft hat den Ausführungs-
beginn genehmigungsbedürftiger Vorhaben 
nach § 60 Absatz 1 und die Wiederaufnahme 
der Bauarbeite 
 

 
 
 
38.  § 77 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
 
 
 
 „§§ 58 Absatz 4, 69 bis 72, 74 Absatz 1 

und 2 sowie § 75 Absatz 2 gelten ent-
sprechend.“. 

 

 § 77 
Vorbescheid 

 
(1) Vor Einreichung des Bauantrags ist auf 
Antrag der Bauherrschaft zu einzelnen Fra-
gen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 
erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. Die 
Frist kann auf in Textform gestellten Antrag 
jeweils bis zu einem Jahr verlängert werden. 
§§ 58 Absatz 3, 69 bis 72, 74 Absatz 1 und 2 
sowie 75 Absatz 2 gelten entsprechend. 
 
(2) Betreffen die Fragen nach Absatz 1 die 
Errichtung oder Änderung eines Gebäudes, 
müssen die dem Antrag auf Vorbescheid bei-
zufügenden Bauvorlagen von einer Ent-
wurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfas-
ser, die oder der bauvorlageberechtigt ist, er-
stellt sein. § 67 gilt entsprechend. Dies gilt 
nicht für einen Antrag auf Vorbescheid, mit 
dem nur über die Vereinbarkeit mit den pla-
nungsrechtlichen Vorschriften über die Art 
der baulichen Nutzung, die Bauweise und 
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die überbaubare Grundstücksfläche ent-
schieden werden soll. 
 

39. § 78 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 „Die Absätze 2 bis 10 und § 79 sind 

auf Fliegende Bauten, die der Lan-
des- oder Bündnisverteidigung, 
dem Katastrophenschutz, der Un-
fallhilfe oder die der Abwehr sonsti-
ger außergewöhnlicher Ereignisse 
zum Schutz der Bevölkerung die-
nen oder eine besondere öffentli-
che Zweckbestimmung nach § 37 
des Baugesetzbuches haben, nicht 
anzuwenden.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 78 
Fliegende Bauten 

 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, 
die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt aufgestellt und zer-
legt zu werden. Baustelleneinrichtungen und 
Baugerüste sind keine Fliegenden Bauten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie 
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genom-
men werden, einer Ausführungsgenehmi-
gung. Diese Fliegenden Bauten sind Sonder-
bauten. § 54 Absatz 4 ist insofern nicht an-
zuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
 
1.  erdgeschossige Zelte mit einer Grund-

fläche bis zu 75 m², 
2.  erdgeschossige Verkaufs- und Schau-

geschäfte mit einer Höhe bis zu 5 m und 
einer Grundfläche bis zu 75 m², 

3.  umwehrte Tribünen und Podien ohne 
Überdachung mit einer Grundfläche bis 
zu 75 m² und einer Höhe der betretba-
ren Flächen bis zu 1 m, 

4.  Bühnen einschließlich Überdachungen 
und sonstigen Aufbauten mit einer Höhe 
bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu 
100 m² und einer Fußbodenhöhe bis zu 
1,50 m, 

5.  Kinderfahrgeschäfte mit einer Höhe bis 
zu 5 m und einer Geschwindigkeit von 
höchstens 1 m/s, 

6. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe 
des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m 
oder mit überdachten Bereichen, bei de-
nen die Entfernung zum Ausgang nicht 
mehr als 3 m, sofern ein Absinken der 
Überdachung konstruktiv verhindert 
wird, nicht mehr als 10 m, beträgt, oder 
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7.  andere Fliegende Bauten mit einer 
Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu be-
stimmt sind, von Besucherinnen und 
Besuchern betreten zu werden. 

 
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von 
der unteren Bauaufsichtsbehörde erteilt, in 
deren Bereich die Antragstellerin oder der 
Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung 
oder ihre oder seine gewerbliche Niederlas-
sung hat. Hat die Antragstellerin oder der An-
tragsteller ihre oder seine Hauptwohnung 
oder ihre oder seine gewerbliche Niederlas-
sung außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehörde 
zuständig, in deren Bereich der Fliegende 
Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch 
genommen werden soll. 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
bestimmen, dass Ausführungsgenehmigun-
gen für Fliegende Bauten nur durch be-
stimmte Bauaufsichtsbehörden erstellt wer-
den dürfen. 
 
(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für 
eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens 
fünf Jahre betragen soll, sie kann auf in Text-
form gestellten Antrag von der für die Ertei-
lung der Ausführungsgenehmigung zustän-
digen Behörde jeweils bis zu fünf Jahren ver-
längert werden. § 75 Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Die Genehmigungen werden in 
ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfer-
tigung der mit einem Genehmigungsvermerk 
zu versehenden Bauvorlagen beizufügen ist. 
Ausführungsgenehmigungen anderer Län-
der gelten auch im Land Nordrhein-Westfa-
len. 
 
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Aus-
führungsgenehmigung hat den Wechsel ih-
res oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder 
seiner gewerblichen Niederlassung oder die 
Übertragung eines Fliegenden Baus an 
Dritte der zuletzt zuständigen Behörde un-
verzüglich anzuzeigen. Die Behörde hat die 
Änderungen in das Prüfbuch einzutragen 
und sie, wenn mit den Änderungen ein 
Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, 
der nunmehr zuständigen Behörde mitzutei-
len. 
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b) In Absatz 7 Satz 1 wird nach der 

Angabe „Prüfbuches“ die Angabe 
„oder unter Nennung der wesentli-
chen Daten des Fliegenden Baus, 
insbesondere zu der Art des Flie-
genden Baus, den Größenabmes-
sungen (Grundfläche, Höhe), der 
Geltungsdauer der Ausführungsge-
nehmigung und den Nebenbestim-
mungen, der geplanten Betriebszeit 
und der Betreiberin oder dem Be-
treiber, in Textform“ eingefügt.  

 

(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 ei-
ner Ausführungsgenehmigung bedürfen, 
dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur 
in Gebrauch genommen werden, wenn ihre 
Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des 
Aufstellungsortes rechtzeitig unter Vorlage 
des Prüfbuches angezeigt ist. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann die Inbetriebnahme die-
ser Fliegenden Bauten von einer Ge-
brauchsabnahme abhängig machen, tech-
nisch schwierige Fliegende Bauten sowie 
Zelte und Tribünen, die in wechselnden Grö-
ßen aufgestellt werden können, sind immer 
einer Gebrauchsabnahme zu unterziehen. 
Das Ergebnis der Gebrauchsabnahme oder 
der Verzicht darauf ist in das Prüfbuch einzu-
tragen. 
 
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsab-
nahme zuständige Bauaufsichtsbehörde 
kann Auflagen machen oder die Aufstellung 
oder den Gebrauch Fliegender Bauten unter-
sagen, soweit dies nach den örtlichen Ver-
hältnissen oder zur Abwehr von Gefahren er-
forderlich ist, insbesondere, weil die Be-
triebssicherheit oder Standsicherheit nicht 
oder nicht mehr gewährleistet ist oder weil 
von der Ausführungsgenehmigung abgewi-
chen wird. Wird die Aufstellung oder der Ge-
brauch untersagt, ist dies in das Prüfbuch 
einzutragen. Die ausstellende Behörde ist zu 
benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuzie-
hen und der ausstellenden Behörde zuzulei-
ten, wenn die Herstellung ordnungsgemäßer 
Zustände innerhalb angemessener Frist 
nicht zu erwarten ist. 
 
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuche-
rinnen und Besuchern betreten und längere 
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme 
zuständige Bauaufsichtsbehörde aus Grün-
den der Sicherheit Nachabnahmen durch-
führen. Das Ergebnis der Nachabnahme ist 
in das Prüfbuch einzutragen. 
 
(10) § 70 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und 4 
und Absatz 3 sowie § 83 Absatz 1 und 5 gel-
ten entsprechend. 
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40. § 79 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 79 
Bauaufsichtliche Zustimmung 

 
 (1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben 

bedürfen keiner Baugenehmigung, Ge-
nehmigungsfreistellung, Anzeige und 
Bauüberwachung und Bauzustandsbe-
sichtigung, wenn 

 
1.  die Leitung der Entwurfsarbeiten 

und die Bauüberwachung einer 
Baudienststelle des Bundes, eines 
Landes oder eines Landschaftsver-
bandes übertragen ist und 

2.  die Baudienststelle mindestens mit 
einer Person, die einen Hochschul-
abschluss der Fachrichtungen Ar-
chitektur oder Bauingenieurwesen 
und die insbesondere die erforder-
lichen Kenntnisse des öffentlichen 
Baurechts, der Bautechnik und der 
Baugestaltung hat, und mit sonsti-
gen geeigneten Fachkräften aus-
reichend besetzt ist. 

 
Solche Anlagen bedürfen der Zustim-
mung der oberen Bauaufsichtsbehörde; 
die Zustimmung ersetzt die Baugeneh-
migung. Die Zustimmung ist nicht erfor-
derlich, wenn die Gemeinde nicht wider-
spricht und, soweit ihre öffentlich-recht-
lich geschützten Belange von Abwei-
chungen, Ausnahmen und Befreiungen 
berührt sein können, die Nachbarn dem 
Bauvorhaben zustimmen. Keiner Bau-
genehmigung, Genehmigungs-freistel-
lung oder Zustimmung bedürfen unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 
Baumaßnahmen in oder an bestehen-
den Gebäuden, soweit sie nicht zur Er-
weiterung des Bauvolumens oder zu ei-
ner der Genehmigungspflicht unterlie-
genden nicht verfahrensfreien Nut-
zungsänderung führen. Satz 3 gilt nicht 
für bauliche Anlagen, für die nach § 72 
Absatz 3 eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen ist. 
 

 (2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei 
der oberen Bauaufsichtsbehörde 

  
 

§ 79 
Bauaufsichtliche Zustimmung 

 
(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben be-
dürfen keiner Genehmigung, Genehmi-
gungsfreistellung, Bauüberwachung und 
Bauzustandsbesichtigung, wenn 
 
1.  die Leitung der Entwurfsarbeiten und 

die Bauüberwachung einer Baudienst-
stelle des Bundes, eines Landes oder 
eines Landschaftsverbandes übertra-
gen ist und 

2.  die Baudienststelle mindestens mit ei-
ner Person, die einen Hochschulab-
schluss der Fachrichtungen Architektur 
oder Bauingenieurwesen und die insbe-
sondere die erforderlichen Kenntnisse 
des öffentlichen Baurechts, der Bau-
technik und der Baugestaltung hat, und 
mit sonstigen geeigneten Fachkräften 
ausreichend besetzt ist. 

 
Solche Anlagen bedürfen der Zustimmung 
der oberen Bauaufsichtsbehörde. Die Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Ge-
meinde nicht widerspricht und, soweit ihre öf-
fentlich-rechtlich geschützten Belange von 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiun-
gen berührt sein können, die Nachbarn dem 
Bauvorhaben zustimmen. 
Keiner Genehmigung, Genehmigungsfrei-
stellung oder Zustimmung bedürfen unter 
den Voraussetzungen des Satzes 1 Bau-
maßnahmen in oder an bestehenden Ge-
bäuden, soweit sie nicht zu einer Erweite-
rung des Bauvolumens oder zu einer nicht 
verfahrensfreien Nutzungsänderung führen. 
Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen, für die 
nach § 72 Absatz 3 eine Öffentlichkeitsbetei-
ligung durchzuführen ist. 
 
(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der 
oberen Bauaufsichtsbehörde einzureichen. 
 
(3) Die obere Bauaufsichtsbehörde prüft die 
Übereinstimmung in Anwendung des verein-
fachten Baugenehmigungsverfahrens nach 
§ 64. Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 5 ge-
nannten Anlagen die Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 72 Absatz 3 bis 6 durch. Die 
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einzureichen. Die obere Bauaufsichts-
behörde prüft 

 
1.  die Übereinstimmung des Bauvor-

habens mit den Vorschriften über 
die Zulässigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 des Bau-
gesetzbuches und den örtlichen 
Bauvorschriften nach § 89 sowie 

2.  andere öffentlich-rechtliche Anfor-
derungen, soweit wegen der Zu-
stimmung eine Entscheidung nach 
anderen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entfällt, ersetzt oder einge-
schlossen wird. 

 
Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 5 ge-
nannten Anlagen die Öffentlichkeitsbe-
teiligung nach § 72 Absatz 3 durch. Die 
obere Bauaufsichtsbehörde entscheidet 
über Ausnahmen, Befreiungen und Ab-
weichungen von den nach Satz 2 zu 
prüfenden sowie von anderen Vorschrif-
ten, soweit sie nachbarschützend sind 
und die Nachbarn nicht zugestimmt ha-
ben. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit 
von Ausnahmen, Befreiungen und Ab-
weichungen keiner bauaufsichtlichen 
Entscheidung. Die Gemeinde ist vor Er-
teilung der Zustimmung zu hören; § 36 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Bauge-
setzbuches gilt entsprechend. Im Übri-
gen sind die Vorschriften über das Bau-
genehmigungsverfahren entsprechend 
anzuwenden.  
 
(3) Die Baudienststelle trägt die Verant-
wortung dafür, dass die Errichtung, die 
Änderung, die Nutzungsänderung und 
die Beseitigung baulicher Anlagen, ein-
schließlich etwaiger Abweichungen 
nach § 69, den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Die Verant-
wortung für die Unterhaltung baulicher 
Anlagen trägt die Baudienststelle nur, 
wenn und solange sie der für die Anlage 
Verantwortliche ausschließlich ihr über-
trägt. Die Baudienststelle kann sachver-
ständige Personen in entsprechender 
Anwendung der §§ 68 und 83 sowie der 
auf Grund des § 87 Absatz 2 erlassenen 
Rechtsverordnung heranziehen. § 55 
und § 68 bleiben unberührt.  

obere Bauaufsichtsbehörde entscheidet 
über Ausnahmen, Befreiungen und Abwei-
chungen von den nach Satz 1 zu prüfenden 
sowie von anderen Vorschriften, soweit sie 
nachbarschützend sind und die Nachbarn 
nicht zugestimmt haben. Im Übrigen bedarf 
die Zulässigkeit von Ausnahmen, Befreiun-
gen und Abweichungen keiner bauaufsichtli-
chen Entscheidung. 
 
(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zu-
stimmung zu hören. § 36 Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 1 BauGB gilt entsprechend. Im Üb-
rigen sind die Vorschriften über das Bauge-
nehmigungsverfahren entsprechend anzu-
wenden. 
 
(5) Die Baudienststelle trägt die Verantwor-
tung dafür, dass die Errichtung, die Ände-
rung, die Nutzungsänderung und die Beseiti-
gung baulicher Anlagen den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entsprechen. Die Bau-
dienststelle ist verpflichtet, dem Eigentümer 
Unterlagen und Pläne in Zusammenhang mit 
der Errichtung, Änderung und Nutzungsän-
derung von Anlagen sowie bautechnische 
Nachweise und Bescheinigungen von Sach-
verständigen zur Verfügung zu stellen. Im 
Übrigen gilt § 74 Absatz 5 Satz 1 und 2 ent-
sprechend. Die Verantwortung des Unter-
nehmens (§ 55) bleibt unberührt. 
 
(6) Anlagen, die der Landesverteidigung, 
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei 
oder dem zivilen Bevölkerungsschutz die-
nen, sind abweichend von den Absätzen 1 
bis 4 der oberen Bauaufsichtsbehörde vor 
Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis 
zu bringen. Die Zustimmung ist nicht erfor-
derlich, wenn die Gemeinde nicht wider-
spricht. Im Übrigen wirken die Bauaufsichts-
behörden nicht mit. § 78 Absatz 2 bis 10 fin-
det auf Fliegende Bauten, die der Landes-
verteidigung, dienstlichen Zwecken der Bun-
despolizei oder dem zivilen Bevölkerungs-
schutz dienen, keine Anwendung. 
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(4) Anlagen, die dienstlichen Zwecken 
der Bundespolizei, dem Zivil- oder Kata-
strophenschutz, der Unfallhilfe oder die 
der Abwehr sonstiger außergewöhnli-
cher Ereignisse zum Schutz der Bevöl-
kerung dienen oder eine besondere öf-
fentliche Zweckbestimmung nach § 37 
Absatz 1 des Baugesetzbuches haben, 
sind abweichend von den Absätzen 1 
und 2 der oberen Bauaufsichtsbehörde 
vor Baubeginn in geeigneter Weise zur 
Kenntnis zu bringen. Die Zustimmung 
entfällt, wenn 
 
1. die Gemeinde nicht widerspricht, 
2.  die Nachbarn dem Bauvorhaben 

zustimmen und 
3.  keine Öffentlichkeitsbeteiligung 

nach § 72 Absatz 3 Satz 2 vorge-
schrieben ist. 

 Im Übrigen wirken die Bauaufsichtsbe-
hörden nicht mit. 

 
 (5) Für nicht verfahrensfreie Bauvorha-

ben der Gemeinden und Kreise gelten 
Absatz 1 Satz 2 bis 5 sowie die Absätze 
2 und 3 entsprechend, soweit die Ge-
meinde oder der Kreis mindestens mit 
einer oder einem Bediensteten, die oder 
der für ein Amt ab der Besoldungs-
gruppe A 14 in der Fachlaufbahn Natur-
wissenschaft und Technik, fachlicher 
Schwerpunkt bautechnischer und um-
weltfachlicher Verwaltungsdienst, quali-
fiziert ist, und mit sonstigen geeigneten 
Fachkräften ausreichend besetzt ist und 
diesen Bediensteten die Leitung der 
Entwurfsarbeiten und die Bauüberwa-
chung übertragen sind. An Stelle der 
oberen Bauaufsichtsbehörde ist die un-
tere Bauaufsichtsbehörde zuständig.“. 

 
41.  § 81 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 81 
Einstellung von Arbeiten 

 
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, ge-
ändert oder beseitigt, kann die Bauaufsichts-
behörde die Einstellung der Arbeiten anord-
nen. 
Dies gilt auch dann, wenn 
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a) In Nummer 1 wird die Angabe „7 
und 9“ durch die Angabe „6 und 8“ 
ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  In Nummer 3 wird die Angabe „(EU) 

Nr. 305/2011“ durch die Angabe 
„(EU) Nr. 2024/3110“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. § 83 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  die Ausführung eines Vorhabens entge-
gen den Vorschriften des § 74 Absatz 7 
und 9 begonnen wurde, oder 

2.  bei der Ausführung 
 

a)  eines genehmigungsbedürftigen 
Bauvorhabens von den genehmig-
ten Bauvorlagen, 

b)  eines genehmigungsfreigestellten 
Bauvorhabens von den eingereich-
ten Unterlagen 

 
abgewichen wird, oder 
 
3.  Bauprodukte verwendet werden, die 

entgegen der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 keine CE-Kennzeichnung 
oder entgegen § 24 kein Ü-Zeichen tra-
gen, oder 

4.  Bauprodukte verwendet werden, die un-
berechtigt mit der CE-Kennzeichnung 
oder dem Ü-Zeichen (§ 24 Absatz 4) ge-
kennzeichnet sind. 

 
(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer 
schriftlich oder mündlich verfügten Einstel-
lung fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde die Baustelle versiegeln oder die an 
der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, 
Geräte, Maschinen und Bauhilfsmittel in amt-
lichen Gewahrsam bringen. 
 

§ 83 
Bauüberwachung 

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Ein-
haltung der öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten und Anforderungen und die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Pflichten der am Bau Be-
teiligten überprüfen (Bauüberwachung). 
 
(2) Die Bauüberwachung ist beschränkt auf 
den Umfang der im Baugenehmigungsver-
fahren zu prüfenden Bauvorlagen und kann 
stichprobenhaft durchgeführt werden. Bei 
Vorhaben, die im vereinfachten Baugeneh-
migungsverfahren (§ 64) genehmigt werden, 
kann die Bauaufsichtsbehörde auf die Bau-
überwachung verzichten. 
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a) § 83 Absatz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „(3) Die Bauherrschaft hat der 

Bauaufsichtsbehörde die Einhal-
tung der Grundrissflächen und 
Höhenlagen der Anlagen zu bele-
gen. Der Nachweis ist durch eine 
mit der Wahrnehmung der Aufga-
ben nach § 2 des Vermessungs- 
und Katastergesetzes befugte 
Stelle oder eine Vermessungsin-
genieurin oder einen Vermes-
sungsingenieur zu führen, die 
oder der in eine von der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfa-
len geführte Liste eingetragen 
ist.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In § 83 Absatz 5 und 6 wird jeweils 

die Angabe „(EU) Nr. 305/2011“ 
durch die Angabe „(EU) Nr. 
2024/3110“ ersetzt.  

 

  
 
 
(3) Der Bauaufsichtsbehörde ist die Einhal-
tung der Grundrissflächen und Höhenlagen 
der Anlagen nachzuweisen. Wenn es die be-
sonderen Grundstücksverhältnisse erfor-
dern, kann sie die Vorlage eines amtlichen 
Nachweises verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Bauaufsichtsbehörde und die von ihr 
Beauftragten können Proben von Baupro-
dukten und, soweit erforderlich, auch aus fer-
tigen Bauteilen entnehmen und prüfen las-
sen. 
 
(5) Im Rahmen der Bauüberwachung ist den 
mit der Überwachung beauftragten Perso-
nen jederzeit Einblick in die Genehmigun-
gen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, Überein-
stimmungszertifikate, Zeugnisse und Auf-
zeichnungen über die Prüfungen von Bau-
produkten, in die CE-Kennzeichnungen und 
Leistungserklärungen nach der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011, in die Bautagebücher 
und andere vorgeschriebene Aufzeichnun-
gen zu gewähren. 
 
(6) Die Bauaufsichtsbehörde soll, soweit sie 
oder er im Rahmen der Bauüberwachung Er-
kenntnisse über systematische Rechtsver-
stöße gegen die Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 erlangen, diese der für die Markt-
überwachung zuständigen Stelle mitteilen. 
 

43. § 84 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 84 
Bauzustandsbesichtigung, Aufnahme 

der Nutzung 
 
(1) Die Bauzustandsbesichtigung zur Fertig-
stellung des Rohbaus und der abschließen-
den Fertigstellung genehmigter Anlagen 
(§ 60) wird von der Bauaufsichtsbehörde 
durchgeführt. § 83 Absatz 2 gilt entspre-
chend. 
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a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Bescheinigungen“ durch die An-
gabe „Prüfberichte“ ersetzt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Mit der Anzeige der abschlie-
ßenden Fertigstellung von Bauvor-
haben, für die der Bauaufsichtsbe-
hörde Bescheinigungen von sach-
verständigen Personen nach § 87 
Absatz 2 vorliegen, hat die Bauherr-
schaft von den sachverständigen 
Personen Bescheinigungen einzu-
reichen, wonach sie sich durch 
stichprobenhafte Kontrollen wäh-
rend der Bauausführung davon 
überzeugt haben, dass die Anlagen 
entsprechend den erstellten Nach-
weisen errichtet oder geändert wor-
den sind. Zudem ist spätestens mit 
der Anzeige der Nachweis nach 
§ 83 Absatz 3 einzureichen. 

(2) Die Fertigstellung des Rohbaus und die 
abschließende Fertigstellung genehmigter 
Anlagen sind der Bauaufsichtsbehörde von 
der Bauleiterin oder dem Bauleiter jeweils 
eine Woche vorher anzuzeigen, um der Bau-
aufsichtsbehörde eine Besichtigung des 
Bauzustandes zu ermöglichen. Mit der An-
zeige der Rohbaufertigstellung sind die Be-
scheinigungen über die bis dahin erfolgten 
stichprobenhaften Kontrollen über die Über-
einstimmung der Bauausführung mit dem 
Standsicherheitsnachweis einzureichen. Ist 
eine Bauleiterin oder ein Bauleiter der Bau-
aufsichtsbehörde nicht benannt worden, trifft 
die Pflicht die Bauherrschaft. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann verlangen, dass ihr oder 
von ihr Beauftragten Beginn und Beendigung 
bestimmter Bauarbeiten von der Bauherr-
schaft oder der Bauleiterin oder dem Baulei-
ter angezeigt werden. 
 
(3) Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn die 
tragenden Teile, Schornsteine, Brandwände 
und die Dachkonstruktion vollendet sind. Zur 
Besichtigung des Rohbaus sind die Bauteile, 
die für die Standsicherheit und, soweit mög-
lich, die Bauteile, die für den Brand- und 
Schallschutz wesentlich sind, derart offen zu 
halten, dass Maße und Ausführungsart ge-
prüft werden können. Die abschließende 
Fertigstellung umfasst die Fertigstellung 
auch der Wasserversorgungsanlagen und 
Abwasseranlagen. 
 
 
 
(4) Mit der Anzeige der abschließenden Fer-
tigstellung von Bauvorhaben, für die der 
Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen von 
staatlich anerkannten Sachverständigen ge-
mäß § 68 vorliegen, sind von den Sachver-
ständigen Bescheinigungen einzureichen, 
wonach sie sich durch stichprobenhafte Kon-
trollen während der Bauausführung davon 
überzeugt haben, dass die Anlagen entspre-
chend den erstellten Nachweisen errichtet 
oder geändert worden sind. Bauzustandsbe-
sichtigungen finden insoweit nicht statt. 
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Bauzustandsbesichtigungen finden 
insoweit nicht statt. Satz 1 gilt nicht, 
wenn eine sachverständige Person 
nach § 87 Absatz 2 eine Erfüllungs-
erklärung nach § 92 Absatz 1 des 
Gebäudeenergiegesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in 
der jeweils geltenden Fassung aus-
gestellt und die Bauherrschaft diese 
der zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörde vorgelegt hat.“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Bauherrschaft hat für die Besichti-
gung und die damit verbundenen möglichen 
Prüfungen die erforderlichen Arbeitskräfte 
und Geräte bereitzustellen. Über das Ergeb-
nis der Besichtigung ist auf Verlangen der 
Bauherrschaft eine Bescheinigung auszu-
stellen. 
 
(6) Mit der Fortsetzung der Bauarbeiten darf 
erst einen Tag nach dem in der Anzeige nach 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des Rohbaus begonnen werden, soweit 
die Bauaufsichtsbehörde nicht einem frühe-
ren Beginn zugestimmt hat. 
 
(7) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlan-
gen, dass bei Bauausführungen die Arbeiten 
erst fortgesetzt oder die Anlagen erst benutzt 
werden, wenn sie von ihr oder einer oder ei-
nem beauftragten Sachverständigen geprüft 
worden sind. 
 
(8) Anlagen im Sinne des Absatzes 1 dürfen 
erst benutzt werden, wenn sie ordnungsge-
mäß fertig gestellt und sicher benutzbar sind, 
frühestens jedoch eine Woche nach dem in 
der Anzeige nach Absatz 2 genannten Zeit-
punkt der Fertigstellung. Eine Anlage darf 
erst benutzt werden, wenn darüber hinaus 
Zufahrtswege, Wasser- sowie Löschwasser-
versorgungs- und Abwasserentsorgungs- 
sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erfor-
derlichen Umfang sicher benutzbar sind, 
nicht jedoch vor dem in Satz 1 bezeichneten 
Zeitpunkt. Die Bauaufsichtsbehörde soll auf 
Antrag gestatten, dass die Anlage ganz oder 
teilweise schon früher benutzt wird, wenn 
wegen der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung Bedenken nicht bestehen. 
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44. § 86 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa)  In Nummer 11 wird die Angabe 
„Satz 2“ durch die Angabe 
„Satz 3“ ersetzt.  

 
 
 

 § 86 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1.  entgegen § 5 Absatz 2 Zu- und Durch-

fahrten sowie befahrbare Flächen nicht 
ständig freihält oder Fahrzeuge auf 
ihnen abstellt, 

2. entgegen § 11 Absatz 1 eine Baustelle 
nicht ordnungsgemäß einrichtet oder 
entgegen § 11 Absatz 3 ein Baustellen-
schild nicht oder nicht ordnungsgemäß 
anbringt, 

3.  Bauarten entgegen § 17 ohne Bauartge-
nehmigung oder ohne allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis anwendet, 

4.  Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kenn-
zeichnet, ohne dass dafür die Voraus-
setzungen nach § 24 Absatz 2 vorlie-
gen, 

5.  Bauprodukte entgegen § 24 Absatz 4 
ohne das Ü-Zeichen verwendet, 

6.  entgegen § 53 Absatz 1 Satz 1 keine ge-
eigneten Beteiligten bestellt, 

7.  entgegen § 53 Absatz 1 Satz 5 vor Be-
ginn der Bauarbeiten die Namen der 
Bauleiterin oder des Bauleiters und der 
Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter 
oder während der Bauausführung einen 
Wechsel dieser Personen oder entge-
gen § 53 Absatz 1 Satz 6 einen Wechsel 
in der Person der Bauherrschaft nicht 
oder nicht rechtzeitig mitteilt, 

8.  entgegen § 53 Absatz 2 Satz 2 die nicht 
verfahrensfreie Beseitigung von Anla-
gen in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe 
ausführt, 

9.  entgegen § 55 Absatz 1 Satz 2 und 3 die 
erforderlichen Nachweise und Unterla-
gen nicht bereithält, 

10.  entgegen § 62 Absatz 1 Satz 2 eine An-
lage benutzt, ohne eine Bescheinigung 
der Unternehmerin oder des Unterneh-
mers oder Sachverständigen vorliegen 
zu haben, 

11.  entgegen § 62 Absatz 3 Satz 2 eine Be-
seitigung nicht oder nicht rechtzeitig an-
zeigt oder entgegen den Voraussetzun-
gen des § 62 Absatz 3 eine Anlage be-
seitigt, 
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bb)  In Nummer 13 wird nach der 

Angabe „Satz 1“ die Angabe 
„und 2“ ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
cc)  In Nummer 15 wird die Angabe 

„Absatz 8“ durch die Angabe 
„Absatz 7“ ersetzt.  

 
dd)  In Nummer 16 wird die Angabe 

„Absatz 9“ durch die Angabe 
„Absatz 8“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  entgegen § 63 Absatz 3 Satz 4 und 5, 
auch in Verbindung mit Satz 6, mit der 
Ausführung eines Bauvorhabens be-
ginnt, 

13.  entgegen § 68 Absatz 1, § 83 Absatz 3 
oder § 84 Absatz 4 Satz 1 die dort ge-
nannten Nachweise oder Bescheinigun-
gen nicht einreicht, 

14.  eine Anlage ohne Baugenehmigung 
nach § 74 oder Teilbaugenehmigung 
nach § 76 oder abweichend davon er-
richtet, ändert, nutzt, beseitigt oder ihre 
Nutzung ändert, 

15.  entgegen § 74 Absatz 8 Satz 2 eine Ko-
pie der Baugenehmigungen und Bau-
vorlagen an der Baustelle nicht vorlie-
gen hat, 

16. entgegen § 74 Absatz 9 den Ausfüh-
rungsbeginn genehmigungsbedürftiger 
Vorhaben nicht oder nicht rechtzeitig 
mitteilt, 

17.  Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-
nehmigung nach § 78 Absatz 2 in Ge-
brauch nimmt oder ohne Gebrauchsab-
nahme nach § 78 Absatz 7 Satz 2 und 3 
in Gebrauch nimmt, 

18.  die nach § 84 Absatz 2 vorgeschriebe-
nen oder verlangten Anzeigen nicht 
oder nicht rechtzeitig erstattet, 

19.  entgegen § 84 Absatz 6 oder 7 mit der 
Fortsetzung der Bauarbeiten beginnt, 

20.  entgegen § 84 Absatz 8 Anlagen vorzei-
tig benutzt, 

21.  einer aufgrund dieses Gesetzes ergan-
genen Rechtsverordnung oder örtlichen 
Bauvorschrift zuwiderhandelt, sofern 
die Rechtsverordnung oder die örtliche 
Bauvorschrift für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist oder 

22.  einer vollziehbaren schriftlichen Anord-
nung der Bauaufsichtsbehörde zuwider-
handelt, die aufgrund dieses Gesetzes 
oder aufgrund einer nach diesem Ge-
setz ergangenen Rechtsverordnung 
oder Satzung erlassen worden ist, so-
fern die Anordnung auf die Bußgeldvor-
schrift verweist. 

 
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 
Nummern 3 bis 5 begangen worden, können 
Gegenstände, auf die sich die Ordnungswid-
rigkeit bezieht, eingezogen werden, § 23 des 
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b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 

aa)  In Nummer 2 wird die Angabe 
„einer oder eines staatlich an-
erkannten Sachverständigen 
oder einer Prüfingenieurin oder 
eines Prüfingenieurs“ durch die 
Angabe „einer berechtigten 
Person nach § 87 Absatz 2“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb)  In Nummer 4 wird die Angabe 

„staatlich anerkannte Sachver-
ständige oder als staatlich an-
erkannter Sachverständiger 
oder als Prüfingenieurin oder 
als Prüfingenieur“ durch die 
Angabe „berechtigte Person 
nach § 87 Absatz 2“ ersetzt.  

 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils gel-
tenden Fassung ist anzuwenden. 
 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider 
besseres Wissen 
 
1.  unrichtige Angaben macht oder unrich-

tige Pläne oder Unterlagen vorlegt, um 
einen nach diesem Gesetz vorgesehe-
nen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu 
verhindern,  

2.  ohne dazu berechtigt zu sein, Beschei-
nigungen, Erklärungen oder bautechni-
sche Nachweise einer oder eines staat-
lich anerkannten Sachverständigen 
oder einer Prüfingenieurin oder eines 
Prüfingenieurs oder Standsicherheits-
nachweise oder Bescheinigungen einer 
berechtigten Person nach § 54 Absatz 4 
ausstellt oder bei Bauaufsichtsbehör-
den einreicht, 

3.  ohne dazu berechtigt zu sein, Bauan-
träge, Anzeigen oder Bauvorlagen, die 
nach § 67 Absatz 1 Satz 1 nur von bau-
vorlageberechtigten Entwurfsverfassen-
den erstellt werden dürfen, erstellt oder 
bei Bauaufsichtsbehörden einreicht, 
oder 

4.  als staatlich anerkannte Sachverstän-
dige oder als staatlich anerkannter 
Sachverständiger oder als Prüfingeni-
eurin oder als Prüfingenieur unbefugt 
Bescheinigungen über die Einhaltung 
bauordnungsrechtlicher Anforderungen 
oder als berechtigte Person nach § 54 
Absatz 4 unbefugt Standsicherheits-
nachweise, Bescheinigungen oder Er-
klärungen über stichprobenhafte Kon-
trollen der Baustelle ausstellt oder bei 
Bauaufsichtsbehörden einreicht. 

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro 
geahndet werden. 
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist in den Fällen des 
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a) Absatzes 1 Nummer 1 hinsichtlich des 
Abstellens von Fahrzeugen die örtliche 
Ordnungsbehörde, 

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 
die jeweils zuständige Baukammer, 

c) in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 
und 3 die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen und 

d) im Übrigen die untere Bauaufsichtsbe-
hörde. 

 
Sofern eine Ordnungswidrigkeit gegenüber 
einem Mitglied der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen oder der Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen geahndet wird, hat 
die untere Bauaufsichtsbehörde unverzüg-
lich die jeweilige Baukammer hierüber nach-
richtlich in Kenntnis zu setzen. 
 

45.  § 87 wird wie folgt geändert: 
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird nach der 
Angabe „§ 3“ die Angabe „Absatz 1“ 
gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 87 
Rechtsverordnungen 

 
(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 17 Absatz 1 und § 18 Ab-
satz 1 bezeichneten Anforderungen wird die 
oberste Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über 
 
1.  die nähere Bestimmung allgemeiner 

Anforderungen der §§ 4 bis 47, 
2.  Anforderungen an Feuerungsanlagen, 

sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung 
und Energiebereitstellung (§ 42), 

3.  Anforderungen an Stellplätze, Garagen 
und Fahrradabstellplätze (§ 48), 

4.  besondere Anforderungen oder Erleich-
terungen, die sich aus der besonderen 
Art oder Nutzung der baulichen Anlagen 
für Errichtung, Änderung, Unterhaltung, 
Betrieb und Nutzung ergeben (§ 50), so-
wie über die Anwendung solcher Anfor-
derungen auf bestehende bauliche An-
lagen dieser Art, 

5.  Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfung 
von Anlagen, die zur Verhütung erhebli-
cher Gefahren oder Nachteile ständig 
ordnungsgemäß unterhalten werden 
müssen, und die Erstreckung dieser 
Nachprüfungspflicht auf bestehende 
Anlagen oder 

6.  die Anwesenheit fachkundiger Perso-
nen beim Betrieb technisch schwieriger 
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baulicher Anlagen und Einrichtungen 
wie Bühnenbetriebe und technisch 
schwierige Fliegende Bauten ein-
schließlich des Nachweises der Befähi-
gung dieser Personen. 

 
In diesen Rechtsverordnungen kann wegen 
der technischen Anforderungen auf Bekannt-
machungen besonders sachverständiger 
Stellen mit Angabe der Fundstelle verwiesen 
werden. Die oberste Bauaufsicht erlässt die 
zur Durchführung dieses Gesetzes oder der 
Rechtsvorschriften aufgrund dieses Geset-
zes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschrif-
ten zu erlassen über 
 
1.  Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure 

und Prüfämter, denen bauaufsichtliche 
Prüfaufgaben einschließlich der Bau-
überwachung und der Bauzustandsbe-
sichtigung übertragen werden, sowie 

2.  Sachverständige, die im Auftrag der 
Bauherrschaft oder der oder des sonsti-
gen nach Bauordnungsrecht Verant-
wortlichen die Einhaltung bauordnungs-
rechtlicher Anforderungen prüfen und 
bescheinigen. 

 
Die Rechtsverordnungen nach Satz 1 regeln, 
soweit erforderlich, 
 
1.  die Fachbereiche und die Fachrichtun-

gen, in denen Prüfingenieurinnen oder 
Prüfingenieure, Prüfämter und Sachver-
ständige tätig werden, 

2. die Anerkennungsvoraussetzungen und 
das Anerkennungsverfahren, 

3.  Erlöschen, Rücknahme und Widerruf 
der Anerkennung einschließlich der 
Festlegung einer Altersgrenze, 

4.  die Aufgabenerledigung, 
5.  die Einrichtung von Stellen zur gemein-

samen und einheitlichen Bewertung, 
Berechnung und Erhebung der Kosten 
der Prüfingenieurinnen und Prüfingeni-
eure sowie Sachverständige und die 
Aufsicht über diese Stelle sowie die 
Übertragung der Zuständigkeit für die 
Betreibung der Gebühren im Verwal-
tungszwangsverfahren auf diese oder 
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b)  In Absatz 2b wird die Angabe „(EU) 

2021/2183 der Kommission vom 
25. August 2021 (ABI. L 444 vom 
10.12.2021, S. 16)“ durch die An-
gabe „(EU) 2025/2187 der Kommis-
sion vom 30. Juli 2025 (ABl. 
L 2025/2187 vom 29.10.2025)“ er-
setzt. 

 

6.  die Vergütung. 
 
Die Zuständigkeiten für die Erledigung der 
Aufgaben nach Satz 2 Nummer 5 können 
nach dem Landesorganisationsgesetz vom 
10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in der je-
weils geltenden Fassung übertragen wer-
den. 
 
(2a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung insbe-
sondere Vorschriften über die Antragsvo-
raussetzungen und das Antragsverfahren, 
die Fort- und Weiterbildungsverpflichtung, 
das Erlöschen, die Rücknahme und den Wi-
derruf der Eintragung für Personen nach 
§ 67 Absatz 4a zu erlassen. 
 
(2b) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die er-
forderlichen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 
S. 22), die zuletzt durch den delegierten Be-
schluss (EU) 2021/2183 der Kommission 
vom 25. August 2021 (ABI. L 444 vom 
10.12.2021, S. 16) geändert worden ist, zu 
erlassen. 
 
 
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschrif-
ten zu erlassen über 
 
1.  weitere und weitergehende Ausnahmen 

von der Genehmigungspflicht oder der 
Genehmigungsfreistellung, 

2.  den vollständigen oder teilweisen Weg-
fall der bautechnischen Prüfung bei be-
stimmten Arten von Bauvorhaben, oder 

3.  die Übertragung von Prüfaufgaben der 
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des 
bauaufsichtlichen Verfahrens ein-
schließlich der Bauüberwachung und 
Bauzustandsbesichtigung auf sachver-
ständige Personen, Prüfingenieurinnen 
und Prüfingenieure sowie Prüfämter. 
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Sie kann dafür Voraussetzungen festlegen, 
die die Verantwortlichen nach den §§ 53 bis 
56, sachverständige Personen zu erfüllen 
haben. Sie muss dies in den Fällen des Sat-
zes 1 Nummer 2 und 3 tun. Dabei können 
insbesondere die Fachbereiche, in denen 
sachverständige Personen tätig werden, be-
stimmt und Mindestanforderungen an die 
Fachkenntnisse sowie in zeitlicher und sach-
licher Hinsicht an die Berufserfahrung fest-
gelegt, eine laufende Fortbildung vorge-
schrieben, durch Prüfungen nachzuwei-
sende Befähigung bestimmt, der Nachweis 
der persönlichen Zuverlässigkeit und einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung ge-
fordert und Altersgrenzen festgesetzt wer-
den. Die oberste Bauaufsicht kann darüber 
hinaus auch eine Anerkennung der sachver-
ständigen Personen vorschreiben, das Ver-
fahren und die Voraussetzungen für die An-
erkennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme 
und ihr Erlöschen und die Vergütung sowie 
für Prüfungen, die Bestellung und Zusam-
mensetzung der Prüfungsorgane und das 
Prüfungsverfahren regeln. 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung Vorschriften zu 
erlassen über 
 
1.  Umfang, Inhalt und Zahl der erforderli-

chen Unterlagen einschließlich der Vor-
lagen bei der Anzeige der beabsichtig-
ten Beseitigung von Anlagen nach § 62 
Absatz 3 Satz 3 und bei der Genehmi-
gungsfreistellung nach § 63, 

2.  die erforderlichen Anträge, Anzeigen, 
Nachweise, Bescheinigungen und Be-
stätigungen, auch bei verfahrensfreien 
Bauvorhaben, 

3.  die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zum Zweck der Erfüllung der bau-
aufsichtlichen Aufgaben, insbesondere 
die Erhebung und Übermittlung im Rah-
men der notwendigen Beteiligung ande-
rer öffentlicher Stellen, sowie die Über-
mittlung an sonstige Stellen, soweit 
diese die Daten zur Erfüllung der ihnen 
obliegenden öffentlichen Aufgaben be-
nötigen, wobei Umfang und Empfänger 
der zu übermittelnden Daten sowie die 
zulässigen Zwecke der Verwendung 
und die Dauer der Speicherung zu be-
stimmen sind, oder 
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4.  das Verfahren im Einzelnen. 
 
Sie kann dabei 
 
1.  die Art der Übermittlung, 
2.  für verschiedene Arten von Bauvorha-

ben unterschiedliche Anforderungen 
und Verfahren, oder 

3.  den Gebrauch der von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde veröffentlichten 
Formulare 

 
vorschreiben. 
 
(5) Die oberste Bauaufsicht wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 
 
1.  die Zuständigkeit für eine vorhabenbe-

zogene Bauartgenehmigung nach § 17 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und den Ver-
zicht darauf im Einzelfall nach § 17 Ab-
satz 4 sowie die Zustimmung und Ver-
zicht auf Zustimmung im Einzelfall (§ 23 
Absatz 1) auf andere Behörden zu über-
tragen, 

2.  die Zuständigkeit für die Anerkennung 
von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstellen (§ 25) auf andere Behör-
den zu übertragen; die Zuständigkeit 
kann auch auf eine Behörde eines an-
deren Landes übertragen werden, die 
der Aufsicht einer obersten Bauauf-
sichtsbehörde untersteht oder an deren 
Willensbildung die oberste Bauauf-
sichtsbehörde mitwirkt, 

3.  das Ü-Zeichen festzulegen und zu die-
sem Zeichen zusätzliche Angaben zu 
verlangen, oder 

4. das Anerkennungsverfahren nach § 25 
Absatz 1, die Voraussetzungen für die 
Anerkennung, ihren Widerruf und ihr Er-
löschen zu regeln, insbesondere auch 
Altersgrenzen festzulegen, sowie eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung 
zu fordern. 

 
(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass 
für bestimmte Bauprodukte und Bauarten, 
auch soweit sie Anforderungen nach ande-
ren Rechtsvorschriften unterliegen, hinsicht-
lich dieser Anforderungen § 17 Absatz 2 und 
die §§ 20 bis 25 ganz oder teilweise 
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anwendbar sind, wenn die anderen Rechts-
vorschriften dies verlangen oder zulassen. 
 
(7) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu be-
stimmen, dass die Anforderungen der auf-
grund des § 35 des Gesetzes über überwa-
chungsbedürftige Anlagen vom 27. Juli 2021 
(BGBl. I S. 3146, 3162) und des § 49 Absatz 
4 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) in der jeweils 
geltenden Fassung erlassenen Rechtsver-
ordnungen entsprechend für Anlagen gelten, 
die weder gewerblichen noch wirtschaftli-
chen Zwecken dienen und in deren Gefah-
renbereich auch keine Arbeitnehmer be-
schäftigt werden. Sie kann auch die Verfah-
rensvorschriften dieser Verordnungen für an-
wendbar erklären oder selbst das Verfahren 
bestimmen sowie Zuständigkeiten und Ge-
bühren regeln. Dabei kann sie auch vor-
schreiben, dass danach zu erteilende Er-
laubnisse die Baugenehmigung nach § 74 
oder Zustimmung nach § 79 einschließlich 
etwaiger Abweichungen nach § 69 einschlie-
ßen sowie dass § 27 Absatz 5 des Gesetzes 
über überwachungsbedürftige Anlagen inso-
weit keine Anwendung findet. 
 

46.  § 88 wird wie folgt geändert 
 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Absatz 1“ gestrichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt 

geändert: 
 
 
 
 
 

 § 88 
Technische Baubestimmungen 

 
(1) Die Anforderungen nach § 3 Absatz 1 
Satz 1 und 2 können durch Technische Bau-
bestimmungen konkretisiert werden. Die 
Technischen Baubestimmungen sind zu be-
achten. Von den in den Technischen Baube-
stimmungen enthaltenen Planungs-, Bemes-
sungs- und Ausführungsregelungen kann 
abgewichen werden, wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße die Anforderungen 
erfüllt werden und in der Technischen Bau-
bestimmung eine Abweichung nicht ausge-
schlossen ist. §§ 17 Absatz 2, 20 Absatz 1 
und 69 Absatz 1 bleiben unberührt. 
 
(2) Die Konkretisierungen können durch Be-
zugnahmen auf technische Regeln und de-
ren Fundstellen oder auf andere Weise erfol-
gen, insbesondere in Bezug auf: 
 
1.  bestimmte bauliche Anlagen oder ihre 

Teile, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa)  In Buchstabe b wird die An-
gabe „Absatz 1“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
bb)  In Buchstabe c wird die An-

gabe „Absatz 1“ gestrichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc)  In Buchstabe f wird die Angabe 

„Absatz 1“ gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  In Absatz 3 wird die Angabe „(EU) 
Nr. 305/2011“ durch die Angabe 
„(EU) Nr. 2024/3110“ ersetzt. 

 

2.  die Planung, Bemessung und Ausfüh-
rung baulicher Anlagen und ihrer Teile, 

3.  die Leistung von Bauprodukten in be-
stimmten baulichen Anlagen oder ihren 
Teilen, insbesondere 

 
a)  Planung, Bemessung und Ausfüh-

rung baulicher Anlagen bei Einbau 
eines Bauprodukts, 

b)  Merkmale von Bauprodukten, die 
sich für einen Verwendungszweck 
auf die Erfüllung der Anforderungen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auswir-
ken, 

c)  Verfahren für die Feststellung der 
Leistung eines Bauprodukts im Hin-
blick auf Merkmale, die sich für ei-
nen Verwendungszweck auf die Er-
füllung der Anforderungen nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 auswirken, 

d)  zulässige oder unzulässige beson-
dere Verwendungszwecke, 

e)  die Festlegung von Klassen und 
Stufen in Bezug auf bestimmte Ver-
wendungszwecke, 

f)  die für einen bestimmten Verwen-
dungszweck anzugebende oder er-
forderliche und anzugebende Leis-
tung in Bezug auf ein Merkmal, das 
sich für einen Verwendungszweck 
auf die Erfüllung der Anforderungen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auswirkt, 
soweit vorgesehen in Klassen und 
Stufen, 

 
4.  die Bauarten und die Bauprodukte, die 

nur eines allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnisses nach § 17 Absatz 
3 oder nach § 22 Absatz 1 bedürfen, 

5.  Voraussetzungen zur Abgabe der Über-
einstimmungserklärung für ein Baupro-
dukt nach § 24 Absatz 2 und 

6.  die Art, den Inhalt und die Form techni-
scher Dokumentation. 

 
(3) Die Technischen Baubestimmungen sol-
len nach den Grundanforderungen gemäß 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
gegliedert sein. 
 
(4) Die Technischen Baubestimmungen ent-
halten die in § 20 Absatz 3 genannte Liste. 
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(5) Das Deutsche Institut für Bautechnik ver-
öffentlicht nach Anhörung der beteiligten 
Kreise im Einvernehmen mit den obersten 
Bauaufsichtsbehörden der Länder eine Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen (MVVTB). Die Oberste Bau-
aufsichtsbehörde erlässt die Technischen 
Baubestimmungen nach Absatz 1 als Ver-
waltungsvorschrift für das Land Nordrhein-
Westfalen. Bei der Bekanntgabe kann hin-
sichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle ver-
wiesen werden. 
 

47. § 89 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 89 
Örtliche Bauvorschriften 

 
(1) Die Gemeinden können durch Satzung 
örtliche Bauvorschriften erlassen über 
 
1.  besondere Anforderungen an die äu-

ßere Gestaltung baulicher Anlagen so-
wie von Werbeanlagen und Warenauto-
maten zur Erhaltung und Gestaltung 
von Ortsbildern, 

2.  das Verbot von Werbeanlagen und Wa-
renautomaten aus ortsgestalterischen 
Gründen, 

3.  die Lage, Größe, Beschaffenheit, Aus-
stattung und Unterhaltung von Kinder-
spielplätzen (§ 8 Absatz 2),  

4.  Zahl, Größe und Beschaffenheit der 
Stellplätze und Fahrradabstellplätze 
einschließlich deren Zubehörnutzungen 
(§ 48 Absatz 1), die unter Berücksichti-
gung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhen-
den Verkehrs, der städtebaulichen Situ-
ation und der Erschließung durch Ein-
richtungen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs für Anlagen erforderlich 
sind, bei denen ein Zu- und Abgangs-
verkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahr-
rädern oder fahrradähnlichen Leicht-
krafträdern zu erwarten ist (notwendige 
Stellplätze, notwendige Fahrradabstell-
plätze), einschließlich des Mehrbedarfs 
bei Änderungen und Nutzungsänderun-
gen der Anlagen, sowie die Ablösung 
der Herstellungspflicht und die Höhe der 
Ablösungsbeträge, die nach Art der Nut-
zung und Lage der Anlage unterschied-
lich geregelt werden kann, 
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a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 „Werden die örtlichen Bauvorschrif-

ten durch Bebauungsplan oder 
durch eine sonstige städtebauliche 
Satzung nach dem Baugesetzbuch 
erlassen, so sind die Vorschriften 
des Ersten Teils, Erster und Dritter 
Abschnitt, die §§ 13, 13a, der 
Zweite Teil, Erster Abschnitt sowie 
die §§ 30, 31, 33, 36, 36a, 214, 215 
und 246e Baugesetzbuch entspre-
chend anzuwenden.“. 

 
 
 
 
 

 
 
b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
 
 „(4) Örtliche Bauvorschriften finden 

auf Anlagen nach § 62 Absatz 1a 
und § 79 Absatz 4 keine Anwen-
dung.“. 

 
 
 
 
 

5.  die Gestaltung der Gemeinschaftsanla-
gen, der Lagerplätze, der Stellplätze für 
Kraftfahrzeuge, der Plätze für bewegli-
che Abfallbehälter und der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke so-
wie über die Notwendigkeit, Art, Gestal-
tung und Höhe von Einfriedungen; dabei 
kann bestimmt werden, dass Vorgärten 
nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflä-
chen benutzt werden dürfen, 

6.  von § 6 abweichende Maße der Ab-
standsflächentiefe, soweit dies zur Ge-
staltung des Ortsbildes oder zur Ver-
wirklichung der Festsetzungen einer 
städtebaulichen Satzung erforderlich ist 
und eine ausreichende Belichtung so-
wie der Brandschutz gewährleistet sind, 
oder 

7.  die Begrünung baulicher Anlagen. 
 
(2) Örtliche Bauvorschriften können auch 
durch Bebauungsplan oder, soweit das Bau-
gesetzbuch dies vorsieht, durch andere Sat-
zungen nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuchs erlassen werden. Werden die ört-
lichen Bauvorschriften durch Bebauungs-
plan oder durch eine sonstige städtebauliche 
Satzung nach dem Baugesetzbuch erlassen, 
so sind die Vorschriften des Ersten und des 
Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des Ers-
ten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§ 13, 
13a,, 30, 31, 33, 36, 214 und 215 Baugesetz-
buch entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 
2 können innerhalb der örtlichen Bauvor-
schrift auch in Form zeichnerischer Darstel-
lungen gestellt werden. Ihre Bekanntgabe 
kann dadurch ersetzt werden, dass dieser 
Teil der örtlichen Bauvorschrift bei der Ge-
meinde zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf 
ist in den örtlichen Bauvorschriften hinzuwei-
sen. 
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48.  Dem § 90 Absatz 4 wird folgender Satz 

angefügt: 
 
 
 
 
 
 „Die Vorschrift über die Genehmigungs-

fiktion nach § 74 Absatz 3 Satz 1 gilt für 
ab dem [einsetzen Datum des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes] eingereichte 
Bauanträge.“. 

 

 § 90 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf 
Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung 
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
tragen, ist mit dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes nicht mehr zulässig. Sind bereits in 
Verkehr gebrachte Bauprodukte, die die CE-
Kennzeichnung aufgrund der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 tragen, mit dem Ü-Zei-
chen gekennzeichnet, verliert das Ü-Zeichen 
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes seine 
Gültigkeit. 
 
(2) Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes für 
Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen oder Zustimmungen im 
Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung fort. 
 
(3) Bestehende Anerkennungen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen 
bleiben in dem bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geregelten Umfang wirksam. Vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte 
Anträge gelten als Anträge nach diesem Ge-
setz. 
 
(4) Die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes eingeleiteten Verfahren sind nach den 
zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden 
Verfahrensvorschriften fortzuführen und ab-
zuschließen. Abweichend von Satz 1 kann 
die Bauherrschaft die Anwendung dieses 
Gesetzes anstelle des zur Zeit der Antrag-
stellung geltenden Rechts beantragen. 
 

Artikel 2 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes 

 
Das Denkmalschutzgesetz vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S. 662) wird wie folgt geän-
dert: 
 
 
 
 
 
 

  
Nordrhein-westfälisches 

Denkmalschutzgesetz 
(Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW) 
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 
a)  Die Angabe zu § 29 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 29 Landespreis für Denkmal-
pflege und Denkmalschutz 
Nordrhein-Westfalen“. 

 
b) In der Inhaltsübersicht wird nach 

der Angabe zu § 38 folgende An-
gabe eingefügt: 

 
„§ 38a Besondere Liegenschaften 

des Landes Nordrhein-
Westfalen und des Bundes“. 

 

 Inhaltsübersicht 
 

 
 
 
 
§ 29 Landesdenkmalpreis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

§ 9 
Erlaubnispflichten bei Baudenkmälern 

 
(1) Wer ein Baudenkmal oder einen Teil ei-
nes Baudenkmals beseitigen, verändern, an 
einen anderen Ort verbringen oder dessen 
bisherige Nutzung ändern will, bedarf der Er-
laubnis der Unteren Denkmalbehörde. In-
standsetzungsarbeiten bedürfen keiner Ge-
nehmigung, wenn sie sich nur auf Teile des 
Denkmals auswirken, die für seinen Denk-
malwert ohne Bedeutung sind. 
 
(2) Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der en-
geren Umgebung eines Baudenkmals Anla-
gen errichten, verändern oder beseitigen will, 
wenn sich dies auf die denkmalwerte Sub-
stanz oder das Erscheinungsbild des Bau-
denkmals auswirken kann. 
 
(3) Die Erlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 
ist zu erteilen, wenn Belange des Denkmal-
schutzes nicht entgegenstehen oder ein 
überwiegendes öffentliches Interesse die 
Maßnahme verlangt. Bei der Entscheidung 
sind insbesondere auch die Belange des 
Wohnungsbaus, des Klimas, des Einsatzes 
erneuerbarer Energien sowie der Barriere-
freiheit angemessen zu berücksichtigen. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

107 

2. Dem § 9 Absatz 4 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 „Nicht planfeststellungspflichtige Ände-

rungen von Infrastrukturvorhaben be-
dürfen keiner denkmalrechtlichen Er-
laubnis.“. 

 

(4) Erfordert eine nach Absatz 1 oder Ab-
satz 2 erlaubnispflichtige Maßnahme einer 
Planfeststellung oder Gestattung nach ande-
ren gesetzlichen Bestimmungen, haben die 
dafür zuständigen Behörden die Belange 
des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege entsprechend diesem Gesetz in ange-
messener Weise zu berücksichtigen. Die Er-
laubnis kann auch gesondert beantragt wer-
den. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  In § 15 Absatz 1 Satz 2 wird nach der 

Angabe „Landes“ die Angabe „, der 
Denkmalbehörden“ eingefügt.  

 

 § 15 
Erlaubnispflichten bei Bodendenkmälern 
 
(1) Der Erlaubnis der Oberen Denkmalbe-
hörde bedürfen 
 
1.  das Verwenden von Mess- und Suchge-

räten, die geeignet sind, Bodendenkmä-
ler aufzufinden, ohne dazu nach ande-
ren Rechtsvorschriften befugt zu sein, 

2.  das Graben nach Bodendenkmälern so-
wie 

3.  die Bergung von Bodendenkmälern. 
 
Ausgenommen sind Nachforschungen, die 
unter der Verantwortung des Landes oder 
der Denkmalfachämter stattfinden. 
 
(2) Wer ein Bodendenkmal oder einen Teil 
eines Bodendenkmals beseitigen, verän-
dern, an einen anderen Ort verbringen oder 
dessen bisherige Nutzung ändern will, be-
darf der Erlaubnis der Unteren Denkmalbe-
hörde. Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der 
engeren Umgebung eines Bodendenkmals 
Anlagen errichten, verändern oder beseiti-
gen will oder andere Maßnahmen durchfüh-
ren will, wenn sich dies auf die denkmalwerte 
Substanz oder das Erscheinungsbild des Bo-
dendenkmals auswirken kann. 
 
(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 ist zu erteilen, wenn Belange des 
Denkmalschutzes nicht entgegenstehen 
oder ein überwiegendes öffentliches Inte-
resse die Maßnahme verlangt. Quellen für 
die Forschung dürfen dabei nicht gefährdet 
werden. 
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(4) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 wird 
nur erteilt, wenn die antragstellende Person 
die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Die 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt eine 
Person insbesondere dann nicht, wenn sie 
wiederholt oder schwerwiegend gegen Vor-
schriften dieses Gesetzes verstoßen hat. 
 
(5) Die Erlaubnis nach Absatz 3 kann mit 
Auflagen und unter Bedingungen erteilt wer-
den, die insbesondere die Suche, die Pla-
nung und Ausführung der Grabung oder Ber-
gung, die Leitung durch vorgebildete Fach-
kräfte, die Behandlung und Sicherung der 
Befunde und Funde, deren Dokumentation, 
die Berichterstattung und die abschließende 
Herrichtung der Grabungsstätte betreffen. 
Sie kann auch unter der Bedingung erteilt 
werden, dass die Ausführung nach einem 
von der Denkmalbehörde gebilligten Plan er-
folgt. 
 
(6) Bei der Durchführung der Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 1 hat die berechtigte Per-
son die Erlaubnis im Original oder in Kopie 
mit sich zu führen und den zur Kontrolle be-
fugten Dienstkräften auf Verlangen auszu-
händigen. 
 
(7) § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 21 
Aufbau, Aufgaben und Zuständigkeit der 

Denkmalbehörden 
 
(1) Denkmalbehörden sind als Ordnungsbe-
hörden die 
 
1.  Oberste Denkmalbehörde: das für 

Denkmalschutz und Denkmalpflege zu-
ständige Ministerium, 

2. Oberen Denkmalbehörden: die Bezirks-
regierungen für die kreisfreien Städte 
sowie für die Kreise, sofern diese nach 
Absatz 2 als Untere Denkmalbehörde 
tätig werden, im Übrigen die Landräte 
als untere staatliche Verwaltungsbehör-
den und 

3.  Unteren Denkmalbehörden: die Ge-
meinden. 

 
Die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden 
Aufgaben sind solche der Gefahrenabwehr. 
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4.  § 21 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Ist das Land Nordrhein-Westfalen, 

eine in § 38a Absatz 2 benannte Einrich-
tung oder der Bund als Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigter eines Denkmals 
betroffen, entscheidet anstelle der Unte-
ren Denkmalbehörde die zuständige 
Bezirksregierung. Die Oberste Denk-
malbehörde kann im Einzelfall die Zu-
ständigkeit auf die Untere Denkmalbe-
hörde übertragen oder an sich ziehen. 
Dem zuständigen Ausschuss des Land-
tages wird jährlich über Entscheidungen 
nach Satz 2 Bericht erstattet.“. 

Soweit für den Vollzug dieses Gesetzes 
nichts anderes bestimmt ist, sind die Unteren 
Denkmalbehörden zuständig. Die gesetzlich 
geregelten Zuständigkeiten und Befugnisse 
anderer Behörden bleiben unberührt. 
 
(2) Gemeinden und Gemeindeverbände kön-
nen zur gemeinsamen Wahrnehmung ein-
zelner Aufgaben nach diesem Gesetz öffent-
lich-rechtliche Vereinbarungen gemäß den 
Regelungen des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. 
NRW. S.  621) in der jeweils geltenden Fas-
sung abschließen. Übernimmt ein Gemein-
deverband Aufgaben nach diesem Gesetz 
von einer kreisangehörigen Gemeinde, so 
hat er bei der Umlage eine einheitliche aus-
schließliche Belastung in Höhe der ihm 
durch die übernommene Aufgabe verursach-
ten Aufwendungen festzusetzen. Dies gilt 
auch für die Aufwendungen, die dem Ge-
meindeverband durch Einrichtungen für 
diese Gemeinden entstehen. Differenzen 
zwischen Plan und Ergebnis können im 
übernächsten Jahr ausgeglichen werden. 
 
(3) Örtlich zuständig ist die Denkmalbe-
hörde, in deren Gebiet sich das Denkmal be-
findet. Im Zweifel entscheidet die nächsthö-
here Denkmalbehörde über die Zuständig-
keit. Bei Bodendenkmälern richtet sich die 
örtliche Zuständigkeit nach der Entde-
ckungsstätte. Bei Gefahr im Verzug kann die 
Denkmalbehörde Anordnungen erlassen, in 
deren Gebiet sich das Bodendenkmal befin-
det. 
 
 
 
(4) Ist das Land Nordrhein-Westfalen oder 
der Bund als Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigter eines Denkmals betroffen, ent-
scheidet anstelle der Unteren Denkmalbe-
hörde die zuständige Bezirksregierung. Die 
Oberste Denkmalbehörde kann im Einzelfall 
die Zuständigkeit auf die Untere Denkmalbe-
hörde übertragen. 
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(5) Die Denkmalbehörden haben diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die nach pflichtge-
mäßem Ermessen erforderlich sind, um 
Denkmäler zu schützen, zu erhalten und Ge-
fahren von ihnen abzuwenden. Die Denk-
malbehörden können zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Sachverständige oder sachverstän-
dige Stellen heranziehen. 
 
(6) Die Oberste Denkmalbehörde kann im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium durch Verordnung einzelne 
Zuständigkeiten nach diesem Gesetz abwei-
chend von den Absätzen 1 sowie 3 bis 5 auf 
eine oder mehrere Bezirksregierungen über-
tragen, wenn eine Abweichung von der örtli-
chen oder sachlichen Zuständigkeit aus 
Gründen einer ausgewogenen Verteilung 
von Verfahren oder besonderen Sachgrün-
den geboten ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 23 
Denkmalliste 

 
(1) Baudenkmäler und Gartendenkmäler 
sind in ein öffentliches Verzeichnis einzutra-
gen (Denkmalliste). Bodendenkmäler und 
Denkmalbereiche sowie Welterbestätten und 
ihre Pufferzonen sind nachrichtlich in die 
Denkmalliste einzutragen. 
 
(2) Bewegliche Denkmäler und bewegliche 
Bodendenkmäler sind nur einzutragen, wenn 
dies wegen ihrer besonderen Bedeutung, die 
auch in einem historisch begründeten Orts-
bezug liegen kann, angebracht erscheint. 
Bewegliche Denkmäler und bewegliche Bo-
dendenkmäler, die sich im Eigentum staatli-
cher oder kommunaler Museen und Samm-
lungen, der Kirchen oder der als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts anerkann-
ten Religionsgemeinschaften befinden, sind 
nur in den dort zu führenden Inventaren ein-
zutragen. Sie unterliegen gleichwohl den 
Vorschriften dieses Gesetzes. § 2 Absatz 2 
Satz 2 bleibt unberührt. 
 
(3) Die Eintragungen nach Absatz 1 sollen in 
Bebauungspläne nachrichtlich übernommen 
werden. 
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5.  In § 23 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„des zuständigen Denkmalfachamtes“ 
durch die Angabe „der Direktorin oder 
des Direktors eines Landschaftsverban-
des“ ersetzt.  

 

(4) Die Eintragung oder die Löschung erfolgt 
von Amts wegen, auf Anregung der Eigentü-
merin oder des Eigentümers oder auf Antrag 
des zuständigen Denkmalfachamtes, sofern 
die Voraussetzungen der Eintragung erfüllt 
oder die Eintragungsvoraussetzungen ent-
fallen sind. Ist die Wiederherstellung eines 
Denkmals angeordnet, kann die Eintragung 
in die Denkmalliste nicht gelöscht werden. 
 
(5) Über die Eintragung nach Absatz 1 Satz 1 
oder die Löschung ist ein Bescheid zu ertei-
len. Der Bescheid ist gegenüber der Eigen-
tümerin oder dem Eigentümer sowie gegen-
über den sonstigen Nutzungsberechtigten 
bekannt zu geben. Ist die Eigentümerin oder 
der Eigentümer der Denkmalbehörde nicht 
bekannt oder nicht zweifelsfrei durch öffent-
liche Urkunden bestimmbar, steht der Be-
kanntgabe durch Bescheid eine öffentliche 
Bekanntmachung der Eintragung oder Lö-
schung gleich. Ebenso kann die Eintragung 
oder Löschung öffentlich bekannt gemacht 
werden, wenn mehr als 20 Personen betrof-
fen sind. Die öffentliche Bekanntmachung 
hat ortsüblich zu erfolgen. Rechtsbehelfe ge-
gen die Eintragung haben keine aufschie-
bende Wirkung. Die Unterschutzstellung soll 
auf Ersuchen der Denkmalbehörde im 
Grundbuch eingetragen werden. 
 
(6) Über die nachrichtliche Eintragung von 
Bodendenkmälern, Denkmalbereichen so-
wie Welterbestätten und ihren Pufferzonen 
sind die Eigentümerin oder der Eigentümer 
durch die Denkmalbehörde zu informieren. 
Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(7) Die Denkmalliste wird in digitaler Form 
durch die Untere Denkmalbehörde geführt. 
Abweichend dazu wird die Denkmalliste hin-
sichtlich der Bodendenkmäler in digitaler 
Form durch die zuständigen Denkmal-
fachämter geführt. 
 
(8) Die Denkmalliste kann von jeder natürli-
chen oder juristischen Person eingesehen 
werden. Soweit es sich um bewegliche 
Denkmäler oder Bodendenkmäler handelt, 
ist ein berechtigtes Interesse darzulegen. 
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6.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 2 Satz 1 bis 3 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „Die Unteren und Oberen Denkmal-

behörden treffen ihre Entscheidun-
gen nach Anhörung der zuständi-
gen Direktorin oder des Direktors 
eines Landschaftsverbandes. Die 
Direktorin oder der Direktor eines 
Landschaftsverbandes hat ihre 
oder seine Stellungnahme inner-
halb von einem Monat abzugeben. 
Äußert sich die Direktorin oder der 
Direktor eines Landschaftsverban-
des nicht innerhalb dieser Frist, 
kann die Denkmalbehörde davon 
ausgehen, dass Bedenken nicht 
bestehen.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Absatz 4 wird aufgehoben.  
 
 
 
 
 
 

 § 24 
Verfahren 

 
(1) Anregungen und Anträge auf Eintragung 
oder Löschung eines Denkmals nach § 23 
Absatz 4 oder Anträge auf Erteilung einer Er-
laubnis nach diesem Gesetz sind in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches 
mit den zur Beurteilung des Vorhabens erfor-
derlichen Unterlagen bei der zuständigen 
Denkmalbehörde einzureichen. 
 
 
(2) Die Unteren und Oberen Denkmalbehör-
den treffen ihre Entscheidungen nach Anhö-
rung des zuständigen Landschaftsverban-
des. Dieser hat seine Stellungnahme inner-
halb von zwei Monaten, in Fällen des § 23 
Absatz 4 innerhalb von drei Monaten abzu-
geben. Äußert sich der Landschaftsverband 
nicht innerhalb dieser Frist, kann die Denk-
malbehörde davon ausgehen, dass Beden-
ken nicht bestehen. Nehmen die Kreise nach 
§ 21 Absatz 2 die Aufgabe als Untere Denk-
malbehörden wahr, geben sie der Ge-
meinde, in deren Gebiet sich die Entschei-
dung auswirkt, Gelegenheit zur Stellung-
nahme binnen zwei Monaten. 
 
(3) Unteren Denkmalbehörden, die, nach 
Festlegung durch die Oberste Denkmalbe-
hörde, nicht der Aufgabe nach angemessen 
ausgestattet sind, treffen ihre Entscheidun-
gen abweichend zu Absatz 2 Satz 1 im Be-
nehmen mit dem zuständigen Landschafts-
verband. Die Oberste Denkmalbehörde hört 
vor ihrer Festlegung die betroffene Ge-
meinde und das zuständige Denkmalfach-
amt nach § 22 Absatz 3 an. Die Festlegung 
durch die Oberste Denkmalbehörde erfolgt 
für die Dauer von fünf Jahren. Danach ist die 
getroffene Festlegung einer Überprüfung 
hinsichtlich der Angemessenheit der Aus-
stattung der Unteren Denkmalbehörden zu 
unterziehen. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 treffen 
die Unteren und Oberen Denkmalbehörden 
ihre Entscheidungen in Angelegenheiten des 
Bodendenkmalschutzes und der Boden-
denkmalpflege im Benehmen mit dem zu-
ständigen Landschaftsverband. Das Beneh-
men gilt als hergestellt, wenn der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

113 

 
 
 
 
 
c) Der bisherige Absatz 5 wird Ab-

satz 4 und die Angabe „zwei Jahre“ 
wird durch die Angabe „ein Jahr“ er-
setzt. 

 
 
 
 
 
d)  Der bisherige Absatz 6 wird Ab-

satz 5 und Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 „Die Landesdirektorin oder der Lan-

desdirektor hat das Recht, inner-
halb von vier Wochen nach Zugang 
die Prüfung einer unmittelbaren 
Entscheidung der Obersten Denk-
malbehörde herbeizuführen.“. 

 
e)  Der bisherige Absatz 7 wird Ab-

satz 6. 
 

 
 

Denkmalbehörde nicht innerhalb von zwei 
Monaten eine Äußerung des Landschafts-
verbandes vorliegt. Absatz 2 Satz 4 gilt ent-
sprechend. 
 
(5) Die zuständige Denkmalbehörde kann 
die Entscheidung über einen Antrag auf Er-
teilung einer Erlaubnis nach diesem Gesetz 
für höchstens zwei Jahre aussetzen, soweit 
dies zur Klärung der Belange des Denkmal-
schutzes, insbesondere für Untersuchungen 
des Denkmals und seiner Umgebung, erfor-
derlich ist. 
 
(6) Will die Denkmalbehörde von der Äuße-
rung des Landschaftsverbandes abweichen, 
so hat die Denkmalbehörde den Land-
schaftsverband darüber durch Übersendung 
des Entscheidungsentwurfs mit einer Be-
gründung für die von der Stellungnahme des 
Landschaftsverbandes abweichende Ent-
scheidung in Kenntnis zu setzen. Der Land-
schaftsverband hat das Recht, innerhalb von 
vier Wochen nach Kenntnisnahme die Prü-
fung einer unmittelbaren Entscheidung der 
Obersten Denkmalbehörde herbeizuführen. 
 
 
(7) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz er-
lischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach 
ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vor-
habens nicht begonnen oder wenn die 
Durchführung länger als ein Jahr unterbro-
chen worden ist. Die Frist kann auf Antrag in 
Textform jeweils bis zu einem Jahr verlän-
gert werden. Sie kann auch rückwirkend ver-
längert werden, wenn der Antrag vor Fristab-
lauf bei der Denkmalbehörde eingegangen 
ist. 
 

 
 
 
7. § 28 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Die Oberste Denkmalbehörde be-

ruft einen Landesdenkmalrat ein, der 
mindestens einmal jährlich tagt.“. 

 

 § 28 
Landesdenkmalrat 

 
 
 
(1) Die Oberste Denkmalbehörde kann zu ih-
rer Beratung einen Landesdenkmalrat beru-
fen. 
 
(2) In den Landesdenkmalrat werden fol-
gende Mitglieder jeweils für die Dauer einer 
Legislaturperiode entsandt: 
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1.  bis zu sechs durch das Präsidium des 
Landtags benannte Mitglieder, 

2.  je ein Mitglied der Evangelischen Kirche 
von Westfalen und der Evangelischen 
Kirche im Rheinland sowie je zwei Mit-
glieder der Katholischen Kirche sowie 
der israelitischen Kultusgemeinden in 
Nordrhein-Westfalen, 

3.  ein Mitglied des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen, 

4. je ein Mitglied 
a)  der Nordrhein-Westfalen-Stiftung 

Naturschutz, Heimat- und Kultur-
pflege, 

b)  vom Rheinischen Verein für Denk-
malpflege und Landschaftsschutz 
e.V., 

c)  vom Westfälischen Heimatbund 
e.V., 

d)  vom Lippischen Heimatbund e.V., 
e)  von dem Deutsche Burgenvereini-

gung e.V., Landesgruppe Rhein-
land, 

f)  von dem Deutsche Burgenvereini-
gung e.V., Landesgruppe Westfa-
len-Lippe, 

g)  vom Familienbetriebe Land und 
Forst NRW e.V., 

h)  vom Haus & Grund Nordrhein-
Westfalen e.V., 

i)  von der Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen, 

j)  von der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen, 

k)  vom Westdeutschen Handwerks-
kammertag, 

l)  von der Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen, 

m) vom Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen e.V., 

n)  vom Landkreistag Nordrhein-West-
falen sowie 

o)  vom Städtetag Nordrhein-Westfa-
len, 

5. je ein Mitglied der Denkmalfachämter, 
6.  bis zu fünf Mitglieder aus dem Bereich 

der Wissenschaft und Kunst, wobei ein 
Mitglied der Stiftung Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen pflichtig zu benen-
nen ist, und 

7.  bis zu fünf Mitglieder von den Landes-
ministerien Nordrhein-Westfalens, wo-
bei die oder der Beauftragte für 
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Menschen mit Behinderung und jeweils 
ein Mitglied aus den für Kunst und Wis-
senschaft zuständigen Landesministe-
rien pflichtig zu benennen ist. 

 
Es wird entsprechend Satz 1 je Mitglied eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter be-
stimmt. Die Mitglieder und ihre Stellvertre-
tungen werden vom Landtag bestellt, in den 
Fällen des Satzes 1 Nummer 2 bis 5 und 7 
auf Vorschlag der jeweils entsendenden 
Stelle, im Fall der Nummer 6 auf Vorschlag 
der Obersten Denkmalbehörde. Die Bezirks-
regierungen als Obere Denkmalbehörden 
können beratend an den Sitzungen des Lan-
desdenkmalrates teilnehmen. § 12 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes vom 9. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S.  590) in der jeweils 
geltenden Fassung ist anwendbar. 
 
(3) Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie 
erhalten Reisekosten nach den Vorschriften 
des Landesreisekostengesetzes vom 1. De-
zember 2021 (GV. NRW. S.  1367) in der je-
weils geltenden Fassung wie eine Ehrenbe-
amtin oder ein Ehrenbeamter. 
 
(4) In den Sitzungen führt die Oberste Denk-
malbehörde den Vorsitz. Der Landesdenk-
malrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Das 
für Denkmalschutz und die Denkmalpflege 
zuständige Ministerium führt seine Ge-
schäfte. 
 
(5) Auf Einladung des Landesdenkmalrates 
können an den Sitzungen bei Bedarf Sach-
verständige ohne Stimmrecht teilnehmen. 
 

8. § 29 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 29 
Landespreis für Denkmalpflege und 
Denkmalschutz Nordrhein-Westfalen 
 
Zur Würdigung der Leistungen der 
Denkmalpflege und des Denkmalschut-
zes verleiht die Oberste Denkmalbe-
hörde einen Landespreis für Denkmal-
pflege und Denkmalschutz Nordrhein-
Westfalen.“. 

 
 

  
 
 

§ 29 
Landesdenkmalpreis 

 
Zur Würdigung der Leistungen in der Denk-
malpflege kann das für Denkmalschutz und 
Denkmalpflege zuständige Ministerium ei-
nen Landespreis für Denkmalpflege Nord-
rhein-Westfalen verleihen. 
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9.  Nach § 38 wird folgender § 38a einge-
fügt: 

 
„§ 38a 

Besondere Liegenschaften des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und des 

Bundes 
 

(1) Bei Vorhaben an oder auf Liegen-
schaften des Landes Nordrhein-Westfa-
len oder des Bundes, die der Landes- 
oder Bündnisverteidigung, dienstlichen 
Zwecken der Bundespolizei, dem Zivil- 
oder Katastrophenschutz, der Unfall-
hilfe oder die der Abwehr sonstiger au-
ßergewöhnlicher Ereignisse zum 
Schutz der Bevölkerung dienen, liegt 
eine, den jeweils aktuellen Anforderun-
gen entsprechende, Nutzung vorhande-
ner Baudenkmäler im überragenden öf-
fentlichen Interesse vor. Abweichend zu 
den Vorschriften in diesem Gesetz sind 
Vorhaben an Baudenkmälern nach Satz 
1 der Oberen Denkmalbehörde vor Bau-
beginn in geeigneter Weise zur Kennt-
nis zu bringen. Eine Zustimmung im 
Sinne einer denkmalrechtlichen Erlaub-
nis entfällt, wenn die Obere Denkmalbe-
hörde nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang widerspricht. Im Übrigen 
wirken die Unteren Denkmalbehörden 
und die Landschaftsverbände nicht mit. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Hochschu-
len in Trägerschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen, die Universitätsklini-
ken und die Studierendenwerke.“. 

 

  

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über Immobi-

lien- und Standortgemeinschaften 
 
Das Gesetz über Immobilien- und Standort-
gemeinschaften vom 10. Juni 2008 (GV. 
NRW. S. 474), das durch Gesetz vom 
17. Juni 2014 (GV. NRW. S. 347) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 

  
Gesetz 

über Immobilien- und  
Standortgemeinschaften (ISGG NRW) 

1. § 2 wird wie folgt geändert:  
 
 
 

 § 2 
Gründung einer Immobilien- und 

Standortgemeinschaft 
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a)  Nach Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt:  

 
 
 
 „(3) Die Kommune kann der Immo-

bilien- und Standortgemeinschaft 
auf Antrag die ihr bekannten Na-
men und Anschriften der Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentü-
mer sowie der Erbbauberechtigten 
im abgegrenzten Gebiet mitteilen. 
Voraussetzung ist, dass ein berech-
tigtes Interesse begründet werden 
kann. Hierfür ist eine Zustimmung 
der Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer im Gebiet vorzu-
legen, die mindestens 10 Prozent 
der Anzahl und zugleich mindes-
tens 10 Prozent der Gesamtfläche 
der Grundstücke nach § 2 Absatz 1 
erfasst. Die Immobilien- und 
Standortgemeinschaft darf die ihr 
bekannt gemachten Daten aus-
schließlich für Zwecke dieses Ge-
setzes verwenden und stellt sicher, 
dass eine zweckwidrige Verwen-
dung ausgeschlossen ist. Die Da-
ten sind zu vernichten, sobald sie 
für die Zwecke dieses Gesetzes 
nicht mehr benötigt werden.“. 

 

(1) Für ein räumlich abgegrenztes Gebiet 
kann eine Immobilien- und Standortgemein-
schaft gegründet werden. Die Beteiligung 
der Grundeigentümerinnen, Grundeigentü-
mer und Erbbauberechtigten der im Gebiet 
gelegenen Grundstücke und der in dem Ge-
biet ansässigen Gewerbetreibenden, freibe-
ruflich Tätigen und Dritten an der Immobilien- 
und Standortgemeinschaft ist zu ermögli-
chen. Die Immobilien- und Standortgemein-
schaft bestimmt die für sie geltende Rechts-
form. 
 
(2) Als Grundstücke im Sinne dieses Geset-
zes gelten alle im Grundbuch verzeichneten 
Flächen mit Ausnahme der öffentlichen 
Grün-, Verkehrs- und Wasserflächen. 
 
 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 4. 

 

 (3) Die Immobilien- und Standortgemein-
schaft kann die Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben und die Durchführung der standortbezo-
genen Maßnahmen Dritten übertragen. 
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2.  § 3 wird wie folgt geändert:  
 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„schriftlich“ gestrichen und 
die Angabe „Abs.“ durch die 
Angabe „Absatz“ ersetzt.  

 
bb)  Folgender Satz wird ange-

fügt:  
 
 „Dabei kann das Maßnah-

men- und Finanzierungskon-
zept eine angemessene Re-
serve, die 10 Prozent des Ge-
samtaufwandes nicht über-
schreitet, beinhalten.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Verfahren zum Erlass einer Satzung für 
eine Immobilien- und Standortgemein-

schaft 
 
 
(1) Die Immobilien- und Standortgemein-
schaft beantragt bei der Gemeinde schriftlich 
den Erlass einer Satzung nach § 1 Abs. 1. 
Mit dem Antrag sind ein Vorschlag für eine 
Gebietsabgrenzung mit Begründung und der 
Entwurf eines Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzepts vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Soll das Satzungsverfahren eingeleitet 
werden, unterrichtet die Gemeinde alle 
Grundeigentümerinnen, Grundeigentümer 
und Erbbauberechtigten der im vorgesehe-
nen Gebiet gelegenen Grundstücke schrift-
lich über die Absicht, durch Satzung ein Ge-
biet für eine Immobilien- und Standortge-
meinschaft festzulegen. Sie hat dabei insbe-
sondere über die geplanten Maßnahmen 
und deren Finanzierung (Maßnahmen- und 
Finanzierungskonzept) zu unterrichten. 
 
(3) Die unterrichteten Personen können der 
beabsichtigten Satzung innerhalb eines Mo-
nats ab Zugang der Unterrichtung gegen-
über der Gemeinde widersprechen. Sind 
Grundstücke mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so sind die Erbbauberechtigten anstelle 
der Eigentümerinnen und Eigentümer wider-
spruchsberechtigt. Widersprechen mehr als 
ein Drittel der Widerspruchsberechtigten 
oder die Widerspruchsberechtigten von 
mehr als einem Drittel der im Satzungsgebiet 
gelegenen Grundstücksflächen, darf die Sat-
zung nicht erlassen werden. 
 
(4) Die Gemeinde hat die Öffentlichkeit und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange vor Erlass der Satzung in ge-
eigneter Weise zu beteiligen. 
 
(5) Ändern sich wesentliche Bestandteile des 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzepts, 
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b)  Folgender Absatz 8 wird angefügt:  
 
 „(8) Nach erfolgtem Satzungsbe-

schluss kommt der Immobilien- und 
Standortgemeinschaft eine Rolle 
als Aufgabenträgerin zu. Zur Errei-
chung ihrer Ziele kann sie Stellung-
nahmen zu Vorhaben im Satzungs-
gebiet und solchen, die unmittelbar 
auf das Satzungsgebiet wirken, in 
förmlichen oder nicht förmlichen 
Anhörungsverfahren abgeben.“. 

 

ist das Verfahren nach den Absätzen 2 bis 4 
zu wiederholen. 
 
(6) Die Immobilien- und Standortgemein-
schaft muss sich vor dem Satzungsbe-
schluss nach Absatz 7 in einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag mit der Gemeinde min-
destens verpflichten, die sich aus diesem 
Gesetz, der Satzung und dem Maßnahmen- 
und Finanzierungskonzept ergebenden Ver-
pflichtungen, Ziele und Aufgaben umzuset-
zen. 
 
(7) Die Gemeinde beschließt die Festlegung 
eines Gebiets für eine Immobilien- und 
Standortgemeinschaft als Satzung. Der Be-
schluss der Satzung ist ortsüblich bekannt-
zumachen. 
 

3. § 4 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 
 

„§ 4 
Abgabenfestsetzung, -erhebung 
und -verwendung, sonstige Ein-

nahmen“. 
 

b) In Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 im 
Satzteil vor Nummer 1 und in Num-
mer 2 wird jeweils die Angabe 
„Abs.“ durch die Angabe „Absatz“ 
ersetzt.  

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

§ 4 
Abgabenfestsetzung, -erhebung und  

-verwendung 
 
 

(1) Zur Finanzierung der Maßnahmen kann 
die Gemeinde aufgrund einer Satzung eine 
Abgabe erheben. §§ 2 Abs. 1 Satz 2, 12 und 
13 des Kommunalabgabengesetzes gelten 
entsprechend. 
 
(2) Die Satzung muss neben den in § 2 
Abs. 1 Satz 2 des Kommunalabgabengeset-
zes geforderten Angaben mindestens auch 
1.  den Geltungsbereich und die Geltungs-

dauer einer Satzung für eine Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft (§ 3), 

2.  die Ziele und Maßnahmen (§ 1 Abs. 1), 
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c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 

aa)  In Satz 2 Nummer 1 wird die 
Angabe „Einheitswert“ durch 
die Angabe „für alle Grund-
stücke nach einem einheitli-
chen Maßstab bemessene 
Wert“ ersetzt. 

 
 
bb)  Die Sätze 4 und 5 werden 

durch die folgenden Sätze er-
setzt: 

 
 „Die Höhe der Abgabe darf 

pro Jahr 1 Prozent des Be-
zugsbodenwerts nicht 

3.  die Immobilien- und Standortgemein-
schaft (§ 2), 

4.  die Höhe der Kostenpauschale für den 
Verwaltungsaufwand der Gemeinde 
(Absatz 7) und 

5.  die Mittelverwendung (Absatz 8) 
festlegen. 
 
(3) Abgabenpflichtig sind alle Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer. Sind 
Grundstücke mit einem Erbbaurecht belas-
tet, so sind die Erbbauberechtigten anstelle 
der Eigentümerinnen und Eigentümer abga-
bepflichtig. 
 
(4) Die Gemeinde hat in der Satzung Aus-
nahmen von der Abgabenpflicht vorzusehen, 
wenn 
 
a)  Grundstücke wirtschaftlich nicht genutzt 

werden können, 
b)  die Nutzung der Grundstücke aus-

schließlich zu Zwecken des Gemeinbe-
darfs ausgeübt wird, oder 

c)  Abgabenpflichtige nach Absatz 3 er-
kennbar keinen Vorteil von den Maß-
nahmen haben können. 

 
(5) Die Gemeinde kann Abgabenpflichtige 
von der Abgabe befreien, wenn die Heran-
ziehung zu der Abgabe eine unbillige Härte 
begründen würde. 
 
(6) Die Abgabe ist nach festen Verteilungs-
maßstäben von den Abgabenpflichtigen zu 
erheben. Zulässige Verteilungsmaßstäbe 
sind 
 
1.  der Einheitswert des Grundstücks; 
 
 
 
 
 
2.  die Art und das Maß der baulichen oder 

sonstigen Nutzung des Grundstücks; 
3.  die Grundstücksflächen; 
4.  die Grundstücksseite entlang der Er-

schließungsanlage. 
Die Verteilungsmaßstäbe können miteinan-
der verbunden werden. Die Höhe der Ab-
gabe darf für die Dauer von fünf Jahren ins-
gesamt 10 vom Hundert des Einheitswerts 
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überschreiten. Der Bezugs-
bodenwert ist der Bodenricht-
wert je Quadratmeter Grund-
stücksfläche eines im Projekt-
bereich gelegenen Grund-
stücks multipliziert mit der 
Grundstücksfläche. Die Über-
mittlung von Daten durch die 
Finanzbehörden an die Ge-
meinde erfolgt nach § 31 Ab-
satz 1 der Abgabenordnung 
in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) in 
der jeweils geltenden Fas-
sung.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  In Absatz 8 Satz 3 wird die Angabe 
„schriftlich“ gestrichen.  

 
 
 
 
e) In den Absätzen 9 und 10 wird je-

weils die Angabe „Abs.“ durch die 
Angabe „Absatz“ ersetzt.  

 
 

f) Absatz 11 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „Nach Außerkrafttreten der Satzung 

nach § 1 Absatz 1 sind nicht ver-
wendete Finanzmittel durch die Im-
mobilien- und Standortgemein-
schaft der Gemeinde zu übertra-
gen.“. 

 
 

eines Grundstücks nicht überschreiten. Die 
Übermittlung von Daten durch die Finanzbe-
hörden an die Gemeinde erfolgt nach § 31 
Abs. 1 Abgabenordnung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Die Gemeinde kann zur Abgeltung des 
gemeindlichen Aufwands eine Kostenpau-
schale in Höhe von maximal 3 vom Hundert 
der beantragten Maßnahmensumme durch 
Satzung festlegen. 
 
(8) Das Aufkommen aus der Abgabe steht 
der Immobilien- und Standortgemeinschaft 
abzüglich der Kostenpauschale zur Abgel-
tung des gemeindlichen Aufwands nach Ab-
satz 7 zu. Sie hat die Einnahmen aus dem 
Abgabenaufkommen ausschließlich für die 
geplanten Maßnahmen zu verwenden. Die 
Immobilien- und Standortgemeinschaft hat 
der Gemeinde die ordnungs- und zweckmä-
ßige Mittelverwendung auf Verlangen unver-
züglich, mindestens jedoch jährlich, schrift-
lich nachzuweisen. 
 
 
 
 
(9) Die Anfechtungsklage gegen einen Abga-
benbescheid nach § 4 Abs. 1 hat keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
(10) Die Abgabe nach Absatz 1 ruht als öf-
fentliche Last auf dem Grundstück, im Fall 
des § 4 Abs. 3 Satz 2 auf dem Erbbaurecht. 
 
(11) Nicht verwendete Mittel hat die Immobi-
lien- und Standortgemeinschaft der Ge-
meinde zu übertragen. Die Gemeinde zahlt 
die übertragenen Mittel an die Abgaben-
pflichtigen zurück. 
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g) Folgender Absatz 12 wird angefügt:  
 
 „(12) In Ergänzung zur Abgabe 

kann die Immobilien- und Standort-
gemeinschaft sonstige Einnahmen 
aus eigener wirtschaftlicher Tätig-
keit generieren. Etwaige Einnahme-
überschüsse sind als zusätzliche 
Finanzmittel im Sinne der Zielset-
zung der Immobilien- und Standort-
gemeinschaft zu verwenden.“. 

 
 
 
 
 
 
4. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 

„fünf“ durch die Angabe „acht“ ersetzt.  
 

 § 5 
Geltungsdauer 

 
(1) Die Satzung über die Festlegung eines 
Gebiets für eine Immobilien- und Standortge-
meinschaft tritt mit dem Ende ihrer Geltungs-
dauer, spätestens jedoch fünf Jahre nach ih-
rem Inkrafttreten, außer Kraft. Damit endet 
auch das Recht zur Abgabenerhebung. 
 
(2) Eine Änderung der Satzung oder eine 
Verlängerung der Satzung ist unter densel-
ben Voraussetzungen wie der erstmalige Er-
lass möglich. 
 
 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.  
 
(2) Artikel 1 Nummer 23 tritt am 1. Januar 
2027 in Kraft, im Übrigen tritt Artikel 1 am 
1. Juli 2026 in Kraft. 
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Begründung 
 
Allgemeiner Teil der Begründung 
 
Mit dem vorliegenden Artikelgesetz werden Rechtsänderungen in drei Landesgesetzen vorge-
nommen:  
 
A  Begleitende Umsetzung der deutschen Sicherheitspolitik 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der mit der Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung 
(RRGV) von Seiten der Bundesregierung vorgetragenen Ausrichtung der deutschen Sicher-
heitspolitik, erfolgen Änderungen im nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht und im nord-
rhein-westfälischen Denkmalschutzrecht, um zu einer beschleunigten Umsetzung der Vorha-
ben kommen zu können.  
 
Im nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht werden Anlagen, die der Landes- oder Bünd-
nisverteidigung dienen, verfahrensfrei gestellt. In der Abwägung der Belange ist dies vertret-
bar, da die Bauherrschaft an die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Übrigen 
gebunden ist. Die Bauaufsichtsbehörden werden zudem für diese Anlagen von ihrer Auffang-
zuständigkeit entlastet. 
 
Darüber hinaus werden Anlagen, die dienstlichen Zwecken der Bundespolizei, dem Katastro-
phenschutz, der Unfallhilfe oder die der Abwehr sonstiger außergewöhnlicher Ereignisse zum 
Schutz der Bevölkerung dienen oder eine besondere öffentliche Zweckbestimmung nach § 37 
Absatz 1 des Baugesetzbuches haben, unter der Voraussetzung, dass diese Vorhaben durch 
eine Baudienststelle verantwortet werden, ausschließlich im bauaufsichtlichen Zustimmungs-
verfahren nach § 79 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt. Die Vorhaben 
sind der oberen Bauaufsichtsbehörde in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im Übrigen 
wirken die Bauaufsichtsbehörden nicht mit. Die Baudienststelle trägt die Verantwortung dafür, 
dass die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und die Beseitigung baulicher An-
lagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 
 
In Teilen stehen heute Anlagen, die der Landes- oder Bündnisverteidigung, dienstlichen Zwe-
cken der Bundespolizei, dem Katastrophenschutz, der Unfallhilfe oder die der Abwehr sonsti-
ger außergewöhnlicher Ereignisse zum Schutz der Bevölkerung dienen unter Denkmalschutz. 
Zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland und/oder zur 
Erhöhung der Sicherheit beispielsweise im Falle des Zivil- und Katastrophenschutz bedarf es 
– ohne einer Änderung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes – mitunter lang-
wieriger Verfahren zwischen den für Denkmalschutz zuständigen Behörden und den Denk-
malfachämtern der Landschaftsverbände, die einer beschleunigten Umsetzung beispielsweise 
im Hinblick auf die Modernisierung oder den Ausbau von Kasernenstandorten entgegenste-
hen. Gleiches gilt für die Ertüchtigung wichtiger Mobilitätsachsen. Daher bedarf es notwendi-
ger Änderungen am nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetz.   
 
B Code Easy für den (Wohnungs)-Bau | „Umbauordnung“ 
In Nordrhein-Westfalen entsteht mit diesem Gesetz ein neues Kapitel des Bauens. Ideen wa-
ren häufig zwischen Paragrafen und Verfahrensschleifen gefangen. Wer bauen will, braucht 
heute häufig viel Geduld. Mit diesem Gesetz wird der „BauCode Nordrhein-Westfalen“ vorge-
legt.  
 
Zum einen wird die Berücksichtigung der „anerkannten Regeln der Technik“ auf das bauord-
nungsrechtliche Mindestmaß beschränkt. Zum anderen werden zahlreiche Vorschriften, die 
heute einer weiteren Nutzung des Bestandes entgegenstehen, erleichtert oder sie müssen 
zukünftig unter bestimmten Bedingungen nicht mehr beachtet werden. Damit einher geht eine 
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weitere Privatisierung des Baugenehmigungsverfahrens: Es gibt klare Sicherheitsziele und 
damit einhergehende Verantwortung auf der einen Seite und eine Entlastung von Behörden 
auf der anderen Seite. 
 
Im Zuge der Beratungen der „Baukostensenkungskommission“ sowie der daraus entstande-
nen Landesinitiative „Bürokratie am Bau - Ciao?!“ sind von zahlreichen Architektinnen und 
Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie von Behördenseite Vorschläge für Verein-
fachungen im Bauordnungsrecht eingereicht worden. Weitere Vorschläge betreffen Vereinfa-
chungen im Baunebenrecht, die zu einem überwiegenden Anteil nicht im Zuständigkeitsbe-
reich des Landes Nordrhein-Westfalen liegen.  
 
Um insbesondere den weiteren Wohnungsbau sowie die Nutzung bestehender Gebäude wirt-
schaftlicher als heute zu gestalten, werden in verschiedenen Vorschriften Veränderungen vor-
genommen, die sowohl zu einer Baukostensenkung als auch zu Beschleunigungen im Verfah-
ren selbst beitragen sollen: 
 
1. Berücksichtigung der „anerkannten Regeln der Technik“ wird auf das Mindestmaß 

beschränkt 
Mit diesem Gesetzentwurf wird § 3 („Allgemeine Anforderungen“) an die Musterbauordnung 
angepasst und in dem Zuge auch § 88 („Technische Baubestimmungen“) konkretisierend ge-
fasst. Rechtsprechung und Praxis gehen infolge von einer rechtlich widerlegbaren Vermutung 
aus, wonach DIN-Normen ihrem Wesen nach anerkannte Regeln der Technik sind, die im 
zivilrechtlichen Kontext die Anwendung des Anscheinsbeweises rechtfertigen (statt aller BGH, 
NJW 2013, 2271 [2272] m.W.N. unter Verweis auf Pastor, in: Werner/Pastor, Der Bauprozess, 
15. Aufl., Rn. 1967 m. w. N.) 
 
Dieser Annahme dürfte - zumindest in Teilen - zwischenzeitlich die geänderte Normungspraxis 
des DIN und anderer nicht-staatlicher Regelsetzer entgegenstehen: Mit dem zunehmenden 
Rückzug des Staates aus der privaten Normung, einem gleichzeitig verstärkten Engagement 
von Industrie und Wissenschaft sowie einer Fortschreitenden Europäisierung der Normungs-
arbeit entwickelt sich die Normungspraxis weg von einer deskriptiven hin zu einer regelsetzen-
den Normung, deren Ergebnis den Stand der Wissenschaft oder den Stand der Technik wie-
dergeben mag, die der Mehrheit der Praktikern aber weder bekannt, noch in der Praxis erprobt 
ist und sich auch nicht allgemein bewährt hat und damit nicht länger die grundsätzliche Ver-
mutung einer allgemein anerkannten Regel der Technik rechtfertigt. Demzufolge entstand in 
der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt vermehrt der Eindruck, dass eine sich verselbständi-
gende Normungspraxis mitursächlich für steigende Baugestellungskosten ist. Festzustellen 
war, dass unter anderem den in den Gremien mehrheitlich vertretenen Interessensverbänden 
der Herstellerseite der gesamtgesellschaftliche Konsens, wonach gegen staatliche Regelset-
zung privat nicht genormt werden kann, in Abrede gestellt, der derzeitige Normungsablauf zur 
Schaffung von Sondervorteilen genutzt und in das sicherheitsrechtliche Kompetenzgefüge ein-
griffen wird. Vor diesem Hintergrund hat sich in der jüngsten Vergangenheit auch eine öffent-
liche Diskussion über die Normsetzung ergeben. Vielfach kritisieren die am Bau Beteiligten 
eine Regelungsvielfalt, die nicht mehr gekannt wird und deren Inhalte sich in Teilen widerspre-
chen. Die Normgeber haben sich in Teilen von dem der rechtlichen Bewertung zugrundelie-
gende typisierten Normungsablaufs, in dem Fachleute aus Wissenschaft und Technik nur eine 
Realität abbilden, bewusst abgewandt. Mehrere Vorgänge stehen exemplarisch für einen Nor-
mungsansatz, im Rahmen dessen einzelne Fachgruppierung vermehrt selbst regelsetzend tä-
tig werden und damit dem gewachsenen Konsens des Zusammenwirkens von privater Nor-
mung und hoheitlicher Rechtsetzung den Boden entziehen. 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

127 

Entgegen der historischen Praxis bilden DIN-Normen demnach heute nicht mehr regelmäßig 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik ab. Die der Rechtsprechung des BGH zugrun-
deliegenden Annahme eines entsprechenden typisierten Sachverhalts, der eine Vermutung 
zugunsten einer allgemein anerkannten Regel der Technik rechtfertig, ist entfallen (vergleiche 
Busse/Kraus/Hofer, 156. EL Dezember 2024, BayBO Art. 81a Rn. 62-73, beck-online; ebenso 
kritisch Halstenberg BauR 2017, 356 [360] m. w. N.).  
 
Die bisherige Vorschrift in § 3 Absatz 2, nach der zusätzlich die allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu beachten sind, wird aufgegeben. Die Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen nehmen die aus bauordnungsrechtlicher Sicht relevanten Regelwerke auf; dies 
ist das Minimum des bestehenden Regelungswerkes, welches durch die Bauherrschaft 
und/oder die sonstigen, die für die Einhaltung der Normen am „Bau“ Verantwortlichen, zukünf-
tig zu beachten sein wird. Damit wird zugleich eine Loslösung von den übrigen Regelwerken 
privater Normsetzer vor dem Hintergrund der oben dargestellten Kritiken erreicht. Dies führt 
zu einer erheblichen Erleichterung bei der Umsetzung von Bauaufgaben. Die Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen nimmt 10 Prozent des geltenden DIN-Regelwerkes in 
Bezug. Mit der vorgetragenen Änderung werden 90 Prozent des DIN-Regelwerkes bauord-
nungsrechtlich somit nicht mehr zu beachten sein.  
 
Von der bauordnungsrechtlichen Verpflichtung ist das bestehende Zivilrecht zu unterscheiden: 
Letztere entzieht sich der Gesetzgebung durch ein Land und obliegt dem Bund. Seitens der 
Bundesregierung wurden am 20. November 2025 Eckpunkte für einen „Gebäudetyp E“ im Zi-
vilrecht vorgestellt.  
 
Wie bisher wird auch künftig von den Technischen Baubestimmungen abgewichen werden 
können, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen 
erfüllt werden und in der Technischen Baubestimmung eine Abweichung nicht ausgeschlos-
sen ist.  
 
2. Weitere bauordnungsrechtliche Erleichterungen 

− In § 30 („Brandwände“) wird in Absatz 5 eine bisher bestehende Frist ersatzlos aufgege-
ben: Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter 
die Dachhaut zu führen. Dies soll nunmehr generell auch für rechtmäßig bestehende Ge-
bäude gelten, die durch Dachausbau zur Schaffung von Wohnraum zu einem Gebäude 
der Gebäudeklasse 4 werden. Bisher war diese Erleichterung auf Gebäude, die vor dem 
1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet wurden, begrenzt. Durch weitere Änderungen in 
Absatz 5 und Absatz 7 des § 30 werden Regelzulässigkeiten für die dort bestimmten Sach-
verhalte geschaffen, so dass das Zulassen von Abweichungen nach § 69 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen entfallen.  

 

− § 33 („Erster und zweiter Rettungsweg“) wird an die Musterbauordnung angepasst. Mittels 
umfangreicher Begründung soll Rechtsunsicherheiten in der Anwendung begegnet wer-
den.  

 

− Nach § 37 Absatz 5 müssen Fenster, die als Rettungswege dienen, im Lichten mindestens 
0,90 m x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 m über der Fußbodenober-kante angeordnet 
sein. Daher wird im Sinne einer „Umbauordnung“ neu in § 37 Absatz 5 bestimmt, dass zur 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Nutzungsänderung bestehender Gebäude 
diese Fenster mindestens 0,80 m x 1,0 m groß sein müssen. Dadurch wird vermieden, 
dass für solche, in der Baupraxis regelmäßig vorkommenden Fälle stets einzelfallbezogen 
die Zulassung einer Abweichung nach § 69 BauO NRW 2018 erforderlich wird.  
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− Der Umbau und die Umnutzung von gewerblich genutzten Immobilien zu Wohnungen 
scheitern aktuell oft an zu hohen Raumtiefen wie sie in § 46 Absatz 2 definiert sind. In der 
Praxis führt dies dazu, dass entweder sehr teure Wohnungen entstehen (in Anpassung an 
das heute bestehende gesetzliche Erfordernis) oder Projekte gar nicht erst angegangen 
werden. In den Niederlanden gelten bei Umbauten bzw. Nutzungsänderungen von Gebäu-
den – etwa der Umwandlung eines Bürogebäudes in Wohnungen – erleichterte Tageslicht-
Vorschriften. Eine Änderung in § 46 Absatz 2 berücksichtigt daher den in den Niederlanden 
eingeschlagenen Weg; das Zulassen von Abweichungen nach § 69 der Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen entfällt dadurch.  

 

− § 47 regelt in der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die „Wohnung“. Im Sinne 
einer Umbauordnung erhält § 47 mit Absatz 6 und 7 zwei neue Vorschriften, die für erheb-
liche Kostenersparnisse gegenüber dem geltenden Recht Sorge tragen. Während Absatz 
6 die Umnutzung oder Änderung von Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen in beste-
henden Gebäuden für Wohnzwecke zum Gegenstand hat, regelt Absatz 7 die erstmalige 
Aufstockung eines bestehenden Gebäudes um nicht mehr als ein Geschoss. Ziel beider 
neuer Absätze ist es, die Schaffung von Wohnraum zu erleichtern, in dem auf das Gelten 
bestimmter Vorschriften für eine Nachrüstung des Bestandes verzichtet und so zu einer 
erheblichen Kosteneinsparung beigetragen wird.  

 

− Die Anwendung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens (§ 63) wird weiter ausgeweitet.  
 

− Mit den in diesem Gesetz vorgesehenen weiteren Erleichterungen verbindet sich zugleich 
– in der Folge – eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeiten der Bauherrschaft, die grund-
sätzlich selbst für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen zu sorgen hat. 
Durch die eigenverantwortliche Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen kann 
das Verfahren zur Erteilung einer Baugenehmigung beschleunigt werden und die Bauherr-
schaft früher mit dem Bau beginnen, was in ihrem Interesse ist. Dieser Vorgehensweise 
wird durch Änderungen in § 68 („Bautechnische Nachweise“) Rechnung getragen: Sofern 
bautechnische Nachweise von Prüfsachverständigen – oder im Falle von Prüfingenieuren 
oder Prüfämtern – bescheinigt worden sind, gelten die entsprechenden Anforderungen 
auch in den Fällen des § 69 als eingehalten. In der Folge ergibt sich ein Grundsatz der 
Prüffreiheit durch die Bauaufsichtsbehörde und eine damit einhergehende Entlastung. 
Durch die weitere Privatisierung des Baugenehmigungsverfahrens ergibt sich als weitere 
Folge eine Verschiebung der bisherigen präventiven Prüfungstätigkeit hin zu einer mögli-
chen repressiven Tätigkeit infolge des Nichteinhaltens öffentlich-rechtlicher Anforderun-
gen. 
 

− Für Vorhaben im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren wird eine Genehmigungsfik-
tion unter bestimmten Voraussetzungen eingeführt. Da mitunter die Kredit- und/oder Ver-
sicherungswirtschaft eine Baugenehmigung für Kreditvergaben und/oder den Versiche-
rungsschutz benötigt, erhält die Bauherrschaft ein Wahlrecht im Hinblick auf die Anwend-
barkeit der Genehmigungsfiktion. Mit der Umsetzung wird einem MPK-Beschluss Rech-
nung getragen. Die Vorschrift über die Genehmigungsfiktion gilt für ab dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingereichte Bauanträge. 
 

C Verfahrensrecht in der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Im Zuge der weiteren Privatisierung des Bauordnungsrechts werden Änderungen am Verfah-
rensrecht in der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen notwendig. Neben der Einfüh-
rung einer Genehmigungsfiktion für Vorhaben im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren 
unter den dort genannten Voraussetzungen betrifft dies insbesondere die „Behandlung des 
Bauantrages“ (§ 71) sowie das „bauaufsichtliche Zustimmungsverfahren“ (§ 79). 
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D Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
In das Denkmalschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wird in dem Teil 6 „Sonderre-
gelungen“ mit § 38a eine neue Bestimmung für besondere Liegenschaften des Landes Nord-
rhein-Westfalen und des Bundes aufgenommen. Bei Vorhaben, die den dort genannten Zwe-
cken dienen, liegt eine, den jeweils aktuellen Anforderungen dienende, Nutzung vorhandener 
Baudenkmäler im überragenden öffentlichen Interesse vor. Diese sollen, vergleichbar dem 
bauaufsichtlichen Kenntnisgabeverfahren, einem denkmalrechtlichen Kenntnisgabeverfahren 
bei den oberen Denkmalbehörden unterliegen, welches zu diesem Zwecke neu in das Denk-
malschutzgesetz eingeführt wird. Im Übrigen werden Begriffsschärfungen vorgenommen, um 
für Klarstellungen Sorge zu tragen.  
 
E Immobilien- und Standortgemeinschaften 
Ferner wird das Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften – im Zuge der Grund-
steuerreform – angepasst. Weitere Änderungen betreffen Vorschläge, die im Rahmen der 
Nordrhein-Westfalen-Initiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ seitens der dort 
vertretenen Beteiligten vorgelegt wurden. 
 
Besonderer Teil der Begründung 
 
Artikel 1 
 
Änderung der Landesbauordnung 2018 
 
1. zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Nummer 1 nimmt erforderliche Folgeänderungen in der Inhaltsübersicht auf.  
 
2. zu Nummer 2 (§ 1 „Anwendungsbereich“) 

Die Ausnahme vom Anwendungsbereich in § 1 Absatz 2 Nummer 3 wird um Leitungen 
für Wasserstoff sowie Kohlenstoffdioxid erweitert. Damit wird ein Gleichlauf der Rege-
lungen zu öffentlichen Versorgungsleitungen für Gas, Elektrizität und/oder Wärme her-
gestellt. Im Zuge der bundesrechtlichen Neuregelung des Rechtsrahmens für den 
Transport und die Speicherung von Kohlenstoffdioxid wird in Deutschland ein Trans-
portnetz zur Ver- oder Entsorgung mit Kohlenstoffdioxid aufgebaut. Gleiches gilt im 
Hinblick auf den Aufbau des Wasserstoff-Kernnetzes und eines darauf aufbauenden 
Wasserstoff-Verteilnetzes. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten wird die klarstel-
lende Ergänzung für notwendig erachtet. 
 
Die Ausnahme vom Anwendungsbereich wird bei Leitungen zur Versorgung der Öf-
fentlichkeit mit Elektrizität um Masten, Unterstützungen sowie unterirdische Anlagen 
und Einrichtungen ergänzt. Diese Ergänzung ist geboten, um die andernfalls notwen-
digen umfangreichen Prüfungen für die Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen 
Abstandsflächen für Freileitungsmasten zu vermeiden.  
 
Eine dahingehende Regelungswirkung, die eine Ermittlung und Prüfung jedes einzel-
nen Mastes zur Folge hätte, würde im Zweifelsfall dazu führen, dass wegen der Be-
rücksichtigung der Abstandsflächen entsprechende Umplanungen erfolgen oder Aus-
nahmen beantragt werden müssten. Mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts, ist nach jetziger Rechtlage unklar, ob die Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen auf Freileitungsmasten anwendbar ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 
16. März 2021 – Az. 4 A 10/19, Rn. 53). Die hier vorgenommene Änderung dient der 
Klarstellung. Auch soweit § 62 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe c der Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen Regelungen hinsichtlich der Verfahrensfreiheit von 
Masten formuliert, betrifft diese allein Verfahrensfragen und nicht die ausdrückliche 
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Entlassung aus dem materiell-rechtlichen Anwendungsbereich der Bauordnung. Damit 
greift diese Regelung zur Verfahrensfreiheit insbesondere nicht bei Regelung zu Ab-
standsflächen, mit der Folge, dass gerade bei der Ertüchtigung und der damit einher-
gehenden Erhöhung der Freileitungsmasten sich eine ganz erhebliche Anzahl an Ab-
standsflächen-Fällen neu stellen würde. Dies hätte im Ergebnis vielfach ein neuerli-
ches, eigentlich nicht notwendiges, und zeitlich dadurch massiv verzögerndes energie-
rechtliches Planfeststellungsverfahren zur Folge. Die vorgenommene Änderung ist da-
her notwendig um die Planung und Genehmigung von Netzausbau- und Ertüchtigungs-
vorhaben nicht signifikant, um möglicherweise mehrere Jahre, zu verzögern. 

 
3.  zu Nummer 3 (§ 2 „Begriffe“) 

Die Begriffsbestimmungen werden in § 2 Absatz 2 um eine Legaldefinition des Begriffs 
„Standardgebäude“ ergänzt. Damit wird klargestellt, dass die allgemeinen Anforderun-
gen der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nicht nur für ausschließlich zu 
Wohnzwecken genutzte Gebäude gelten, sondern auch für Gebäude, die Wohngebäu-
den hinsichtlich ihres Gefahrenrisikos und ihrer Gefahrentatbestände in der Nutzung 
ähnlich sind und die damit keine Sonderbauten sind. Damit wird der Grundstein dafür 
gelegt, in der Verwaltungsvorschrift zur Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Klarstellungen zu einzelnen Vorschriften treffen zu können, ohne zugleich die gesetz-
liche Grundlage ändern zu müssen.  
 
Im Zuge der Neufassung des § 3 („Allgemeine Anforderungen“) an die Musterbauord-
nung, sind in § 2 Absatz 11 die bisherigen Verweise in das europäische Recht genauso 
wie auf § 3 Absatz 1 Satz 1 zu korrigieren. 

 
4. zu Nummer 4 (§ 3 „Allgemeine Anforderungen“) 

§ 3 wird neu gefasst und damit an die Musterbauordnung angepasst. Zentral ist der 
Entfall des bisherigen Absatz 2, der in Satz 1 bisher zur Wahrung der Belange die 
umfassende Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik vorsah:  
 
Künftig ist ausschließlich die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen, die 
durch die oberste Bauaufsichtsbehörde erlassen wird, zu beachten. § 3 beinhaltet die 
materiell-rechtliche Grundnorm und damit die materiell-rechtliche Generalklausel für 
das gesamte Bauordnungsrecht im Land Nordrhein-Westfalen. Die Einhaltung der Ge-
neralnorm ist grundsätzlich nur im Baugenehmigungsverfahren Prüfungsmaßstab, 
nicht jedoch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Als materiell-rechtliche Ge-
neralnorm entfaltet sie jedoch Wirkung für alle Vorhaben, die dem Bauordnungsrecht 
unterliegen. 
 
In der bisherigen Fassung des § 3 Absatz 2 sah Satz 1 vor, dass die der Wahrung der 
Belange der Generalnorm dienenden allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
beachten sind. Für die allgemein anerkannten Regeln der Technik existiert keine ge-
setzliche Legaldefinition: Das Reichsgericht hat im Zusammenhang mit dem Straftat-
bestand der Baugefährdung (aktuell § 319 StGB, damals § 330 StGB) im Jahre 1910 
die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik wie folgt definiert: 
 
„Eine technisch anerkannte Regel liegt vor, wenn Sie in der technischen Wissenschaft 
als theoretisch richtig anerkannt sind, feststeht, so wie durchweg bekannt und auf 
Grund der praktischen Erfahrung als technisch geeignet, angemessen und notwendig 
anerkannt ist.“ 
 
Allgemein anerkannte Regeln der Technik bezeichnen daher diejenigen technischen 
Prinzipien und Lösungen, die von der Wissenschaft als theoretisch richtig anerkannt 
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sind, sich bei der Mehrheit der Praktikerinnen und Praktiker durchgesetzt haben und in 
der Praxis erprobt wurden und sich bewährt haben (vergleiche BVerfG, Beschl. V. 
8.81978 - 2 BvL 8/77 - BVerfGE 49, 89, 135; BVerwG, Urt. v. 25. 9.1992 - BVerwG 8 C 
28.90 - Buchholz 401.64 § 7 AbwAG Nr. 2 und Beschl. V. 4. 8.1992 - BVerwG 4 B 
150.92 - Buchholz 406.25 § 3 BImSchG Nr. 9). 
 
DIN-Vorschriften und sonstige technische Regelwerke kommen hierfür als geeignete 
Quellen in Betracht. Sie haben aber nicht schon kraft ihrer Existenz die Qualität von 
anerkannten Regeln der Technik und begründen auch keinen Ausschließlichkeitsan-
spruch. Als Ausdruck der fachlichen Mehrheitsmeinung sind sie nur dann zu werten, 
wenn sie sich mit der Praxis überwiegend angewandter Vollzugsweisen decken (ver-
gleiche BVerwG - Bschl. v. 30.9.1996 - 4 B 175.96, BauR 1997, 290). 
 
Die Normausschüsse des Deutschen Instituts für Normung sind pluralistisch zusam-
mengesetzt und entscheiden grundsätzlich nach dem Mehrheitsprinzip. Ihnen gehören 
auch Vertreter bestimmter Branchen und Unternehmen an, die ihre Eigeninteressen 
einbringen. Die verabschiedeten Normen sind nicht selten das Ergebnis eines Kom-
promisses der unterschiedlichen Zielvorstellungen, Meinungen und Standpunkte (ver-
gleiche BVerwG, Urt. v. 22.5.1987 - BVerwG 4 C 33-35.83 - BVerwGE 77, 285). Zur 
Wahrung der im öffentlichen Interesse liegenden Ziele im Bereich des Arbeits-, Um-
welt-, Gesundheits-, Verbraucherschutzes und der Bauwerkssicherheit können die je-
weiligen Interessenskreise ihre Meinung in die Normungsarbeit gebündelt einbringen. 
 
Nach der in der DIN 820 geregelten Verfahrensweise zur Erstellung von DIN-Normen 
sollen DIN-Normen dokumentieren, welche technischen Regeln anerkannt und in der 
Praxis tatsächlich genutzt werden (vgl. Seibel, NJW 2013, 3000 [3001]). Gegenstand 
einer DIN-(Bau-)Norm ist danach eine häufig wiederkehrende Bauaufgabe, durch de-
ren Normung unter Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und praktischen 
Erfahrungen eine möglichst gute, vollkommene, einfache und billige Lösung erreicht 
werden soll. Nach der Judikatur des Reichsgerichts handelt es sich hierbei um einen 
deskriptiven Vorgang, der eine bewährte und von Wissenschaft und Praktikern akzep-
tierte und als richtig und notwendig erkannte Praxis als technische Regel verschriftlicht 
(siehe oben, Urteil vom 11. Oktober 1910 – IV C 644/10 – RGSt 44, 76/79). 
 
Rechtsprechung und Praxis gehen infolge von einer rechtlich widerlegbaren Vermu-
tung aus, wonach DIN-Normen ihrem Wesen nach anerkannte Regeln der Technik 
sind, die im zivilrechtlichen Kontext die Anwendung des Anscheinsbeweises rechtferti-
gen (statt aller BGH, NJW 2013, 2271 [2272] m.W.N. unter Verweis auf Pastor, in: 
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rn. 1967 m. w. N.) 
 
Dieser Annahme dürfte - zumindest in Teilen - zwischenzeitlich die geänderte Nor-
mungspraxis des DIN und anderer nicht-staatlicher Regelsetzer entgegenstehen:  
 
Mit dem zunehmenden Rückzug des Staates aus der privaten Normung, einem gleich-
zeitig verstärkten Engagement von Industrie und Wissenschaft sowie einer Fortschrei-
tenden Europäisierung der Normungsarbeit entwickelt sich die Normungspraxis weg 
von einer deskriptiven hin zu einer regelsetzenden Normung, deren Ergebnis den 
Stand der Wissenschaft oder den Stand der Technik wiedergeben mag, die der Mehr-
heit der Praktikern aber weder bekannt, noch in der Praxis erprobt ist und sich auch 
nicht allgemein bewährt hat und damit nicht länger die grundsätzliche Vermutung einer 
allgemein anerkannten Regel der Technik rechtfertigt. 
Demzufolge entstand in der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt vermehrt der Eindruck, 
dass eine sich verselbständigende Normungspraxis mitursächlich für steigende 
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Baugestellungskosten ist. Festzustellen war, dass unter anderem den in den Gremien 
mehrheitlich vertretenen Interessensverbänden der Herstellerseite der gesamtgesell-
schaftliche Konsens, wonach gegen staatliche Regelsetzung privat nicht genormt wer-
den kann, in Abrede gestellt, der derzeitige Normungsablauf zur Schaffung von Son-
dervorteilen genutzt und in das sicherheitsrechtliche Kompetenzgefüge eingriffen wird. 
 
Vor diesem Hintergrund hat sich in der jüngsten Vergangenheit auch eine öffentliche 
Diskussion über die Normsetzung ergeben. Vielfach kritisieren die am Bau Beteiligten 
eine Regelungsvielfalt, die nicht mehr gekannt wird und deren Inhalte sich in Teilen 
widersprechen. Die Normgeber haben sich in Teilen von dem der rechtlichen Bewer-
tung zugrundeliegende typisierten Normungsablaufs, in dem Fachleute aus Wissen-
schaft und Technik nur eine Realität abbilden, bewusst abgewandt. Mehrere Vorgänge 
stehen exemplarisch für einen Normungsansatz, im Rahmen dessen einzelne Fach-
gruppierung vermehrt selbst regelsetzend tätig werden und damit dem gewachsenen 
Konsens des Zusammenwirkens von privater Normung und hoheitlicher Rechtsetzung 
den Boden entziehen. 
 
Entgegen der historischen Praxis bilden DIN-Normen demnach heute nicht mehr re-
gelmäßig die allgemein anerkannten Regeln der Technik ab. Die der Rechtsprechung 
des BGH zugrundeliegenden Annahme eines entsprechenden typisierten Sachver-
halts, der eine Vermutung zugunsten einer allgemein anerkannten Regel der Technik 
rechtfertig, ist entfallen (vergleiche Busse/Kraus/Hofer, 156. EL Dezember 2024, 
BayBO Art. 81a Rn. 62-73, beck-online; ebenso kritisch Halstenberg BauR 2017, 356 
[360] m. w. N.). Zukünftig sollte vermehrt am Einzelfall entschieden werden, ob eine 
DIN-Norm tatsächlich den anerkannten Regeln der Technik entspricht. 
 
Aufgrund des Harmonisierungsgegenstand der Bauproduktenverordnung ist jedenfalls 
für DIN EN Normen die Grundlage entzogen, nach den Regeln des Anscheinsbeweises 
die Vermutung auszulösen, eine anerkannte Regel der Technik wiederzugeben (zutref-
fend Halstenberg, BauR 2017, 356 [378]). Hinzu kommt, dass nach Auffassung der 
Rechtsprechung DIN-Normen lediglich „private technische Regelungen mit Empfeh-
lungscharakter“ sind. 
 
Mit seinem Urteil vom 5. März 2024 (Rs. C-588/21) hat der Europäische Gerichtshof 
entschieden, dass europäisch harmonisierte Normen, die Standards für Produkte fest-
legen, Bestandteil des EU-Rechts sind und somit frei und kostenlos zugänglich sein 
müssen. Nicht entschieden ist dagegen die bislang ungeklärte Frage, ob auch natio-
nale technische Normen (zum Beispiel DIN-Normen) ebenfalls kostenlos und frei zu-
gänglich sein müssen. Denn der Europäische Gerichtshof hat dies nur für europäisch 
harmonisierte Normen bejaht. Die mit dem Urteil des Reichsgerichtes aus 1910 be-
nannte Voraussetzung, dass „„eine technisch anerkannte Regel [vorliegt], wenn sie in 
der technischen Wissenschaft als theoretisch richtig anerkannt sind, feststeht, so wie 
durchweg bekannt [,,,]“ ist, kann jedenfalls für die Summe des heutigen über private 
Organisationen geschaffenen Normwerkes nicht mehr bejaht werden. Vielen am Bau 
Beteiligten, sowohl auf der Seite der Entwurfsplanenden als auch der Behörden, ist das 
umfassende, in Teilen widersprüchliche, kleinteilige Regelwerk nicht (mehr) durchweg 
bekannt, da nationale Normen oftmals nicht frei und kostenlos zugänglich gemacht 
werden.  
 
Zahlreiche Eingaben im Rahmen der Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bürokratie am 
Bau: Ciao?!“ beziehen sich daher auf – aus der jeweiligen Sicht – unnötige DIN-Nor-
men, die Baukosten steigern und/oder im jeweils geschilderten Fall den Bauprozess 
verkomplizieren.  
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Die Länder und der Bund haben diese Problematik erkannt und wollen der Entwicklung 
aufgrund der einhergehenden Verunsicherung in der Bauwirtschaft und den damit ver-
bundenen Kostenfolgen unter anderem durch Schaffung einer Normkontrollstelle Bau 
begegnen (vergleiche „Gemeinsame Wohnraumoffensive von Bund, Ländern. und 
Kommunen“, Ergebnisse des Wohngipfels am 21. September 2018 im Bundeskanzler-
amt, Seite 12; so auch im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD, 5. Mai 2025). 
 
Um die Baufreiheit und den technologischen Fortschritt sowie die Anwendung bauprak-
tikabler Verfahrensweisen zur Erreichung der bisher in § 3 Absatz 1 verorteten materi-
ell-rechtlichen Generalnorm zu fördern, wird daher der bisherige § 3 Absatz 2 Satz 1 
ersatzlos aufgegeben. Damit wird ein erheblicher Beitrag zur Kostensenkung im Bau 
geleistet, da kostensteigernde Komfortstandards, die keine Sicherheitsrelevanz im Bau 
beinhalten, nicht mehr zur Anwendung kommen (müssen). Regelungen in anderen Ge-
setzesbereichen, beispielsweise des Arbeitsschutzes, bleiben von dieser Änderung in 
der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unberührt.  
 
§ 88 Absatz 1 Satz 1 sieht daher vor, dass als allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik nur noch die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvorschrift 
als Technische Baubestimmung eingeführten technischen Regeln gelten. Die VV TB 
nehmen die sicherheitsrelevanten Regelungen für den „Bau“ auf und bilden somit das 
gesetzliche Mindestmaß im Hinblick auf das Einhalten von technischen Regelungen 
bei der Umsetzung von Vorhaben ab. Damit erfolgt zugleich eine erhebliche Erleichte-
rung für den Bauprozess im Sinne eines Bürokratierückbaus. 
 
§ 3 Absatz 2 Satz 2 in der bisherigen Fassung beinhaltete die Regelung, dass von den 
in der VV TB enthaltenen Regelungen abgewichen werden kann, wenn die andere Lö-
sung in gleicher Weise die allgemeinen Anforderungen erfüllt. § 88 Absatz 1 beinhaltet 
dieses bereits heute, so dass auch auf § 3 Absatz 2 Satz 2 verzichtet werden kann. In 
der Folge entfällt in § 3 die Absatzbezeichnung.  
 
In § 3 wird des Weiteren auf den Halbsatz über die Geltung der Grundanforderungen 
an Bauwerke nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 verzichtet: Die Grund-
anforderungen, welche Anhang I der VO (EU) Nr. 305/11 an Bauprodukte und bauliche 
Anlagen stellt, wirken sich nach § 2 Absatz 11 auf die Anforderungen nach § 3 Satz 1 
aus und sind unter Beachtung der EU-rechtlichen Schutz- und Harmonisierungsstan-
dards zu beurteilen. Welche konkreten Anforderungen in Bezug auf die Verwendung 
von Bauprodukten und die Anwendung von Bauarten gelten, ist in einem gesonderten, 
auf Bauprodukte und Bauarten bezogenen, deren Zulassung, Verwendung bzw. An-
wendung regelnden Teil der Bauordnung in Einzelvorschriften konkretisiert. 
 

5. zu Nummer 5 (§ 6 „Abstandsflächen“) 
Nach derzeitiger Rechtslage sind sogenannte Stationsanlagen nach § 62 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen als 
bauliche Anlagen, die der allgemeinen Versorgung mit Gas dienen, bis zu 20 m² Grund-
fläche und 5 m Höhe von der Genehmigungspflicht freigestellt. In der Regel sind Stati-
onsanlagen (sog. Gas-Druck-Regel Messanlagen oder Armaturenstationen) damit ge-
nehmigungsfrei, da diese standardmäßig die Maße von 20 m² Grundfläche und 5 Meter 
Höhe nicht übersteigen.  
Solche Anlagen sind technisch notwendige Infrastrukturbestandteile, die in der Regel 
in standardisierter Form und mit vergleichsweise kleinem baulichen Umfang errichtet 
werden. Sie dienen der verlässlichen Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, 
Öl, Wärme, Wasser oder zukünftig Wasserstoff. 
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Zum Schutz dieser kritischen Betriebsanlagen ist die Errichtung eines Zaunes erforder-
lich. Die Errichtung des Zaunes ist jedoch nicht von der Genehmigungspflicht freige-
stellt, sodass allein deshalb ein Baugenehmigungsverfahren geführt werden muss. 
Dies führt sowohl bei den Infrastrukturunternehmen als auch bei Bauaufsichtsbehörden 
zu erheblichem Aufwand und verzögert häufig die Inbetriebnahme der gesamten An-
lage. Ohne den Betretungsschutz der Anlage mittels Zaun kann die kritische Betriebs-
anlage jedoch nicht in Betrieb genommen werden. 
 
In der Praxis kommt es darüber hinaus zu unterschiedlichen Rechtsanwendungen im 
Hinblick auf Abstandsflächen. Um diese unterschiedliche Rechtsanwendung zu been-
den, wird § 6 Absatz 1 Satz 3 dahingehend klarstellend ergänzt, dass für Nebenanla-
gen von verfahrensfreien Bauvorhaben nach § 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buch-
stabe b (siehe insoweit auch Änderung dort) § 6 Absatz 1 Satz 2 nicht gilt. Damit sollte 
beiden Problemkonstellationen Rechnung getragen sein.  
 
Bei der Änderung von § 6 Absatz 4 Satz 6 handelt es sich um die Berichtigung eines 
Verweisfehlers.  
 

6. zu Nummer 6 (§ 7 „Teilung von Grundstücken“) 
§ 7 Absatz 3 kann ersatzlos entfallen. Zum einen sind die dort enthaltenen Verweise 
infolge der Änderungen über dieses Gesetzgebungsverfahren hinfällig; zum anderen 
erfolgt die Regelung im Wege einer Rechtsverordnung über § 87 Absatz 4, so dass auf 
eine gesonderte Vorschrift verzichtet werden kann.   
 

7. zu Nummer 7 (§ 8 „Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinder-
spielplätze“) 
In § 8 Absatz 1 Satz 4 werden Klammerzusätze gestrichen, die nicht erforderlich sind. 
Die „örtliche Bauvorschrift“ ist genauso wie der Bebauungsplan in § 89 geregelt, so 
dass auf Klammerverweise verzichtet werden kann.    
 

8. zu Nummer 8 (§ 10 „Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten“) 
§ 10 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen enthält Vorschriften über die 
Anlagen der Außenwerbung sowie für Warenautomaten. Nach der bisherigen Vor-
schrift in § 10 Absatz 4 Satz 1 sind Werbeanlagen in Kleinsiedlungsgebieten, Dorfge-
bieten, reinen und allgemeinen Wohngebieten nur an der Stätte der Leistung sowie 
Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchli-
che, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen zulässig; die jeweils 
freie Fläche dieser Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet werden. Nach 
Satz 2 darf in reinen Wohngebieten im Übrigen an der Stätte der Leistung nur mit Hin-
weisschildern geworben werden. 
 
Im Zuge der mit diesem Gesetz vorgesehenen Erleichterungen für die Schaffung be-
stimmter Anlagen für die Landes- oder Bündnisverteidigung sowie von Schutzinfra-
strukturen für die Bevölkerung soll § 10 Absatz 4 Satz 1 aufgeweitet werden. Dazu wird 
in § 10 Absatz 4 Satz 1 der Begriff des „kommunalen Stadtinformationssystems“ ein-
geführt. Dieser erfasst – auch – digitale Systeme, die eine zielgerichtete Kommunika-
tion der öffentlichen Stellen mit der Bevölkerung, zum Beispiel für die Mitteilung von 
Warnungen in Echtzeit, erlauben. Diese digitalen Informationssysteme dienen – neben 
Werbezwecken – auch für den Einsatz als offizielle Multiplikatoren beispielsweise für 
Warnmeldungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
oder der örtlichen Feuerwehren und können so kommunale Einsatzstäbe bei der Infor-
mationsversorgung der Bevölkerung unterstützen. Es ist nicht erforderlich, dass diese 
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im Eigentum oder alleinigen Wirkungskreis der jeweiligen Kommune stehen; insofern 
kommt auch ein Mietverhältnis mit Werbeanlagenanbietern in Betracht. Das Ausspie-
len offizieller Meldungen staatlicher Stellen bietet zudem eine sichere Faktenhoheit – 
gerade in unübersichtlichen Lagen und trägt dazu bei, die Bevölkerung in krisenhaften 
Situationen zu unterstützen.  
 
Damit im Zuge kommunaler Informationssysteme vor allem auch digitale Werbeanla-
gen in den in Absatz 4 benannten Gebieten errichtet werden können, ist es zu empfeh-
len, dass eine Kommune ihr kommunales Stadtinformationssystem, bestehend aus den 
bisherigen sowie zukünftigen Anlagenstandorten zumindest beschreibt, wenn nicht so-
gar per Beschluss der jeweiligen Kommunalvertretungskörperschaft formal auf den 
Weg bringt. Die bisherigen Anlagenstandorte umfassen „Anlagen für amtliche Mittei-
lungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, 
sportliche und ähnliche Veranstaltungen“. In dieser Aufstellung wird sodann zusätzlich 
der örtliche Warnmittel- und Informations-Mix mit potentiellen Standorten benannt. 
Dadurch bleibt die Kommune Herrin des jeweiligen Verfahrens und ein potentiell zu 
befürchtender Wildwuchs von Werbeanlagen in Gebieten nach Absatz 4 bleibt unter-
bindungsfähig.  
 
Beispiel: Während die klassische analoge Litfaßsäule in allgemeinen oder reinen 
Wohngebieten nach dem heutigen Recht unter den allgemeinen Voraussetzungen des 
§ 10 in der Regel bauordnungsrechtlich genehmigungsfähig ist, wird die Genehmi-
gungspraxis für digitale Informationssysteme uneinheitlich gehandhabt. Insbesondere 
betreffen diese Einschränkungen Zufahrtsstraßen in Wohngebieten, die in Großstädten 
häufig nicht den Charakter klassischer Wohnstraßen aufweisen. Zukünftig können mit 
dem „kommunalen Stadtinformationssystem“ beispielsweise auch Werbeanlagen auf 
öffentlichen Verkehrsflächen zugelassen werden, sofern die Kommune es aus Grün-
den der Bevölkerungsinformation vorsieht. Die allgemeinen Anforderungen aus § 10 
Absatz 2 bleiben unberührt.  
 

9. zu Nummer 9 (§ 17 „Bauarten“) 
10. zu Nummer 10 (§ 18 „Allgemeine Anforderungen für die Verwendung von Bau-

produkten“) 
11. zu Nummer 11 (§ 19 „Anforderungen für die Verwendung von CE-gekennzeich-

neten Bauprodukten“) 
12. zu Nummer 12 (§ 21 „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“) 
13. zu Nummer 13 (§ 23 „Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzel-

fall“) 
Im Zuge der Neufassung und Anpassung des § 3 („Allgemeine Anforderungen“) an die 
Musterbauordnung sind die bisherigen Verweise auf § 3 Absatz 1 Satz 1 entsprechend 
zu korrigieren. Zugleich werden Rechtsverweise korrigiert.  
 

14.  zu Nummer 14 (§ 30 „Brandwände“) 
 
a) zu Absatz 5 
Mit der Änderung der Bauordnung zum 1. Januar 2024 wurde in § 30 Absatz 5 der 
bisherige Satz 4 neu eingeführt: Damit wurden Erleichterungen zur Schaffung von 
Wohnraum in Dachgeschossen ermöglicht. Mit diesem Gesetz wird die damals einge-
fügte Stichtagsregelung aufgegeben und es erfolgt eine textliche Anpassung an die 
Musterbauordnung. Die geschaffene Erleichterung bezieht sich unverändert nur auf 
solche Anlagen, die rechtmäßig (bisher: „zulässigerweise“) errichtet wurden.  
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Der neue Satz 7 entspricht der am 20./21. November 2025 durch die Bauministerkon-
ferenz geänderten Musterbauordnung: Er schafft eine Regelzulässigkeit für das Hin-
wegführen von hölzernen Dachlatten und brennbaren Folien als Abdichtung/Dampf-
sperre über den oberen Abschluss von Brandwänden. Unter den genannten Bedingun-
gen, insbesondere einer hohlraumfreien Einbettung in nichtbrennbare Baustoffe, ist 
dies brandschutztechnisch vertretbar. Dadurch wird vermieden, dass für solche, in der 
Baupraxis regelmäßig vorkommenden Fälle stets einzelfallbezogen die Zulassung ei-
ner Abweichung nach § 69 BauO NRW 2018 erforderlich wird, oder für eine gesetzes-
konforme Ausführung ein unangemessen hoher bautechnischer Aufwand entsteht. 
 
b) zu Absatz 7 
Der Arbeitskreis Technische Gebäudeausrüstung (AK TGA) der Bauministerkonferenz 
hat im Rahmen der 147. Sitzung beschlossen, bei einer kommenden Fortschreibung 
der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) eine Regelerleichterung für die Brand-
wandüberführung von Leitungen oberhalb der Dachhaut aufzunehmen, von der ange-
nommen werden kann, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen an den Brandschutz 
erfüllt werden.  
 
Diese Erleichterung soll ohne weiteren Nachweis angewendet werden können. Mit der 
Ergänzung in Absatz 7 um den neuen Satz 2 wird diese Vorgehensweise bauordnungs-
rechtlich eröffnet. Der neue Satz 5 lässt schwerentflammbare Dämmstoffe auf Außen-
wänden in einem brandschutztechnisch unbedenklichen Ausmaß an einer für die 
Brandbekämpfung gut erreichbaren Stelle zu. Im Anschlussbereich zwischen Brand-
wand und Außenwand sowie bei Gebäudeabschlusswänden kommt es im Bereich der 
Geländeoberfläche häufig zu einer Beaufschlagung der Wand mit Spritzwasser. 
Dämmstoffe, die gegen diese Beaufschlagung langfristig widerstandsfähig sind, beste-
hen meist aus schwerentflammbaren Baustoffen. Durch die Regelung wird das Erfor-
dernis einer einzelfallbezogenen Abweichung nach § 69 BauO NRW 2018 vermieden. 
 

15. zu Nummer 15 (§ 33 „Erster und zweiter Rettungsweg“)  
Die grundsätzliche Forderung, stets zwei voneinander unabhängige Rettungswege 
vorzuhalten, beruht auf der Tatsache, dass Brandschutzkonzepte nur zum Schutz vor 
zufällig entstandenen Brandursachen dienen können. Das heißt, es kann in der Syste-
matik der von baurechtlichen Vorschriften bedachten und regelbaren Brand- und 
Rauchfällen immer nur von einer Entstehungsbrandquelle, von der aus sich Feuer und 
Rauch ausbreitet, ausgegangen werden (sogenanntes „Einbrandherdszenario“).  
 
Zwei voneinander unabhängige Rettungswege sollen deshalb garantieren, dass in ei-
nem Gefahrenfall zumindest ein Rettungsweg funktionsfähig bleibt. In einem Brandfall 
bedeutet dies die Gewährleistung, dass weder Feuer noch Rauch in den jeweils nicht 
von Feuer oder Rauch beaufschlagten Rettungsweg innerhalb des Zeitfensters, das 
durch die geforderte Feuerwiderstandsfähigkeit determiniert ist, eindringen kann. Die 
Fallkonstellation von zwei zufällig zur gleichen Zeit ausbrechenden Bränden in einem 
Gebäude kann statistisch ausgeschlossen werden und wird von der Bauordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen nicht berücksichtigt. Somit verbleibt als einzig denkba-
rer Grund für zwei gleichzeitig entstehende Brandherde in einem Gebäude ein vorsätz-
licher Anschlag, gegen dessen Auswirkungen jedoch bauordnungsrechtliche Regelun-
gen nicht oder nur bedingt angemessenen Schutz bieten können. 
 
Der eventuell durch § 33 Absatz 1 Satz 1 auftretende Interpretationsspielraum wird 
durch den neuen Satz 3 in Absatz 1 geklärt: Satz 3 beschreibt die Fallkonstellationen, 
in denen ein zweiter Rettungsweg für zu ebener Erde liegende Nutzungseinheiten ent-
behrlich ist. Der Regelungsinhalt war bisher in § 33 Absatz 2 Satz 4 verortet.  
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Wie bisher gilt, dass ein zweiter Rettungsweg in Geschossen ohne Aufenthaltsräume 
nicht vorhanden sein muss, da in diesen Geschossen nur von einer kurzfristigen, vo-
rübergehenden Aufenthaltszeit ausgegangen werden muss. Diese Regel stellt die Um-
kehrung zu § 33 Absatz 1 Satz 1 dar, in dem zwei Rettungswege für Geschosse mit 
Aufenthaltsräumen gefordert werden. Ein Dachboden in einem Einfamilienhaus, der 
ausschließlich Lagerzwecken dient oder keiner Aufenthaltsnutzung zugeführt werden 
kann, ist von der Forderung aus § 33 Absatz 1 Satz 1 nicht betroffen. Gleiches gilt 
selbstverständlich auch für Hohlräume nach § 2 Absatz 7 Satz 2, da diese per definiti-
onem von Geschossen unterschieden werden und die Forderung voneinander unab-
hängiger Rettungswege an das Vorhandensein eines Geschosses zwingend geknüpft 
ist. Auch bei einem Einfamilienhaus, in dem im Erdgeschoss und Obergeschoss Auf-
enthaltsräume vorhanden sind, jedoch im Kellergeschoss ausschließlich Lagerräume 
ausgebildet wurden, sind zwei voneinander unabhängige Rettungswege nicht zu 
bauen. Die hohen Anforderungen an voneinander unabhängige Rettungswege wird 
nicht für Bereiche vorgeschrieben, denen bei der Personenrettung (da keine Aufent-
haltsräume) keine tragende Rolle zukommt. 
 
§ 33 Absatz 1 Satz 3 (neu) nimmt zu ebener Erde liegende Nutzungseinheiten von der 
Pflicht nach § 33 Absatz 1 Satz 1 aus, sofern diese Nutzungseinheiten eingeschossig 
sind und ein direkter Ausgang ins Freie möglich ist. Damit wird für jene Bereiche, in 
denen aus brandschutztechnischer Sicht mit einer geringen Gefährdung der Nutzen-
den zu rechnen ist, die Reduzierung der Anforderungen auf einen Rettungsweg ermög-
licht. 
 
§ 33 Absatz 2 wird an die Musterbauordnung angepasst: Absatz 2 nimmt unterschied-
liche Rettungswege-Varianten auf. Am häufigsten sind anzutreffen:  
 
a) Der erste Rettungsweg führt über einen notwendigen Flur in einen notwendigen 

Treppenraum und von dort direkt ins Freie oder durch einen Raum nach § 35 Ab-
satz 3 Satz 2 ins Freie. Der zweite Rettungsweg ist eine von der Feuerwehr erreich-
bare Stelle (§ 33 Absatz 2 Satz 2) oder ein anderer baulicher unabhängiger Ret-
tungsweg ins Freie, beispielsweise ein zweiter Flur auf der Rückseite des Aufent-
haltsraumes oder der Nutzungseinheit, außenliegender Laubengang, Bypasslö-
sung oder vergleichbares. 
 

b) Der erste und zweite Rettungsweg führt über denselben notwendigen Flur (§ 33 
Absatz 1 Satz 2) in zwei möglichst entgegengesetzte notwendige Treppenräume 
(§ 35 Absatz 2 Satz 3) und von dort direkt ins Freie oder durch einen Raum nach § 
35 Absatz 3 Satz 2 ins Freie. In dieser Fallkonstellation sollte darauf geachtet wer-
den, welchem Nutzerkreis dieser Rettungsweg dient. Beispielsweise kann bei Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen ein zweiter unabhängiger Rettungsweg dem 
Flur nach § 33 Absatz 1 Satz 2 vorzuziehen sein, da die Selbstrettungsfähigkeit von 
Kindern und Jugendlichen grundsätzlich eingeschränkt ist; jedoch hängt die Anfor-
derung des Weiteren jeweils von dem konkreten Gebäude oder seiner Gebäude-
klasse ab.  
 

c) Der erste und zweite Rettungsweg führt über denselben notwendigen Flur in einen 
Sicherheitstreppenraum (§ 33 Absatz 2 Satz 3) und von dort direkt ins Freie. Der 
Sicherheitstreppenraum ist so konstruiert, dass weder Feuer noch Rauch in ihn 
eindringen können (Überdruck oder Trennung von dem Rest des Gebäudes durch 
offene mit der Atmosphäre verbundene Brücken). 
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d) Der erste und zweite Rettungsweg führt über einen Laubengang (§ 36 Absatz 5, 
„offene Gänge, die vor der Außenwand angeordnet“ werden). Von dort führt der 
Rettungsweg in zwei möglichst entgegen gesetzte (§ 35 Absatz 2 Satz 3) notwen-
dige Treppenräume oder über außenliegende Treppen nach § 35 Absatz 1 Satz 3 
Nummer 3 und von dort direkt ins Freie oder durch einen Raum nach § 35 Absatz 
3 Satz 2 ins Freie. Die Variante, dass die Rettungswege aus dem Gebäude gezo-
gen und über Laubengänge und Außentreppen geführt werden, stellt nicht nur aus 
brandschutztechnischer Sicht eine hervorragende Lösung dar, sondern empfiehlt 
sich auch oftmals bei der Renovierung oder (brandschutztechnische) Ertüchtigung 
bestehender (meist älterer) Gebäude. 
 

e) Der erste Rettungsweg führt über einen Laubengang in ein notwendigen Treppen-
raum und von dort direkt ins Freie oder durch einen Raum nach § 35 Absatz 3 
Satz 2 ins Freie. Der zweite Rettungsweg ist eine von der Feuerwehr erreichbare 
Stelle (§ 33 Absatz 2 Satz 2) oder ein anderer baulicher unabhängiger Rettungs-
weg ins Freie, beispielsweise ein zweiter Flur auf der Rückseite des Aufenthalts-
raumes oder der Nutzungseinheit, Bypasslösung, oder vergleichbares. 
 

f) Nur ein nachzuweisender Rettungsweg, sofern es sich um eine eingeschossige, zu 
ebener Erde liegende Nutzungseinheit handelt, wenn im Brandfall die Rettung über 
einen direkten Ausgang ins Freie möglich ist.  
 

In allen Fällen kann ein notwendiger Treppenraum auch durch eine Außentreppe nach 
§ 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 ersetzt werden. 
 
In dem oben dargestellten Fall (Buchstabe c) eines Sicherheitstreppenraumes nach § 
33 Absatz 2 Satz 3 kann demnach auf einen zweiten vertikalen Rettungsweg verzichtet 
werden, da davon ausgegangen wird, dass der erste und einzige Rettungsweg über 
den Sicherheitstreppenraum auch in einem Brandfall ausreichend lang benutzbar 
bleibt, da in diesen kein Rauch und Feuer innerhalb der vorgegebenen Feuerwider-
standsdauer eindringen kann. Die Sicherheit des Rettungsweges ist aber nicht alleine 
abhängig von dem Treppenraum, sondern gleichermaßen auch von dem notwendigen 
Flur, der nicht den Qualitätsstandard eines Sicherheitstreppenraumes erlangen kann. 
Der Sicherheitstreppenraum ersetzt „nur“ den vertikalen zweiten Rettungsweg, also 
oftmals die von der Feuerwehr erreichbare Stelle oder einen zweiten Treppenraum. 
 
Die Formulierung „ebener Erde“ aus § 33 Absatz 2 Satz 1 ist identisch mit der aus § 34 
Absatz 1 (notwendige Treppen). Daraus lässt sich ableiten, dass der Begriff „ebener 
Erde“ nicht entsprechend seiner Wortbedeutung anzuwenden ist, sondern dass mit den 
Geschossen, die nicht zu ebener Erde liegen, alle Geschosse gemeint sind, die über 
eine notwendige Treppe erreicht werden müssen. Eine Treppe ist jedoch unter Heran-
ziehung der DIN 18065 erst dann eine Treppe, wenn sie aus mindestens drei aufeinan-
der folgende Stufen besteht. Demnach handelt es sich um ein nicht zu ebener Erde 
liegendes Geschoss, wenn dieses durch drei oder mehr aufeinander folgenden Stufen 
von dem außen liegenden Eingangsniveau höhenmäßig getrennt ist. 
 
Für alle Geschosse, die nicht zu ebener Erde liegen, gilt, dass die Rettungswege aus 
Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum zwingend über eine not-
wendige Treppe im Sinne von § 34 zu führen sind. 
§ 33 Absatz 2 Satz 3 (neu) beinhaltet die Möglichkeit, auf einen zweiten Rettungsweg 
bei nicht zu ebener Erde liegenden Nutzungseinheiten zu verzichten: Voraussetzung 
ist das Vorhandensein eines Sicherheitstreppenraumes. Mit der Änderung erfolgt eine 
Anpassung an die Musterbauordnung. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

139 

 
Unabhängig, ob der der erste und zweite Rettungsweg über denselben notwendigen 
Flur im Sinne von § 36 Absatz 3 Satz 4 geführt wird, ist der an diesen Flur (oder an 
mehrere Flure) anschließenden Sicherheitstreppenraum die einzige Möglichkeit des 
vertikalen Rettungsweges, der ins Freie führt. Der Raum nach § 35 Absatz 3 Satz 2 ist 
in diesem Fall nicht zulässig, weil damit die in § 33 Absatz 2 Satz 3 erhobene Forde-
rung, dass in den Sicherheitstreppenraum weder Feuer noch Rauch eindringen kann, 
nicht erfüllt wäre, es sei denn, der Raum zwischen dem Sicherheitstreppenraum und 
dem Ausgang ins Freie erfüllt die gleichen brandschutztechnischen Qualitäten wie der 
Sicherheitstreppenraum selbst (Überdruck oder Trennung von dem Rest des Gebäu-
des durch offene, mit der Atmosphäre verbundene Brücken). Damit wäre aber der 
Raum zwischen dem Sicherheitsraum und dem Ausgang ins Freie selbst ein Teil des 
Sicherheitstreppenraums. 
 
Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Ausführungen, einen Sicherheitstreppen-
raum zu errichten: 
 
1. Der Sicherheitstreppenraum liegt innerhalb des Gebäudes und wird mit einem 

Überdruck ständig so befüllt, dass stets das Druckgefälle zu den angrenzenden 
Bereichen beim Öffnen der Abschlüsse aus dem Treppenraum dazu führt, dass 
kein nennenswerter Luft-/Raucheintrag in den Treppenraum erfolgen kann. Diese 
Form von Treppenräumen finden ihre Anwendung oftmals in Hochhäusern, um den 
hohen Kubikmeterverbrauch und die damit einhergehenden Bau- und Wartungs-
kosten, hervorgerufen durch einen zweiten Treppenraum, zu reduzieren. 
 

2. Der Sicherheitstreppenraum wird von dem zu erschließenden Gebäude räumlich 
abgesetzt und durch Brücken, die mit der freien Atmosphäre in Kontakt stehen ver-
bunden. Somit ist auch sichergestellt, dass kein Raucheintrag aus dem Gebäude 
in den Treppenraum dringen kann. 

 
Bei beiden Varianten sind die übrigen Anforderungen aus § 34 und § 35 vollumfänglich 
einzuhalten.  
 
§ 33 Absatz 3 wird mit der Anfügung des neuen Satzes 2 ebenfalls an die Musterbau-
ordnung angepasst: Die Zulässigkeit von Rettungswegen über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr wird nur bei Sonderbauten dahingehend eingeschränkt, dass keine Beden-
ken wegen der Personenrettung bestehen dürfen. Grundsätzlich bedarf dieses keiner 
gesetzlichen Regelung, da es sich hierbei um eine Selbstverständlichkeit handelt und 
diese Forderung bereits in § 14 dargelegt wird.  
 
Mit § 33 Absatz 3 Satz 2 wird eine wichtige Grundlage zur Verfügung gestellt, die für 
die Rettung aus Sonderbauten teilweise besonderen und erforderlichen Maßnahmen 
zu begründen. Das Ausräumen der Bedenken wird in den allermeisten Fällen durch 
den zusätzlichen zweiten baulichen Rettungsweg und die Forderung nach einer ent-
sprechenden Rauchfrüherkennung sein. Sofern Bedenken wegen der Personenrettung 
bestehen, ist, unabhängig von der Frage der Rettung über eine von der Feuerwehr 
erreichbaren Stelle, stets das Brandschutzkonzept oder die bauliche Anlage dahinge-
hend zu ändern, dass die Bedenken ausgeräumt werden. Bedenken im Sinne von § 33 
Absatz 3 Satz 2 liegen aber nicht schon deswegen vor, weil die grundsätzliche Mög-
lichkeit des Anleiterns durch die Feuerwehr als nachteilig angesehen wird. Diese Mög-
lichkeit entspricht dem Brandschutzkonzept der nordrhein-westfälischen Bauordnung 
und stößt nur dann im Sinne von Satz 2 auf Bedenken, wenn bei Sonderbauten die 
Rettung über Rettungsgeräte der Feuerwehr der in diesem Gebäude untergebrachten, 
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speziellen Personengruppe eine Evakuierung in der zur Verfügung stehenden Zeit 
((Feuerwiderstandsdauer von raumabschließenden Bauteilen, Widerstandsdauer von 
Trennwänden und deren Abschlüsse (§ 29), Flurwände und Öffnungen in Flurwänden 
(§ 36)) nicht als gesichert gilt. 
 
§ 33 Absatz 3 Satz 2 ist so formuliert, dass diese Forderung sich nur auf Sonderbauten 
bezieht. Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob diese Forderung auch auf Gebäude, 
die keine Sonderbauten sind, sinngemäß übertragen werden kann, im Einzelfall sogar 
muss. Mit der Formulierung wurde besonderes Augenmerk darauf gelenkt, dass in 
Sonderbauten die Möglichkeit der Rettung über Rettungsgeräte der Feuerwehr oftmals 
nicht möglich sein wird, da in diesen Gebäuden aufgrund der Anzahl der Nutzer und 
des Nutzerkreises Bedenken wegen der Personenrettung über Rettungsgeräte der 
Feuerwehr bestehen werden. 
 

16. zu Nummer 16 (§ 37 „Fenster, Türen, sonstige Öffnungen“) 
In § 37 Absatz 5 Satz 1 wurde eine Vorgabe für die Größe von Fenstern, die als Ret-
tungswege dienen, aufgenommen. In der Vergangenheit gab es mehrfach Fälle, in de-
nen bauordnungsrechtlich in bestandsgeschützten Gebäuden und/oder in unter Denk-
malschutz stehenden Gebäuden eine nachträgliche Änderung der Fenstergröße ver-
langt wurde, weil diese als Rettungsweg gelten. Dies dürfte jedoch zumindest in den 
Fällen unter Abwägung des grundgesetzlich geschützten Bestands unverhältnismäßig 
sein, wenn die Bestandsfenster ein Mindestmaß von „Breite x Höhe = 80 x 100 cm“ 
aufweisen.  
 
In der Folge standen Eigentümerinnen oder Eigentümer in Teilen vor einer Unmöglich-
keit der damit verbundenen Bauaufgabe. Vor diesem Hintergrund wird Absatz 5 der 
neue Satz 5 angefügt, der bestimmt, dass zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum 
durch Nutzungsänderung Fenster, die als Rettungswege dienen, mindestens 0,80 m x 
1,0 m groß sein müssen. Dadurch wird vermieden, dass für solche, in der Baupraxis 
regelmäßig vorkommenden Fälle stets einzelfallbezogen die Zulassung einer Abwei-
chung nach § 69 BauO NRW 2018 erforderlich wird.  
 

17. zu Nummer 17 (§ 39 „Aufzüge“) 
Die Anpassung dient der Umsetzung der am 20./21. November 2025 durch die Baumi-
nisterkonferenz geänderten Musterbauordnung: Durch die Einführung des Begriffs 
„notwendiger Fahrschacht“ wird klargestellt, dass sichere Umkleidungen von Aufzügen 
nach § 39 Absatz 1 Satz 4 BauO NRW 2018 auch dann nicht den Anforderungen an 
bauaufsichtlich vorgeschriebene Fahrschächte genügen müssen, wenn sie in Massiv-
bauweise errichtet werden. Die Änderung dient der Klarstellung einer in der Praxis häu-
fig aufgeworfenen Fragestellung. Höhere Anforderungen sind damit nicht verbunden. 

 
18. zu Nummer 18 (§ 40 „Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle) 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 9 Buchstabe b (§ 30 Absatz 7) verwiesen.  
 

19. zu Nummer 19 (§ 46 „Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle)  
Der Umbau und die Umnutzung von gewerblich genutzten Immobilien zu Wohnungen 
scheitern aktuell oft an zu hohen Raumtiefen. Nach § 46 Absatz 2 muss die Fenster-
fläche eines Aufenthaltsraumes mindestens ein Achtel der Netto-Grundfläche betra-
gen, um eine ausreichende Beleuchtung mit Tageslicht zu gewährleisten. Diese Rege-
lung dient dazu, sicherzustellen, dass genügend Tageslicht in den Raum gelangt, um 
eine angenehme und gesunde Wohnatmosphäre zu schaffen.  
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Bei der Umnutzung von ehemaligen Bürogebäuden oder anderen ehemals gewerblich 
genutzten Gebäuden wird man diese Anforderung selten ohne kostenintensiven tech-
nischen Aufwand erfüllen können. In der Praxis führt dies dazu, dass entweder sehr 
teure Wohnungen entstehen oder Projekte gar nicht erst angegangen werden. In den 
Niederlanden gelten bei Umbauten bzw. Nutzungsänderungen von Gebäuden – etwa 
der Umwandlung eines Bürogebäudes in Wohnungen – erleichterte Tageslicht-Vor-
schriften. Die niederländische Bauverordnung (Bouwbesluit 2012, seit 2023 abgelöst 
durch das Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)) unterscheidet zwischen Neubau 
und Bestand/Umbau. Für ein bestehendes Gebäude, das zu Wohnzwecken umgenutzt 
wird, müssen primär die „Bestandsanforderungen“ für Wohnräume erfüllt werden – 
diese sind weniger streng als bei einem Neubau. 
 
Die Änderung in § 46 Absatz 2 Satz 3 berücksichtigt die niederländische Vorgehens-
weise und sieht für Nutzungsänderungen in bestehenden Gebäuden abweichend zu 
Satz 2 vor, dass jeder Aufenthaltsraum mindestens eine Fensterfläche von 0,5 m² auf-
weisen muss. Dadurch wird vermieden, dass für solche, in der Baupraxis vorkommen-
den Fälle stets einzelfallbezogen die Zulassung einer Abweichung nach § 69 BauO 
NRW 2018 erforderlich wird.  
 

20. zu Nummer 20 (§ 47 „Wohnungen“) 
 
a) Absatz 5 
In § 50 Absatz 2 Nummer 8 sind bestimmte Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwe-
cke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, 
deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, als „große Sonderbauten“ eingestuft. 
An „große Sonderbauten“ können im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen An-
forderungen nach § 3 Satz 1 besondere Anforderungen gestellt werden.  
 
Damit die Schaffung von Gebäuden mit den oben genannten Nutzungseinheiten unter-
halb der in § 50 Absatz 2 Nummer 8 genannten Schwellenwerten nicht unnötig er-
schwert wird, enthält § 47 Absatz 5 dazu eine „Gegenregel“: Gebäude mit entsprechen-
den Nutzungseinheiten unterhalb der Schwellenwerte sind demnach wie Wohnungen 
– und nicht wie „kleine Sonderbauten“ – zu behandeln. Diese „Gegenregel“ bleibt er-
halten; die Änderung in § 47 Absatz 5 ist rein redaktioneller Art.  
 
b) Absätze 6 und 7 
In der Vergangenheit haben insbesondere Nutzungsänderungen oder Änderungen in 
bestehenden Anlagen zugunsten der Schaffung von Wohnraum dazu geführt, dass 
diese Anlagen an die heutigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften anzupassen wa-
ren. Vor dem Hintergrund der damit entstehenden Unwirtschaftlichkeiten sind zahlrei-
che Umnutzungen oder Änderungen zugunsten eines Mehr an Wohnraum unterlieben. 
Die Absätze 6 und 7 in Verbindung mit dem später zu begründenden und neu gestal-
teten § 59 verorten damit eine „Umnutzungsordnung“ oder eine „Umbauordnung“ in-
nerhalb der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.  
 
Die Regelung soll die Schaffung von neuem Wohnraum und damit die Umwandlung 
von bisher nicht als Wohnraum genutzten Räumlichkeiten in Bestandsgebäuden er-
leichtern. Gemeint sind nur Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen in bestehenden 
Gebäuden. Zu solchen Aufenthaltsräumen zählen beispielsweise ehemalige Laden- 
oder Büroräume. Dagegen fallen Nutzungseinheiten wie zum Beispiel Lagerräume, die 
baulich und konstruktiv (damit sind insbesondere Mindestanforderungen an Statik und 
Wärmeschutz gemeint) nicht zum ständigen Aufenthalt konzipiert waren, nicht unter 
diese Begrifflichkeit.  
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Absatz 6 Satz 1 bestimmt, dass bestimmte Vorschriften der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen nicht anzuwenden sind, wenn Nutzungseinheiten in bestehenden 
Gebäuden in Wohnraum umgenutzt oder geändert werden sollen. Dies betrifft das Ab-
standsflächenrecht nach § 6, die Vorschriften über den Wärme-, Schall-, Erschütte-
rungsschutz (§ 15), tragende Wände und Stützen (§ 27), Außenwände (§ 28), Brand-
wände (§ 30), Decken (§ 31) und Dächer (§ 32). Dem Ausbezug dieser Vorschriften ist 
eine intensive Diskussion im „Innovationsausschuss“ vorausgegangen, der zur Prüfung 
der anlässlich der Landesinitiative „Bürokratie am Bau: Ciao?!“ eingegangen Vor-
schläge mit Expertinnen und Experten aus Architektur und Ingenieurwesen sowie aus 
der Baupraxis besetzt wurde.  
 
Materielle Anforderungen an Trennwände nach § 29 sind davon ausgenommen, da 
solche im Zuge einer Umwandlung zu Wohnraum in der Regel neu errichtet werden 
müssen und die geforderten Anforderungen ohne unzumutbaren Aufwand erfüllt wer-
den können, ohne das vom Gesetzgeber gewünschte Ziel der Schaffung neuen Wohn-
raums zu gefährden. Zumutbar sind auch notwendige Ertüchtigungen bestehender 
Trennwände, da diese dem Ziel des Brandschutzes innerhalb der neu geschaffenen 
Nutzungs- bzw. Wohneinheiten dienen. Werden alle bestehenden Nutzungseinheiten 
mit Aufenthaltsräumen zu Wohnraum umgewandelt, so entsteht insgesamt ein Wohn-
gebäude, für das im Falle der Gebäudeklassen 1 und 2 im Übrigen die Anforderungen 
an Trennwände nach § 29 Absatz 6 ohnehin nicht gelten. 
 
Absatz 6 Satz 2 übernimmt des Weiteren eine Änderung der Musterbauordnung, wie 
sie am 20./21. November 2025 durch die Bauministerkonferenz beschlossen wurde: 
Für Fälle der Umnutzung von Nutzungseinheiten mit Aufenthaltsräumen in Wohnraum 
gelten des Weiteren die Vorschriften über Trennwände (§ 29), Treppen (§ 34), einzelne 
Vorschriften über notwendige Treppenräume, Ausgänge (§ 35 Absatz 1 und 3 bis 8) 
sowie über notwendige Flure, offene Gänge (§ 36) nicht. In den Fällen der Umnutzung 
wird die bestehende Gebäudehülle baulich nicht verändert. Für diese Maßnahmen fin-
den die genannten Vorschriften in Bezug auf den baulichen Bestand daher keine An-
wendung. Die genannten Vorschriften sind für die Nachrüstung des baulichen Be-
stands verzichtbar und sorgen zugleich für eine erhebliche Kostenersparnis, die eine 
Weiterverwendung des Bestands in unbürokratischer Weise fördert. Im Falle der Um-
nutzung bleiben § 33, der die Rettungswege, und § 35 Absatz 2, der die Entfernung 
der Aufenthaltsräume vom notwendigen Treppenraum regelt, anwendbar.  
 
Voraussetzung ist, dass die vorangegangene Nutzung bereits Aufenthaltszwecken 
diente. 
 
Die neue Regelung soll den Bestandsschutz bestehender Bauteile speziell für die Nut-
zungsänderung oder Änderung zur Schaffung von neuem Wohnraum stärken. Müssen 
bei einer Änderung neue Bauteile eingebaut werden, wie zum Beispiel die vorher er-
wähnten Trennwände nach § 29, so sind diese von der Ausnahmeregelung nicht er-
fasst. An sie müssen weiterhin die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen gestellt werden.  
 
Müssen mit den Baumaßnahmen notwendigerweise noch weitere neue Bauteile er-
gänzt werden, ist im bauaufsichtlichen Verfahren zu entschieden, ob für die neu zu 
ergänzenden Bauteile Abweichungen unter Abwägung des Schutzziels des § 3 von 
den genannten materiellen Anforderungen in Betracht kommen können. 
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Absatz 7 regelt eine weitere Privilegierung einer erstmaligen Aufstockung eines beste-
henden Gebäudes um ein Geschoss. Satz 1 regelt für die bestehenden Bauteile, dass 
die §§ 27 bis 32 und die §§ 34 bis 36 nicht anwendbar sind. Die genannten Vorschriften 
sind für die Nachrüstung des baulichen Bestands verzichtbar und sorgen zugleich für 
eine erhebliche Kostenersparnis, die eine Weiterverwendung des Bestands in unbüro-
kratischer Weise fördert. § 33, der die Rettungswege regelt, bleibt dagegen anwendbar. 
 
Absatz 7 Satz 2 regelt klarstellend, dass für den aufgestockten Gebäudeteil die an das 
bisherige Gebäude gestellten Anforderungen gelten. Anhaltspunkt wird im Regelfall die 
Gebäudeklasseneinstufung des bisherigen Gebäudes sein. So wird vermieden, dass 
ein durch eine Aufstockung verursachter „Sprung“ in eine höhere Gebäudeklasse er-
folgt, der mit höheren Anforderungen verbunden ist.  
 
Absatz 7 Satz 3 bis 6 konkretisieren für den aufgestockten Teil maßgebliche Anforde-
rungen: Da bei einer über Absatz 7 privilegierten erstmaligen Aufstockung eines Ge-
bäudes § 35 („Notwendige Treppenräume, Ausgänge“) nicht anwendbar ist, werden in 
den Sätzen 3 bis 6 notwendige Klarstellungen getroffen. Satz 3 dient beispielsweise 
dem Ziel, eine Brandausbreitung aus dem Kellergeschoss in den Treppenraum zu be-
grenzen. Hierzu gibt Satz 3 eine Ertüchtigung des Kellerabschlusses vor, soweit dieser 
nicht bereits im Bestand vorhanden ist. Die Ausbildung „feuerhemmend, rauchdicht und 
selbstschließend“ ist Regelanforderung des § 35 Absatz 6 und somit Standardbau-
weise. Ziel des Absatzes 7 ist es, zu Erleichterungen und wirtschaftlichen Lösungen 
bei erstmaligen Gebäudeaufstockungen in der Praxis zu kommen. 

 
21. zu Nummer 21 (§ 50 „Sonderbauten“) 

Im Zuge der Neufassung des § 3 („Allgemeine Anforderungen“) an die Musterbauord-
nung, sind die bisherigen Verweise auf § 3 entsprechend zu korrigieren. 
 
In Absatz 2 Nummer 3 werden Tierhaltungsanlagen ausgenommen, da die Durchfüh-
rung des Baugenehmigungsverfahrens nach § 65 (für große Sonderbauten) für Tier-
haltungsanlagen nicht erforderlich ist. Es ist ausreichend, wenn Tierhaltungsanlagen 
als sogenannte „kleine“ Sonderbauten eingestuft werden, für die das vereinfachte Bau-
genehmigungsverfahren nach § 64 gilt. 
 

22. zu Nummer 22 (§ 53 „Bauherrschaft“) 
In § 53 Absatz 1 Satz 4 wird ein Rechtsverweis aktualisiert. § 53 Absatz 3 Satz 2 wird 
an die Musterbauordnung angepasst. Der für anwendbar erklärte § 18 Absatz 1 
Sätze 2 und 3 sowie Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen enthält eine Modellregelung für die Vertreterbestellung, wenn eine grö-
ßere Zahl Beteiligter mit gleichen Interessen auftritt.  
 
Die vorgenommene Änderung ermöglicht eine von dieser Vorschrift im Verwaltungs-
verfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen abweichende Form der Erklärung.  
 
Die Textform, geregelt in § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), ist eine Form 
für rechtsgeschäftliche Erklärungen. Sie erfordert eine lesbare Erklärung, die auf einem 
dauerhaften Datenträger abgegeben wird und die Person des Erklärenden erkennen 
lässt. Im Gegensatz zur Schriftform ist keine eigenhändige Unterschrift oder elektroni-
sche Signatur erforderlich. Beispiele für dauerhafte Datenträger sind: Papier (zum Bei-
spiel Briefe, Faxe), CD-ROMs, DVDs, USB-Sticks, Speicherkarten, Festplatten (soge-
nannte physische Datenträger) sowie E-Mails, die auf dem Computer des Empfängers 
gespeichert sind, oder Dateien, die auf einem Cloud-Speicher abgelegt sind (soge-
nannte digitale Datenträger). 
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23. zu Nummer 23 (§ 54 „Entwurfsverfassende“) 
§ 54 Absatz 3 wird bezüglich der berechtigten Personen an die gängige Formulierung 
angepasst. Zudem wird die Möglichkeit, dass auch im Einzelfall für die Aufgabe nach 
Sachkunde und Erfahrung vergleichbar geeignete Personen Brandschutzkonzepte auf-
stellen können, ersatzlos aufgegeben.  
 
Die derzeitige Regelung führt bei den Bauaufsichtsbehörden zu einem erhöhten Prü-
fungsaufwand, der nunmehr im Sinne der Verfahrensbeschleunigung vermieden wird.  
 
Für die Erstellung von Brandschutzkonzepten stehen genügend Personen mit Qualifi-
kation als sachverständige Person nach § 87 Absatz 2 für die Prüfung des Brandschut-
zes oder öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für vorbeugenden Brand-
schutz nach § 36 der Gewerbeordnung zur Verfügung.  
 
Nach Artikel 4 tritt diese Regelung mit Rücksicht auf die Betroffenen erst nach einer 
Übergansfrist von einem Jahr in Kraft. 
 

24. zu Nummer 24 (§ 55 „Unternehmen“) 
Es wird ein Rechtsverweis aktualisiert. 
 

25. zu Nummer 25 (§ 57 „Aufbau und Zuständigkeiten der Bauaufsichtsbehörden“) 
In § 62 Absatz 1a (neu) wird eine Verfahrensfreiheit für Anlagen, die der Landes- oder 
Bündnisverteidigung dienen, eingeführt. Mithin wird für diese Anlagen ab Inkrafttreten 
des Gesetzes kein Baugenehmigungs-Erfordernis mehr bestehen. In der Folge ist eine 
über die Zuständigkeit anderer Behörden – hier der unteren Bauaufsichtsbehörden – 
hinausgehende Zuständigkeit nach § 57 Absatz 1 nicht erforderlich. Die unteren Bau-
aufsichtsbehörden werden daher um die Aufgabe der bisherigen „Auffangzuständig-
keit“ im Hinblick auf diese Anlagen durch den neuen § 57 Absatz 1 Satz 3 entlastet. 
 

26.  zu Nummer 26 (§ 58 „Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde“ sowie 
§ 59 „Bestehende Anlagen“) 

  
 a) Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde 

§ 58 wird neu gefasst: Zum einen werden Anpassungen an die Musterbauordnung vor-
genommen, zum anderen erfolgen gesetzliche Klarstellungen.  
 
§ 58 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 bleiben gegenüber der bisher geltenden Fassung 
unverändert. § 58 Absatz 2 Satz 1 beinhaltet eine Generalnorm für die Bauaufsichts-
behörden, so dass auf den bisherigen § 58 Absatz 6 verzichtet werden kann.  
 
In § 58 Absatz 2 Satz 2 erfolgt eine Anpassung an die Musterbauordnung: Um ihre 
gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu können, hat die nordrhein-westfälischen Bauord-
nung den Bauaufsichtsbehörden gesetzliche Mittel an die Hand gegeben. Die Fassung 
des § 58 Absatz 2 Satz 2 normiert weiterhin das sogenannte „Opportunitätsprinzip“, 
nach dem die Bauaufsichtsbehörden in Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforderli-
chen Maßnahmen treffen können.  
 
Maßstab dafür ist das pflichtgemäße Ermessen, das den Bauaufsichtsbehörden einge-
räumt ist. Damit sollte auch die den am Bau Beteiligten (Bauherrschaft, Entwurfsver-
fassende, Unternehmerinnen und Unternehmer) obliegende Hauptverantwortung für 
die ordnungsgemäße Durchführung eines Bauvorhabens betont werden.  
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Die Befugnis nach § 58 Absatz 2 Satz 2, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
besteht nicht nur im Rahmen eines bauaufsichtlichen Verfahrens, sondern schlechthin 
bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung von Anlagen sowie 
bei der Nutzung und der Instandhaltung. Erweist sich allerdings eine Maßnahme als 
notwendig, damit die öffentlich-rechtlichen Anforderungen erfüllt und beachtet werden, 
dann muss die Behörde handeln, und zwar von Amts wegen. Insoweit wird aus der 
Ermessensverwaltung eine „gebundene Verwaltung“. Da das Ermessen hier auf „Null“ 
zusammenschrumpft, ist kein Raum mehr für eine echte Ermessensbetätigung vorhan-
den. Ein Ermessen besitzen die Bauaufsichtsbehörden bei allen bauaufsichtlichen Vor-
schriften, in denen sie durch sogenannte „Kann-Bestimmungen“ zu einem Handeln er-
mächtigt werden.  
 
Diese allgemeine Ermächtigungsgrundlage tritt zurück, soweit spezielle Befugnisnor-
men eingreifen. 
 
Die in der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen oder in anderen Gesetzen 
enthaltenen Spezialregelungen über Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden lassen die 
allgemeine Rechtsgrundlage des § 58 Absatz 2 Satz 2 zurücktreten. Sind diese im 
Einzelfall ihren Voraussetzungen nach anzuwenden, haben sie Vorrang. Das sind zum 
Beispiel § 81 („Einstellung von Arbeiten“), § 82 („Beseitigung von Anlagen, Nutzungs-
untersagung“), § 53 Absatz 2 („Bestellung einer Vertreterin oder eines Vertreters der 
Bauherrschaft“), § 78 („Fliegende Bauten“), § 80 („Verbot unrechtmäßig gekennzeich-
neter Bauprodukte“), §§ 83 und 84 (Forderungen im Rahmen der Bauüberwachung). 
 
Maßnahmen, die die Bauaufsichtsbehörden in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Über-
wachungsaufgabe treffen, zum Beispiel Anordnungen, müssen erforderlich sein, um 
die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und der erlassenen Anordnungen 
zu sichern. „Erforderlich“ in diesem Sinne ist eine Maßnahme nur dann, wenn das Ziel 
nicht auf andere Weise ebenso wirksam erreicht werden kann. Es darf nur das verlangt 
werden, was zum Vollzug der Vorschriften und Anordnungen notwendig ist. Das hat 
sich nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu richten. 
 
So kann die Genehmigung nicht versagt werden, wenn durch entsprechende Auflagen 
die Rechtmäßigkeit des Vorhabens herbeigeführt werden kann. Eine Beseitigung einer 
baulichen Anlage oder eines Bauteils darf nicht angeordnet werden, wenn durch eine 
nachträgliche Genehmigung oder durch Auflagen materiell und formell rechtmäßige 
Zustände geschaffen werden können. Auch kann nicht die Beseitigung einer baulichen 
Anlage verlangt werden, wenn durch eine technisch mögliche und wirtschaftlich sinn-
volle Wiederherstellung, zum Beispiel Instandsetzung, die Gefahr oder der Verstoß ge-
gen öffentlich-rechtliche Vorschriften beseitigt werden kann. Nicht erforderlich sind be-
hördliche Maßnahmen auch dann, wenn die Gefahr oder Störung der Rechtsordnung 
bereits von der oder von dem Betroffenen oder einer anderen Person durch entspre-
chende Maßnahmen beseitigt wird (BayVGH, Urteil vom 21. Februar 1990, BayVBl. 
1991, 245, VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 6. Juli 1981, BauR 1989, 193) oder 
der Verpflichtete die notwendige Anordnung schon von sich aus zuverlässig beachtet, 
zum Beispiel eine Baueinstellung (vergleiche dazu OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss 
vom 8. Dezember 2003, NVwZ-RR 2004, 239 = DÖV 2004, 305 = BauR 2004, 659 = 
BRS 66 Nr. 204). 
 
§ 58 Absatz 2 Satz 3 regelt – gegenüber der bisherigen in § 58 Absatz 5 Satz 2 veror-
teten Vorschrift – neu, dass die Bauaufsichtsbehörden für die bauaufsichtliche Prüfung 
der Standsicherheit oder des Brandschutzes sowie die Zulassung von Abweichungen 
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von Anforderungen an die Standsicherheit oder den Brandschutz eine Prüfingenieurin 
oder einen Prüfingenieur beauftragen kann.  
 
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure nehmen in ihrem jeweiligen Fachbereich und, 
soweit vorgesehen, für die jeweilige Fachrichtung hoheitlich bauaufsichtliche Prüfauf-
gaben aufgrund der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen oder von Vorschrif-
ten aufgrund dieser im Auftrag der Bauaufsichtsbehörde wahr. Gegenüber der bisheri-
gen Vorschrift erfolgt damit eine Ausweitung über den Brandschutz hinaus auch auf 
die Standsicherheit. Der bisherige § 58 Absatz 5 Satz 1, wonach die Bauaufsichtsbe-
hörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverständige Stellen her-
anziehen können, ist entbehrlich, da sich diese Befugnis bereits aus § 26 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
ergibt.  
 
§ 58 Absatz 2 Satz 4 und 5 nehmen die bisherigen Regelungen aus § 58 Absatz 7 im 
Hinblick auf das Betretungsrecht von Grundstücken und Anlagen durch Personen, die 
mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragt sind und die in Ausführung ihres Amtes 
tätig werden, sowie die damit verbundene Einschränkung des Grundrechtes der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) auf. 
 
§ 58 Absatz 3 beinhaltet den bisherigen Regelungsinhalt aus Absatz 4. § 58 Absatz 4 
nimmt die bisher in Absatz 3 verortete Vorschrift auf, dass bauaufsichtliche Genehmi-
gungen und sonstige Maßnahmen auch für und gegen die Rechtsnachfolgerin oder 
den Rechtsnachfolger gelten.  
 
b) Bestehende Anlagen 
§ 59 Absatz 1 enthält für die Gefahrenabwehr bei rechtmäßig bestehenden Anlagen 
die Generalklausel. Er bildet zugleich eine wichtige materiell-rechtliche Grundlage für 
behördliche Anordnungen. Zuständig sind die unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 57). 
Gegenüber der bisherigen Vorschrift in § 59 Absatz 1 Satz 1 können die Bauaufsichts-
behörden künftig nur Anforderungen an bestandsgeschützte Anlagen stellen, wenn das 
zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist.  
 
Die bisherige Vorschrift ermöglichte den Bauaufsichtsbehörden auch bei dem Nicht-
vorliegen von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit Anforderungen zur An-
passung an das heutige Recht im Falle von beispielsweise Nutzungsänderungen oder 
Änderungen stellen zu können. Dies führt nach Darlegung zahlreicher Beispiele aus 
der Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bürokratie am Bau: Ciao?!“ zu einem Verunmögli-
chen von Nutzungsänderungen in Bestandsgebäuden vor dem Hintergrund von ent-
stehenden Unwirtschaftlichkeiten. Gerade bei Bestandsgebäuden führen Anpassungs-
verlangen an heutige Vorschriften dazu, dass Nachnutzungsinteressierte häufig vor 
eine wirtschaftliche Unmöglichkeit oder eine technische Unmöglichkeit gestellt werden. 
In der Folge fallen bestehende Anlagen in ihrer Nutzung leer, was angesichts der Bau-
aufgaben der heutigen Zeit vielfach nicht mehr zeitgemäß ist.  
 
Die Ermächtigung des § 59 Absatz 1 für nachträgliche Anforderungen erfasst alle be-
stehenden baulichen Anlagen, die bestandsgeschützt sind, und zwar unabhängig da-
von, ob sie rechtmäßig oder rechtswidrig, genehmigt oder ungenehmigt sind (BayVGH, 
Urteil vom 1. Februar 1980 BRS 36 Nr. 211, Beschluss vom 16. März 1982 – 2 AS 82 
A. 217). 
 
§ 59 Absatz 1 ist mit seinen engen Voraussetzungen nur auf bestehende bauliche An-
lagen anwendbar ist, die Bestandsschutz genießen. Bei bestehenden rechtswidrigen 
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baulichen Anlagen, die nicht bestandsgeschützt sind, kommen für nachträgliche Anfor-
derungen entweder § 82 oder § 59 Absatz 1 analog in Betracht.  
 
Voraussetzung für die Anwendung des § 59 Absatz 1 ist es, dass die Anforderung zur 
Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit, notwendig ist. Dadurch 
ist die Ermächtigung der Behörde hinreichend begrenzt und bestimmt. Von einer er-
heblichen Gefahr ist dann auszugehen, wenn die Gefahr oder der Nachteil schwerwie-
gend und nachhaltig ist, wobei es auf die übermäßige Empfindlichkeit des Einzelnen 
nicht ankommt, sondern auf die objektiven Gegebenheiten.  
 
Schon aus der Wendung „erhebliche Gefahren“ folgt dabei, dass es sich insoweit um 
konkrete Gefahren handeln muss. Es muss bei Betrachtung ex ante im Einzelfall bei 
ungehindertem Geschehensablauf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden 
drohen (vergleiche BayVGH, Beschluss vom 21. Juni 2011, BeckRS 2011, 33332; Ur-
teil vom 5. Februar 2015 – 2 BV 14.1202, BayVBl. 2015, 715 = NVwZ-RR 2015, 526 = 
BauR 2015, 1134 = BeckRS 2015, 41446). Dabei ist hinsichtlich des Grades der Wahr-
scheinlichkeit nach der Schutzbedürftigkeit des gefährdeten Schutzgutes zu differen-
zieren ist. Geht es - wie bei den Rechtsgütern Leben und Gesundheit - um den Schutz 
überragend wichtiger Rechtsgüter, genügt schon die entfernte Möglichkeit eines Scha-
denseintritts (VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 29.3.2011, BauR 2012, 473 = IBRRS 
80345). Die allgemeine Vermutung einer Gefahr oder die ganz entfernte Möglichkeit 
des Eintretens eines Schadens reichen allerdings nicht aus. Eine Anpassung beste-
hender baulicher Anlagen allein an die derzeit geltenden öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften deckt § 59 Absatz 1 nicht. 
 
§ 59 Absatz 1 erlangt dann besondere Bedeutung, wenn die Anlage zu irgendeinem 
Zeitpunkt materiell oder formell rechtmäßig war oder noch ist. Grundsätzlich stellen 
nachträgliche Anforderungen nach § 59 Absatz 1 eine Einschränkung der formellen 
Bestandsgarantie der Baugenehmigung dar. Nach § 59 Absatz 1 können deshalb auch 
frühere bestandskräftige Baugenehmigungen aufgehoben oder geändert werden. Bau-
genehmigungen legalisieren das Vorhaben während seines Bestandes, aber unter 
dem Vorbehalt, dass nachträglich keine erheblichen Gefahren entstehen.  
 
Es ist gleichgültig, ob die Anlage oder die ihr zugehörige Einrichtung, bei der nachträg-
lich Anforderungen gestellt werden sollen, vor Inkrafttreten der der ersten nordrhein-
westfälischen Bauordnung errichtet wurde oder während ihres Geltungsbereichs. Es 
kommt auch nicht darauf an, ob ein technischer Mangel, auf den die Gefährdung zu-
rückzuführen ist, schon bei der Planung oder Genehmigung vorlag oder erst später 
aufgetreten ist. Nachträgliche Anforderungen können auch darin begründet sein, dass 
eine Gefahr erst nachträglich erkannt wird oder ihre Schwere nachträglich anders be-
urteilt werden muss als zum Zeitpunkt der Genehmigung eines Gebäudes. Es kommt 
auch nicht darauf an, wen die Schuld an dem gefahrdrohenden Zustand trifft. Ferner 
ist es für eine Anordnung nach § 59 Absatz 1 und den Adressaten unerheblich, wer 
den sicherheitsgefährdenden Zustand verursacht hat, wann er entstanden ist und ob 
Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche entstehen können oder nicht.  
 
Bei der Anwendung des § 59 Absatz 1 ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
beachten. 
 
§ 59 Absatz 2 übernimmt in Teilen die bisherige Vorschrift und ändert diese zugleich: 
Absatz 2 Satz 1 regelt, dass, wenn bestehende bauliche Anlagen wesentlich geändert 
werden, an die nicht von der Änderung berührten Teile nur Anforderungen gestellt wer-
den können, wenn dies im Einzelfall wegen der Abwehr von Gefahren für Leben und 
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Gesundheit erforderlich ist. Nach Satz 2 beschränken sich die bautechnischen Nach-
weise und deren Prüfung nach § 68 daher für den verbleibenden Bestand, im Bereich 
(1.) der Standsicherheit auf den Einfluss von Laständerungen oder eines geänderten 
statischen Systems. Dies erfolgt auf Grundlage ursprünglich gültiger Regelwerke und, 
soweit vorhanden, geprüfter statischer Nachweise und (2.) des Brandschutzes auf den 
Nachweis nach § 33. 
 
Die Änderung einer Anlage auch zur Abgrenzung gegenüber der (Neu)Errichtung) ist 
dann wesentlich, wenn die Anlage erheblich umgestaltet wird, das heißt, in die vorhan-
dene Bausubstanz erheblich eingegriffen oder das äußere Erscheinungsbild erheblich 
beeinflusst wird. Das richtet sich nach Art, Umfang und Gewicht der Änderung im Ver-
hältnis zur bestehenden Anlage. Die Anlage muss ein anderes „Erscheinungsbild“ in 
ihrem Äußeren oder Inneren erhalten. Das setzt in der Regel Änderungen nicht nur 
geringen Umfangs oder nur untergeordneter Bedeutung voraus.  
 
Bauliche Änderungen können auch in Verbindung mit Nutzungsänderungen wesentlich 
sein, obwohl Nutzungsänderungen von § 59 Absatz 2 nicht erfasst sind. Verfahrens-
freie Änderungen (§ 62) können ebenfalls wesentlich sein, wobei jedoch die Verfah-
rensfreiheit zumindest ein Indiz für die Unwesentlichkeit darstellt. Gewöhnliche In-
stand- und Unterhaltungsarbeiten oder Reparaturen werden in der Regel keine we-
sentlichen Änderungen darstellen. Für Modernisierungen gilt § 59 Absatz 3. Eine feste 
Umgrenzung des Begriffs „wesentliche Änderungen“ lässt sich jedoch nicht geben; ent-
scheidend sind immer die Verhältnisse des Einzelfalles. Ob eine Änderung wesentlich 
ist, muss auch im Verhältnis zur gesamten baulichen Anlage gesehen werden. 
 
Die anzuordnenden Maßnahmen müssen aus Gründen der Gefahrenabwehr gen er-
forderlich sein. „Erforderlich“ ist strenger als zum Beispiel „rechtfertigen“ oder „im Inte-
resse liegen“.  
 
Erforderlich ist eine konkrete Gefahr; eine abstrakte Gefahr genügt nicht (OVG Lüne-
burg Beschluss vom 17. Januar 1986, BauR 1986, 684; OVG Hamburg, Beschluss vom 
4. Januar 1996, BRS 58 Nr. 112 = BauR 1996, 694; anders noch die Vorauflage). Eine 
konkrete Gefahr in diesem Sinne kann aber bereits dann angenommen werden, wenn 
die typische Gefahrensituation, der die entsprechende bauordnungsrechtliche Vor-
schrift Rechnung tragen will, gegeben ist. Die Anpassung muss aber nicht vom öffent-
lichen Interesse dringend gefordert werden (a. A. OVG Berlin, Urteil vom 10. August 
1979, DVBl. 1980, 495 nur LS = BRS 35 Nr. 111). 
 
§ 59 Absatz 2 Satz 3 enthält eine zweite Generalklausel: Der Bestandsschutz entfällt 
nicht dadurch, dass für eine Nutzungsänderung oder eine wesentliche Änderung an 
einer Anlage eine neuerliche Statik oder eine neuerliche brandschutztechnische Beur-
teilung notwendig ist. Hintergrund ist, dass in zahlreichen Konstellationen im Zusam-
menhang mit der Nachnutzung einer bestehenden Anlage oder einer Nutzungsände-
rung einer bestehenden Anlage für den neuen Zweck neue statische Berechnungen 
und/oder brandschutztechnische Beurteilungen notwendig sind. Erst wenn das ur-
sprüngliche Gebäude seine Identität verliert, weil der mit dem Vorhaben verbundene 
Eingriff in den vorhandenen Bestand so intensiv ist, dass er die Standfestigkeit des 
gesamten Gebäudes berührt und eine statische Nachberechnung des gesamten Ge-
bäudes erforderlich macht, oder wenn die Vorhabenarbeiten den Aufwand für einen 
Neubau erreichen oder übersteigen, oder wenn die Bausubstanz ausgetauscht oder 
das Bauvolumen wesentlich erweitert wird, dann verliert die Anlage ihren Bestands-
schutz (vgl. BVerwG, Beschluss vom 21. 3. 2001 - 4 B 18/01). 
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Bei Modernisierungsmaßnahmen bindet § 59 Absatz 3 die Ausübung des Ermessens 
einer Bauaufsichtsbehörde dadurch, dass von Anordnungen abgesehen werden soll, 
wenn sonst die Modernisierung erheblich erschwert würde. Dadurch sollen Moderni-
sierungsvorhaben erleichtert werden.  
 
Auf die neuen Regelungen zur Schaffung von Wohnraum in Bestandsgebäuden in § 47 
(„Wohnungen“) wird zudem verwiesen.  
 

27.  zu Nummer 27 (§ 62 „Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen“) 
Zu den einzelnen Änderungen im Katalog der verfahrensfreien Bauvorhaben (§ 62 Ab-
satz 1): 
 
a) In Nummer 1 Buchstabe a wird eine Änderung des Verweises auf § 35 Absatz 1 

Nummer 1 BauGB vorgenommen. Die Verweisung der neuen Fassung ist dyna-
misch und nimmt die jeweils geltende Fassung des § 35 Absatz 1 Nummer 1 
BauGB in Bezug. Die Vorschrift soll im Außenbereich (im genannten Umfang) nur 
solche Gebäude verfahrensfrei stellen, die bauplanungsrechtlich gemäß § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 BauGB privilegiert bauplanungsrechtlich zulässig sind. Eine dy-
namische Verweisung auf die jeweils geltende Fassung im BauGB ist insoweit 
sachgerecht. 
 

b) Nummer 1 Buchstabe b wird an die Musterbauordnung angepasst. 
 

c) Nummer 1 Buchstabe c wird gegenüber der bisherigen Regelung auf den Einschub 
„vorübergehenden Schutz“ verzichtet. Vornehmlich in der Landwirtschaft wird bei-
spielsweise vor dem Hintergrund klimatischer Veränderungen auf Folienschutztun-
nel für Sonderkulturen zurückgegriffen, um die damit einhergehende Produktion vor 
Wettereinflüssen zu schützen. Vor Ort führte das Erfordernis des „vorübergehen-
den Schutzes“ zu interessanten Auslegungen zu Lasten der Betriebe. Ist ein ge-
genständliches Gebäude im Rahmen des § 35 BauGB zulässig, ist es bauord-
nungsrechtlich verfahrensfrei gestellt.  
 

d) Die Verfahrensfreiheit der Anlagen nach Nummer 4 Buchstabe b wird um die da-
zugehörenden Nebenanlagen (beispielsweise Zäune, Einfriedungen) erweitert. 
Siehe dazu auch Erläuterungen zu Nummer 4 (§ 6 Abstandsflächen). Die Begren-
zung auf bis zu 20 m² Grundfläche und 5 m Höhe bezieht sich dabei auf die bauliche 
Anlage und nicht auf die bauliche Anlage zuzüglich der Nebenanlagen.  

 
Darüber hinaus wird der Anwendungsbereich der Nummer 4 Buchstabe b um Was-
serstoff sowie Kohlenstoffdioxid erweitert. Im Falle des Kohlenstoffdioxids werden 
damit sowohl bauliche Anlagen umfasst die der Versorgung mit Kohlenstoffdioxid 
dienen, als auch der Entsorgung (in Form der Einspeicherung). So ist im Zuge der 
bundesrechtlichen Neuregelung des Rechtsrahmens für den Transport und die 
Speicherung von Kohlenstoffdioxid mit einem Aufbau eines entsprechenden Trans-
portnetzes zu rechnen, welches eine Verfahrensfreistellung erfordert.  
 
Eine dahingehende Angleichung an Versorgungsleitungen ist genauso auch für 
Wasserstoffleitungen notwendig. Hier ist neben dem Aufbau eines Wasserstoff-
Kernnetzes durch einen Neubau von Leitungen bzw. durch eine Umstellung von 
Gasleitungen auch der Aufbau eines Wasserstoff-Verteilnetzes absehbar.  
 
Ebenso werden bauliche Anlagen nach Nummer 4 Buchstabe b sowie die dazuge-
hörigen Nebenanlagen verfahrensfrei gestellt, sofern diese im 
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bauplanungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 Absatz 1 Nummer 3 Baugesetz-
buch zulässig sind. Durch diese Regelung greift die Begrenzung in Form der 20 m² 
Grundfläche bzw. der 5 m Höhe nicht für bauliche Anlagen nach diesem Buchsta-
ben im bauplanungsrechtlichen Innenbereich. Diese Erweiterung ist sachgerecht, 
da so insbesondere auch größere Transformatoren und Umspannwerke verfah-
rensfrei gestellt werden, die vielfach im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch 
wurden bzw. werden. Durch diese Änderung werden gerade auch für die Ertüchti-
gung oder Erneuerung von Teilen solcher Anlagen, die für die Transformation des 
Energiesystems notwendig sind, unnötige und langandauernde Verfahren vermie-
den.  
 

e) Nummer 6 Buchstabe e wird an den Umfang der Musterbauordnung angepasst: 
Damit werden künftig auch Fahrsilos aus bauordnungsrechtlicher Sicht verfahrens-
frei gestellt. Dies entbindet nicht von der Einhaltung fachrechtlicher Vorschriften, 
beispielsweise des Immissionsschutz- oder Wasserrechts. 
 

f) Nummer 15 Buchstabe b wird dahingehend geändert, dass auch die Errichtung von 
„E-Tankstellen“, einschließlich deren technischer Nebenanlagen, bauordnungs-
rechtlich verfahrensfrei gestellt werden. Technische Nebenanlagen von Ladestati-
onen für Elektromobilität umfassen auch betriebsnotwendige Transformatoren. 

 
In § 62 Absatz 1 Satz 3 wird ein Verweis infolge von Änderungen in § 74 korrigiert.  
 
Zu dem neu eingefügten § 62 Absatz 1a: 
In den über dreißig Jahren seit Inkrafttreten der Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung 
(RRGV) am 10. Januar 1989 hat sich das sicherheitspolitische Umfeld Deutschlands 
grundlegend gewandelt. Infolge der Entspannung nach dem Ende des Kalten Krieges 
wurden viele Strukturen, Organisationen, Dienststellen und Anlagen der zivilen und mi-
litärischen Verteidigung zurückgebaut. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist 
ein Bruch des Völkerrechts und der europäischen Sicherheitsordnung. Darauf haben 
Deutschland und die NATO reagiert und ihre Abschreckungs- und Verteidigungsfähig-
keiten ausgebaut. Erstmals seit Jahrzehnten ist Deutschland auch wieder militärisch 
bedroht. Gleichzeitig sind seit Beginn des 21. Jahrhunderts im Cyber- und Informati-
onsraum und durch die fortschreitende Nutzung des Weltraums neue Herausforderun-
gen für die Gesamtverteidigung zu Tage getreten. Zusätzlich stellen hybride Aktivitäten 
sowie die Erosion der Rüstungskontrolle, aber auch regionale Konflikte und Krisen in 
der europäischen Nachbarschaft, eine wachsende Bedrohung dar. 
 
Die Nationale Sicherheitsstrategie vom 14. Juni 2023 ist das oberste sicherheitspoliti-
sche Dachdokument der Bundesregierung für die kommenden Jahre und gibt Orientie-
rung, wie die deutsche Sicherheitspolitik auf die Herausforderungen des sicherheitspo-
litischen Umfelds hin ausgerichtet wird. Die Nationale Sicherheitsstrategie formuliert 
konzeptionelle Vorgaben für die Steigerung gesamtstaatlicher Wehrhaftigkeit, Resili-
enz und Nachhaltigkeit. Dabei verfolgt sie eine Politik der integrierten Sicherheit, die 
für das Zusammenwirken aller relevanten Akteure, Mittel und Instrumente mit dem Ziel, 
die Sicherheit Deutschlands umfassend zu erhalten und zu stärken, steht.  
 
Der Ansatz Integrierter Sicherheit erfordert die gemeinsame und einheitliche Betrach-
tungsweise der militärischen und der zivilen Verteidigung. Sicherheitsvorsorge ist in 
erster Linie eine zentrale Aufgabe der staatlichen Institutionen. Aufgrund der starken 
Wechselwirkungen zwischen äußerer und innerer Sicherheit hängt die Handlungsfä-
higkeit Deutschlands nach außen zunehmend auch von seiner Resilienz im Inneren 
ab. Diese liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Staat, Wirtschaft und 
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Gesellschaft. Der Bund, die Länder, die Kommunen, die Wirtschaft, zivilgesellschaftli-
che Organisationen – aber auch jede und jeder Einzelne – können und sollen hierzu 
beitragen. Es gilt daher auch, die strategische Kultur in Deutschland weiterzuentwi-
ckeln und ein in der Breite unserer Gesellschaft verankertes Verständnis von Integrier-
ter Sicherheit zu entwickeln. 
 
Die Verteidigungspolitischen Richtlinien des Bundesministeriums der Verteidigung 
(BMVg) dienen der Umsetzung der Nationalen Sicherheitsstrategie für das Ressort und 
legen ausgehend von einer verteidigungspolitischen Standortbestimmung die strategi-
schen Prioritäten für eine Integrierte Verteidigungspolitik der Bundesrepublik Deutsch-
land fest. Sie formulieren auf dieser Grundlage den Kernauftrag Landes- und Bündnis-
verteidigung und die weiteren Aufträge der Bundeswehr und machen die Vorgaben für 
die Gesamtkonzeption der militärischen Verteidigung.  
 
Die Konzeption Zivile Verteidigung (KZV) als Gesamtkonzept der Bundesregierung für 
die zivile Verteidigung in Deutschland bildet die Grundlage für alle notwendigen Maß-
nahmen der zivilen Verteidigung. Sie dient der Planung und Vorbereitung aller nicht-
militärischer Maßnahmen, die zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verteidi-
gungsfähigkeit einschließlich der Versorgung und des Schutzes der Bevölkerung not-
wendig sind. 
 
Ein Zusammenwirken hat nahezu in allen Aufgabenbereichen, insbesondere bei der 
Festlegung von Konzeptionen und Zielen der militärischen und der zivilen Verteidigung, 
zu erfolgen. In der RRGV werden unter anderem die Aufgaben der zivilen Verteidigung 
als auch die der militärischen Verteidigung benannt.   
 
Unter Berücksichtigung der eingangs wiedergegebenen Auszüge aus der RRGV sind 
die Baudienststellen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen sowie die Ge-
meinden aufgrund des Rechtsstaatsprinzips verpflichtet, unter anderem die Vorschrif-
ten des öffentlichen Baurechts einzuhalten.  
 
§ 62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 Buchstabe d regelt bisher die Verfahrensfreiheit von 
Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz, der Unfallhilfe 
oder die der Abwehr sonstiger außergewöhnlicher Ereignisse zum Schutz der Bevöl-
kerung dienen. Die Verfahrensfreiheit berücksichtigt im geltenden Gesetz keine dauer-
haften Anlagen. 
 
Mit dem neu einzufügenden § 62 Absatz 1a soll dies aufgrund der obenstehenden Aus-
führungen geändert werden: Künftig sollen Anlagen, die der Landes- oder Bündnisver-
teidigung dienen (militärische Anlagen einschließlich deren Nebenanlagen wie Unter-
bringungs- oder Versorgungsbauten im weitesten Sinne und solche der NATO-Streit-
kräfte), verfahrensfrei gestellt werden. Für diese Anlagen wird ab Inkrafttreten des Ge-
setzes kein Baugenehmigungs-Erfordernis mehr bestehen. Eine Zuständigkeit der un-
teren Bauaufsichtsbehörden für diese Anlagen besteht aufgrund des Ausschlusses in 
§ 57 Absatz 1 Satz 3 (neu) nicht. Dies entbindet die Bauherrschaft nicht von der Ein-
haltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften.  
 
In § 62 Absatz 3 Satz 7 wird ein notwendiger Rechtsverweis infolge der Änderungen in 
diesem Gesetz korrigiert. 
 

28. zu Nummer 28 (§ 63 „Genehmigungsfreistellung“) 
§ 63 wurde seit der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
zum 1. Januar 2019 mehrfach verändert, um insbesondere der Schaffung von 
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Wohnraum Rechnung zu tragen. Zuletzt wurden zum 1. Januar 2024 auch Wohnge-
bäude der Gebäudeklasse 4 unter den bisher geltenden Voraussetzungen genehmi-
gungsfrei gestellt.  
 
Nunmehr wird § 63 an die Musterbauordnung angepasst und der Anwendungsbereich 
des Genehmigungsfreistellungsverfahrens wiederholt erweitert. 
 
§ 63 Absatz 1 Satz 1 nimmt weiterhin den Grundsatz auf, dass Vorhaben dann geneh-
migungsfrei gestellt sind, wenn diese die im Folgenden näher zu bestimmenden Vo-
raussetzungen erfüllen 
 
§ 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 zählt nun aber nicht mehr nur einzelne Vorhaben auf, 
sondern erweitert den Anwendungsbereich auf sämtliche Anlagen mit Ausnahme der 
in Satz 2 geregelten Ausnahmen. 
 
§ 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 weitet die Genehmigungsfreistellung bei Gebäuden 
zudem auch auf den Fall der Änderung oder Nutzungsänderung von Dachgeschossen 
zu Wohnzwecken einschließlich der Errichtung von Dachgauben im Anwendungsbe-
reich des § 34 BauGB aus.  
 
Des Weiteren werden die Errichtung und Änderung von Freiflächensolaranlagen nach 
§ 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b und Nummer 9 BauGB in die bauordnungsrecht-
liche Genehmigungsfreistellung einbezogen. Im Übrigen zählen Freiflächensolaranla-
gen zu den Anlagen im Sinne des § 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. 
 
§ 63 Absatz 1 Satz 2 regelt, dass die Genehmigungsfreistellung nicht für Sonderbauten 
sowie für bestimmte Anlagen, die der SEVESO-III unterliegen, gilt. Da Solaranlagen im 
Einzelfall zu den Sonderbauten zählen können, bedarf es insofern in Satz 2 einer Rück-
ausnahme, um die Errichtung von Solaranlagen nach Satz 1 einer Genehmigungsfrei-
stellung zuführen zu können.  
 
Im Übrigen bleiben die Ausnahmeregelungen des § 63 Absatz 1 Satz 2 und 3 gegen-
über der bisherigen Fassung inhaltlich im Wesentlichen unverändert. Die Genehmi-
gungsfreistellung entfaltet damit weiterhin keine Wirkung auf Vorhaben, die ein Son-
derbau sind (mit Ausnahme der Freiflächensolaranlagen) oder der SEVESO-III-Richt-
linie unterfallen.  
 
§ 63 Absatz 2 definiert weiterhin die weiteren Voraussetzungen, wann ein Vorhaben 
genehmigungsfrei gestellt ist. Dabei wird § 63 Absatz 2 an die Musterbauordnung an-
gepasst.  
 
Das Vorhaben muss nach § 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 innerhalb des Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplanes liegen, der allein oder zusammen mit anderen pla-
nungsrechtlichen Vorschriften die vier Mindestfestsetzungen eines qualifizierten Be-
bauungsplans enthält, nämlich die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die über-
baubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen (§ 30 in Verbindung mit § 9 Ab-
satz 1 BauGB) oder im Geltungsbereich eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
nach § 12, 30 Absatz 2 BauGB. Es ist nicht erforderlich, dass es sich um einen Bebau-
ungsplan handelt, der nach Einführung des Freistellungsverfahrens erlassen wurde. 
Auch „alte“ Bebauungspläne, die die Mindestfestsetzungen eines qualifizierten Bebau-
ungsplanes aufweisen, können Grundlage des Genehmigungsfreistellungsverfahrens 
sein. Vorhaben im Geltungsbereich eines einfachen Bebauungsplanes (§ 30 Absatz 3 
BauGB), Innenbereichs- oder Außenbereichswohnvorhaben (§§ 34, 35 BauGB) sind 
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nach § 60 in Verbindung mit § 64 oder 65 genehmigungspflichtig, sofern nicht der Aus-
nahmefall des Absatzes 3 vorliegt. 
 
Einfache Bebauungspläne, zum Beispiel bei Inkrafttreten des BauGB (seinerzeit 
BBauG) übergeleitete Baulinienpläne können für sich genommen keine Grundlage ei-
ner Genehmigungsfreistellung sein, da sie die Mindestkriterien des § 30 Absatz 1 
BauGB, zum Beispiel wegen fehlender Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung, 
nicht erfüllen. Ferner muss sich um einen in Kraft befindlichen gültigen und wirksamen 
Bebauungsplan oder eine solche Satzung handeln. Planreife Bebauungspläne nach 
§ 33 BauGB begründen noch nicht die Genehmigungsfreiheit. Dies ergibt sich aus dem 
Wortlaut § 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. Verfahrensfreie Vorhaben bleiben unberührt. 
 
Ferner darf das Vorhaben nach § 63 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 den Festsetzungen 
des Bebauungsplans im Sinne von § 30 Absatz 1 oder der §§ 12, 30 Absatz 2 BauGB 
und bestehenden örtlichen Bauvorschriften nach § 89 nicht widersprechen.  
 
§ 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 nimmt – wie bisher – das Erfordernis einer gesicherten 
Erschließung im Sinne des Baugesetzbuches auf.  
 
Mit diesem Gesetz werden die bisherigen Einschränkungen in § 63 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 2. Halbsatz sowie in Nummer 4, dass ein Vorhaben nur dann genehmi-
gungsfreistellungsfähig wäre, wenn es keiner Abweichung nach § 69 oder keiner Aus-
nahme oder Befreiung nach § 31 BauGB bedarf, aufgegeben. Damit erfolgt eine wei-
tere Anpassung an die Musterbauordnung und Erweiterung des Anwendungsbereichs 
des Genehmigungsfreistellungsverfahrens.  
 
Notwendige Ausnahmen oder Befreiungen im Sinne des § 31 Absatz 1 und 2 BauGB 
sowie Abweichungen nach § 69 führten bislang dazu, dass die Durchführung des Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahrens nicht möglich war. Die in § 63 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4 bzw. im 2. Halbsatz in § 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 vorgesehenen Strei-
chungen ermöglichen nun die Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfah-
rens, sofern vor Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens eine isolierte 
Abweichung bzw. Ausnahme oder Befreiung nach § 69 Absatz 2 beantragt und positiv 
beschieden wurde. Gleiches gilt nach § 69 Absatz 1 a Satz 3 für den Fall, dass es der 
Zulassung einer Abweichung nach § 69 Absatz 1a Satz 2 nicht bedarf. 
 
§ 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 (neu) nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus § 63 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 unter Berücksichtigung einer Verweiskorrektur auf.  
 
§ 63 Absatz 2 Satz 2 entspricht der bisherigen Regelung aus § 63 Absatz 1 Satz 4 und 
wird sachlogisch an dieser Stelle verortet: Nebenanlagen und Nebengebäude eines 
genehmigungsfreistellungsfähigen Vorhabens nehmen bei einem einheitlichen Vorha-
ben am Verfahren teil. Soweit Nebenanlagen oder Nebengebäude als eigenständiges 
Vorhaben errichtet werden sollen, zum Beispiel nach Abschluss des das Hauptge-
bäude betreffenden Bauvorhabens, finden die Verfahrensvorschriften der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen eigenständig Anwendung. Wenn sie dann nicht so-
wieso verfahrensfrei sind, werden sie regelmäßig nach § 63 oder § 64 zu behandeln 
sein. Nur in besonderen Fällen ist es denkbar, dass Nebenanlagen oder Räume in 
Nebengebäuden die Qualität eines Sonderbaus erreichen. In diesen Fällen könnte die 
Nebenanlage dann allerdings nicht im Genehmigungsfreistellungsverfahren behandelt 
werden. Nebenanlagen und Nebengebäude müssen die sonstigen Voraussetzungen, 
insbesondere die Festsetzungen des Bebauungsplanes einhalten und den ggf. gelten-
den örtlichen Bauvorschriften im Sinne von § 89 entsprechen. Sie können unter 
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Umständen auch Anlass bieten, dass die Gemeinde die Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens verlangt. 
 
§ 63 Absatz 2 Satz 3 (neu) regelt klarstellend, dass die Vorschriften über die Geneh-
migungsfreistellung auch für Garagen und Stellplätze sowie für Fahrradabstellplätze 
über 100 m² bis 1 000 m² Nutzfläche Geltung entfalten, wenn sie als Anlage einem 
Vorhaben nach Absatz 1 dienen. Die Vorschrift war bisher in § 63 Absatz 4 enthalten.  
 
§ 63 Absatz 2 Satz 4 gibt der Bauherrschaft -wie bisher auch- das Recht, für ein an-
sonsten genehmigungsfreigestelltes Vorhaben die Durchführung des vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahrens nach § 64 beantragen zu können. Einem solchen Antrag 
muss entsprochen werden. 
 
Die Genehmigungsfreistellung stellt gesetzestechnisch eine Ausnahme von der in § 60 
grundsätzlich begründeten Baugenehmigungspflicht für Anlagen dar. Durch den syste-
matischen Aufbau des Abschnittes und die gewählten Begriffe wird verdeutlicht, dass 
die Genehmigungsfreistellung keine Verfahrensfreiheit bedeutet.  
 
Mit der vorgesehenen Anpassung des § 63 an die Musterbauordnung wird ein weiterer 
Rückzug des Staates aus präventiven (die Bürgerinnen und Bürger einerseits belas-
tenden aber auch schützenden) Prüfungen im Bauordnungsrecht vorangetrieben. Un-
beschadet des jeweils anzuwendenden Verfahrensrechtes ist das materielle Recht 
durch die Bauherrschaft und die von ihm beauftragten Fachleute und Unternehmer ein-
zuhalten. Hierzu zählen unter anderem immissionsschutzrechtliche Belange, deren 
präventive Prüfung im Zuge der Nutzungsänderung von Dachgeschossen zu Wohn-
zwecken oder der Errichtung von Gauben geboten ist. Sowohl der Betrieb von kleinen 
und mittleren Feuerungsanlagen mit Festbrennstoffen wie Holz, als auch Ge-
ruchsemissionen von Gaststätten, Imbissen oder Restaurants sind häufig Gegenstand 
von Nachbarbeschwerden. Eine Berücksichtigung der Belange kann Konfliktsituatio-
nen vermeiden und nachträgliche bauliche Anpassungen – beispielsweise an Kaminen 
oder Ableitrohren – verhindern. Die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse bleiben von 
der Genehmigungsfreistellung unberührt. Da mit einem genehmigungsfreistellungsfä-
higen Vorhaben auch Risiken für die Bauherrschaft einhergehen können, zum Beispiel, 
wenn Eingriffe in materiell-rechtliche Nachbarrechte erst in einem späteren Stadium zu 
Tage treten können, erhält die Bauherrschaft die Möglichkeit, statt der Genehmigungs-
freistellung ein vereinfachtes Baugenehmigungsvorhaben durchführen lassen zu kön-
nen. Denn vielfach wird eine Baugenehmigung weniger von der Bauherrschaft als von 
kreditfinanzierenden Banken und/oder der Versicherungswirtschaft eingefordert.  
 
Beantragt die Bauherrschaft die Durchführung des vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahrens für Vorhaben, die der Genehmigungsfreistellung unterliegen, hat die Bau-
aufsichtsbehörde das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchzuführen.  
 
Das Genehmigungsfreistellungsverfahren ist nach § 63 Absatz 3 durchzuführen. § 63 
Absatz 3 Satz 1 sieht – anders als bisher – vor, dass die Bauherrschaft die erforderli-
chen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen hat. Im Zuge des über § 
70 Absatz 1 vorgesehenen „digital first“-Ansatzes ist die Änderung der bisherigen Ver-
fahrensweise daher angezeigt.  
 
Da die Gemeinden, sofern sich nicht Bauaufsichtsbehörde sind, nicht an das „Bauportal 
Nordrhein-Westfalen“ angeschlossen sind, müssten diese eigenständige Digitalverfah-
ren etablieren, was weder aus Verfahrens- noch aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist. 
Hinzu kommt, dass die Gemeinde nach § 63 Absatz 4 erklären kann, dass das 
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vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll. Die Bauherrschaft 
kann bei der Einreichung der Unterlagen bestimmen, dass, im Falle dieser gemeindli-
chen Erklärung, die Unterlagen als Bauantrag behandelt werden sollen: In diesem Fall 
wäre somit eh die Bauaufsichtsbehörde zuständig, in deren Sphäre sodann der Bau-
antrag digital einzureichen wäre. Insofern trägt die Veränderung des § 63 Absatz 3 aus 
verfahrensökonomischer Sicht zu Verbesserungen bei.  
 
In der Folge sieht § 63 Absatz 3 Satz 2 – neu – vor, dass die Bauaufsichtsbehörde, 
soweit sie nicht die in Bezug genommene Gemeinde ist, eine Ausfertigung der Bauvor-
lagen unverzüglich der Gemeinde vorzulegen hat. Damit wird ein Medienbruch im digi-
talen Antragsverfahren vermieden. Bauanträge werden beispielsweise über das Bau-
portal Nordrhein-Westfalen mit dem Austauschstandard „XBau“ verarbeitet und können 
auf diese Weise von bei den Bauaufsichtsbehörden eingesetzten Fachverfahren un-
mittelbar weiterverarbeitet werden. Eine direkte Weiterverarbeitungsmöglichkeit über 
einen elektronischen Antragseingang bei den Gemeinden ist, sofern „XBau“ nicht ver-
wendet wird, ansonsten nicht sichergestellt (siehe Ausführungen zuvor).  
 
§ 63 Absatz 3 Satz 3 bleibt unverändert zum geltenden Gesetz. In Satz 4 erfolgt eine 
notwendige Folgeänderung im Hinblick die eintretende Fiktion. In Satz 5 erfolgt eine 
redaktionelle Korrektur. In Satz 6 erfolgt eine Verweiskorrektur. § 63 Absatz 4 ent-
spricht der bisherigen Regelung aus § 63 Absatz 5 unter Berücksichtigung von Ände-
rungen in Folge der Verfahrensänderung in Absatz 3. Des Weiteren wird eine Verweis-
korrektur vorgenommen. § 63 Absatz 5 entspricht der bisherigen Regelung aus § 63 
Absatz 6.  
 
§ 63 Absatz 6 (neu) sieht wie bisher in § 63 Absatz 7 das Gelten bestimmter bauord-
nungsrechtlicher Verfahrensvorschriften auch für genehmigungsfreigestellte Vorhaben 
vor: Dies betrifft im Besonderen die bautechnischen Nachweise. § 63 Absatz 6 Satz 2 
sieht wie bisher vor, dass die bautechnischen Nachweise spätestens bei Baubeginn 
der Bauherrschaft vorliegen müssen. Vor Beginn der Ausführung ist eine Baubeginns-
anzeige an die Bauaufsichtsbehörde zu richten. Hinsichtlich der Absteckung der 
Grundrissfläche der baulichen Anlage und der Höhenlage gilt, dass diese auch im Falle 
der Genehmigungsfreistellung vor Baubeginn abgesteckt sein müssen. Ferner müssen 
an der Baustelle von Baubeginn an Bauvorlagen, bautechnische Nachweise sowie 
etwa sonst erforderliche Bescheinigungen vorliegen. Im Übrigen sind die materiell-
rechtlichen Vorschriften nach § 60 Absatz 2 zu beachten.  

 
29.  zu Nummer 29 (§ 64 „Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren“) 

§ 64 Absatz 1 Satz 1 wird an die Musterbauordnung textlich angepasst. Dadurch kann 
der bisherige § 64 Absatz 1 Satz 3 ersatzlos entfallen. Das vereinfachte Baugenehmi-
gungsverfahren wird für alle Anlagen, die keine großen Sonderbauten darstellen, 
durchgeführt – unabhängig davon, ob es sich um eine Errichtung, eine Änderung oder 
eine Nutzungsänderung handelt.  
 
Mit der Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum 1. Januar 
2019 und den bisher zweimal durchgeführten Gesetzesänderungen wurde der im ver-
einfachten Baugenehmigungsverfahren zu prüfende Katalog der bauordnungsrechtli-
chen Landesvorschriften auf vier Vorschriften reduziert: § 4 („Bebauung der Grundstü-
cke mit Gebäuden), § 6 („Abstandsflächen“), § 48 („Stellplätze, Garagen und Fahr-
radabstellplätze“) sowie § 49 („Barrierefreies Bauen“). Bei Anlagen, die zwar keinen 
großen Sonderbau nach § 50 Absatz 2 darstellen, aber als Sonderbau nach § 50 Ab-
satz 1 zu qualifizieren sind, werden zusätzlich die Anforderungen an den Brandschutz 
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durch die Bauaufsichtsbehörden geprüft. Wie bisher gilt dies nicht für Garagen mit einer 
Nutzfläche von bis zu 1 000 m².  
 
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wird nach Absatz 2 auch für Anlagen 
durchgeführt, die in den Anwendungsbereich der Erneuerbare Energien-Richtlinie 
(RED II) fallen sowie – neu - Tierhaltungsanlagen, die große Sonderbauten gemäß § 
50 Absatz 2 Nummer 3 sind (Absatz 2). Damit wird ein weiterer Beitrag zur Entlastung 
von Bürokratie geleistet. 
 

30.  zu Nummer 30 (§ 67 „Bauvorlageberechtigung“) 
In § 67 Absatz 1 wird der Verweis auf § 70 Absatz 3 Satz 1 gestrichen. Der Verweis 
geht nach dem Entfall des Unterschriftenerfordernisses in § 70 ins Leere. In § 67 Ab-
satz 3 Nummer 3 erfolgt eine Aktualisierung eines Rechtsverweises. 
 

31. zu Nummer 31 (§ 68 „Bautechnische Nachweise“) 
§ 68 Absatz 1 Satz 1 beinhaltet die Vorschrift über die bautechnischen Nachweise. Im 
Einzelnen regelt § 68 die Notwendigkeit bautechnischer Nachweise, die besonderen 
Anforderungen an ihre Erstellerinnen und Ersteller sowie die private oder bauaufsicht-
liche Prüfung von bautechnischen Nachweisen. 
 
Mit diesem Gesetz wird § 68 klarer gefasst und zwischen den Anforderungen an die 
Nachweise des Brandschutzes, der Standsicherheit sowie des Wärme- und Schall-
schutzes differenziert. Mit den in diesem Gesetz vorgesehenen weiteren Erleichterun-
gen verbindet sich zugleich – in der Folge – eine Stärkung der Eigenverantwortlichkei-
ten der Bauherrschaft, die grundsätzlich selbst für die Einhaltung der öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen zu sorgen hat. Durch die eigenverantwortliche Einhaltung der öf-
fentlich-rechtlichen Anforderungen kann das Verfahren zur Erteilung einer Baugeneh-
migung beschleunigt werden und die Bauherrschaft früher mit dem Bau beginnen, was 
in ihrem Interesse ist. In der Folge ergibt sich ein Grundsatz der Prüffreiheit durch die 
Bauaufsichtsbehörde, der in Absatz 6 niedergelegt ist.  
 
Die Notwendigkeit zur Erstellung bautechnischer Nachweise bestimmt sich nicht ver-
fahrens-, sondern vorhabenabhängig. Bautechnische Nachweise müssen nunmehr 
grundsätzlich bei jedem Vorhaben erstellt werden, demnach auch bei Sonderbauten. 
Mithin kommt es nicht darauf an, ob das Vorhaben genehmigungsfreigestellt ist oder 
im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren oder im Baugenehmigungsverfahren 
eine Baugenehmigung für das Vorhaben erteilt werden soll. Nur in negativer Hinsicht 
wird bestimmt, dass bei verfahrensfreien Vorhaben einschließlich der Beseitigung von 
Anlagen vorbehaltlich abweichender Regelungen keine bautechnischen Nachweise er-
forderlich sind (§ 68 Absatz 1 Satz 2). 
 
Es kommt mithin darauf an, ob das Vorhaben selbst – aufgrund eines ihm innewoh-
nenden Risikopotenzials – es erforderlich macht, dass eine bauaufsichtliche Prüfung 
oder eine Prüfung durch Prüfsachverständige in einzelnen Anforderungsbereichen er-
folgt. Die Regelung ist insoweit systemgerecht. Die bautechnische Schwierigkeit eines 
Vorhabens erschließt sich nicht bereits durch das jeweils durchzuführende Verfahren. 
Die nach der „Sonderbauten-Grenze“ gesetzlich festgelegte Abgrenzung der Verfahren 
nach § 63 und § 64 auf der einen Seite und der nach § 65 auf der anderen Seite bein-
haltet zwar eine generelle Aussage über den jeweils zu erwartenden bautechnischen 
Schwierigkeitsgrad, impliziert jedoch nicht, dass ein Sonderbau notwendigerweise (bei-
spielsweise) statisch-konstruktiv schwierig ist. Dies liegt insbesondere daran, dass bei 
der Abgrenzung von Standardbauten zu Sonderbauten in erster Linie Brandschutzge-
sichtspunkte im Vordergrund stehen. Aussagen über die statisch-konstruktiven 
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Anforderungen lassen sich deshalb aus der Einordnung als Sonderbau nur begrenzt 
herleiten.  
 
Aus diesem Grund ist es auch gerechtfertigt, die Voraussetzungen für die Prüfpflicht 
der bautechnischen Nachweise und die Anforderungen an deren Erstellerinnen oder 
Ersteller vorhabenbezogen und nicht verfahrensabhängig auszugestalten. Der Charak-
ter des Vorhabens lässt genauere Rückschlüsse auf die Anforderungen an die Stand-
sicherheit zu.  
 
a) Absatz 2 – der brandschutztechnische Nachweis 
§ 68 Absatz 2 nimmt – neu – Vorschriften über den bautechnischen Brandschutznach-
weis auf. Im Einzelnen regelt die Vorschrift die besonderen Anforderungen an die Er-
stellerin oder den Ersteller sowie über die private oder bauaufsichtliche Prüfung von 
Brandschutznachweisen. 
 
§ 68 Absatz 2 Satz 1 regelt – wie bisher – dass der Bauaufsichtsbehörde vor Erteilung 
einer Baugenehmigung, Bescheinigungen, dass das Vorhaben den Anforderungen an 
den Brandschutz entspricht, einzureichen sind. § 68 Absatz 2 Satz 2 regelt die erste 
Ausnahme von Satz 1, der zufolge bei Gebäuden mit geringem Risiko oder bei Gebäu-
den, an die nur geringe Brandschutzanforderungen gestellt werden – einerseits Klein-
garagen und andererseits Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 – eine Erklärung der 
Entwurfsverfassenden, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz 
entspricht, ausreicht. 
 
§ 68 Absatz 2 Satz 3 regelt sodann die zweite Ausnahme von Satz 1, der zufolge bei 
bestimmten Vorhaben die Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz durch 
eine Prüfsachverständige oder einen Prüfsachverständigen für Brandschutz beschei-
nigt sein muss: Namentlich betrifft dies Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5, die 
keine Sonderbauten sind, sowie Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1000 
m² (Mittelgaragen). Die Überwachung erfolgt nach Absatz 2 Satz 4 von denjenigen, die 
den bautechnischen Nachweis überprüft oder bescheinigt haben.  
 
Die Voraussetzungen zur Erlangung der Qualifikation als „Prüfsachverständige für 
Brandschutz“ sowie die damit verbundenen Pflichten sind untergesetzlich im Wege ei-
ner auf § 87 Absatz 2 basierenden Rechtsverordnung geregelt. Die prüfenden Stellen 
überwachen auch die Umsetzung des bautechnischen Nachweises bei der Bauausfüh-
rung; eine stichprobenartige Kontrolle genügt jedoch. 
 
§ 68 Absatz 2 Satz 5 berücksichtigt wiederkehrende Hinweise aus der Praxis der Bau-
genehmigungserteilung: Die Bauaufsichtsbehörde bedient sich bei Sonderbauten und 
Großgaragen zur Prüfung der Anforderungen an den Brandschutz einer Prüfingenieu-
rin oder eines Prüfingenieurs für Brandschutz. Diese sachverständigen Personen wer-
den in hoheitlich tätig. Die Voraussetzungen für die Erlangung der Qualifikation und 
deren Pflichten sind untergesetzlich im Wege der Rechtsverordnung nach § 87 Absatz 
2 geregelt. Die Bauaufsichtsbehörde prüft den Brandschutznachweis selbst, wenn sie 
diese Aufgabe in vertreterbarer Zeit selbständig erledigen kann. „Vertretbare Zeit“ um-
fasst den Zeitraum des Baugenehmigungsverfahrens wie er in diesem Gesetz geregelt 
ist. 
 
§ 68 Absatz 6 Satz 1 bestimmt, dass außer in dem Fall des Absatzes 2 Satz 5 der 
Brandschutznachweis nicht bauaufsichtlich geprüft wird. Damit ist eine Präventivkon-
trolle weitgehend nicht erforderlich und die Verpflichtung zur Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Anforderungen den am Bau Beteiligten überlassen. Dieser Verzicht auf 
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Kontrolle findet jedoch nur statt, weil von den Nachweiserstellern besondere Qualifika-
tionen verlangt werden. Die Durchsetzung des Verlangens nach der besonderen Qua-
lifikation wird zudem dadurch gewährleistet, dass die Erstellung der Nachweise ohne 
die erforderliche Qualifikation bußgeldbewährt ist. Weiterhin kann die Bauaufsichtsbe-
hörde mit den Mitteln der Bauüberwachung überprüfen, ob die bautechnischen Anfor-
derungen an das Bauvorhaben tatsächlich eingehalten werden.  
 
Letztlich wird der Bauherrschaft zwar mehr Eigenverantwortlichkeit übertragen, die da-
raus resultierende „Sicherheitslücke“, deren Schließung aufgrund der grundgesetzlich 
verankerten Schutzpflichten aber geschuldet wird, wird durch erhöhte Anforderungen 
an die Nachweisberechtigung und durch eine Verpflichtung zur Überwachung kompen-
siert.  
 
Aus der Prüffreiheit folgt auch, dass die Zulassung von Abweichungen nicht entbehrlich 
wird, wenn von materiell-rechtlichen Anforderungen abgewichen werden soll. Daher 
wird an dieser Stelle die Folgewirkung des § 68 Absatz 6 näher erläutert: Abweichun-
gen sind grundsätzlich zu beantragen, der Antrag ist zu begründen. Im Gegenzug ist 
eine Abweichung nicht erforderlich, wenn ein bautechnischer Nachweis geprüft oder 
bescheinigt ist, weil sich die Prüfung/Bescheinigung auch auf die Abweichung erstreckt 
(siehe § 68 Absatz 6 Satz 1). Wenn im Falle einer Bescheinigung keine Abweichungs-
zulassung erforderlich ist, so ist diese erst recht im Falle bauaufsichtlicher Prüfung nicht 
erforderlich; bei dieser wird auch über die Möglichkeit einer Abweichung entschieden. 
Bei letzterem prüft die Bauaufsichtsbehörde selbst oder bedient sich einer Prüfingeni-
eurin oder eines Prüfingenieurs der entsprechenden Fachrichtung, die oder der ent-
sprechend bescheinigt.  
 
Die Bauherrschaft kann anstelle einer Zulassung durch die Bauaufsichtsbehörde eine 
Bescheinigung durch eine oder einen Prüfsachverständigen einholen, womit dann ein 
Abweichungszulassungsverfahren entfällt; die Bescheinigung muss jedoch ab Baube-
ginn an der Baustelle liegen. Diese Möglichkeit besteht demnach auch dann, wenn 
nach dem Gesetz eine Bescheinigung gar nicht vorgesehen ist, also auch außerhalb 
der Fälle des Absatzes 2. Dies lässt sich mit einem „Erst-recht-Schluss“ begründen: 
Wenn in den Fällen des Absatzes 2 die Bescheinigung durch die Prüfsachverständige 
oder den Prüfsachverständigen für Brandschutz dazu führt, dass eine Abweichungszu-
lassung nicht erforderlich ist, dann muss dies auch dann gelten, wenn eine Bescheini-
gung gar nicht notwendig ist, eine Bescheinigung aber dennoch eingeholt wird. Damit 
wird auch dem Gesetzeszweck genügt, die Bauaufsichtsbehörde zu entlasten und die 
Bescheinigung an die Stelle der bauaufsichtlichen Prüfung treten zu lassen. 
 
Nach § 68 Absatz 6 Satz 1 hat die Bescheinigung bautechnischer Nachweise die 
Rechtswirkung, dass die entsprechenden Anforderungen auch in den Fällen des § 69 
als eingehalten gelten. Ein den brandschutz- oder standsicherheitsrechtlichen Anfor-
derungen nicht in vollem Umfang entsprechendes Vorhaben wird aufgrund der Be-
scheinigung einer oder eines Prüfsachverständigen somit so behandelt, als ob die Bau-
aufsichtsbehörde eine Abweichung von den nicht eingehaltenen Anforderungen zuge-
lassen hätte (VG München, Urteil vom 21. November 2016 – M 8 K 15.4834). Die Vor-
schrift fingiert damit die Übereinstimmung der Nachweise mit den öffentlich-rechtlichen 
Anforderungen und führt dazu, dass eine bauaufsichtliche Prüfung der Nachweise ent-
fällt. Mit der Bescheinigung wird die bauaufsichtliche Prüfung ersetzt und dem Vier-
Augen-Prinzip entsprochen. Aus diesem Grund muss die Bescheinigung auch nicht vor 
Erteilung der Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde vorgelegt werden, sondern 
erst zu Beginn der Bauausführung. § 68 Absatz 6 Satz 1 gilt für alle bautechnischen 
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Nachweise; er gilt auch für Bescheinigungen von Prüfsachverständigen bei Bauvorha-
ben, soweit der bautechnische Nachweis nicht prüfpflichtig ist. 
 
b) Absatz 3 – der Standsicherheitsnachweis 
Nach § 54 Absatz 4 werden Standsicherheitsnachweise für bauliche Anlagen von Per-
sonen mit einem berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fach-
richtung Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit einer mindestens 
dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung aufgestellt, die als Mitglied einer 
Architektenkammer in einer von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen zu füh-
renden Liste oder als Mitglied einer Ingenieurkammer in einer von der Ingenieurkam-
mer-Bau Nordrhein-Westfalen zu führenden Liste eingetragen sind (qualifizierte Trag-
werksplanerin oder qualifizierter Tragwerksplaner). Eintragungen anderer Länder gel-
ten im Land Nordrhein-Westfalen, soweit diese auch die Mitgliedschaft in einer Archi-
tektenkammer oder einer Ingenieurkammer nachweisen können; § 67 Absatz 5 bis 7 
gilt entsprechend. 
 
§ 68 Absatz 3 Satz 1 beinhaltet somit die allgemeine Regelung, dass Standsicherheits-
nachweise von berechtigten Personen nach § 54 Absatz 4 erstellt werden. Sätze 2, 3 
und 4 sehen sodann vor, dass für bestimmte Vorhaben die Vollständigkeit und Richtig-
keit des Standsicherheitsnachweises im Zuge des Vier-Augen-Prinzips von einer Prüf-
sachverständigen oder einem Prüfsachverständigen für Standsicherheit bescheinigt 
sein müssen und dass spätestens mit der Anzeige des Baubeginns der geprüfte Stand-
sicherheitsnachweis, die Bescheinigung über dessen Vollständigkeit und Richtigkeit 
sowie eine Erklärung über die Beauftragung des Prüfsachverständigen für die stichpro-
benhaften Kontrollen der Bauausführung bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen 
sind.  
 
Die Satz 5 nimmt sodann bestimmte Vorhaben von der Bescheinigungspflicht oder der 
Pflicht zur bauaufsichtlichen Prüfung aus.  
 
Satz 6 regelt, dass, wenn der der Standsicherheitsnachweis nicht geprüft wird, spätes-
tens bei der Anzeige des Baubeginns bei der Bauaufsichtsbehörde der Standsicher-
heitsnachweis sowie eine Erklärung einer berechtigten Person nach § 54 Absatz 4 in 
Textform einzureichen sind, wonach sie zur stichprobenhaften Kontrolle der Bauaus-
führung beauftragt wurden. 
 
c) Absatz 4 – bautechnische Nachweise über den Wärme- und Schallschutz 
§ 68 Absatz 4 regelt im Sinne des Vier-Augen-Prinzips die bauordnungsrechtliche Prü-
fung der bautechnischen Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz.  
 
d) Absatz 5 – Abstandsflächen 
Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Prüfung der Abstandsflächen im Bau-
antragsverfahren auf öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen oder -ingenieure 
zu verlagern. Der Bauherrschaft wird die Option eröffnet, über eine entsprechende Be-
scheinigung die Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde zu ersetzen. Die Bauauf-
sichtsbehörde ihrerseits erhält eine Bescheinigung, aus welcher sich die geprüften Vo-
raussetzungen ergeben. Diese Herangehensweise führt zu einer Beschleunigung und 
Entlastung der Bauaufsichtsbehörde. 
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e) Absatz 6 – Grundsatz der Prüffreiheit 
Es wird auf die Ausführungen unter „a) Absatz 2 – der bautechnische Brandschutz-
nachweis“ verwiesen. Die dort getätigten Ausführungen gelten auch für die übrigen 
bautechnischen Nachweise.  

 
32. zu Nummer 32 (§ 69 „Abweichungen“) 

§ 69 wird weitestgehend an die Musterbauordnung angepasst. § 69 Absatz 1 Satz 1 
sieht nunmehr eine „Sollvorschrift“ im Hinblick auf das Zulassen von Abweichungen 
vor, wenn die dort genannten Belange mit der Abweichung vereinbar sind. Die Vor-
schrift wird um die Würdigung „gesetzlich definierter überragender öffentlicher Interes-
sen“ erweitert. Damit wird klargestellt, dass bei Entscheidungen über Abweichungen 
beispielsweise auch das durch § 2 EEG besonders hervorgehobene Interesse am Aus-
bau erneuerbarer Energien in die  
Abwägung eingestellt und gewürdigt werden muss. 
 
Sofern bautechnische Nachweise von Prüfsachverständigen – oder im Falle von Prüfin-
genieuren oder Prüfämtern – bescheinigt worden sind, gelten die entsprechenden An-
forderungen auch in den Fällen des § 69 als eingehalten (siehe zu § 68 „Bautechnische 
Nachweise“).  
 
Ein gesonderter Abweichungsantrag nebst Begründung ist nur noch in den Fällen zu 
stellen, in denen weder eine Prüfsachverständige noch ein Prüfsachverständiger für 
die Bescheinigung bautechnischer Nachweise verantwortlich zeichnet und das Vorlie-
gen der Voraussetzungen für eine Abweichung ebenfalls bescheinigt. Im Falle der bau-
aufsichtlichen Prüfung kann sich die Bauaufsichtsbehörde einer Prüfingenieurin oder 
eines Prüfingenieures oder eines Prüfamtes bedienen; prüfen diese positiv, gelten die 
Anforderungen des § 69 ebenfalls als eingehalten.  
 
In der Umkehrung: Die Einhaltung der bauaufsichtlichen Anforderungen gilt uneinge-
schränkt, wenn die vorgeschriebenen Bescheinigungen von Prüfsachverständigen vor-
gelegt werden. Sie beinhaltet, dass das Bauvorhaben die materiell-rechtlichen bauauf-
sichtlichen Anforderungen einhält und insoweit den materiell-rechtlichen Vorschriften 
des öffentlichen Rechts entspricht. Die Bescheinigung entfaltet eine vergleichbare ver-
trauensschützende Wirkung wie eine Baugenehmigung („materiellen Legalitätswir-
kung“ der Fiktion).  
 
Dieses Gesetz will die Bauaufsichtsbehörde bei der Prüfung der bautechnischen Nach-
weise entlasten, ohne der Bauherrschaft insoweit mehr Verantwortung zu übertragen. 
Die Bescheinigung der oder des Prüfsachverständigen ersetzt demzufolge die Prüfung 
durch die Bauaufsichtsbehörde. Bei Vorlage der von einem Prüfsachverständigen vor-
genommenen Bescheinigung vor Bauausführung wird die Bauaufsichtsbehörde davon 
in Kenntnis gesetzt, dass eine bauaufsichtliche Prüfung des bescheinigten Nachweises 
in materieller Hinsicht unterbleiben kann. Dementsprechend muss die Bescheinigung 
der oder des Prüfsachverständigen dieselbe Wirkung entfalten wie eine ansonsten vor-
zunehmende hoheitliche Prüfung: 
 
§ 69 Absatz 1 Satz 2 führt Vorhaben auf, bei denen insbesondere Abweichungen nach 
Satz 1 zugelassen werden sollen. Das Wort „insbesondere“ verdeutlicht, dass auch 
andere Vorhaben hierunter fallen können. Weiternutzung bestehender Gebäude be-
deutet die Fortführung der bereits ausgeübten, genehmigten Nutzung oder die Nut-
zungsänderung des bestehenden Gebäudes, auch begleitet von Umbaumaßnahmen. 
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§ 69 Absatz 1 Satz 3 schränkt Absatz 1 insoweit ein, als dass Abweichungen von § 49 
(„Barrierefreies Bauen“) nur bei bestehenden Anlagen zuzulassen sind. Die Einschrän-
kung erfolgt unter der Annahme, dass die technischen Vorgaben der barrierefreien 
Bauausführung bei Neubauten (unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Belange 
von Personen, die auf barrierefreie bauliche Anlagen angewiesen sind) ohne unver-
hältnismäßige Mehrkosten berücksichtigt werden können. § 49 Absatz 3 und § 88 Ab-
satz 1 Satz 3 bleiben unberührt. 
 
§ 69 Absatz 1 Satz 4 sieht klarstellend – wie bisher § 69 Absatz 1 Satz 5 – vor, dass 
die Atypik bereits aus dem festgestellten Sonderinteresse folgt.  
 
§ 69 Absatz 1 Satz 5 regelt klarstellend, dass es einer Zulassung einer Abweichung in 
den Fällen des § 68 Absatz 6 oder des § 69 Absatz 2 Satz 2 erster Halbsatz nicht 
bedarf, wenn die sachverständige Person das Vorliegen der Voraussetzung für eine 
Abweichung bescheinigt.  
 
In § 69 Absatz 2 Satz 1 regelt den Grundsatz, dass die Zulassung von Abweichungen 
nach Absatz 1 Satz 1, von Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen eines 
Bebauungsplans, einer sonstigen städtebaulichen Satzung oder von Regelungen der 
Baunutzungsverordnung gesondert zu beantragen und zu begründen ist. Der Abwei-
chungsantrag entfällt unter den Voraussetzungen des § 68 Absatz 6 (siehe § 69 Absatz 
1 Satz 3). § 69 Absatz 2 Satz 2 wird in der Folge redaktionell angepasst.  
 
In § 69 Absatz 3 erfolgen Verweiskorrekturen.  
 

33. zu Nummer 33 (§ 70 „Bauantrag, Bauvorlagen“) 
Die Änderung in § 70 Absatz 1 Satz 1 sieht nunmehr für das Stellen eines Bauantrages 
pflichtig die elektronische Einreichung vor. Damit wird mit dem vorgelegten Gesetz dem 
„digital first“-Ansatz Rechnung getragen. Beispielsweise gehen bereits heute bei der 
unteren Bauaufsicht des Kreises Steinfurt über 75 Prozent der Bauanträge elektronisch 
ein; bei der Stadt Köln sind es über 90 Prozent. Die weiteren Sätze in dem neu gestal-
teten § 70 Absatz 1 sind korrespondierenden Regelungen in § 10 Bundes-Immissions-
schutzgesetz nachgebildet.  
 

34. zu Nummer 34 (§ 71 „Behandlung des Bauantrages“) 
 

a) Absatz 1 
§ 71 Absatz 1 Satz 1 sieht – neu – vor, dass die Bauaufsichtsbehörde den Eingang des 
Bauantrages zu bestätigen hat. Dieser eigentlich selbstverständliche Vorgang wird nun 
gesetzlich geregelt, da wiederholt Fälle bei der obersten Bauaufsichtsbehörde vorge-
legt werden, in denen dies nicht der Fall war.  
 
§ 71 Absatz 1 Satz 2 entspricht der weitestgehend bisherigen Fassung und sieht vor, 
dass die Bauaufsichtsbehörde innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang des Bau-
antrages diesen auf Vollständigkeit zu prüfen hat. In Satz 2 werden die Wörter „im 
Sinne von § 70 Absatz 2“ ergänzt. § 70 Absatz 2 regelt, dass „[mit] dem Bauantrag [..] 
alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bauantrags erfor-
derlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen [sind]. § 68 bleibt unberührt. Mit den 
Bauvorlagen für große Sonderbauten (§ 50 Absatz 2) ist ein Brandschutzkonzept ein-
zureichen. Es kann gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht wer-
den.“ Den eingegangenen Bauantrag hat die Bauaufsichtsbehörde zuerst auf die for-
melle Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Diese bauaufsichtliche Prüfung er-
streckt sich auf die Einhaltung der formell-rechtlichen Vorschriften, zum Beispiel ob ein 
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ordnungsgemäßer Bauantrag gestellt und die nach der Verordnung vorgeschriebenen 
Bauvorlagen mit dem notwendigen Inhalt und den Unterschriften vorliegen und diese 
von einem Bauvorlageberechtigten erstellt sind.  
 
§ 71 Absatz 1 Satz 3 regelt klarstellend, dass, wenn die Bauherrschaft Bescheinigun-
gen einer sachverständigen Person nach § 87 Absatz 2 vorlegt, die bauaufsichtlichen 
Anforderungen als eingehalten gelten. § 68 bleibt unberührt. Der Sachverhalt ist bisher 
in § 71 Absatz 1 Satz 5 und 6 geregelt.  
 
§ 71 Absatz 1 Satz 4 definiert neu, ab wann ein Bauantrag und die Bauvorlagen als 
vollständig gelten. Die Vollständigkeit tritt dann ein, wenn die rechtlich notwendigen 
Unterlagen prüffähig vorliegen. Satz 5 regelt sodann klarstellend, dass fachliche Ein-
wände und Nachfragen der Vollständigkeit nicht entgegenstehen, sofern die betref-
fende Unterlage eine fachliche Prüfung überhaupt ermöglicht. Satz 6 definiert das Voll-
ständigkeitsdatum.  
 
§ 71 Absatz 1 Satz 7 regelt das Verfahren, wenn ein Bauantrag im Sinne des Satzes 4 
als nicht vollständig gilt oder sonstige erhebliche Mängel aufweist. Satz 8 stellt klar, 
dass, wenn die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben werden, der Antrag als zu-
rückgenommen gilt. Die Bauherrschaft ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.  
 
Notwendigkeit für die vorgetragenen Änderungen: 
Aus der Praxis heraus gibt es im Wesentlichen zwei, sich wiederholende, Vorhalte. Auf 
der einen Seite ergeben sich Vorhalte gegenüber Bauaufsichtsbehörden, dass jeweils 
kurz vor Fristende neue Unterlagen zur Beurteilung von Vorhaben nachgefordert wer-
den. Damit wird der Zeitpunkt der „Vollständigkeit“ nach Darstellung von Entwurfsvor-
lagenberechtigten beliebig nach hinten und damit der Zeitpunkt der Erteilung der Bau-
genehmigung ausgedehnt. Andererseits formulieren Bauaufsichtsbehörden, dass die 
Qualität der Bauantragsunterlagen mitunter – trotz mehrfacher Aufforderung – eine 
qualifizierte Prüfung von Vorhaben „in der Zeit“ nicht zulasse.  
 
Deshalb wird mit den vorgetragenen Änderungen beiden Seiten Rechnung getragen.  
 
Die Bauaufsichtsbehörde hat daher durch eine geeignete Organisation sicherzustellen, 
dass sofort nach Eingang des Bauantrages die Bauvorlagen auf ihre formale Vollstän-
digkeit und Richtigkeit überprüft werden. Das kann je nach der Größe der Behörde und 
ihren organisatorischen und personellen Verhältnissen entweder durch eine eigene 
Vorprüfungsstelle oder durch eine eigene Planannahmestelle oder durch die zustän-
dige Sachbearbeiterin oder den zuständigen Sachbearbeiter erfolgen.  
 
Das Baugenehmigungsverfahren ist als Verwaltungsverfahren nicht an bestimmte For-
men gebunden. Es ist zweckmäßig, einfach, rasch und kostensparend durchzuführen 
(§ 10 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Die Gestaltung 
des Verfahrens obliegt dem pflichtgemäßen Ermessen der Bauaufsichtsbehörden, die 
dabei die Grundsätze der Verfahrensökonomie und der Verhältnismäßigkeit der Mittel 
sowie die Mindestanforderungen eines rechtsstaatlich geordneten Verfahrens unter 
Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen zu beachten haben. 
 
Die vermeidbare, schuldhaft verzögerte Bearbeitung von Bauanträgen und Entschei-
dung über sie ohne sachgerechten Grund kann einen Schadensersatzanspruch nach 
den Vorschriften über die Haftung bei Amtspflichtverletzungen (§ 839 BGB, Art. 34 GG) 
begründen. Auch durch die verzögerte Abgabe einer Stellungnahme zu einer Bauge-
nehmigung durch zum Beispiel eine Gemeinde verletzt diese – obwohl die Abgabe von 
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Stellungnahmen im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ein Verwaltungsinternum 
ist – die ihr dem Bauantragsteller gegenüber obliegenden Amtspflichten. In gleicher 
Weise besteht ein Amtshaftungsanspruch der Bauherrschaft, wenn eine rechtswidrige 
Baugenehmigung erteilt wird, und diese auf dieser Grundlage mit den Bauarbeiten be-
ginnt. 
 
Ein Zurückstellungsbescheid (§ 15 BauGB) entbindet die Genehmigungsbehörde 
gleichfalls nicht von ihrer Pflicht zur Weiterbearbeitung des Antrags, wenn die Bauherr-
schaft einen Rechtsbehelf mit aufschiebender Wirkung gegen den Zurückstellungsbe-
scheid eingelegt hat (vergleiche OVG Münster, Urteil vom 11. Oktober 2006, BauR 
2007, 684). Auch bei einer Sofortvollzugsanordnung der Bauaufsichtsbehörde erledigt 
sich der Hauptsacherechtsbehelf nicht. 
 
Welche Bearbeitungszeit angemessen ist, richtet sich nach den Umständen des Ein-
zelfalls, insbesondere der Komplexität des Vorhabens. Im Regelfall dürfte die für eine 
Untätigkeitsklage vorgesehene Frist von drei Monaten (§ 75 Satz 2 VwGO) als ange-
messene Bearbeitungszeit anzusehen sein, was auch durch die Frist von zwei Mona-
ten, die der Gemeinde für die Versagung des Einvernehmens eingeräumt ist (§ 36 
Abs. 2 Satz 2 BauGB), bestätigt wird. Die Dreimonatsfrist beginnt allerdings erst zu 
laufen, wenn die Antragsunterlagen vollständig sind. Bei unvermeidbaren Verzögerun-
gen empfiehlt es sich, einen Zwischenbescheid an den Antragstellenden ergehen zu 
lassen. 
 
Die zügige Verfahrensdurchführung stellt ein allgemeines rechtsstaatliches Gebot dar 
und ist in § 10 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
niedergelegt. 
 
Sind die Unterlagen vollständig, hat die Bauaufsichtsbehörde die Bauherrschaft unter 
Angabe des Datums über die Vollständigkeit, die voraussichtlich zu beteiligenden Be-
hörden und den geplanten zeitlichen Ablauf zu unterrichten. Damit wird der Bauherr-
schaft eine Kontrolle der Verfahrensabläufe erst ermöglicht.  
 
§ 71 Absatz 1 Satz 10 entspricht der bisherigen Regelung in § 71 Absatz 1 Satz 4. 
 
b) Absatz 2 
Absatz 2 regelt klarstellend, dass eine Ausdehnung des bauordnungsrechtlichen Prüf-
kataloges über die Vorgaben des Gesetzes hinaus nicht zulässig ist. Dies betrifft bei-
spielsweise Sachverhalte, in denen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren Vor-
schriften aus der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geprüft werden, die 
gar nicht Gegenstand des Prüfkataloges sind.  
 
c) Absatz 3 
§ 71 Absatz 3 wird an die Musterbauordnung angepasst und führt die zu beachtenden 
Regelungen hinsichtlich der zu hörenden Stellen und zum diesbezüglichen Verfahren 
zusammen. Der bisherige § 71 Absatz 2 kann insoweit entfallen.  
 
d) Absatz 4 
In § 71 Absatz 4 (bisher: § 71 Absatz 5) erfolgt eine redaktionelle Änderung zur Anpas-
sung an die Musterbauordnung.  
 
e) Weitere Änderungen 
§ 71 Absatz 6 in der bisherigen Fassung wird in § 74 Absatz 2 („Baugenehmigung, 
Genehmigungsfiktion, Baubeginn“) überführt; siehe insoweit dort.  
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§ 71 Absatz 7 wird als Folgeänderung der Streichung von § 3 Absatz 2 ersatzlos ge-
strichen: Die bisherige Regelung sah vor, dass die Beachtung der technischen Regeln, 
soweit diese nach § 3 Absatz 2 eingeführt sind, durch die Bauaufsichtsbehörde zu prü-
fen sind. Absatz 7 erstreckte sich auf alle Bauvorhaben, soweit für diese beispielsweise 
auch das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren zum Tragen gekommen ist. Das 
Einhalten der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen ist nunmehr nur 
noch Gegenstand im Vollverfahren nach § 65. 
 

35.  zu Nummer 35 (§ 72 „Beteiligung der Nachbarinnen und Nachbarn und der Öf-
fentlichkeit“) 
Es wird eine Folgeänderung eines Verweises vorgenommen.  
 

36.  zu Nummer 36 (§ 73 „Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens“) 
 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.  

 
37.  zu Nummer 37 (§ 74 „Baugenehmigung, Baubeginn“) 

§ 74 wird neu gefasst und in dem Zuge an die Musterbauordnung angepasst. 
 
§ 74 Absatz 2 nimmt neu, aber ansonsten unverändert, einen bisher in § 71 Absatz 6 
verorteten Regelungsinhalt auf.  
 
Mit § 74 Absatz 3 erfolgt eine Anpassung an die Musterbauordnung: Absatz 3 führt für 
Vorhaben, die im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zu prüfen sind, eine Ge-
nehmigungsfiktion unter grundsätzlicher Anwendung des § 42a des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen mit nachfolgend zu besprechenden 
Abweichungen ein. Bereits an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass mit § 74 
Absatz 3 Satz 3 die Bauherrschaft die Möglichkeit erhält, vor Ablauf der Entscheidungs-
frist gegenüber der Bauaufsichtsbehörde auf den Eintritt der Genehmigungsfiktion zu 
verzichten. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass vielfach kreditgebende 
Institute oder die Versicherungswirtschaft eine Baugenehmigung für ein Vorhaben ein-
fordert. Die Einführung der Genehmigungsfiktion in das nordrhein-westfälische Bau-
ordnungsrecht erfolgt in Umsetzung der verschiedenen Beschlüsse von Herrn Bundes-
kanzler und den Regierungscheffinnen und Regierungschefs der Länder zur Umset-
zung der Staatsmodernisierung. 
 
§ 74 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 regelt, dass für die Vollständigkeit des Bauantrages 
sowie für den Beginn der in § 42a VwVfG NRW geregelten Entscheidungsfrist § 74 
Absatz 2 Satz 2 entsprechend gilt. Die Frist beginnt demnach, sobald die Bauvorlagen 
vollständig und alle für die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Mitwirkun-
gen vorliegen, spätestens jedoch nach Ablauf der Frist nach § 71 Absatz 2 Satz 5 und 
nach § 36 Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuches sowie nach § 12 Absatz 2 Satz 2 und 
3 des Luftverkehrsgesetzes. 
 
§ 74 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 sieht vor, dass Abweichungen nach § 69 nur dann der 
Genehmigungsfiktion unterliegen, wenn diese beantragt wurden. Auf § 68 Absatz 6 
wird verwiesen.  
 
§ 74 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 regelt für den Fall, dass ein gemeindliches Einverneh-
men erforderlich ist, dass dieses ordnungsgemäß vor Ablauf der Entscheidungsfrist 
ersetzt wurde. 
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§ 74 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 schreibt sodann den Verfahrensverlauf im Falle des 
Eintretens der Genehmigungsfiktion vor: Die Bescheinigung nach § 42a Absatz 3 
VwVfG NRW ist unverlangt und unverzüglich schriftlich oder elektronisch durch die 
Bauaufsichtsbehörde auszustellen. Sie hat den Inhalt der Genehmigung, wiederzuge-
ben, einen Rechtsbehelf zu enthalten ist sowohl der Bauherrschaft als auch der Ge-
meinde sowie den Nachbarinnen und Nachbarn zuzustellen, die dem Bauantrag nicht 
zugestimmt haben. § 74 Absatz 3 Satz 2 sieht für den Fall des Eintritts der Genehmi-
gungsfiktion vor, dass die Vorschrift aus § 74 Absatz 1 und Absatz 4 Satz 4 nicht zur 
Anwendung kommt. § 74 Absatz 3 Satz 3 wurde bereits weiter oben besprochen.  
 
§ 74 Absatz 4 nimmt die bisherigen Regelungen aus Absatz 2 und 3 auf und führt diese 
in einem Absatz zusammen. Gegenüber dem geltenden Gesetz wird zusätzlich eine 
Begründungspflicht aufgenommen, wenn die Baugenehmigung nach Satz 2 mit Ne-
benbestimmungen versehen wird. § 74 Absatz 5 entspricht der bisherigen Vorschrift 
aus § 74 Absatz 6.  
 
§ 74 Absatz 6 nimmt den bisherigen Regelungsinhalt aus Absatz 7 auf und fächert 
diesen – unter Berücksichtigung der neu eingefügten Genehmigungsfiktion – auf.  
 
§ 74 Absatz 7 und 8 entsprechen den bisherigen Vorschriften aus Absatz 8 und 9. § 74 
Absatz 9 nimmt den Inhalt des bisherigen § 74 Absatz 5 auf. 
 

38.  zu Nummer 38 (§ 77 „Vorbescheid“) 
Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen von Rechtsverweisen.  
 

39.  zu Nummer 39 (§ 78 „Fliegende Bauten“) 
§ 78 Absatz 1 wird um einen neuen Satz 3 ergänzt: Da genehmigungspflichtige Flie-
gende Bauten erst nach einer Aufstellungsanzeige und Gebrauchsabnahme durch die 
untere Bauaufsichtsbehörde in Betrieb genommen werden dürfen, wäre eine Geneh-
migungspflicht für Fliegende Bauten zur Landes- oder Bündnisverteidigung, zum Kata-
strophenschutz, zur Unfallhilfe und zum Schutz der Bevölkerung bei außergewöhnli-
chen Ereignissen kontraproduktiv.  
 
Beispielsweise muss ein Sanitätszelt im Katastrophenfall sofort nach dem Aufbau be-
nutzbar sein. Bei Organisationen der Landesverteidigung, der Bundespolizei und des 
Bevölkerungsschutzes kann davon ausgegangen werden, dass deren ortsveränderli-
che bauliche Anlagen in Form Fliegender Bauten auch ohne behördliche Kontrolle der 
Bauaufsichtsbehörde in benutzbarem Zustand gehalten werden. Im Not- oder Kata-
strophenfall darf es auch keine Pflicht zur Anzeige der Aufstellung der Fliegenden Bau-
ten geben.  
 
§ 78 Absatz 7 Satz 1 legte bisher fest, dass die Anzeige der Gebrauchsabnahme, ob 
schriftlich oder mündlich, nur unter Vorlage des Prüfbuches des Fliegenden Baus (Be-
treiberexemplar) erfolgen konnte.  
 
Im Zuge der Digitalisierung und Entbürokratisierung wird nun alternativ eine elektroni-
sche Anzeige unter Angabe der wesentlichen Daten des Fliegenden Baus in Textform 
ermöglicht. Der Begriff „wesentliche Daten des Fliegenden Baus“ meint insbesondere 
Angaben zu der Art des Fliegenden Baus, den Größenabmessungen (Grundfläche, 
Höhe), der Geltungsdauer der Ausführungsgenehmigung und den Nebenbestimmun-
gen, der geplanten Betriebszeit und der Betreiberin oder dem Betreiber.  
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Die neu eingeführte Anzeige unter Angabe der wesentlichen Daten des Fliegenden 
Baues in Textform erhöht die zeitlichen Spielräume der Betreiberinnen und Betreiber 
sowie der Schaustellerinnen und Schausteller. Das entlastet sie erheblich, da das Prüf-
buch am aktuellen Aufstellort verbleiben kann, wo es für die Gebrauchsabnahme am 
Aufstellort vor Inbetriebnahme benötigt wird. Die wesentlichen Angaben zum Fliegen-
den Bau können durch die untere Bauaufsichtsbehörde im alternativen Anzeigeverfah-
ren mittels eines elektronischen Vordrucks oder einer Eingabemaske abgefragt wer-
den. Dies erleichtert die Entwicklung digitaler Antragsassistenten für die Anzeige der 
Aufstellung Fliegender Bauten über Online-Portale im Internet.  
 
Diese Änderung ist inhaltlich konform zur notifizierten Musterbauordnung (MBO), Fas-
sung November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz 
vom 26./27. September 2024.  
 

40. zu Nummer 40 (§ 79 „Bauaufsichtliche Zustimmung“) 
§ 79 wird im Zuge der Beschleunigungsmaßnahmen, insbesondere zur Erhöhung der 
äußeren wie inneren Sicherheit, neu gefasst.  
 
a) Absatz 1 
§ 79 Absatz 1 Satz 1 ist – bis auf eine redaktionelle Änderung – unverändert zum gel-
tenden Recht. In Satz 2 wird ein neuer Halbsatz angefügt, der klarstellt, dass die Zu-
stimmung der oberen Bauaufsichtsbehörde die Baugenehmigung ersetzt. Diese Klar-
stellung ist notwendig, weil die Kommunalen Spitzenverbände im Rahmen der Verbän-
deanhörung verdeutlicht haben, dass Baudienststellen bei unteren Bauaufsichtsbehör-
den die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens für Komplexvorhaben bean-
tragen und dies vor Ort erhebliche Kapazitäten bindet. Ziel und Zweck der bauaufsicht-
lichen Zustimmung ist es, bei Vorliegen der Voraussetzungen („Baudienststelle“) zu 
Verfahrenserleichterungen zu kommen. Dies stellt der neue Satz 2 nunmehr klar.  
 
b) Absatz 2 
§ 79 Absatz 2 Satz 1 regelt wie bisher, dass der Antrag auf Zustimmung bei der oberen 
Bauaufsichtsbehörde einzureichen ist. Absatz 2 Satz 2 nimmt neu und in Übernahme 
der Musterbauordnung den zu prüfenden Katalog im Rahmen des bauaufsichtlichen 
Zustimmungsverfahrens auf. Der materielle Prüfungsumfang im Rahmen des Zustim-
mungsverfahrens wird auf die planungsrechtliche Zulässigkeit und die örtlichen Bau-
vorschriften sowie auf andere öffentlich-rechtliche Anforderungen begrenzt. Verfah-
rensrechtliche und materielle Sondervorschriften für Bauvorhaben des Landes Nord-
rhein-Westfalen oder des Bundes finden sich in § 37 BauGB. Die entsprechenden Ab-
weichungsvorschriften des § 37 Absatz 1 und 2 BauGB sind neben dem Zustimmungs-
verfahren anzuwenden. Vorschriften, die nicht zum Prüfungsprogramm des § 79 Ab-
satz 2 Satz 2 gehören, werden im Rahmen des Zustimmungsverfahrens grundsätzlich 
nicht geprüft. Dies bedeutet, dass beispielsweise bauordungsrechtliche Vorgaben, 
etwa über Abstandsflächen nach § 6, nicht geprüft werden.  
 
§ 79 Absatz 2 Satz 3 regelt wie bisher, dass, wenn nach Absatz 1 Satz 5 eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung durchzuführen ist, dieses von der oberen Bauaufsichtsbehörde 
durchgeführt wird.  
 
§ 79 Absatz 2 Satz 4 sieht wie bisher in § 79 Absatz 3 Satz 3 vor, dass die obere 
Bauaufsichtsbehörde über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen von den zu 
prüfenden sowie von anderen Vorschriften entscheidet, soweit sie nachbarschützend 
sind und die Nachbarn nicht zugestimmt haben. Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit von 
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Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung 
(§ 79 Absatz 2 Satz 5).  
 
Da § 79 Absatz 2 Satz 1 die Regelung des § 70 Absatz 1 für das bauaufsichtliche 
Genehmigungsverfahren unter Spezialitätsgesichtspunkten verdrängt, wäre die Ge-
meinde nicht in das Zustimmungsverfahren eingebunden. Dies wird durch § 79 Absatz 
2 Satz 6 derart kompensiert, als das die Gemeinde vor Erteilung der Zustimmung zu 
hören ist. Das Erfordernis des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Absatz 1 
BauGB wird durch § 79 Absatz 2 Satz 6 nicht verdrängt, was auch für die Erforderlich-
keit des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 
36 Absatz 2 Satz 2 BauGB gilt. Allerdings kann das gemeindliche Einvernehmen auch 
im Zustimmungsverfahren ersetzt werden.  
 
Die Gemeinde muss als kommunale Gebietskörperschaft im Rahmen des Zustim-
mungsverfahrens umfassend über das Vorhaben informiert werden und es muss ihr 
eine hinreichende Äußerungsfrist eingeräumt werden. Insoweit handelt es sich um eine 
Anhörung nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.  
 
§ 79 Absatz 2 Satz 7 regelt, dass im Übrigen die Vorschriften über das Baugenehmi-
gungsverfahren entsprechend anzuwenden sind. Dies bedeutet beispielsweise, dass 
in Verbindung mit § 70 Absatz 2 dem Antrag die Bauvorlagen beizufügen, die für die 
Beurteilung des Vorhabens und die Bearbeitung des Antrages erforderlich sind. Mit § 
79 Absatz 2 Satz 7 ist hingegen nicht geregelt, dass im Rahmen des Zustimmungsver-
fahrens das gesamte materielle Bauordnungsrecht zu prüfen ist. Der bauordnungs-
rechtliche Prüfkatalog nach § 79 Absatz 2 Satz 2 (in Verbindung mit Satz 3) ist ab-
schließend.  
 
Der neue § 79 Absatz 2 ersetzt damit die bisher in § 79 Absatz 3 und 4 getroffenen 
Regelungen. 
 
c) Absatz 3 
Nach § 79 Absatz 3 Satz 1 trägt die Baudienststelle für den Bauherrn die Verantwor-
tung für die Beachtung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, was auch dann gilt, wenn 
die Zustimmung nach Absatz 1 entfällt. Klarstellend wird neu geregelt, dass dies auch 
die Verantwortung für Abweichungen nach § 69 umfasst.  
 
Die Verantwortung für die Unterhaltung, das heißt, die Instandhaltung nach § 3 Satz 1 
hingegen trägt die Baudienststelle nach § 79 Absatz 3 Satz 2 nur, wenn und solange 
sie der für die Anlage Verantwortliche ausschließlich auf sie überträgt. Hintergrund die-
ser Einschränkung ist, dass die Nutzer öffentlicher Bauten in zunehmendem Maße 
selbst für den Bauunterhalt Sorge tragen, sodass die Verantwortlichkeit für den jeweils 
gegebenen Unterhaltungszustand des Gebäudes nicht mehr der Baudienststelle oblie-
gen kann. Von der Nutzerin oder dem Nutzer wird gefordert, dass sie oder er insoweit 
eine klare Entscheidung trifft. Entscheidet er sich dafür, die Verantwortung für die In-
standhaltung der baulichen Anlage selbst zu tragen, kommt eine Privilegierung nicht in 
Betracht, sodass die allgemeine Bauaufsicht in diesen Fällen uneingeschränkt zur An-
wendung kommt. 
 
Nach § 79 Absatz 3 Satz 3 kann die Baudienststelle Sachverständige in entsprechen-
der Anwendung von § 68 und § 83 sowie aufgrund der auf Grundlage des § 87 Absatz 
2 erlassenen Rechtsverordnung heranziehen. Dies bedeutet, dass die Baudienststelle 
Prüfaufträge auf Sachverständige übertragen oder Sachverständige in sonstiger Weise 
heranziehen kann. 
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Nach § 79 Absatz 3 Satz 4 bleibt die Verantwortung des Unternehmers (§ 55) sowie 
die Regelungen über die bautechnischen Nachweise (§ 68) von der Verantwortung der 
Baudienststelle unberührt. Nach § 55 Absatz 1 Satz 1 hat die öffentliche Bauherrschaft 
geeignete Unternehmer zu bestellen, soweit sie die Unternehmerpflichten nicht selbst 
erfüllen kann oder will. 
 
d) Absatz 4 
In § 79 Absatz 4 findet sich eine Sonderregelung für Bauvorhaben im Sicherheitsbe-
reich, die im Vergleich zu Vorhaben im Anwendungsbereich von § 79 Absatz 1 Satz 1 
eine noch weitergehende verfahrensrechtliche Privilegierung mit sich bringt, die mate-
riell-rechtlichen Vorgaben aber unberührt lässt.  
 
Danach sind Bauvorhaben, die dienstlichen Zwecken der Bundespolizei, dem Kata-
strophenschutz, der Unfallhilfe oder die der Abwehr sonstiger außergewöhnlicher Er-
eignisse zum Schutz der Bevölkerung dienen oder eine besondere öffentliche Zweck-
bestimmung nach § 37 Absatz 1 erster Halbsatz des Baugesetzbuches aufweisen, vor 
Baubeginn mit Bauvorlagen in dem erforderlichen Umfang der oberen Bauaufsichtsbe-
hörde lediglich zur Kenntnis zu bringen.  
 
Darunter fallen auch Bauvorhaben für den zivilen Bevölkerungsschutz, den Katastro-
phenschutz oder die Unfallhilfe oder solche, die der Abwehr sonstiger außergewöhnli-
cher Ereignisse zum Schutz der Bevölkerung dienen (zum Beispiel Einrichtungen für 
die Feuerwehren, den Rettungsdienst, Bunkeranlagen und ähnliches) sowie Vorhaben, 
die eine besondere öffentliche Zweckbestimmung im Sinne des § 37 Absatz 1 BauGB 
haben.  
 
Die Bauaufsichtsbehörden (§ 57) wirken in diesem Kenntnisgabeverfahren nach § 79 
Absatz 4 Satz 3 im Übrigen nicht mit, es sei denn, unter planungsrechtlichen Gesichts-
punkten ist ein Verfahren nach § 37 BauGB durchzuführen.  
 
Daraus folgt, dass die Vorhaben im Anwendungsbereich des § 79 Absatz 4 einer Bau-
genehmigung oder Zustimmung nicht bedürfen und Abweichungen nach § 69 nicht ge-
sondert zugelassen werden müssen.  
 
Eine noch weiterreichende Sonderregelung für fliegende Bauten, den Zwecken nach 
Satz 1 dienen, enthält § 78 Absatz 1 Satz 3, wonach § 79 auf derartige Vorhaben nicht 
anwendbar ist.  
 
Hintergrund einer derartigen Privilegierung ist, dass Bauvorhaben insbesondere im Si-
cherheitsbereich auch der Geheimhaltung unterliegen können und diese nicht gewähr-
leistet wäre, wenn eine Vielzahl von Mitarbeitenden der Bauaufsichtsbehörde, die kei-
ner besonderen Sicherheitsprüfung unterliegt, von den Bauvorlagen des betroffenen 
Vorhabens Kenntnis erlangte.  
 
Die dienstlichen Zwecke der Bundespolizei ergeben sich insbesondere aus § 1 BPolG. 
Ob ein Bauvorhaben dem Zivil- oder Bevölkerungsschutz dient, ist beispielsweise an-
hand von §§ 1 ff. ZSKG (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes) zu ermitteln. Bei-
spielsweise stellen Einrichtungen der Feuerwehr einen wesentlichen Bestandteil des 
Zivil- und Katastrophenschutzes dar, auch wenn diese landesgesetzlich geregelt sind 
und in die kommunale Zuständigkeit fallen.  
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Das Kenntnisgabeverfahren ersetzt das Zustimmungsverfahren und bezieht sich des-
halb nur auf nicht verfahrensfreie Vorhaben im Sinne von Absatz 1 Satz 1. Es entfällt 
nach § 79 Absatz 4 Satz 2, wenn die Gemeinde nicht widerspricht (Nummer 1), die 
Nachbarn dem Vorhaben zustimmen (Nummer 2) und keine Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 72 Absatz 3 Satz 2 (Nummer 3) vorgeschrieben ist. Damit wird für Vorhaben 
nach Absatz 4 der Entfall der Zustimmung so geregelt, wie es im Übrigen in der Mus-
terbauordnung generell für das bauaufsichtliche Zustimmungsverfahren vorgesehen 
ist. Dies lässt sich damit erklären, dass in diesem Fall kein Bedürfnis für einen klage-
weise anfechtbaren Verwaltungsakt besteht. 
 
Hinsichtlich der Gemeinde reicht es aus, wenn sie nicht widerspricht, das heißt, sie 
muss nicht ausdrücklich zustimmen. Ein Nicht-Widersprechen liegt auch dann vor, 
wenn sie auf eine entsprechende Anfrage hin, mit der sie zur Äußerung innerhalb an-
gemessener Frist aufgefordert wurde, schweigt. Die Frist ist jedenfalls dann angemes-
sen, wenn sie sich an der Zwei-Monats-Frist des § 36 Absatz 2 Satz 2 BauGB orientiert. 
Das (Nicht-)Widersprechen richtet sich nicht unmittelbar gegen das Bauvorhaben, son-
dern bezieht sich auf die Durchführung des Zustimmungsverfahrens, das heißt, durch 
den Widerspruch wird verhindert, dass das Zustimmungsverfahren entfällt.  
 
Vom gemeindlichen Nicht-Widersprechen zu unterscheiden ist die ggf. erforderliche 
Entscheidung der Gemeinde über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 
nach Bauplanungsrecht. Eine Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens 
nach § 36 Absatz 1 Satz 1 ist nur dann erforderlich, wenn überhaupt ein bauaufsichtli-
ches Verfahren stattfindet. Widerspricht die Gemeinde der Durchführung des Zustim-
mungsverfahrens nicht und stimmen die Nachbarn dem Bauvorhaben zu, bedarf es 
nach § 79 Absatz 4 Satz 2 keiner Zustimmung, sodass das bauaufsichtliche Verfahren 
gänzlich entfällt, es sei denn, es ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 72 Absatz 3 
Satz 2 durchzuführen. 
 
Voraussetzung für das Entfallen der Zustimmung ist weiterhin, dass die Nachbarn dem 
Vorhaben zustimmen. Anders als die Gemeinde müssen die Nachbarn positiv und aus-
drücklich zustimmen; das bloße Nicht-Widersprechen reicht in ihrem Fall nicht aus.  
 
Schließlich entfällt die Zustimmung nur dann, wenn keine Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 72 Absatz 3 Satz 2 vorgeschrieben ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
für alle Bauvorhaben, die dem Schutzzweck des Artikels 13 der Seveso-III-RL unterfal-
len, ein Verfahren stattfindet, in dem die bauplanungsrechtliche Prüfung erfolgt.  
 
e) Absatz 5 
Absatz 5 wird neu in die Bauordnung aufgenommen und sieht unter bestimmten Be-
dingungen vor, dass Regelungen aus dem bauaufsichtlichen Zustimmungsverfahren 
auch für Bauvorhaben von Gemeinden oder Kreisen Geltung entfalten.  
 
Nach § 79 Absatz 5 gelten die Regelungen des § 79 Absatz 1 Satz 2 bis 5 sowie der 
Absätze 2 und 3 entsprechend für nicht verfahrensfreie Vorhaben der Kreise und Ge-
meinden, soweit der Kreis oder die Gemeinde mindestens mit einem Bediensteten mit 
der Befähigung zum höheren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen 
Fachkräften ausreichend besetzt ist und diesen Bediensteten die Leitung der Entwurfs-
arbeiten und die Bauüberwachung übertragen sind.  
 
Der wesentliche Unterschied zum allgemeinen Zustimmungsverfahren besteht nach § 
79 Absatz 5 Satz 2 darin, dass anstelle der oberen Bauaufsichtsbehörde die untere 
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Bauaufsichtsbehörde zuständig ist. Die Gemeinde ist auch dann als untere Bauauf-
sichtsbehörde zuständig, wenn sie über ein eigenes Vorhaben zu entscheiden hat. 
 
Das Kenntnisabgabeverfahren nach § 73 Absatz 4 bleibt von § 73 Absatz 5 unberührt, 
sodass in diesen Fällen die obere Bauaufsichtsbehörde zuständig ist. 
 
§ 73 Absatz 5 setzt voraus, dass ein Kreis oder eine Gemeinde Bauherrschaft ist. An-
ders als bei § 79 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 genügt damit das bloße 
Tätigwerden einer kommunalen Baudienststelle nicht. Unerheblich ist, ob es sich bei 
der Gemeinde um eine kreisangehörige oder eine kreisfreie Gemeinde handelt. Die 
förmliche Einrichtung einer Baudienststelle im Sinne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
ist nicht erforderlich, da in Absatz 5 hierauf nicht verwiesen wird.  
 

41. zu Nummer 41 (§ 81 „Einstellung von Arbeiten“) 
Es handelt sich in § 81 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 um die Vornahme einer notwendigen 
Verweiskorrektur infolge der vorgenommenen Änderungen. In § 81 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 wird ein Rechtsverweis aktualisiert.  
 

42. zu Nummer 42 (§ 83 „Bauüberwachung“) 
Nach § 83 Absatz 3 in der geltenden Gesetzesfassung ist der Bauaufsichtsbehörde ist 
die Einhaltung der Grundrissflächen und Höhenlagen der Anlagen nachzuweisen. 
Wenn es die besonderen Grundstücksverhältnisse erfordern, kann sie die Vorlage ei-
nes amtlichen Nachweises verlangt werden. 
 
Nach § 16 Absatz 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes Nordrhein-Westfalen be-
steht derzeit eine Gebäudeeinmessungspflicht im Falle der Errichtung eines Gebäudes 
auf einem Grundstück oder bei einer Grundrissveränderung. Die Kosten für das Ver-
fahren tragen die Eigentümerin oder der Eigentümer oder die oder der Erbbauberech-
tigte. Die Verpflichtung besteht nach § 16 Absatz 2 Satz 3 nicht, wenn überwiegende 
öffentliche Belange oder private Interessen dem Nachweis des Gebäudes im Liegen-
schaftskataster entgegenstehen. 
 
Im Zuge der Verbändeanhörung wurde dargelegt, dass etwa ein Drittel der Gebühren 
für die Gebäudeeinmessung (rund acht Millionen Euro) auf die Vermessung vor Ort 
entfällt. Da die Daten des § 83-Nachweises die Anforderungen des Liegenschaftskata-
sters erfüllen, können diese Kosten bei einer kombinierten Beauftragung eingespart 
werden. Andernfalls bezahlt die Bauherrschaft beide Vermessungen. Ein weiterer Kos-
tenanteil entfällt auf die Datenaufbereitung für das Kataster. Durch die Nutzung der § 
83-Nachweise und eine konsequente Digitalisierung könnten diese Kosten um etwa 20 
Prozent reduziert werden. 
 
Der neue § 83 Absatz 3 trägt dem vorstehenden Rechnung, Doppelbeauftragungen 
werden vermeiden. In Kombination mit der Änderung in § 84 Absatz 4 wird damit ein 
Beitrag zur Baukostensenkung geleistet.  
 
Im Übrigen erfolgen in Absatz 5 und 6 Aktualisierungen von Rechtsverweisen.  
 

43. zu Nummer 43 (§ 84 „Bauzustandsbesichtigung, Aufnahme der Nutzung“) 
Die Änderungen in § 84 Absatz 2 sind redaktioneller Art. In § 84 Absatz 4 erfolgen 
Klarstellungen im Hinblick auf die Fertigstellungsanzeige. Des Weiteren wird zudem 
ein neuer Satz 3 aufgenommen, der eine Erleichterung im Hinblick auf den Schall- und 
Wärmeschutz damit eine Verknüpfung zur Erfüllungserklärung nach dem Gebäu-
deenergiegesetz schafft.  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/17474 

 
 

171 

 
44. zu Nummer 44 (§ 86 „Ordnungswidrigkeiten“) 

Es handelt sich um Folgeänderungen.  
 

45. zu Nummer 45 (§ 87 „Rechtsverordnungen“) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung im Zusammenhang mit § 3 „Allgemeine Anfor-
derungen“ und um die Aktualisierung eines Rechtsverweises. 
 

46. zu Nummer 46 (§ 88 „Technische Baubestimmungen“) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung im Zusammenhang mit § 3 „Allgemeine Anfor-
derungen“ und um die Aktualisierung eines Rechtsverweises.  
 

47. zu Nummer 47 (§ 89 „Örtliche Bauvorschriften“) 
Mit der Änderung von § 89 Absatz 2 Satz 2 werden – neu – auch die Vorschriften über 
die Zustimmung der Gemeinde nach § 36a BauGB und befristete Sonderregelung für 
den Wohnungsbau nach § 246e BauGB in Bezug genommen.  
 
Mit der Änderung in § 89 Absatz 4 werden materiell-rechtliche Erleichterungen für An-
lagen nach § 62 Absatz 1a und § 79 Absatz 4 geschaffen. Durch die Unanwendbarkeit 
der Anforderungen von örtlichen Bauvorschriften nach § 89 auf diese Vorhaben werden 
die öffentlichen Bauherrschaften von der Beachtung örtlicher Bauvorschriften entlastet. 
Dies ist eine grundlegende Voraussetzung sowohl für die Vereinfachung von internati-
onal, bundesweit, landesweit oder kommunal einheitlichen Planungen als auch für die 
effiziente und zeitsparende Nutzung von Wiederholungsplanungen und/oder von seri-
ell-umzusetzenden Bauvorhaben. 

 
48. zu Nummer 48 (§ 90 „Übergangsvorschriften“) 

Das Recht der Bauherrschaft, die Anwendung dieses Gesetzes anstelle des zur Zeit 
der Antragstellung geltenden Rechts zu beantragen, wird für die durch § 74 Absatz 3 
Satz 1 vorgesehene Genehmigungsfiktion ausgeschlossen. Damit kann die Genehmi-
gungsfiktion nur für solche Bauanträge greifen, die ab dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes gestellt werden. 
 
 

Artikel 2 
 
Änderung des Denkmalschutzgesetzes 
 
1. zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Nummer 1 nimmt eine erforderliche Folgeänderung in der Inhaltsübersicht auf.  
 
2. zu Nummer 2 (§ 9 „Erlaubnispflichten bei Baudenkmälern“) 

In § 9 Absatz 4 wird ein neuer Satz 3 klarstellend aufgenommen: Die Erlaubnisfreiheit 
von Ersatzneubauten ergibt sich unter anderem für Landesstraßen bereits aus § 9a 
Absatz 2 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen.  
 
Gleiches gilt nach § 9a Absatz 4 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen 
für Bundesstraßen in der Auftragsverwaltung des Landes. Mit der Regelung im Denk-
malschutzgesetz soll klargestellt werden, dass die Erlaubnisfreiheit für alle Infrastruk-
turvorhaben auf Bundes- und Landesebene gilt. Die Vorhabenträger werden die Denk-
malbehörden im Rahmen der Ersatzneubauplanung zu beteiligen haben, um ihnen Ge-
legenheit zu geben, die berechtigten Interessen des Denkmalschutzes einzubringen. 
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3. zu Nummer 3 (§ 15 „Erlaubnispflichten bei Bodendenkmälern“) 
Durch die Änderung soll klargestellt werden, dass auch die Denkmalbehörden neben 
den Denkmalfachämtern bei fachgerechtem Vorgehen zu Nachforschungen im Zusam-
menhang mit Bodendenkmälern berechtigt werden und keiner Erlaubnis bedürfen. Dies 
dient der Verfahrensbeschleunigung und Stärkung von Kommunen, die eine Kommu-
nalarchäologie eingerichtet haben. 
 

4. zu Nummer 4 (§ 21 „Aufbau, Aufgaben und Zuständigkeit der Denkmalbehör-
den“) 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 regelt bisher, dass, wenn das Land Nordrhein-Westfalen oder der 
Bund als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter eines Denkmals betroffen ist, anstelle 
der Unteren Denkmalbehörde die zuständige Bezirksregierung entscheidet. Durch die 
Änderung in Satz 1 werden auch die in § 38a Absatz 2 genannten Baudenkmäler in 
den Geltungsbereich einbezogen. Die Oberste Denkmalbehörde kann bisher nach Satz 
2 im Einzelfall die Zuständigkeit auf die Untere Denkmalbehörde übertragen. Durch die 
Ergänzung kann die Oberste Denkmalbehörde im Einzelfall künftig die Zuständigkeit 
auch an sich ziehen dürfen. Mit dem neuen Satz 3 wird eine Berichtspflicht gegenüber 
dem zuständigen Landtagsausschuss eingeführt, um diesen über die Anwendung des 
geänderten Satzes 2 zu informieren.  
 

5. zu Nummer 5 (§ 23 „Denkmalliste“) 
§ 23 Absatz 4 Satz 1 regelt das Eintragungsverfahren und sieht dafür unverändert drei 
Alternativen zur Einleitung des Eintragungsverfahrens vor. Die Eintragung von Amts 
wegen, auf Anregung der Eigentümerin oder des Eigentümers oder auf Antrag – neu – 
der Direktorin oder des Direktors eines Landschaftsverbandes.  
 
Das Denkmalschutz für das Land Nordrhein-Westfalen sieht – im Übrigen seit dem 
ersten Inkrafttreten 1980 – an verschiedenen Stellen die explizite Nennung der Land-
schaftsverbände vor. Um zu einer Klarstellung und zugleich Harmonisierung des Re-
gelwerks zu kommen, kommt das Recht einen Antrag auf Einleitung eines Eintragungs-
verfahrens ab Inkrafttreten des Gesetzes der Direktorin oder dem Direktor eines Land-
schaftsverbandes zu. Siehe dazu auch nachfolgende Begründung zur Änderung des 
§ 24 „Verfahren“.  
 

6. zu Nummer 6 (§ 24 „Verfahren“) 
§ 24 Absatz 2 Satz 1 sieht grundsätzlich vor, dass die Unteren und Oberen ihre Ent-
scheidungen nach diesem Gesetz nach Anhörung des zuständigen Landschaftsver-
bandes treffen. Mit der Formulierung „des [..] Landschaftsverbandes“ wurde im Zuge 
der Neufassung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzes die damals seit 1980 
geltende Formulierung aus § 21 Absatz 4 Satz 1 a.F. aufgenommen. 
 
In Bezug auf die bisherige Rechtslage wurde in der Gesetzesbegründung zur Neufas-
sung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes (LT.-Drucksache-Nummer 
17/16518) wie folgt kommentiert: „Im Gegensatz zu § 22 Absatz 3 DSchG, wo aus-
drücklich die Denkmalpflegeämter genannt sind, ist in § 21 Absatz 4 DSchG von der 
Mitwirkung des Landschaftsverbandes an den Entscheidungen der Denkmalbehörden 
die Rede. Der Wortlaut der Vorschrift spricht also dafür, dass der Landschaftsverband 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts mitwirkungsberechtigt ist. Nach Auffassung 
von Schönstein (a.a.O., § 21 RdNr. 69) ist die Entscheidung, welche Dienststelle diese 
Funktion wahrnimmt, prinzipiell dem Direktor des Landschaftsverbandes überlassen 
(§ 17 Absatz 1 Buchstabe c LVerbO). Hiernach ist es zwar zweckmäßig, das Mitwir-
kungsrecht den Denkmalpflegeämtern zuzuweisen; denkbar ist aber auch die Wahr-
nehmung dieser Aufgaben durch andere Organisationseinheiten des 
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Landschaftsverbandes. […]“ (aus: Davydov/Hönes/Ringbeck/Stellhorn, Denkmal-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Kommentar 6. Auflage, zu § 21 RdNr. 14). 
 
Obwohl mit der Neufassung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes aus-
drücklich der „Landschaftsverband“ in Bezug genommen wurde, wurde in der Praxis 
diese Zuständigkeitszuweisung nicht umgesetzt. Daher wird in Absatz 2 nunmehr ex-
plizit geregelt, dass die Unteren und Oberen Denkmalbehörden ihre Entscheidungen 
nach Anhörung der zuständigen Direktorin oder des Direktors eines Landschaftsver-
bandes treffen. In Absatz 2 Satz 2 wird – zur Verfahrensbeschleunigung – die Äuße-
rungsfrist von zwei Monaten auf einen Monat verkürzt. Die Änderung in Absatz 2 Satz 
3 stellt eine Folgeänderung dar.  
 
§ 24 Absatz 4 wird aufgehoben. Absatz 4 sah bisher eine lex specialis für die Boden-
denkmalpflege vor. Die Aufhebung des Absatzes 4 führt dazu, dass auch bei Boden-
denkmälern die Denkmalbehörden ihre Entscheidungen nach Anhörung der Direktorin 
oder des Direktors eines Landschaftsverbandes – und nicht mehr im Benehmen – tref-
fen. Neben einer Vereinheitlichung der Verfahren trägt dies insbesondere zu einer Ver-
fahrensbeschleunigung bei. Ebenso trägt der Wegfall des Benehmens auch in Verfah-
ren der Bodendenkmalpflege den Kompetenzen der nordrhein-westfälischen Kommu-
nalarchäologien Rechnung und stärkt die Entscheidungshoheit der Denkmalbehörden.  
 
Nach der bisherigen Regelung in § 24 Absatz 5 konnte die zuständige Denkmalbe-
hörde die Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach diesem 
Gesetz für höchstens zwei Jahre aussetzen, soweit dies zur Klärung der Belange des 
Denkmalschutzes, insbesondere für Untersuchungen des Denkmals und seiner Umge-
bung, erforderlich war. Diese Frist wird auf ein Jahr verkürzt und folgt dem Gedanken 
der Verfahrensbeschleunigung.  
 
In § 24 Absatz 6 Satz 2 (neu) erfolgt eine gesetzliche Klarstellung: Das sogenannte 
„Ministeranrufungsverfahren“ kann durch die Landesdirektorin oder den Landesdirektor 
nach Zugang des Entscheidungsentwurfes durch die Untere Denkmalbehörde an den 
Landschaftsverband ausgelöst werden. Der „Zugang“ ist bundesgesetzlich definiert. 
Die bisherige Begriffsverwendung „nach Kenntnisnahme“ ist hingegen nicht dokumen-
tationssicher überprüfbar.  
 

7. zu Nummer 7 (§ 28 „Landesdenkmalrat“) 
Mit der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 
wurde erstmals mit § 28 ein Landesdenkmalrat in das Gesetz aufgenommen. § 28 Ab-
satz 1 wird neu gefasst: Der Landesdenkmalrat wird von der Obersten Denkmalbe-
hörde mindestens einmal jährlich einberufen. Die Zusammensetzung des Landesdenk-
malrates ergibt sich indes unverändert aus § 28 Absatz 2.    
 

8. zu Nummer 8 (§ 29 „Landespreis für Denkmalpflege und Denkmalschutz Nord-
rhein-Westfalen“) 
§ 29 wurde erstmals mit der Neufassung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen im Jahr 2022 in das Gesetz aufgenommen und sieht bisher eine „Kann-Regelung“ 
in Bezug auf das Verleihen eines Landespreises für Denkmalpflege Nordrhein-Westfa-
len durch das für Denkmalschutz und Denkmalpflege zuständige Ministerium vor. Mit 
der Neufassung des § 29 bekommt der Landespreis einerseits eine neue Bezeichnung 
und zum anderen wird festgelegt, dass dieser Landespreis zukünftig verliehen wird. 
Eine Preisauslobung kann beispielsweise thematisch erfolgen („Barrierefreiheit und 
Denkmalschutz“, „Klimaschutz und Denkmalschutz“ oder Anderes), um herausragende 
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Leistungen mit Beispielwirkung im Land Nordrhein-Westfalen für Denkmalpflege und 
Denkmalschutz besonders zu würden.  
 

9. zu Nummer 9 (§ 38a „Besondere Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfa-
len und des Bundes“) 
§ 38a wird neu in das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen aufgenommen.  
 
Vor dem Hintergrund der veränderten internationalen Sicherheitslage soll der öffentli-
che Belang der nationalen Sicherheit auch im Bereich des Denkmalschutzes aufge-
wertet werden. Die in § 38a Absatz 1 Satz 1 genannten Anlagen korrespondieren – mit 
Ausnahme der Bauten mit besonderer öffentlicher Zweckbestimmung nach § 37 Absatz 
1 Baugesetzbuch – mit der Aufzählung in der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (siehe dort zu § 79; auf die dort getroffenen Erläuterungen wird grundsätzlich 
verwiesen). Die genannten Anlagen sind in der Regel nicht öffentlich zugänglich. Dar-
über hinaus unterliegen insbesondere die Anlagen der Landes- oder Bündnisverteidi-
gung einer gesteigerten Geheimhaltung.  
 
Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich für die genannten Anlagen eine besondere 
Zweckbestimmung, die dem Schutz der Bevölkerung dienen. Einerseits ist daher der 
Schutzzweck des Denkmalschutzes – die Erhaltung von Kulturgütern vergangener Zei-
ten – auch auf Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen oder des Bundes prä-
sent. Andererseits sind die Anlagen im Sicherheitsinteresse der Nutzung und der Ver-
änderbarkeit unterworfen. Die Dringlichkeit sicherheitsrelevanter Bedürfnisse Rech-
nung tragen zu müssen, hat sich erstmals seit dem Kalten Krieg massiv verschoben. 
Daher wird in § 38a Absatz 1 Satz 1 geregelt, dass bei Vorhaben an oder auf Liegen-
schaften des Landes Nordrhein-Westfalen oder des Bundes, die den genannten Zwe-
cken dienen, eine, den jeweils aktuellen Anforderungen entsprechende, Nutzung vor-
handener Baudenkmäler im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Damit einher 
geht ein Anerkenntnis, dass die jederzeitige Nutzung und Nutzbarkeit, die sich schnell 
ändern kann, in der Regel Vorrang gegenüber den Belangen des Denkmalschutzes 
hat.  
 
Absatz 1 Satz 2 regelt sodann auf formaler Ebene, dass, aufgrund des besonderen 
Ausnahmefalls ein Kenntnisgabeverfahren gegenüber den oberen Denkmalbehörden 
etabliert wird. Das jeweilige Vorhaben ist, sofern es ein Baudenkmal betrifft, vor Bau-
beginn der Oberen Denkmalbehörde in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Die-
ses denkmalrechtliche Kenntnisgabeverfahren ist dem bauordnungsrechtlichen Kennt-
nisgabeverfahren (siehe insoweit zu § 79 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen) nachgezeichnet.  
 
Absatz 1 Satz 3 sieht vor, dass eine Zustimmung der Oberen Denkmalbehörde im 
Sinne einer denkmalrechtlichen Erlaubnis entfällt, wenn die Obere Denkmalbehörde 
nicht binnen eines Monats nach Zugang widerspricht. Satz 4 regelt, in entsprechender 
Übersetzung des bauordnungsrechtlichen Verfahrens, dass die Unteren Denkmalbe-
hörden und die Landschaftsverbände nicht mitwirken. Sofern ergänzende Verwal-
tungsvorschriften erforderlich sein sollten, können diese auf Grund des § 42 Absatz 3 
erlassen werden.  
 
§ 38a Absatz 2 sieht auch für die dort genannten Anlagen, sofern sie unter Denkmal-
schutz stehen, das Kenntnisgabeverfahren gegenüber den Oberen Denkmalbehörden 
vor. Auch für diese Anlagen wird gesetzlich definiert, dass eine, den jeweils aktuellen 
Anforderungen entsprechende, Nutzung vorhandener Baudenkmäler im überragenden 
öffentlichen Interesse liegt.  
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Artikel 3 
 
Änderung des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften 
Im Zuge der Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen.“ wurden wiederholt 
Änderungsbitten im Hinblick auf das Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften 
formuliert. Aktuell gibt es im Land vier gesetzliche Immobilien- und Standortgemeinschaften.  
 
1.  zu Nummer 1 (§ 2 „Gründung einer Immobilien- und Standortgemein- 
 schaft“) 

Über den neuen § 2 Absatz 3 soll der Zugang zu grundlegenden Daten von Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentümern sowie von Erbbauberechtigten für Immobi-
lien- und Standortgemeinschaften in der Gründungsphase erleichtert werden. § 2 Ab-
satz 3 Satz 1 sieht daher eine Kann-Regelung für die Kommunen im Zusammenhang 
mit der Herausgabe von Daten vor. Voraussetzung ist, dass ein berechtigtes Interesse 
nachgewiesen werden kann. § 2 Absatz 3 Satz 3 regelt daher, wie das berechtigte 
Interesse nachgewiesen werden kann. § 2 Absatz 3 Satz 4 und 5 beinhalten in der 
Folge Regelungen über den Schutz von herausgegebenen Daten. In der Folge wird 
der bisherige Absatz 3 zu Absatz 4. 
 

2.  zu Nummer 2 (§ 3 „Verfahren zum Erlass einer Satzung für eine Immobilien- und 
Standortgemeinschaft“) 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 sieht bisher vor, dass die Immobilien- und Standortgemeinschaft 
den Erlass einer Satzung nach § 1 Absatz 1 schriftlich beantragt. Mit der Streichung 
des Wortes „schriftlich“ wird das Schriftformerfordernis aufgegeben. § 3 Absatz 1 Satz 
1 regelt damit nur den Grundsatz und lässt die Form der Beantragung offen: Diese 
kann schriftlich oder in Textform nach § 126b BGB (zum Beispiel per E-Mail) abgege-
ben werden.  
 
Der neu in § 3 Absatz 1 eingefügte Satz 3 nimmt eine Bestimmung im Hinblick auf das 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept auf, welches mit dem Antrag auf Erlass einer 
Satzung vorzulegen ist. Durch den § 3 Absatz 1 Satz 3 wird die Aufnahme einer Re-
serveposition in dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept ermöglicht. Darüber 
können beispielsweise Kostensteigerungen oder ergänzende Maßnahmen im Umset-
zungsprozess aufgefangen werden. Über die vorgesehene Begrenzung auf maximal 
10 Prozent der Ausgaben soll eine ausreichende Bestimmtheit des Maßnahmen- und 
Finanzierungskonzeptes gesichert werden.  
 
§ 3 Absatz 8 (neu) sieht vor, dass der Immobilien- und Standortgemeinschaft eine Rolle 
als Aufgabenträgerin zugewiesen wird. Damit erhält sie die Möglichkeit, Stellungnah-
men zu den sie betreffenden Stadtentwicklungsprozessen abzugeben. Die gesetzliche 
Immobilien- und Standortgemeinschaft wird hierdurch explizit keine Trägerin öffentli-
cher Belange. Die Beteiligung bleibt freiwillig. 
 

3.  zu Nummer 3 (§ 4 „Abgabenfestsetzung, -erhebung und -verwendung, sonstige 
Einnahmen“) 
Infolge der Grundsteuerreform scheidet die Verwendung des Einheitswertes als zuge-
lassene Bezugsgröße für die Ermittlung des Grundstückswertes seit dem 1. Januar 
2025 aus. Vor diesem Hintergrund bedarf es Änderungen in § 4. 
 
Die Änderungen in § 4 Absatz 1 und 2 sind redaktioneller Art. In § 4 Absatz 6 Satz 2 
Nummer 1 wird die bisherige Bezugsgröße „Einheitswert“ ersetzt. Zukünftig gilt nach 
Nummer 1 als zulässiger Verteilungsmaßstab der für alle Grundstücke nach einem 
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einheitlichen Maß bemessene Wert des Grundstücks. Die weiteren Nummern 2 bis 4 
in Absatz 6 Satz 2 bleiben unverändert als zulässige Verteilungsmaßstäbe erhalten.  
 
§ 4 Absatz 6 Satz 4 sah bisher vor, dass die Höhe der Abgabe für die Dauer von fünf 
Jahren insgesamt 10 Prozent des Einheitswertes eines Grundstückes nicht überschrei-
ten darf. Im Zuge des in § 4 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 angepassten Verteilungsmaß-
stabes ist unverändert eine Regelung zur Deckelung der Abgabe erforderlich: § 4 Ab-
satz 6 Satz 4 sieht daher – neu – vor, dass die Höhe der jährlichen Abgabe 1 Prozent 
des Bezugsbodenwertes nicht überschreiten darf. § 4 Absatz 6 Satz 5 nimmt sodann 
eine Definition des Bezugsbodenwertes vor.  
 
Infolgedessen wird der bisherige § 4 Absatz 6 Satz 5 zu Satz 6 und erfährt redaktionelle 
Änderungen.  
 
In § 4 Absatz 8 Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen und so das bisherige 
Schriftformerfordernis aufgegeben. § 4 Absatz 8 Satz 3 regelt damit nur den Grundsatz 
und lässt die Form der Beantragung offen: Diese kann schriftlich oder in Textform nach 
§ 126b BGB (zum Beispiel per E-Mail) abgegeben werden. Das Nähere im Hinblick auf 
den Nachweis der ordnungsgemäßen und zweckentsprechenden Mittelverwendung 
kann in der Satzung (§ 1 Absatz 1) durch die Gemeinde geregelt werden. 
 
Die weiteren Änderungen in § 4 Absatz 9 und 10 sind redaktioneller Art. In § 4 Absatz 
11 Satz 1 erfolgt eine Klarstellung im Hinblick auf den Zeitpunkt der Rückübertragung 
von nicht verwendeten Finanzmitteln an die Gemeinde – diese sind nach Außerkraft-
treten der Satzung nach § 1 Absatz 1 an die Gemeinde zurückzuzahlen. Wie bisher 
zahlt die Gemeinde dann die übertragenen Finanzmittel an die Abgabenpflichtigen zu-
rück (§ 4 Absatz 11 Satz 2).  
 
§ 4 Absatz 12 wird neu in das Gesetz aufgenommen: Der neu eingefügte Absatz er-
möglicht der Immobilien- und Standortgemeinschaft nach Satz 1 sonstige Einnahmen 
aus eigener wirtschaftlicher Tätigkeit zu erwirtschaften. Satz 2 sieht folgerichtig vor, 
dass sich hieraus etwaig ergebende Einnahmeüberschüsse im Sinne der Zielsetzung 
der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft zu verwenden sind.  
 
In der Folge der Neueinfügung des Absatzes 12 wird die Überschrift des § 4 um „sons-
tige Einnahmen“ ergänzt. 
 

4.  zu Nummer 4 (§ 5 „Geltungsdauer“) 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 regelt das Außerkrafttreten einer Satzung über eine Immobilien- 
und Standortgemeinschaft. Diese tritt bisher spätestens fünf Jahre nach ihrem Inkraft-
treten außer Kraft. Die Frist wird auf acht Jahre verlängert. 
 
 

Artikel 4 
 
Inkrafttreten 
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.  

 
 


